
Sammlung der Anträge und Empfehlungen 
der Antragskommission

MIT KLAREM KURS. 
MEHR SICHERHEIT 

FÜR DEUTSCHLAND.
35. PARTEITAG DER CDU DEUTSCHLANDS 

9. bis 10. September 2022 | Deutsche Messe Hannover



Übersicht 
Übersic ht  

 

Übersicht .............................................................................................................................. 2 

A - Grundwertecharta ......................................................................................................... 3 

B - Änderungen des Statuts, der GO, der FBO und der PGO  

     (Anträge des Bundesvorstandes)............................................................................... 52 

C - Sonstige Anträge ........................................................................................................ 96 

Arbeit, Soziales und Teilhabe ................................................................................. 97 

Familie, Senioren, Frauen, Jugend ...................................................................... 104 

Klima, Energie und Umwelt ................................................................................... 107 

Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen .................................................. 119 

Wirtschaft und Finanzen........................................................................................ 130 

Außenpolitik, Europa, Verteidigung und Entwicklung......................................... 138 

Innenpolitik, Justiz, Zuwanderung und Asyl ........................................................ 152 

Ehrenamt, Sport und Kommunales ...................................................................... 166 

Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation ............................................. 176 

Digitales, Medien und Kultur ................................................................................. 185 

Ernährung und Landwirtschaft, Gleichwertige Lebensverhältnisse in  

Stadt und Land ....................................................................................................... 191 

Gesundheit und Pflege .......................................................................................... 200 

CDU sowie Struktur- und Satzungsfragen .......................................................... 214 

D - Volkspartei der Zukunft: Die CDU erneuern ........................................................... 226 

S - Sonstige Anträge zum Statut ................................................................................... 265 

 



Grundwertecharta

MIT KLAREM KURS. 
MEHR SICHERHEIT 

FÜR DEUTSCHLAND.
35. PARTEITAG DER CDU DEUTSCHLANDS 

9. bis 10. September 2022 | Deutsche Messe Hannover
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Viertes Grundsatzprogramm der CDU 
 
Grundwertecharta 
 
I.   Wo wir stehen 
 
Das scheinbar Unmögliche möglich machen - das ist 

die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mutige 

Frauen und Männer glaubten in den Trümmern der 

deutschen Katastrophe an eine bessere Zukunft und 

gründeten die Christlich Demokratische Union 

Deutschlands als Volkspartei der Mitte. Auch in 

schwierigen Zeiten Zuversicht und Glauben zu haben 

und auszustrahlen, ist Wesensmerkmal der CDU.  
 
Ein Dreivierteljahrhundert später ist Deutschland ein 

starkes und respektiertes Land mit einer großen 

Verantwortung für Europa und in der Welt. Vier 

Bundeskanzler und eine Bundeskanzlerin aus den 

Reihen der CDU haben unser Land maßgeblich 

geprägt: Grundgesetz und demokratischer 

Rechtsstaat, Soziale Marktwirtschaft und „Wohlstand 

für Alle“, Westbindung und Aussöhnung, Einigung 

Europas und deutsche Einheit waren entscheidende 

Weichenstellungen, die uns über Jahrzehnte hinweg ein 

Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand ermöglicht 

haben. 
 
Doch unser Leben und unsere Vorstellungen sind 

bedroht: durch Krieg in Europa, durch Feinde der 

offenen Gesellschaft und der liberalen Demokratie, 

durch Klimawandel, Artensterben und 

Umweltzerstörung. Gleichzeitig fühlen sich Menschen 

durch globale Veränderungen, Digitalisierung, den 

demographischen Wandel und zunehmende 

Komplexität herausgefordert und sorgen sich um 

Wohlstand, Sicherheit und Freiheit. Zukunftsängste und 

Verunsicherung machen sich breit und schwächen den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
 

 

 Zur Ziffer 1 gehören die Anträge A 1 bis A 9. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 1 bis 

A 4 und A 6 bis A 9 in folgender Fassung anzunehmen:  

Viertes Grundsatzprogramm der CDU 

Grundwertecharta 

I. Wo wir stehen 

Das scheinbar Unmögliche möglich machen - das ist 

die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mu-

tige Frauen und Männer glaubten nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von der national-

sozialistischen Gewaltherrschaft an eine bessere Zu-

kunft und gründeten die Christlich Demokratische Union 

Deutschlands als Volkspartei der Mitte. Auch in schwie-

rigen Zeiten Zuversicht, Vertrauen und Glauben zu ha-

ben, ist Wesensmerkmal der CDU. 

Heute ist Deutschland ein starkes und respektiertes 

Land mit einer großen Verantwortung für Europa und in 

der Welt. Vier Bundeskanzler und eine Bundeskanzlerin 

aus den Reihen der CDU haben unser Land maßgeb-

lich geprägt. Grundgesetz und demokratischer Rechts-

staat, Soziale Marktwirtschaft und „Wohlstand für Alle“, 

Westbindung und Aussöhnung, Einigung Europas, 

deutsche Einheit und zunehmende internationale Ver-

antwortung waren entscheidende Weichenstellungen, 

die uns über Jahrzehnte hinweg ein Leben in Frieden, 

Freiheit und Wohlstand ermöglicht haben. 

Doch unser Leben und unsere gesellschaftlichen Vor-

stellungen sind bedroht: durch Krieg und Krisen, durch 

Feinde der offenen Gesellschaft und der liberalen De-

mokratie, durch Klimawandel, Artensterben und Um-

weltzerstörung. Gleichzeitig fühlen sich Menschen 

durch globale Veränderungen, Digitalisierung, den de-

mografischen Wandel und zunehmende Komplexität 

herausgefordert und sorgen sich um Freiheit, Sicherheit 

und Wohlstand. Zukunftsängste und Verunsicherung 

machen sich breit und schwächen den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 5 ab-

zulehnen. 



ANTRÄGE 5 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

Antrag Nr. A 2 KV Baden-Baden 

Zeilen 28 - 32 

Streiche:  

“Gleichzeitig … und Wohlstand.” 

Setze: 

“Gleichzeitig fühlen sich Menschen durch globale Ver-

änderungen, wie Digitalisierung, den demografischen 

Wandel und Dekarbonisierung, zunehmend herausge-

fordert und sorgen sich um Freiheit, Sicherheit und 

Wohlstand.” 

  

Antrag Nr. A 3 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 1 - 34 

Die Überschrift “Wo wir stehen" passt an dieser Stelle 

nicht, sondern erst ab Zeile 24, dort wird die Gegenwart 

beschrieben. Zu I. müsste es heißen: “Woher kommen 

wir” o.ä. 

Zeile 7: statt “der deutsche Katastrophe” sollte man 

besser konkret schreiben: “des 2. Weltkrieges” 

Zeile 8: “und gründeten…” 

Zeile 10: “Auch in schwierigen Zeiten Verantwortung zu 

übernehmen und Sicherheit auszustrahlen, ist…” ist 

eine bessere Formulierung. 

Zeile 12: “Ein Dreivierteljahrhundert später” streichen 

stattdessen besser: “Heute ist …” 

Zeile 13: “großen politischen Verantwortung …” 

Zeile 20: für jeden Bundeskanzler wird ein besonderes 

Merkmal aufgezählt, für Frau Merkel wird nichts ge-

nannt, womit sie sich besonders hervorgetan hat. Hier 

müsste noch eine Ergänzung gefunden werden. 

Zeile 20: Hier könnte die Überschrift stehen: “ Wo wir 

stehen” 

  

  

Antrag Nr. A 4 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 5 - 9 

Streiche: "Mutige Frauen und Männer glaubten in den 

Trümmern der deutschen Katastrophe an eine bessere 

Zukunft und gründeten die Christlich Demokratische 

Union Deutschlands als Volkspartei der Mitte." 
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Setze: „… Mutige Frauen und Männer glaubten 1945 

nach der moralischen und materiellen Verwüstung 

Deutschlands an eine bessere Zukunft. Sie gründeten 

die Christlich Demokratische Union als Volkspartei, die 

allen gesellschaftlichen Schichten und allen religiösen 

Bekenntnissen offenstehen soll. …“ 

Antrag Nr. A 5 KV Reutlingen 

Zeilen 2 - 3 

Zusammenfassung 

Wir sind konservativ und Werte-bewahrend, gleichzeitig 

offen für Fortschritt und Innovation, liberal und christ-

lich-sozial. Wir halten an Bewährtem fest und sind 

gleichzeitig bereit für Neues. Wir wollen Verantwortung 

übernehmen in einer freien und demokratischen Gesell-

schaft, damit jeder Bürger Anteil an der Gestaltung der 

Zukunft haben und sich frei entfalten kann. Wir stehen 

ohne Einschränkungen zu unseren demokratischen 

Grundwerten und lehnen entschlossen jeglichen Extre-

mismus ab. Wir handeln nicht aus Stimmungen, son-

dern auf der Basis unserer Grundwerte. Hierzu zählen:  

Freiheit und Verantwortung 

Wir stehen für das Recht der individuellen Entfaltung in 

Verantwortung gegenüber sich selbst, der Gesellschaft 

und der Natur.  

Christliches Menschenbild 

Wir bekennen uns zu den christlichen Grundwerten. 

Diese zeigen sich insbesondere in der unteilbaren 

Würde des Menschen sowie der Bewahrung der 

Schöpfung Gottes und der Erhaltung der Umwelt.  

Familie 

Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Die 

Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Staates.  

Sicherheit 

Wir sprechen uns für eine Stärkung der in unserem 

Grundgesetz festgeschriebenen Staatsfundamente des 

Föderalismus sowie der kommunalen Selbstverwaltung 

aus.  

Die Europäische Union ist weiterhin ein Garant für Frie-

den, Sicherheit und Wohlstand in Europa und in 

Deutschland.   Eine Zusammenarbeit der europäischen 

Staaten gegen Bedrohungen nach außen, zur Förde-

rung des Wohlstands und des Friedens in der Welt ist 

auch im deutschen Interesse. Wir stehen für ein Europa 
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der Einheit in Vielfalt.  

Wir bekennen uns zur NATO und den daraus resultie-

renden Pflichten für alle Mitgliedsstaaten. 

Soziale Marktwirtschaft 

Wir orientieren uns am Leitbild der sozialen Marktwirt-

schaft nach Ludwig Erhard. Leistung muss sich lohnen. 

Sozialleistungen müssen den Armen, Schwachen und 

den unverschuldet in Not Geratenen in unserer Gesell-

schaft vorbehalten sein. Wir stehen für Schuldenabbau, 

Stabilität, die Entlastung der arbeitenden Bevölkerung 

sowie für eine spürbare Entlastung von Familien mit 

Kindern.  

Wir stehen für eine durchdachte Zuwanderungspolitik, 

orientiert an volkswirtschaftlichen Kriterien, anstatt einer 

undifferenzierten Einwanderung.             

Eigenverantwortung und Selbstbestimmung  

Darunter verstehen wir Subsidiarität, größtmögliche 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung des Einzel-

nen.  

Eigentum 

Für uns ist Eigentum die Voraussetzung individueller 

Freiheit.  

Gerechtigkeit und Chancengleichheit    

Wir verpflichten uns zu gegenseitigem Respekt. Mann 

und Frau sind in allen Lebensbereichen gleichberech-

tigt. Wir setzen uns für ein Zusammenleben ein, in dem 

sich jeder Bürger unabhängig von seiner Herkunft ver-

antwortlich frei entfalten kann. Die CDU glaubt an die 

Talente und die Gestaltungskraft jedes Einzelnen. Je-

der Mensch verfügt über Stärken, die in unserer Gesell-

schaft gebraucht werden.  

Nachhaltigkeit 

Die Entscheidungen der Politik müssen durchdacht, 

verlässlich und nachhaltig sein. Wir handeln technolo-

gie- und ergebnisoffen. 

Antrag Nr. A 6 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 6 - 9 

Neuformulierung: “Mutige Frauen und Männer glaubten 

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befrei-

ung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft an 

eine bessere Zukunft und gründeten die Christlich De-

mokratische Union Deutschlands als Volkspartei der 

Mitte.” 
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Antrag Nr. A 7 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 10 - 10 

Ersetze „Glauben“ durch „Vertrauen“ 

  

Antrag Nr. A 8 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 19 - 20 

Ergänzung “…, Einigung Europas, deutsche Einheit 

und zunehmende internationale Verantwortung waren 

entscheidende Weichenstellungen…” 

  

Antrag Nr. A 9 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 24 - 24 

Ergänzung “…unser Leben und unsere gesellschaftli-

chen Vorstellung sind gefährdet: …” 

  

Antrag Nr. A 10 Bundesvorstand 

2. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
 
46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Die CDU versteht sich als die Kraft, die Menschen 

wertschätzt und für das Morgen begeistert. Wir wollen 

den Herausforderungen der Zeit mit Vertrauen, 

Gestaltungskraft und Zuversicht begegnen. Die CDU will 

Sicherheit in neuen Zeiten geben, um die Menschen für 

die Zukunft zu gewinnen. Wir wollen zum Wohle Aller 

Verantwortung übernehmen. Wir bauen heute wie 

damals auf ein stabiles, weil zeitloses Wertefundament. 

Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind auch im 21. 

Jahrhundert die Grundwerte unserer Politik, die uns in 

Verantwortung vor Gott und den Menschen leiten: 
 
• Freiheit ist für uns Freiheit in Verantwortung für 

sich selbst, die Gemeinschaft und die Natur. Sie 

verbindet die Entfaltung der Individuen mit der 

Verpflichtung auf das Gemeinwohl und der 

Verantwortung zwischen den Generationen. Sie 

bringt Leistungsbereitschaft hervor und führt zu 

verschiedensten Lebensentwürfen, deren Vielfalt 

wir achten und schützen.  

• Solidarität ist ein Gebot der Nächstenliebe und 

entspricht der sozialen Natur des Menschen. Sie 

beruht auf Wechselseitigkeit und begründet 

 Zur Ziffer 2 gehören die Anträge A 10 bis A 28. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 10, A 

12, A 13, A 16, A 17, A 19, A 20, A 22, A 23 und A 25 

bis A 27 in folgender Fassung anzunehmen:  

Die CDU versteht sich als die Kraft, die Menschen wert-

schätzt und für das Morgen begeistert. Wir wollen den 

Herausforderungen der Zeit mit Vertrauen, Gestal-

tungskraft und Zuversicht begegnen. Die CDU will Si-

cherheit und Orientierung geben und die Menschen für 

die Zukunft gewinnen. Wir übernehmen Verantwortung 

zum Wohle Aller. Wir bauen heute wie damals auf ein 

bleibendes und beständiges Wertefundament. Freiheit, 

Solidarität und Gerechtigkeit sind auch im 21. Jahrhun-

dert die Grundwerte unserer Politik, die uns in Verant-

wortung vor Gott und den Menschen leiten: 

• Freiheit ist für uns Freiheit in Verantwortung für 

sich selbst, die Gemeinschaft und die Natur. Sie 

verbindet die Entfaltung der Individuen mit der 

Verpflichtung auf das Gemeinwohl und der Ver-

antwortung zwischen den Generationen. Sie 

bringt Leistungsbereitschaft hervor und führt zu 
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57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Ansprüche ebenso wie Pflichten. Solidarität durch 

die Gemeinschaft bedarf es dort, wo die Einzelnen 

und die kleinen Gemeinschaften aus eigener Kraft 

nicht mehr handlungsfähig sind.  

• In einer gerechten Gesellschaft können alle 

Menschen ihre Fähigkeiten entfalten und 

angemessen an ihr teilhaben: Frauen und Männer, 

Junge und Alte, Reiche und Arme, Starke und 

Schwache, Leistungsträger und Bedürftige. Eine 

gerechte Gesellschaft würdigt die Leistung des 

einzelnen Menschen und sorgt für eine 

angemessene Verteilung des Erwirtschafteten, 

auch über die Generationen hinweg. 
 

verschiedensten Lebensentwürfen, deren Viel-

falt wir achten und schützen. Freiheit ist keine 

Selbstverständlichkeit. Sie muss stets aufs 

Neue verteidigt werden. 

  

• Solidarität ist ein Gebot der Nächstenliebe und 

entspricht der sozialen Natur des Menschen. 

Sie beruht auf Wechselseitigkeit und begründet 

Ansprüche ebenso wie Pflichten. Solidarität wird 

vor allem im unmittelbaren Miteinander der 

Menschen gelebt - in den Familien, dem vielfälti-

gen gesellschaftlichen Leben vor Ort, in unseren 

Städten und Gemeinden. Solidarität durch die 

Gemeinschaft bedarf es dort, wo nur gesamt-

staatliches Handeln sozialen Herausforderun-

gen gerecht werden kann oder wo dies den Ein-

zelnen und den kleinen Gemeinschaften nicht 

mehr angemessen gelingt. 

  

• Gerechtigkeit ermöglicht allen Menschen, ihre 

Fähigkeiten zu entfalten und angemessen am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben: Frauen 

und Männer, Junge und Alte, Starke und 

Schwache, Leistungsträger und Bedürftige. Eine 

gerechte Gesellschaft würdigt die Leistungen 

und sieht die Bedürfnisse des einzelnen Men-

schen und sorgt für eine angemessene Vertei-

lung des Erwirtschafteten, auch über die Gene-

rationen hinweg. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 24 an 

die Fachkommission Zusammenhalt zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 11, A 

14, A 15, A 18, A 21 und A 28 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 11 KPV, MIT 

Zeilen 54 - 54 

Streiche: 

…ist ein Gebot… 

Ersetze durch: 

…begründet sich aus… 

  



ANTRÄGE 10 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

Antrag Nr. A 12 KPV, MIT 

Zeilen 55 - 57 

Streiche den Satz: 

“Sie beruht auf…” 

Ersetze durch: 

So wie der Einzelne nicht nur für das Wohlergehen sei-

ner Mitmenschen, sondern für das Wohl der Gesamt-

heit an sich verantwortlich ist, so trägt umgekehrt auch 

die Gesellschaft Verantwortung gegenüber ihren einzel-

nen Mitgliedern. 

  

Antrag Nr. A 13 KV Baden-Baden 

Zeilen 40 - 41 

Streiche und ersetze:“Wir übernehmen Verantwortung 

zum Wohle Aller.” 

  

Antrag Nr. A 14 KV Bielefeld 

Zeilen 54 - 54 

Ergänzen hinter „Nächstenliebe“: „der Würde des Men-

schen“  

  

Antrag Nr. A 15 KV Bielefeld 

Zeilen 62 - 62 

Ergänzen hinter „ihre“: „individuellen" 

  

Antrag Nr. A 16 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 35 - 69 

Zeile 37: “Zeit mit Entschlossenheit, Gestaltungskraft 

….” aufnehmen und “Vertrauen” streichen. 

Zeile: 38: “Die CDU schafft” aufnehmen und das Wort 

“will” streichen. 

Zeile 39: “geben” streichen, und den Satz enden mit 

“um den Menschen zu gewinnen, die Zukunft mit zu ge-

stalten. ”für die Zukunft zu gewinnen" streichen. 

Zeile 40: “Wir übernehmen zum Wohle …” aufnehmen 
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und das Wort “wollen” und am Ende des Satzes “über-

nehmen” streichen. 

Zeile 42:"Weil zeitloses" streichen 

Zeile 43: “sind schon immer..” aufnehmen und “ auch 

im 21. Jahrhundert” streichen 

Zeile 47: “Verantwortung für die individuelle Freiheit” 

aufnehmen und “sich selbst” streichen. 

Zeile 62: “gleich” hinter “Fähigkeiten” aufnehmen 

Zeile 64: “Reiche und Arme” streichen 

  

Antrag Nr. A 17 KV Dortmund 

Zeilen 41 - 42 

Streiche : Seite 1, Kapitel I, Absatz 4 „, weil zeitloses“ 

  

Antrag Nr. A 18 KV Dortmund 

Zeilen 36 - 38 

Ergänze : Seite 1, Kapitel I, Absatz 4 „in unsere Fähig-

keiten“ 

„Wir wollen den Herausforderungen der Zeit mit Ver-

trauen in unsere Fähigkeiten, 

Gestaltungskraft und Zuversicht begegnen.“ 

  

Antrag Nr. A 19 KV Freiburg 

Zeilen 39 - 39 

“Sicherheit” wird durch “Orientierung” ersetzt 

  

Antrag Nr. A 20 KV Freiburg 

Zeilen 61 - 63 

ersetze: In einer gerechten Gesellschaft können alle 

Menschen ihre Fähigkeiten entfalten und angemessen 

an ihr teilhaben: 

setze: „Gerechtigkeit ermöglicht allen Menschen, ihre 

Fähigkeiten zu entfalten und angemessen am gesell-

schaftlichen Leben teilzuhaben.“ 
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Antrag Nr. A 21 KV Heinsberg 

Zeilen 65 - 65 

In Zeile 65 (Ziffer 2) sollen hinter dem Komma des Wor-

tes „Schwache“ folgende Wörter aufgenommen wer-

den: 

„Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen,“ 

  

Antrag Nr. A 22 KV Limburg-Weilburg 

Zeilen 39 - 40 

Streiche "Die CDU will Sicherheit in neuen Zeiten ge-

ben, um die Menschen für die Zukunft zu gewinnen." 

Setze “Die CDU will Sicherheit geben und die Men-

schen für die Zukunft gewinnen.” 

  

Antrag Nr. A 23 KV Limburg-Weilburg 

Zeilen 47 - 47 

Satz Einfügen nach “und die Natur.” : 

“Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit und muss stets 

aufs Neue verteidigt werden.” 

  

  

Antrag Nr. A 24 KV Ludwigsburg 

Zeilen 61 - 69 

Ergänzung: 

… Wir schätzen dabei den Wert unentgeltlich erbrach-

ter Leistung gleich wie den Wert entgeltlich erbrachter 

Leistung. Die Leistung, die der einzelne Mensch in Ver-

antwortung für die Gemeinschaft und in Verantwortung 

zwischen den Generationen erbringt, wird daher bei der 

Verteilung des Erwirtschafteten angemessen berück-

sichtigt. 

  

Antrag Nr. A 25 KV Paderborn 

Zeilen 66 - 67 

ändere/ergänze “Leistungen und Bedürfnisse” vor “des 
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einzelnen Menschen” 

Antrag Nr. A 26 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 42 - 42 

Ersetze “zeitloses” durch “bleibendes” 

  

Antrag Nr. A 27 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 57 - 60 

Neuformulierung:  “Solidarität wird vor allem im unmit-

telbaren Miteinander der Menschen gelebt - in den Fa-

milien, dem vielfältigen gesellschaftlichen Leben vor 

Ort, in unseren Städten und Gemeinden. Aufgabe des 

Staates ist es vor allem, diese Solidarität zu stärken 

und zu unterstützen und gerade dort zu ergänzen, wo 

nur gesamtstaatliches Handeln sozialen Herausforde-

rungen gerecht werden kann. Zugleich tragen wir zur 

weltweiten Solidarität in der einen Menschheitsfamilie 

bei.” 

  

Antrag Nr. A 28 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 50 - 53 

Ersetze "Sie bringt Leistungsbereitschaft hervor" durch 

“Sie ermöglicht Leistungsbereitschaft” 

  

Antrag Nr. A 29 Bundesvorstand 

3. 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
 
77 

78 

79 

80 

Wir in der CDU verbinden Vertrauen und Zuversicht mit 

Realismus und Demut: Die Menschen sind nicht 

Schöpfer der Welt. Doch wir passen auf unsere Erde 

auf und machen deswegen kinder- und enkeltaugliche 

Politik. Die Bewahrung der Schöpfung ist uns zentrales 

Anliegen. Wir wollen allen Menschen ein erfüllendes 

Leben ermöglichen. 
 
Wir in der CDU versöhnen scheinbar Gegensätzliches 

und Auseinanderstrebendes: soziale Sicherheit und 

marktwirtschaftliche Freiheit, Verantwortung für die 

Gemeinschaft und Freiheit des Einzelnen, Ökonomie 

 Zur Ziffer 3 gehören die Anträge A 29 bis A 44. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 29, A 

33, A 34, A 36 bis A 38, A 41 und A 42 in folgender 

Fassung anzunehmen:  

Wir in der CDU verbinden Vertrauen und Zuversicht mit 

Realismus und Demut: Die Menschen sind nicht Schöp-

fer der Welt. Wir tragen Verantwortung für unsere Erde, 

lernen aus Gelungenem und aus Fehlentwicklungen 

und machen so Politik auch für unsere Kinder, Enkel-

kinder und kommende Generationen. Dabei leitet uns 

der Grundsatz der Nachhaltigkeit. Wir wollen allen 
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81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 
 
88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 
 
97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 
 

und Ökologie, Wohlstandsversprechen und 

Klimaneutralität, Bewahrung des deutschen, 

demokratischen Nationalstaates, europäische 

Integration und internationale Einbindung, Liebe des 

eigenen Landes und Offenheit für die Welt, Gestaltung 

der Heimat und Einsatz für die Welt, Werteorientierung 

und Realpolitik. 
 
Wir in der CDU wollen das Leben der Menschen zum 

Besseren verändern. Wir setzen auf die 

Erneuerungskraft unseres Gemeinwesens und der 

Bereitschaft der Menschen, neue Wege zu gehen. Wir 

wollen zugleich den Wandel so gestalten, dass er allen 

Menschen nützt. Indem wir Gegensätzliches verbinden 

und vielfältigste Lebenswelten zusammenführen, ist die 

CDU Volkspartei der Mitte, Partei der Vielen und nicht 

Vertreterin einzelner Interessen Weniger. 
 
Diesem Anspruch wieder und wieder gerecht zu werden, 

ihn vor den sich stetig wandelnden Lebenswirklichkeiten 

der Menschen zu bekräftigen und an die sich 

wandelnden Realitäten anzupassen, das ist der Auftrag, 

dem sich die CDU mit ihrem vierten 

Grundsatzprogramm stellt. Das Leitbild dafür gibt uns 

diese Grundwertecharta. 
 

 

Menschen ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben er-

möglichen. Die Bewahrung der Schöpfung ist uns zent-

rales Anliegen.  

Wir in der CDU versöhnen scheinbar Gegensätzliches 

und Auseinanderstrebendes: marktwirtschaftliche Frei-

heit und soziale Sicherheit, Freiheit des Einzelnen und 

Verantwortung für die Gemeinschaft, Ökonomie und 

Ökologie, Wohlstandsversprechen und Klimaneutralität, 

Bewahrung des deutschen, demokratischen National-

staats, europäische Integration und internationale Ein-

bindung, Liebe des eigenen Landes und Offenheit für 

die Welt, Gestaltung der Heimat und Einsatz für die 

Welt, Werteorientierung und Realpolitik. 

Wir in der CDU wollen das Leben der Menschen zum 

Besseren verändern. Wir setzen auf die Erneuerungs-

kraft unseres Gemeinwesens und die Bereitschaft der 

Menschen, neue Wege zu gehen. Wir wollen zugleich 

den Wandel so gestalten, dass er allen Menschen zu-

gute kommt. Indem wir Gegensätzliches verbinden und 

vielfältigste Lebenswelten zusammenführen, ist die 

CDU Volkspartei der Mitte, Partei der Vielen und nicht 

Vertreterin einzelner Interessen Weniger. 

Diesem Anspruch wieder und wieder gerecht zu wer-

den, ihn vor den sich stetig wandelnden Lebenswirk-

lichkeiten der Menschen zu bekräftigen und an die sich 

wandelnden Realitäten anzupassen, das ist der Auf-

trag, dem sich die CDU mit ihrem vierten Grundsatzpro-

gramm stellt. Das Leitbild dafür gibt uns diese Grund-

wertecharta. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 31 an 

die Fachkommission Zusammenhalt zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 30, A 

32, A 35, A 39, A 40, A 43 und A 44 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 30 KV Baden-Baden 

Zeilen 93 - 96 

Streiche “der Vielen” und ersetze durch “für alle”. 

  

Antrag Nr. A 31 KV Baden-Baden 

Zeilen 96 - 97 

Füge neu ein:“Wir in der CDU schützen Menschen, die 
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für einander Verantwortung übernehmen. Dort, wo 

Menschen bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen 

und füreinander einzustehen, erfahren Menschen Halt 

und Zusammengehörigkeit. Sie bilden die Grundlage ei-

ner stabilen Gesellschaft. Sei es in klassischen Fami-

lien, in Patchwork-Familien oder in gleichgeschlechtli-

chen Familien: Sie alle haben den Schutz und die Un-

terstützung der staatlichen Gemeinschaft verdient. 

Diese zu stärken ist unser Anspruch.” 

Antrag Nr. A 32 KV Bielefeld 

Zeilen 93 - 93 

Ergänzen hinter „wir“: „scheinbar" 

  

Antrag Nr. A 33 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 70 - 103 

Zeile 73: “kinder- und enkeltaugliche Politik” durch 

"deswegen nachhaltige Politik für unsere Kinder und 

Enkelkinder" ersetzten 

Zeile 75: Den Satz “Wir wollen allen Menschen ein 

selbstbestimmtes und erfüllendes Leben …” erweitern. 

Zeile 77: “scheinbar” streichen 

Zeile 86-87:"Werteorientierung und Realpolitik" strei-

chen. 

Zeile 88: “wollen” durch “werden” ersetzen. 

Zeile 93-96: Den Satz streichen und durch “Indem wir 

vielfältigste Lebensweilten zusammenführen, ist die 

CDU Volkspartei der Mitte.” 

Zeile 97: Folgenden Satz einfügen “ Diesem Anspruch 

trotz der sich stetig wandelnden realpolitischen Heraus-

forderungen gerecht zu werden, ist Auftrag der CDU. 

Das Leitbild dafür gibt uns diese Grundwertecharta.” 

  

  

Antrag Nr. A 34 KV Dortmund 

Zeilen 72 - 74 

Ersetze: Seite 2, Kapitel I, Absatz 1 „kinder- und enkel-

taugliche Politik“ 

durch: „Politik auch für zukünftige Generationen“ 
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„Doch wir passen auf unsere Erde auf und machen 

deswegen Politik auch für 

zukünftige Generationen. 

Antrag Nr. A 35 KV Dortmund 

Zeilen 91 - 96 

Ersetze: Seite 2, Kapitel I, Absatz 3 „Gegensätzliches 

verbinden“ 

durch: „Gegensätze“ 

„Indem wir Gegensätze und vielfältigste Lebenswelten 

zusammenführen, ist die CDU 

Volkspartei der Mitte, Partei der Vielen und nicht Vertre-

terin einzelner Interessen 

weniger.“ 

  

Antrag Nr. A 36 KV Essen 

Zeilen 72 - 72 

Streiche “doch". Satzanfang wie folgt: “Wir passen auf 

unsere Erde auf..” 

  

Antrag Nr. A 37 KV Freiburg 

Zeilen 78 - 80 

Streiche: "soziale Sicherheit und marktwirtschaftliche 

Freiheit, Verantwortung für die Gemeinschaft und Frei-

heit des Einzelnen" 

Setze: "marktwirtschaftliche Freiheit und soziale Sicher-

heit, Freiheit des Einzelnen und Verantwortung für die 

Gemeinschaft“ 

  

Antrag Nr. A 38 KV Freiburg 

Zeilen 93 - 93 

ersetze: Nützt 

setze: zugute kommt 
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Antrag Nr. A 39 KV Leverkusen 

Zeilen 95 - 95 

Die Formulierung „Partei der Vielen“ in die Formulie-

rung „Partei für Alle“ ändern. 

  

Antrag Nr. A 40 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 82 - 82 

Z. 82: ersetze „Klimaneutralität“ durch „Umweltschutz“ 

  

Antrag Nr. A 41 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 72 - 73 

Neuformulierung:  “… Doch wir tragen Verantwortung 

für unsere Erde, lernen aus Gelungenem und auch 

Fehlentwicklungen,  und machen so Politik auch für 

kommende Generationen.” 

  

Antrag Nr. A 42 KV Rottweil 

Zeilen 74 - 74 

Dabei leitet uns der Grundsatz der Nachhaltigkeit.  

  

Antrag Nr. A 43 KV Steinfurt 

Zeilen 71 - 71 

streiche “und Demut” 

  

Antrag Nr. A 44 KV Wesel 

Zeilen 82 - 83 

Ändere 

„Bewahrung des deutschen, demokratischen National-

staates“ 

in 

„Bewahrung des demokratischen und sozialen Bundes-

staates“ 
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Antrag Nr. A 45 Bundesvorstand 

4. 

104 
 
105 
 
106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 
 
115 

116 

117 

118 

119 
 
120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 
 

II.   Was uns ausmacht 
 
(1)     Das christliche Verständnis vom Menschen 
 
Grundlage christdemokratischer Politik ist das 

christliche Verständnis vom Menschen. Im Zentrum 

steht die unantastbare Würde des Menschen. Jeder 

Mensch ist gewollt, einzigartig, unverfügbar und soll frei 

und selbstbestimmt leben. Dieses Menschenbild leitet 

unser politisches Handeln. Zugleich ist die CDU den 

Traditionen der Aufklärung verpflichtet und steht allen 

Menschen offen, die – unabhängig von der eigenen 

religiösen Überzeugung – ihre Grundwerte teilen. 
 
Wir stellen uns allen Bestrebungen entgegen, Menschen 

aufgrund welcher Merkmale auch immer 

unterschiedliche Wertigkeiten zuzuschreiben. Die Liebe 

zum Menschen vom Anfang bis zum Ende des Lebens 

ist der grundlegende Anspruch unserer Politik. 
 
Wir erkennen die Menschen als gleichwertig und 

zugleich unterschiedlich an. Wir bejahen daher 

Pluralismus und Vielfalt, die aus den Möglichkeiten der 

freien Selbstentfaltung und auf der Grundlage von 

Chancengerechtigkeit entstehen. Allen Menschen faire 

und reale Chancen zu eröffnen, ist ein zentrales 

Anliegen unserer Politik und unser Schlüssel zu einer 

gerechten Gesellschaft. 
 

 

 Zur Ziffer 4 gehören die Anträge A 45 bis A 52. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 45 bis 

A 49, A 51 und A 52 in folgender Fassung anzuneh-

men:  

II. Was uns ausmacht 

(1) Das christliche Menschenbild 

Grundlage christdemokratischer Politik ist das christli-

che Verständnis vom Menschen. Im Zentrum steht die 

unantastbare Würde des Menschen in jeder Phase sei-

ner Entwicklung. Jeder Mensch ist als von Gott ge-

schaffenes Wesen einzigartig, unverfügbar und soll frei 

und selbstbestimmt leben. Dieses Menschenbild leitet 

unser politisches Handeln. Zugleich ist die CDU den 

Ideen der Aufklärung verpflichtet und steht allen Men-

schen offen, die – unabhängig von der eigenen religiö-

sen Überzeugung – ihre Grundwerte teilen. 

Wir stellen uns allen Bestrebungen entgegen, Men-

schen aufgrund welcher Merkmale auch immer unter-

schiedliche Wertigkeiten zuzuschreiben. Die Liebe zum 

Menschen vom Anfang bis zum Ende des Lebens ist 

der grundlegende Anspruch unserer Politik.  

Wir erkennen die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit 

als gleichwertig an. Wir bejahen Pluralismus und Viel-

falt und treten für die freie Selbstentfaltung und Gleich-

berechtigung ein. Allen Menschen faire und reale 

Chancen - vor allem auf Bildung, sichere und gute Ar-

beitsplätze und sozialen Aufstieg - zu eröffnen, ist ein 

zentrales Anliegen unserer Politik und unser Schlüssel 

zu einer gerechten Gesellschaft. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 50 ab-

zulehnen. 

Antrag Nr. A 46 Frauen Union 

Zeilen 115 - 124 

Ergänze am Anfang von Zeile 115: „Männer und 

Frauen sind unterschiedlich. Sie bedingen einander und 

stehen einander gleich.“ 

Fahre fort im Text: Wir stellen uns allen… 

Streiche in Zeile 116: „aufgrund welcher Merkmale 

auch immer“ 
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Streiche in Zeile 120-124: „Wir erkennen die Men-

schen als gleichwertig und zugleich unterschiedlich an. 

Wir bejahen daher Pluralismus und Vielfalt, die aus den 

Möglichkeiten der freien Selbstentfaltung und auf der 

Grundlage von Chancengerechtigkeit entstehen.“ 

Setze stattdessen: „Wir erkennen die Menschen in ih-

rer Unterschiedlichkeit als gleichwertig an. Wir bejahen 

Pluralismus und Vielfalt und treten für die freie Selbst-

entfaltung und Gleichberechtigung ein.“ 

Antrag Nr. A 47 KV Bielefeld 

Zeilen 112 - 112 

Streiche: „Traditionen“ 

Ersetze durch: „Ideen" 

  

Antrag Nr. A 48 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 104 - 127 

Zeile 109 bitte “unverfügbar” streichen und dafür “frei” 

aufnehmen und im Folgenden “frei und” streichen 

Zeile 116: “auch immer zu diskriminieren” aufnehmen 

und in Zeile 117 “unterschiedliche Wertigkeiten zuzu-

schreiben” streichen. 

Zeile 120-121: “Wir kennen die Menschen als gleich-

wertig und zugleich unterschiedlich an." streichen. 

Zeile 121: “Wir stehen für Pluralismus…” aufnehmen 

und “bejahen daher” streichen. 

Zeile 123: “Möglichkeiten der freien Selbstbestimmung 

und Chancengleichheit entstehen.” aufnehmen und 

stattdessen “ Selbstentfaltung und auf der Grundlage 

von Chancengerechtigkeit” streichen. 

  

Antrag Nr. A 49 KV Konstanz 

Zeilen 107 - 108 

(Antrag wird gemeinsam mit dem Kreisverband Tübin-

gen, KV 0415, gestellt) 

ersetze ab „Menschen“: als ein von Gott geschaffe-

nes Wesen. Daraus leitet sich die unantastbare 

Würde jedes Einzelnen ab, die im Zentrum unserer 

Politik steht. 
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Antrag Nr. A 50 KV Reutlingen 

Zeilen 111 - 127 

Streiche Zeile 111 bis 127. 

  

Antrag Nr. A 51 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 125 - 127 

Ergänzung: “…und reale Chancen - vor allem auf Bil-

dung, sichere und gute Arbeitsplätze und sozialen Auf-

stieg - zu eröffnen, ist ein zentrales Anliegen unserer 

Politik und der Schlüssel zu einer gerechten Gesell-

schaft.” 

  

Antrag Nr. A 52 KV Vechta 

Zeilen 107 - 108 

Im Zentrum steht die unantastbare Würde des mensch-

lichen Lebens in jeder Phase seiner Entwicklung.“ 

  

Antrag Nr. A 53 Bundesvorstand 

5. 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 
 
142 

143 

144 

145 

146 

147 

Aus dem christlichen Menschenbild wird für uns gute 

Politik, wenn sie von der einzelnen Person ausgeht und 

individuelle Freiheit mit Verantwortung für andere 

verbindet. Diese Vorstellung unterscheidet uns von 

einem libertären Individualismus, bei dem allein der 

individuelle Freiheitsanspruch im Vordergrund steht. Sie 

unterscheidet uns ebenso von einer 

identitätspolitischen Betrachtungsweise, die ein 

Gemeinwesen in einander gegenüberstehende Gruppen 

aufspaltet, sowie von sozialistischem, nationalistischem 

und völkischem Denken, das dem ideologisch 

begründeten Kollektiv den Vorrang vor den einzelnen 

Menschen gibt. Für uns ist der Staat um des Menschen 

willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. 
 
Wir wissen um die Stärken und die Schwächen des 

Menschen und leben deshalb in einer gelassenen 

Skepsis gegenüber verabsolutierenden Ideen, 

vermeintlichen Eindeutigkeiten und radikalen Lösungen. 

Denn wir wissen: Politik gibt immer nur vorletzte 

Antworten. Wir setzen auf Alltagsvernunft, die 

 Zur Ziffer 5 gehören die Anträge A 53 bis A 57. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 53 

und A 57 in folgender Fassung anzunehmen:  

Aus dem christlichen Menschenbild wird für uns gute 

Politik, wenn sie von der einzelnen Person ausgeht und 

individuelle Freiheit mit Verantwortung für andere ver-

bindet. Diese Vorstellung unterscheidet uns von einem 

libertären Individualismus, bei dem allein der individu-

elle Freiheitsanspruch im Vordergrund steht. Sie unter-

scheidet uns ebenso von einer identitätspolitischen Be-

trachtungsweise, die ein Gemeinwesen in einander ge-

genüberstehende Gruppen aufspaltet sowie von sozia-

listischem, nationalistischem und völkischem Denken, 

das dem ideologisch begründeten Kollektiv den Vor-

rang vor den einzelnen Menschen gibt. Für uns ist der 

Staat um des Menschen willen da, nicht der Mensch 

um des Staates willen. 

Wir wissen um die Stärken und die Schwächen des 

Menschen und leben deshalb mit gelassener Skepsis 
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148 

149 

150 

151 

152 
 

Auseinanderstrebendes verbindet und in Zielkonflikten 

pragmatisch und verantwortlich abwägt. Denn wir sind 

überzeugt: Darin liegt der Kern einer 

menschenfreundlichen Politik, die eine gerechte Mitte 

sucht. 
 

 

gegenüber verabsolutierenden Ideen, vermeintlichen 

Eindeutigkeiten und radikalen Lösungen. Denn wir wis-

sen: Politik gibt immer nur vorletzte Antworten. Wir set-

zen auf Alltagsvernunft, die Auseinanderstrebendes 

verbindet und in Zielkonflikten pragmatisch und verant-

wortlich abwägt. Denn wir sind überzeugt: Darin liegt 

der Kern einer menschenfreundlichen Politik, die eine 

gerechte Mitte sucht. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 54 bis 

A 56 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 54 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 128 - 152 

Zeile 128: “gute” ist eine schwache Formulierung 

Zeile 146: “Denn wir wissen: Politik gibt immer nur vor-

letzte Antworten.” streichen. 

Zeile 149-152: 'Letzter Satz streichen 

  

Antrag Nr. A 55 KV Limburg-Weilburg 

Zeilen 129 - 129 

Streiche "von der einzelnen Person ausgeht und" 

  

Antrag Nr. A 56 KV Reutlingen 

Zeilen 131 - 152 

Streiche Zeilen 131 bis 152. 

  

Antrag Nr. A 57 KV Rheingau-Taunus 

Zeilen 143 - 145 

Streiche: 

 „und leben in deshalb in einer gelassenen Skepsis ge-

genüber verabsolutierenden Ideen, vermeintlichen Ein-

deutigkeiten und radikalen Lösungen“  

Setze:  

„und leben deshalb mit einer gesunden Skepsis gegen-

über verabsolutierenden Ideen, vermeintlichen 
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Eindeutigkeiten und radikalen Lösungen.“  

Antrag Nr. A 58 Bundesvorstand 

6. 

153 

154 
 
155 

156 

157 

158 

159 

160 
 
161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 
 
170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 
 

(2)     Sozial, liberal und konservativ – und im besten 

Sinne bürgerlich 
 
Auf der Basis des christlichen Menschenbildes vereint 

die CDU soziale, liberale und konservative Haltungen 

und Anliegen. Sie sind die Wurzeln für das 

Selbstverständnis der Union. Sie immer wieder 

miteinander in Einklang zu bringen, führt zu einer Politik 

von Maß und Mitte.  
 
Wir als CDU sind christlich-sozial, weil wir den 

Menschen als Person und als soziales Wesen begreifen. 

Die Verantwortung für sich selbst und die Verpflichtung 

für diejenigen, die auf Unterstützung angewiesen sind, 

bilden die Grundlage des Prinzips der Subsidiarität und 

des christdemokratischen Gesellschaftsdenkens. Es 

bringt individuelle Freiheit und gesellschaftliche 

Solidarität, Eigenverantwortung und Sozialstaat in eine 

Balance. 
 
Wir als CDU sind liberal, weil wir an die Freiheit und 

Eigenverantwortung der Menschen glauben. Wir 

schätzen und fördern ihre Kreativität, die Tag für Tag 

das Leben der Menschen verbessert. Aus liberalem 

Selbstverständnis heraus bekennen wir uns zum Primat 

des Rechts und zur Gewaltenteilung, zu 

gesellschaftlichem Pluralismus und Vielfalt sowie zur 

Freiheit in Verantwortung in Marktwirtschaft, 

Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. 
 

 

 Zur Ziffer 6 gehören die Anträge A 58 bis A 78. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 58 bis 

A 68, A 70, A 71 und A 75 in folgender Fassung anzu-

nehmen:  

(2) Unsere Wurzeln - christlich-sozial, liberal und kon-

servativ  

Auf der Basis des christlichen Menschenbildes vereint 

die CDU christlich-soziale, liberale und konservative 

Haltungen und Anliegen. Sie sind die Wurzeln für das 

Selbstverständnis der Union. Sie immer wieder mitei-

nander in Einklang zu bringen, führt zu einer Politik von 

Maß und Mitte. 

Wir als CDU sind christlich-sozial, weil wir den Men-

schen als Person und als soziales Wesen begreifen. 

Die Verantwortung für sich selbst und die Mitverantwor-

tung für unsere Mitmenschen, die Gemeinschaft und 

die Natur sowie der Einsatz gerade für diejenigen, die 

auf Unterstützung angewiesen sind, ergeben sich aus 

den Prinzipien der Subsidiarität, der Solidarität und des 

Gemeinwohls. Sie sind Grundlage christdemokrati-

schen Gesellschaftsdenkens. Es bringt individuelle 

Freiheit und gesellschaftliche Solidarität, Eigenverant-

wortung gepaart mit Leistungsbereitschaft und Sozial-

staat in eine Balance. 

Wir als CDU sind liberal, weil wir an die Freiheit und Ei-

genverantwortung der Menschen glauben. Wir schät-

zen und fördern ihre Kreativität, die Tag für Tag das Le-

ben der Menschen verbessert. Wir wollen die Men-

schen nicht bevormunden, sondern ihre freie Entfaltung 

ermöglichen. Aus liberalem Selbstverständnis heraus 

bekennen wir uns zum Primat des Rechts und zur Ge-

waltenteilung, zu gesellschaftlichem Pluralismus und 

Vielfalt sowie zur Freiheit in Verantwortung in Sozialer 

Marktwirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 69, A 

72 bis A 74 und A 76 bis A 78 abzulehnen. 
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Antrag Nr. A 59 CDA 

Zeilen 153 - 154 

Streiche ersatzlos “ - und im besten Sinne bürgerlich” 

  

Antrag Nr. A 60 CDA, KV Essen 

Zeilen 153 - 153 

Ersetze “Sozial” durch “Christlich-Sozial” 

  

Antrag Nr. A 61 CDA 

Zeilen 156 - 156 

Ersetze “soziale” durch “christlich-soziale” 

  

Antrag Nr. A 62 BezV Südbaden 

Zeilen 153 - 154 

streiche: „und im besten Sinne bürgerlich“ 

  

Antrag Nr. A 63 KV Baden-Baden 

Zeilen 153 - 154 

Streiche und ersetze:“Sozial, liberal und bürgerlich-kon-

servativ – und im besten Sinne christdemokratisch.” 

  

Antrag Nr. A 64 KV Bielefeld 

Zeilen 165 - 165 

Streiche: „des Prinzips der Subsidiarität“ 

Ersetze durch: „der Prinzipien der Solidarität und Subsi-

diarität" 

  

Antrag Nr. A 65 KV Bielefeld, KV Hamburg-Eimsbüttel 

Zeilen 177 - 177 

Ergänze vor „Marktwirtschaft“: „Sozialer" 
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Antrag Nr. A 66 KV Bielefeld 

Zeilen 178 - 178 

Streiche: „Zivil“ in „Zivilgesellschaft“ 

  

Antrag Nr. A 67 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 153 - 178 

Zeile 174: statt “Primat” “Vorrang” verwenden. 

Zeile 177: vor Marktwirtschaft “soziale” aufnehmen 

  

Antrag Nr. A 68 KV Freiburg 

Zeilen 163 - 166 

ersetze: Die Verantwortung für sich selbst und die Ver-

pflichtung für diejenigen, die auf Unterstützung ange-

wiesen sind, bilden die Grundlage des Prinzips der 

Subsidiarität und des christdemokratischen Gesell-

schaftsdenkens. 

setze: Die Verantwortung für sich selbst und die Ver-

pflichtung der Gemeinschaft, diejenigen zu unterstüt-

zen, die auf Hilfe angewiesen sind, ergeben sich aus 

dem Prinzip der Subsidiarität, ergänzt durch die Prinzi-

pien der Solidarität und des Gemeinwohls. Die genann-

ten Prinzipien bilden die Grundlage des christdemokra-

tischen Gesellschaftsdenkens. 

  

Antrag Nr. A 69 KV Konstanz 

Zeilen 173 - 173 

(Antrag wird gemeinsam mit dem Kreisverband Tübin-

gen, KV 0415, gestellt) 

nach „verbessert“ ergänzen: vor allem auch im bür-

gerschaftlichen Engagement für die Demokratie. 

  

Antrag Nr. A 70 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 153 - 156 

Ersetze „Sozial“ durch „Christlich-Sozial" 
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Antrag Nr. A 71 KV Paderborn 

Zeilen 168 - 169 

ändere/ergänze “Eigenverantwortung gepaart mit Leis-

tungsbereitschaft” 

  

Antrag Nr. A 72 KV Paderborn 

Zeilen 166 - 167 

ergänze hinter “Gesellschaftsdenkens”: “, das seinen 

besonderen Ausdruck in Ehe und Familie findet.” 

  

Antrag Nr. A 73 KV Reutlingen 

Zeilen 161 - 169 

Streiche Zeilen 161 bis 169. 

  

Antrag Nr. A 74 KV Reutlingen 

Zeilen 172 - 178 

Streiche Zeilen 172 bis 178. 

  

Antrag Nr. A 75 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 163 - 166 

Neuformulierung:  “Die Eigenverantwortung und die Mit-

verantwortung für unsere Mitmenschen, die Gemein-

schaft und die Natur sowie der Einsatz gerade für dieje-

nigen, die auf Unterstützung angewiesen sind, bilden 

die Grundlage unseres christdemokratischen Gesell-

schaftsbildes.” 

  

Antrag Nr. A 76 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 170 - 171 

Neuformulierung: “Wir als CDU sind liberal, weil wir an 

die Freiheit des Menschen glauben und an die Fähig-

keit zu Eigenverantwortung und Verantwortung für das 

Gemeinwesen.” 
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Antrag Nr. A 77 KV Steinfurt 

Zeilen 161 - 161 

streiche “christlich” 

  

Antrag Nr. A 78 KV Steinfurt 

Zeilen 174 - 175 

streiche “Primat des Rechts”, setze “Rechtsstaat” 

  

Antrag Nr. A 79 Bundesvorstand 

7. 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 
 
193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 
 

Wir als CDU sind konservativ, weil wir Gegenwart und 

Zukunft im Wissen um Traditionen, kulturelle Prägung 

und Erfahrungen unserer Zivilisation denken. Wir folgen 

Prinzipien und wägen immer wieder neu ab, wo wir uns 

verändern müssen. Mit dieser Grundhaltung können 

wir das Bewährte bewahren, ohne zu erstarren, und die 

Zukunft gestalten, ohne übereilt dem Zeitgeist zu folgen. 

Aus diesem Verständnis setzen wir uns für Recht und 

Ordnung, für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, für 

Bildung, sozialen Ausgleich und Aufstiegschancen für 

Alle ein. Denn so bewahren wir für die Menschen 

Freiheit, Sicherheit und Heimat. Wir stehen für einen 

weltoffenen Patriotismus, der zum Mitmachen einlädt 

statt ausgrenzt. 
 
Sozial, liberal und konservativ verbinden sich zu etwas 

Eigenem, das christdemokratische Politik ausmacht 

und von anderen Politikentwürfen unterscheidet. 

Unsere Politik verbindet Selbstverantwortung und 

Subsidiarität, Freiheit und Pluralismus, Solidarität und 

Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Wertschätzung 

der Institutionen, Soziale Marktwirtschaft und 

Ordnungspolitik, Ökonomie und Ökologie, 

Wettbewerbsorientierung und Technologieoffenheit. 

Damit steht sie für eine Politik, die im besten Sinne 

bürgerlich, weltoffen und zukunftsorientiert ist. 
 

 

 Zur Ziffer 7 gehören die Anträge A 79 bis A 87. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 79, A 

80, A 83 und A 84 in folgender Fassung anzunehmen:  

Wir als CDU sind konservativ, weil wir Gegenwart und 

Zukunft im Wissen um Traditionen, kulturelle Prägung 

und Erfahrungen unserer Zivilisation denken. Wir folgen 

Prinzipien und wägen immer wieder neu ab, wo wir uns 

verändern müssen. Mit dieser Grundhaltung können wir 

das Bewährte bewahren, ohne zu erstarren, und die 

Zukunft gestalten, ohne übereilt dem Zeitgeist zu fol-

gen. Aus diesem Verständnis setzen wir uns für Recht 

und Ordnung, für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, für 

Bildung, sozialen Ausgleich und Aufstiegschancen für 

Alle ein. Denn so bewahren wir für die Menschen Frei-

heit, Sicherheit, Natur und Heimat. Wir stehen für einen 

weltoffenen Patriotismus, der zum Mitmachen einlädt 

statt ausgrenzt. 

Christlich-sozial, liberal und konservativ verbinden sich 

zu etwas Eigenem, das christdemokratische Politik aus-

macht und von anderen Politikentwürfen unterscheidet. 

Unsere Politik verbindet Selbstverantwortung und Sub-

sidiarität, Freiheit und Pluralismus, Solidarität und Ge-

rechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Wertschätzung der 

Institutionen, Soziale Marktwirtschaft und Ordnungspoli-

tik, Ökonomie und Ökologie, Wettbewerbsorientierung 

und Technologieoffenheit. Damit stehen wir als CDU für 

eine Politik, die im besten Sinne bürgerlich, weltoffen 

und zukunftsorientiert ist. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 85 an 

die Fachkommission Wohlstand zu überweisen. 
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Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 86 an 

die Fachkommission Sicherheit zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 81, A 

82 und A 87 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 80 CDA, KV Essen 

Zeilen 193 - 193 

Ersetze “Sozial” durch “Christlich-sozial” 

  

Antrag Nr. A 81 KV Baden-Baden 

Zeilen 202 - 203 

Streiche “bürgerlich” und ersetze durch “nachhaltig”.  

  

Antrag Nr. A 82 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 179 - 203 

Absatz unter Punkt 7 gehört eigentlich noch zu Punkt 6, 

in die Reihe: christlich sozial, liberal und konservativ so-

wie bürgerlich! 

Zeile 182: bitte formulieren “… Prinzipien und stellen 

uns zugleich einem auf Grundlage ständiger gesell-

schaftlicher Veränderungen basierenden Erneuerungs-

prozess” und “wägen immer wieder neu ab, wo wir uns 

verändern müssen.” streichen. 

  

Antrag Nr. A 83 KV Limburg-Weilburg 

Zeilen 190 - 190 

Setze nach dem Wort Sicherheit „, Natur“ 

  

Antrag Nr. A 84 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 193 - 193 

Ersetze „Sozial“ durch „Christlich-Sozial" 
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Antrag Nr. A 85 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 200 - 200 

Z. 200 ergänze nach „Ökologie,“: „regionale Wertschöp-

fung und globalen Handel“. 

  

Antrag Nr. A 86 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 200 - 200 

Z. 200 ergänze nach „Ökologie,“: „Schutz vor Verfol-

gung und Steuerung von Zuwanderung“. 

  

Antrag Nr. A 87 KV Reutlingen 

Zeilen 186 - 203 

Streiche Zeilen 186 bis 203. 

  

Antrag Nr. A 88 Bundesvorstand 

8. 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 
 
214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 
 
225 

226 

Wir als CDU sind bürgerlich, weil wir für eine offene 

Gesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern eintreten. 

Sie beruht auf der Bereitschaft und dem Willen, unserem 

Land und seinen Werten zuzugehören und sich für sie 

einzubringen. Bürgerliche Politik lädt ein und 

schließt nicht aus. Sie steht für ein Versprechen, in 

Deutschland mitwirken und aufsteigen zu können, für 

gesellschaftliche Integration und Selbstbestimmung, für 

Familienorientierung und die Unterstützung 

menschlicher Bindungen. 
 
Dieses Versprechen geht allerdings noch nicht für alle 

Menschen in Erfüllung, wenn sie aufgrund ihres 

Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, ihrer 

ethnischen oder sozialen Herkunft, wegen ihres 

Glaubens oder ihres Alters oder wegen anderer 

Merkmale benachteiligt werden. Wir in der CDU treten 

solchen Benachteiligungen entgegen, denn sie 

widersprechen unseren Überzeugungen von 

Gleichberechtigung und Chancengerechtigkeit. Wir sind 

überzeugt, dass gleiche Rechte und faire Chancen für 

Alle der Schlüssel zur Gerechtigkeit sind. 
 
Bürgerliche Politik verbindet Individualismus und 

Gemeinwohlverpflichtung, Weltoffenheit und 

 Zur Ziffer 8 gehören die Anträge A 88 bis A 103. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 88 

und A 96 bis A 102 in folgender Fassung anzunehmen:  

(3) Im besten Sinne bürgerlich 

Wir als CDU sind bürgerlich, weil wir für eine offene 

Gesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern eintreten. 

Sie beruht auf der Idee des modernen Staatsbürgers in 

der Tradition der Aufklärung. Sie wird getragen von der 

Bereitschaft und dem Willen, unserem Land und seinen 

Werten zuzugehören. Bürgerliche Politik lädt ein und 

schließt nicht aus. Sie steht für ein Versprechen, in 

Deutschland mitwirken, seine Talente und Begabungen 

einbringen und aufsteigen zu können, für gesellschaftli-

che Integration und Selbstbestimmung, für Familienori-

entierung und die Unterstützung menschlicher Bindun-

gen. Sie entfaltet besondere Kraft durch eine starke po-

litische Verwurzelung vor Ort in Städten, Gemeinden 

und Kreisen.  

Dieses Versprechen bürgerlicher Politik geht allerdings 

noch nicht für alle Menschen in Erfüllung, wenn sie auf-

grund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientie-

rung, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, wegen 
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227 

228 

229 

230 

231 

232 
 

Heimatverbundenheit. Sie vertraut den Menschen und 

stiftet Zuversicht für die Gestaltung der Zukunft. Denn 

eine freiheitliche Gesellschaft benötigt sowohl 

demokratisch gewählte Regierungen und politisch 

verantwortliche Parlamente als auch eine aktive 

Bürgergesellschaft. Das eine ersetzt das andere nicht. 
 

 

ihres Glaubens oder ihres Alters, wegen einer Behinde-

rung oder wegen anderer Merkmale benachteiligt wer-

den. Wir in der CDU treten solchen Benachteiligungen 

entgegen, denn sie widersprechen unseren Überzeu-

gungen von Gleichberechtigung und Chancengerech-

tigkeit. Wir sind überzeugt, dass gleiche Rechte und 

faire Chancen für Alle der Schlüssel zur Gerechtigkeit 

sind. 

Bürgerliche Politik verbindet Individualismus und Ge-

meinwohlverpflichtung, Weltoffenheit und Heimatver-

bundenheit. Sie vertraut den Menschen und stiftet Zu-

versicht für die Gestaltung der Zukunft. Denn eine frei-

heitliche Gesellschaft benötigt sowohl demokratisch ge-

wählte Parlamente, politisch verantwortliche Regierun-

gen und umsetzungsstarke Verwaltungen als auch eine 

aktive Bürgergesellschaft, wie sie in Kirchen und Glau-

bensgemeinschaften, Vereinen und Initiativen gelebt 

und von vielen Ehrenamtlichen getragen wird. Das eine 

kann und darf das andere nicht ersetzen. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 89 bis 

A 95 und A 103 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 89 CDA 

Zeilen 204 - 209 

Ersetze  

„Wir als CDU sind bürgerlich, weil wir für eine offene 

Gesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern eintreten. 

Sie beruht auf der Bereitschaft und dem Willen, unse-

rem Land und seinen Werten zuzugehören und sich für 

sie einzubringen. Bürgerliche Politik lädt ein und 

schließt nicht aus. Sie steht“  

durch  

„Die CDU ist Union. Das heißt, wir suchen das Verbin-

dende und nicht das Trennende, wir sind für alle Bürge-

rinnen und Bürger offen und wir treten für eine offene 

und solidarische Gesellschaft ein. Als Union laden wir 

ein zum Mitmachen und schließen niemanden aus. Wir 

stehen“ 

  

Antrag Nr. A 90 CDA 

Zeilen 225 - 225   
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Ersetze „Bürgerliche Politik verbindet“ durch „Als Union 

verbinden wir“ 

Antrag Nr. A 91 BezV Südbaden 

Zeilen 204 - 204 

Streichung von „Wir als CDU sind …“ bis „… und 

schließt nicht aus“ 

ersetzen neu durch: 

„Wir als CDU sind bürgerschaftlich - wir sind eine 

Union. Das heißt, wir suchen das Verbindende und 

nicht das Trennende, wir sind für alle Bürgerinnen und 

Bürger offen und wir treten für eine offene und solidari-

sche Gesellschaft ein. Wir sind damit auch die „Bürger-

partei“ in Deutschland. Als Union laden wir ein zum Mit-

machen und schließen niemanden aus. Wir stehen für 

ein Versprechen, in …“ 

  

Antrag Nr. A 92 BezV Südbaden 

Zeilen 225 - 225 

Streichung „Bürgerliche Politik verbindet …“ 

ersetzen neu durch: 

„Als Union verbinden wir Individualismus und …“ 

  

Antrag Nr. A 93 KV Baden-Baden 

Zeilen 208 - 209 

Streiche “Bürgerliche” und ersetze durch “Christdemo-

kratische”. 

  

Antrag Nr. A 94 KV Baden-Baden 

Zeilen 225 - 227 

Streiche “Bürgerliche” und ersetze durch “Christdemo-

kratische”. 
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Antrag Nr. A 95 KV Bielefeld 

Zeilen 209 - 209 

Ersetze „nicht“ durch: „niemanden“  

  

Antrag Nr. A 96 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 204 - 232 

Die Aufzählung “Punkt 8” müsste gestrichen werden, 

“bürgerlich” müsste unter Punkt 6 christlich sozial, libe-

ral, konservativ … erscheinen. 

Zeile 230: “gewählte Parlamente und politische verant-

wortlichen Regierungen” muss es heißen. 

  

Antrag Nr. A 97 KV Dortmund 

Zeilen 228 - 232 

Ergänze: Seite 4, Kapitel II, Absatz 3 „umsetzungs-

starke Verwaltungen“ 

Streiche: „und“ 

„Denn eine freiheitliche Gesellschaft benötigt sowohl 

demokratisch gewählte 

Regierungen, politisch verantwortliche Parlamente und 

eine aktive 

Bürgergesellschaft als auch umsetzungsstarke Verwal-

tungen.“ 

  

Antrag Nr. A 98 KV Heinsberg 

Zeilen 215 - 215 

In Zeile 215 (Ziffer 8) sollen hinter dem Wort „aufgrund“ 

folgende Wörter aufgenommen werden: 

„ihrer Behinderungen,“ 

  

Antrag Nr. A 99 KV Herford 

Zeilen 208 - 208 

Ergänzung um folgenden Satz: Diese Bereitschaft ent-

faltet ihre Stärke in unserer engen Verwurzelung auf 

der kommunalen Ebene. 
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Antrag Nr. A 100 KV Konstanz 

Zeilen 206 - 206 

(Antrag wird gemeinsam mit dem Kreisverband Tübin-

gen, KV 0415, gestellt) 

nach „Sie beruht auf“ einfügen: der Idee des moder-

nen Staatsbürgers in der Tradition der Aufklärung 

und damit... 

  

Antrag Nr. A 101 KV Konstanz 

Zeilen 210 - 210 

(Antrag wird gemeinsam mit dem Kreisverband Tübin-

gen, KV 0415, gestellt) 

nach „mitwirken und “ einfügen: seine Begabungen 

und Talente einbringen und entfalten zu können, 

  

Antrag Nr. A 102 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 232 - 232 

Z. 232 ergänze hinter „Bürgergesellschaft“: „, wie sie 

beispielsweise in Kirchen und Glaubensgemeinschaften 

sowie Vereinen und Initiativen auf dem Boden der frei-

heitlich-demokratischen Grundordnung gelebt und von 

vielen Ehrenamtlichen getragen wird.“ 

  

Antrag Nr. A 103 KV Reutlingen 

Zeilen 208 - 232 

Streiche Zeilen 208 bis 232. 

  

Antrag Nr. A 104 Bundesvorstand 

9. 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

Bürgerliche Politik achtet und stärkt staatliche 

Institutionen und ihre Aufgaben, aber sie überhöht den 

Staat nicht als Allversorger oder alleinigen 

Problemlöser. Sie will das Leistungsversprechen des 

Staates vital erhalten und wo nötig erneuern. Sie 

erwartet von den Menschen, dass sie als Staatsbürger 

das Ihrige zum Gelingen unseres Gemeinwesens 

 Zur Ziffer 9 gehören die Anträge A 104 bis A 112. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 104, A 

108, A 109 und A 111 in folgender Fassung anzuneh-

men:  

Bürgerliche Politik achtet und stärkt staatliche Institutio-

nen und ihre Aufgaben, aber sie überhöht den Staat 

nicht als Alleinversorger oder alleinigen Problemlöser. 
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240 
 
241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 
 

beitragen, jeder nach seinen Kräften. 
 
Unsere Werte, unsere Überzeugungen und unsere 

Zuversicht bewahren uns vor Endzeitstimmung und 

Absolutheitsansprüchen. Sie geben uns die notwendige 

Gelassenheit, um die Herausforderungen unserer Zeit 

zu analysieren, gut durchdachte, nachhaltige Lösungen 

zu finden und dann entschieden umzusetzen. Den 

Gefährdungen von innen und außen setzen wir 

Selbstbewusstsein und Wehrhaftigkeit entgegen, unsere 

Offenheit und innere Wertegebundenheit sind dabei 

nicht verhandelbar. Wir können die Krisen der 

Gegenwart überwinden und eine bessere Zukunft 

gestalten. Wir glauben an unser Land und die Kraft 

seiner Menschen. 
 

 

Sie will das Leistungsversprechen des Staates vital er-

halten, wo nötig erneuern und setzt dabei auf haus-

haltspolitische Nachhaltigkeit. Sie erwartet von den 

Menschen, dass sie das Ihrige zum Gelingen unseres 

Gemeinwesens beitragen, jeder nach seinen Kräften. 

Unsere Werte, unsere Überzeugungen und unsere Zu-

versicht bewahren uns vor Endzeitstimmung und Abso-

lutheitsansprüchen. Sie geben uns die notwendige Ge-

lassenheit, um die Herausforderungen unserer Zeit zu 

analysieren, durchdachte und nachhaltige Lösungen zu 

finden und diese dann entschieden umzusetzen. Den 

Gefährdungen von innen und außen setzen wir Selbst-

bewusstsein und Wehrhaftigkeit entgegen, unsere Of-

fenheit und innere Wertegebundenheit sind dabei nicht 

verhandelbar. Wir können die Krisen der Gegenwart 

meistern und eine bessere Zukunft gestalten. Wir glau-

ben an unser Land und die Kraft seiner Menschen. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 105 

bis A 107, A 110 und A 112 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 105 CDA 

Zeilen 233 - 240 

Ersetze  

„Bürgerliche Politik achtet und stärkt staatliche Instituti-

onen und ihre Aufgaben, aber sie überhöht denStaat 

nicht als Allversorger oder alleinigen Problemlöser. Sie 

will das Leistungsversprechen des Staates vital erhal-

ten und wo nötig erneuern. Sie erwartet von den Men-

schen, dass sie als Staatsbürger das Ihrige zum Gelin-

gen unseres Gemeinwesens beitragen, jeder nach sei-

nen Kräften.“  

durch 

„Als Union achten und stärken wir staatliche Institutio-

nen und ihre Aufgaben, aber überhöhen den Staat nicht 

als Allversorger oder alleinigen Problemlöser. Wir wol-

len das Leistungsversprechen des Staates vital erhal-

ten und wo nötig erneuern. Wir erwarten von den Men-

schen, dass sie als Staatsbürger das Ihrige zum Gelin-

gen unseres Gemeinwesens betragen, jeder ach sei-

nen Kräften.“ 
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Antrag Nr. A 106 BezV Südbaden 

Zeilen 233 - 240 

Streichung von „Bürgerliche Politik …“ bis „… jeder 

nach seinen Kräften.“ 

ersetzen neu durch: 

„Wir achten und stärken staatliche Institutionen und ihre 

Aufgaben, aber überhöhen den Staat nicht als Allver-

sorger oder alleinigen Problemlöser. Wir wollen das 

Leistungsversprechen des Staates vital erhalten und 

wo nötig erneuern. Wir erwarten von den Menschen, 

dass sie als Staatsbürger das Ihrige zum Gelingen un-

seres Gemeinwesens betragen, jeder ach seinen Kräf-

ten.“ 

  

  

Antrag Nr. A 107 KV Baden-Baden 

Zeilen 233 - 236 

Streiche “Bürgerliche” und ersetze durch “Christdemo-

kratische”. 

  

Antrag Nr. A 108 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 233 - 253 

Punkt 9 müsste Punkt 7 werden. 

Zeile 235: “nicht als Versorger” formulieren und “Allver-

sorger” streichen. 

Zeile 241-242: “Unsere Werte und unsere Überzeugun-

gen geben und Kraft und Zuversicht und schützen uns 

vor Absolutheitsansprüchen.”  aufnehmen und “und un-

sere Zuversicht” und “bewahren uns vor Endzeitstim-

mung und” löschen. 

Zeile 251: statt “überwinden” besser “meistern” verwen-

den. 

  

Antrag Nr. A 109 KV Limburg-Weilburg 

Zeilen 238 - 238 

Streiche „als Staatsbürger“ 
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Antrag Nr. A 110 KV Reutlingen 

Zeilen 241 - 253 

Streiche Zeilen 241 bis 253. 

  

Antrag Nr. A 111 KV Rottweil 

Zeilen 237 - 237 

nach “und wo nötig erneuern” bitte einfügen “was einer 

nachhaltigen Haushaltspolitik bedarf” 

  

Antrag Nr. A 112 KV Steinfurt 

Zeilen 242 - 242 

streiche “Endzeitstimmung und” 

  

Antrag Nr. A 113 Bundesvorstand 

10. 

254 
 
255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 
 
266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

(3) Volkspartei 
 
Die CDU ist und bleibt Volkspartei. Wir vertrauen auf die 

Idee der Volkspartei und ihre Bedeutung für unsere 

Demokratie – heute und in der Zukunft. Gerade im 

digitalen Zeitalter, in dem die Foren der 

Meinungsäußerungen und die Formen der 

Meinungsbildung immer unübersichtlicher werden, ist 

es im Sinne des Ganzen wichtig, unterschiedliche 

Stimmen und Interessen zusammenzuführen. Mehr 

denn je sind Volksparteien daher der Ort, an dem der 

verfassungsrechtliche Auftrag zur Mitwirkung an der 

politischen Willensbildung erfüllt werden kann. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass Volksparteien die 

richtige Antwort auf Zersplitterung, Populismus und 

Polarisierung sind. Wir sind weder einem einzelnen 

Milieu noch einem speziellen Thema verpflichtet. Wir 

sehen unseren Auftrag und unsere Verpflichtung für die 

Demokratie vielmehr darin, auf der Basis unserer 

Grundwerte als Volkspartei der Mitte ein einigendes 

Band für die Vielfalt der Interessen zu schaffen. Wir 

führen Menschen aller Geschlechter, verschiedener 

Herkunft und vielfältiger Berufe, unterschiedlicher 

Bildung und Religion, allen Alters und aus 

verschiedenen Milieus zusammen und tragen auf diese 

 Zur Ziffer 10 gehören die Anträge A 113 bis A 125. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 113, A 

114, A 118 und A 120 bis A 124 in folgender Fassung 

anzunehmen:  

(4) Volkspartei 

Die CDU ist und bleibt Volkspartei. Wir vertrauen auf 

die Idee der Volkspartei und ihre Bedeutung für unsere 

Demokratie – heute und in der Zukunft. Gerade im digi-

talen Zeitalter, in dem die Foren der Meinungsäußerun-

gen und die Formen der Meinungsbildung immer un-

übersichtlicher werden, ist es wichtig, unterschiedliche 

Stimmen und Interessen zusammenzuführen und Ori-

entierung zu geben. Mehr denn je sind Volksparteien 

daher der Ort, an dem der verfassungsrechtliche Auf-

trag zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung 

erfüllt werden kann. 

Wir sind davon überzeugt, dass starke Volksparteien 

vor Zersplitterung, Populismus und Polarisierung be-

wahren. Wir sind weder einem einzelnen Milieu noch ei-

nem speziellen Thema verpflichtet. Wir sehen unseren 

Auftrag und unsere Verpflichtung für die Demokratie 

und den Rechtsstaat vielmehr darin, auf der Basis un-

serer Grundwerte als Volkspartei der Mitte ein 
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Weise zur Stabilität unseres Gemeinwesens und zum 

gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Es ist unser 

Anspruch als zukunftsorientierte Volkspartei, 

sinnstiftende politische Heimat zu sein und allen 

offenzustehen, die sich im Rahmen unserer Werte an 

der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen möchten. 
 
Wir wollen auch in Zukunft Volkspartei mit einem 

glaubhaften Gestaltungsanspruch für unser Land und 

Europa sein. Es ist und bleibt unsere Aufgabe, die Breite 

und Vielfalt der Gesellschaft in unserer Partei 

abzubilden. Die Berücksichtigung unterschiedlicher 

Talente und Persönlichkeiten, offene Prozesse der 

Meinungsbildung sowie der faire und gleichberechtigte 

Umgang miteinander sind Voraussetzung dafür. Unser 

Anspruch ist, dass in der CDU Frauen und Männer – 

unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Alter – 

selbstverständlich und partnerschaftlich Politik 

gestalten und ihre Interessen einbringen. 
 

 

einigendes Band für die Vielfalt der Interessen zu 

schaffen. Wir führen Menschen verschiedener Ge-

schlechter, verschiedener Herkunft und vielfältiger Be-

rufe, unterschiedlicher Bildung und Religion, mit oder 

ohne Behinderungen, jeden Alters und aus verschiede-

nen Milieus, vom Land und aus der Stadt zusammen 

und tragen so zur Stabilität unseres Gemeinwesens 

und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Es ist 

unser Anspruch als Volkspartei, sinnstiftende politische 

Heimat zu sein und allen offenzustehen, die sich auf 

der Grundlage unserer Werte an der Gestaltung der 

Gesellschaft beteiligen möchten. Das geschieht in be-

sonderer Weise durch das Engagement unserer Mit-

glieder sowie das Engagement unserer Amts- und Man-

datsträger vor Ort. In diesem Sinne versteht sich die 

CDU als Kommunalpartei. 

Wir wollen auch in Zukunft Volkspartei mit einem Ge-

staltungsanspruch für unser Land und Europa sein. Es 

ist und bleibt unsere Aufgabe, die Breite und Vielfalt der 

Gesellschaft in unserer Partei abzubilden. Die Berück-

sichtigung unterschiedlicher Talente und Persönlichkei-

ten, offene und transparente Prozesse der Meinungsbil-

dung sowie der faire und gleichberechtigte Umgang 

miteinander sind Voraussetzung dafür. Unser Anspruch 

ist, dass in der CDU Frauen und Männer – unabhängig 

von ihrer Herkunft und ihrem Alter – selbstverständlich 

und partnerschaftlich Politik gestalten und ihre Interes-

sen einbringen. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 115 

bis A 117, A 119 und A 125 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 114 KPV, MIT 

Zeilen 284 - 284 

Einfügen vor dem Absatz “Wir wollen auch…” 

Wir vertrauen auf den einzelnen Menschen, auf seine 

Fähigkeiten und seine Talente. Subsidiarität ist damit 

ein Grundsatz, dem wir uns als die Kommunalpartei 

Deutschlands in besonderer Weise verpflichtet fühlen. 

Die kommunale Ebene ist das Fundament für den Er-

folg unserer Volkspartei. Die vielen engagierten Men-

schen in den Gemeindevertretungen, Stadt- und Kreis-

tagen oder in der Funktion als ehrenamtliche Bürger-

meister, hauptamtliche Verwaltungsbeamte oder als 

Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister, sie 
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sind Gesicht und Stimme der CDU vor Ort. Es ist ihre 

sachorientierte und glaubwürdige Arbeit, die jeden Tag 

aufs Neue deutlich zeigt: Christdemokratische Politik 

macht den Unterschied - immer und überall. 

Wir sind die Garanten einer starken kommunalen 

Selbstverwaltung und vertrauen auf die Kraft leistungs-

starker Kommunen in Deutschland. Wir bekennen uns 

zu einer auskömmlichen, aufgabenbezogenen Finanz-

ausstattung der Kommunen, zu vollumfänglicher Kon-

nexität und zu einem Föderalismus, der die Kommunen 

vor dem Bundesdurchgriff schützt. 

Antrag Nr. A 115 KPV, MIT 

Zeilen 285 - 285 

Ergänze nach “…Gestaltungsanspruch für…” 

“unsere Kommunen, ” 

  

Antrag Nr. A 116 KPV, MIT 

Zeilen 292 - 292 

Streiche: 

“…Frauen und Männer…” 

Ersetze: 

“…Menschen…” 

  

Antrag Nr. A 117 KV Baden-Baden 

Zeilen 254 - 254 

Füge neu ein:  

“Eine demokratische Volkspartei hat einen größeren 

Anspruch an sich und die Gesellschaft, als nur Ent-

scheidungsprozesse demokratisch zu verfassen, um 

Entscheidungen zu legitimieren. Für eine demokrati-

sche Volkspartei muss es immer auch darum gehen, 

unsere gesellschaftlichen Institutionen dort zu schüt-

zen, wo sie von Feinden der Demokratie unter Druck 

geraten, und gleichzeitig weiterzuentwickeln und zu öff-

nen, um neue gesellschaftliche Schichten gleichberech-

tigt daran teilhaben zu lassen. Eine demokratische 

Volkspartei widersetzt sich totalitären Machtbestrebun-

gen in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
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politischen Bereichen. Stattdessen müssen wir immer 

wieder dafür sorgen, dass Macht demokratisch legiti-

miert und subsidiär verteilt wird.” 

Antrag Nr. A 118 KV Bielefeld 

Zeilen 271 - 271 

Einfügen hinter „Demokratie“: „und den Rechtsstaat“ 

  

Antrag Nr. A 119 KV Bielefeld 

Zeilen 273 - 274 

Einfügen: Das christliche Menschenbild ist nicht nur An-

spruch, sondern Auftrag. 

  

Antrag Nr. A 120 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 254 - 295 

Punkt 10 müsste Punkt 8 sein. 

Zeile 260 

Streiche: “immer unübersichtlicher werden" 

Setze: "Meinungsbildung herausfordernd sind” 

Zeile 261 

Streiche: “im Sinne … Interessen zusammenzuführen.” 

Setze: "… wichtig, gesellschaftliche Orientierung zu ge-

ben. 

Zeile 263-265: Satz ändern in: “ Mehr denn je ist die 

Volkspartei gefordert, an der politischen Willensbildung 

mitzuwirken.” 

Zeile 266 

Streiche: “die richtige Antwort auf ”  

Setze: “dass starke Volksparteien vor Zersplitterung, 

…. bewahren” 

Zeile 268 

Streiche: …."sind" 

Zeile 274 

Streiche: “aller Geschlechter” 

Setze: “Wir führen alle Menschen…” 

Zeile 284-285 

Streiche: "… Zukunft die Volkspartei mit einem 
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Gestaltungsanspruch …" und “glaubhaft”. 

  

Antrag Nr. A 121 KV Dortmund 

Zeilen 288 - 291 

Ersetze: Seite 5, Kapitel III, Absatz 2 „offene“ 

durch: „transparente“ 

„Die Berücksichtigung unterschiedlicher Talente und 

Persönlichkeiten, transparenter 

Prozesse der Meinungsbildung sowie der faire und 

gleichberechtige Umgang 

miteinander sind Voraussetzung dafür.“ 

  

Antrag Nr. A 122 KV Heinsberg 

Zeilen 274 - 274 

Hinter dem Komma des Wortes „Geschlechter“ solle 

folgende Wörter aufgenommen werden: 

„ob mit oder ohne Behinderungen,“ 

  

Antrag Nr. A 123 KV Leipzig-Stadt 

Zeilen 274 - 274 

Die Formulierung „…Menschen aller Geschlechter“ wird 

durch die Formulierung “…Menschen verschiedener 

Geschlechter” ersetzt. 

  

Antrag Nr. A 124 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 275 - 275 

Zeile 275 

Ergänze hinter „Berufe,“: „aus der Stadt und vom Land“. 

  

Antrag Nr. A 125 KV Reutlingen 

Zeilen 268 - 295 

Streiche Zeilen 268 bis 295. 
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Antrag Nr. A 126 Bundesvorstand 

11. 
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III. Wo wir hinwollen 
 
Wir in der CDU arbeiten für ein Deutschland in Europa, 
 
• in dem Alle ihre Talente frei entfalten und 

füreinander einsetzen,  

• in dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung 

mit Begeisterung gelebt und geschützt wird,  

• das den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 

mit sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher 

Stärke verbindet und eine konsequent nachhaltige 

Entwicklung nimmt,  

• in dem der wissenschaftliche und technologische 

Fortschritt und die dynamischen Kräfte der 

sozialen und ökologischen Marktwirtschaft den 

Menschen, der Bewahrung unserer 

Lebensgrundlagen und dem allgemeinen Wohlstand 

dienen,  

• das mit konsequentem Klimaschutz den Weg zur 

Klimaneutralität beschleunigt geht und sich für die 

Einhaltung ambitionierter Klimaziele international 

einsetzt,  

• das Bildung, Leistung und Qualifikation für jeden 

möglich macht,  

• in dem Solidarität unter allen Menschen und 

Generationengerechtigkeit selbstverständlich und 

sichtbar sind,   

• in dem Menschen Familie, gesellschaftliches 

Engagement und Beruf verbinden und ihre 

individuellen Lebensziele verwirklichen können,  

• in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter 

und die tatsächliche Gleichstellung von Mann und 

Frau verwirklicht sind,  

• das sich im Bewusstsein seiner Geschichte 

demütig aber auch voller Zuversicht zu universellen 

Werten, insbesondere den unteilbaren 

Menschenrechten, bekennt,  

• in dem ein offenes Meinungsklima herrscht und das 

Argument zählt,  

• das die Chancen und Möglichkeiten der 

fortschreitenden Digitalisierung in vollem Umfang 

ausnutzt,  

• in dem regionale Zugehörigkeiten, Identität und 

Identifikation respektiert und unter Wahrung von 

Föderalismus und Subsidiarität gleichwertige 

Lebensbedingungen im ganzen Land geschaffen 

werden,  

  Zur Ziffer 11 gehören die Anträge A 126 bis A 167. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 126, A 

131, A 135, A 137, A 138, A 145, A 146, A 148 bis A 

150 und A 160 bis A 162 in folgender Fassung anzu-

nehmen:  

III. Wo wir hinwollen 

  

Wir in der CDU arbeiten für ein Deutschland in Europa, 

  

• in dem Alle ihre Talente frei entfalten und fürei-

nander einsetzen, 

• in dem die freiheitlich-demokratische Grundord-

nung mit Begeisterung gelebt und geschützt 

wird, 

• das für eine konsequente nachhaltige Entwick-

lung steht, indem wir den Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen mit sozialer Gerechtigkeit, 

wirtschaftlicher Stärke und einem leistungsfähi-

gen Staat verbinden, 

• in dem der wissenschaftliche und technologische 

Fortschritt und die dynamischen Kräfte der sozi-

alen und ökologischen Marktwirtschaft den Men-

schen, der Bewahrung unserer Lebensgrundla-

gen und dem allgemeinen Wohlstand dienen, 

• das die Chancen und Möglichkeiten der Digitali-

sierung in vollem Umfang nutzt und für Sicher-

heit im digitalen Raum sorgt, 

• das mit konsequentem Klimaschutz den Weg zur 

Klimaneutralität beschleunigt geht und sich für 

die Einhaltung ambitionierter Klimaziele internati-

onal einsetzt, 

• das Bildung, Leistung und Qualifikation für jeden 

möglich macht, 

• in dem Solidarität unter allen Menschen, Inklu-

sion und Generationengerechtigkeit selbstver-

ständlich und sichtbar sind, 

• das familien- und kinderfreundlich ist und in dem 

Menschen Familie, gesellschaftliches Engage-

ment und Beruf verbinden können, 

• in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter 

und die tatsächliche Gleichstellung von Mann 

und Frau verwirklicht sind, 
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• das als ein kraftvoll gestaltendes Mitglied der 

Europäischen Union, als starker und verlässlicher 

transatlantischer Partner und als aktives Mitglied 

internationaler Organisationen Verantwortung 

übernimmt und gleichgesinnten Nationen zur Seite 

steht. 

So wie die Frauen und Männer, die unsere Partei 

vor einem Dreivierteljahrhundert gründeten, 

glauben auch wir an eine bessere Zukunft für 

Deutschland. Wir in der CDU wollen diese Zukunft 

gestalten – mit Mut, Freude und Zuversicht. 
 

• das sich im Bewusstsein seiner Geschichte de-

mütig aber auch voller Zuversicht zu universellen 

Werten, insbesondere den unteilbaren Men-

schenrechten, bekennt, 

• in dem ein offenes Meinungsklima herrscht und 

das Argument zählt, 

• in dem regionale Zugehörigkeiten, Heimatver-

bundenheit, Identität und Identifikation respek-

tiert und unter Wahrung von Föderalismus und 

Subsidiarität gleichwertige Lebensbedingungen 

im ganzen Land geschaffen werden, 

• das als ein kraftvoll gestaltendes und wehrhaftes 

Mitglied der Europäischen Union, als starker und 

verlässlicher transatlantischer Partner und als 

aktives Mitglied internationaler Organisationen 

und der Völkergemeinschaft Verantwortung 

übernimmt, sich zur weltweiten Durchsetzung 

der universalen Menschenrechte, zur Stärkung 

des Rechts auch in den internationalen Bezie-

hungen, zu mehr Gerechtigkeit in der einen Welt 

und Bewahrung der Schöpfung einsetzt und 

gleichgesinnten Nationen zur Seite steht. 

   

So wie die Frauen und Männer, die unsere Partei 1945 

gründeten, glauben auch wir an eine bessere Zukunft 

für Deutschland. Wir in der CDU wollen diese Zukunft 

gestalten – mit Mut, Entschlossenheit und Zuversicht. 

  

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 128 an 

die Fachkommission Moderner Staat zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 129, A 

130, A 142 und A 155 an die Fachkommission Nachhal-

tigkeit zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 132, A 

133, A 141, A 157 und A 167 an die Fachkommission 

Wohlstand zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 134 

und A 154 an die Fachkommission Internationale Stabi-

lität zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 152 

und A 165 an die Fachkommission Humane Digitalisie-

rung zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 159 an 

die Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 164 an 
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die Fachkommission Versorgungssicherheit zu überwei-

sen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge A 127, A 
136, A 139, A 140, A 143, A 144, A 147, A 151, A 153, 
A 156, A 158, A 163 und A 166 abzulehnen. 

Antrag Nr. A 127 Junge Union, MIT, KV Bielefeld, KV Dortmund, KV Paderborn 

Zeilen 324 - 326 

Ersetze : „Gleichstellung“ 

durch: „Chancengerechtigkeit“ 

  

Antrag Nr. A 128 LV Hannover 

Zeilen 340 - 340 

Ergänze neuen Punkt:  

• „das seine staatlichen Entscheidungsmechanis-

men, Verwaltungsstrukturen und Kontrollwege 

grundlegend reformiert, um lernfähig zu bleiben 

und wirksame Antworten auf neue Herausforde-

rungen zu ermöglichen statt zu verhindern," 

  

Antrag Nr. A 129 KV Bad Kreuznach 

Zeilen 304 - 305 

Streiche: „… und eine konsequent nachhaltige Entwick-

lung nimmt, …“  

Setze: „… und eine konsequente Entwicklung zu einer 

Nachhaltigen Marktwirtschaft nimmt, …“. 

  

Antrag Nr. A 130 KV Bad Kreuznach 

Zeilen 308 - 308 

Streiche: „…sozialen und nachhaltigen Marktwirt-

schaft…“  

Setze: „…Nachhaltigen Marktwirtschaft…“. 
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Antrag Nr. A 131 KV Baden-Baden 

Zeilen 302 - 305 

Streiche und ersetze durch:“das für eine konsequent 

nachhaltige Entwicklung steht, indem wir die natürli-

chen Lebensgrundlagen mit sozialer Gerechtigkeit und 

wirtschaftlicher Stärke verbinden, […]” 

  

Antrag Nr. A 132 KV Bielefeld 

Zeilen 311 - 311 

Einfügen hinter „dienen“: „ ,und auf Wettbewerbsfähig-

keit, Arbeitsplätze und sozialen Fortschritt abzielt.“ 

  

Antrag Nr. A 133 KV Bielefeld 

Zeilen 305 - 306 

Ergänze als eigener Punkt: „das auf Eigentum, das 

auch verpflichtet ist, setzt.“ 

  

Antrag Nr. A 134 KV Bielefeld 

Zeilen 341 - 342 

Ersetze „das als ein kraftvoll gestaltendes Mitglied der 

Europäischen Union“ durch:  

„das sich als kraftvoll gestaltendes Mitglied der europäi-

schen Union für deren Zukunftsfähigkeit, für die ge-

meinsame Stärke und Sicherheit und für Gerechtigkeit 

und Frieden in dieser Welt einsetzt, das“ 

  

Antrag Nr. A 135 KV Bielefeld 

Zeilen 344 - 345 

Ergänze hinter „internationale Organisationen“: 

„und der Völkergemeinschaft“ 

  

Antrag Nr. A 136 KV Darmstadt-Dieburg 

Zeilen 349 - 349   
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Ersetze “bessere” durch “gute” 

Antrag Nr. A 137 KV Dessau-Roßlau 

Zeilen 296 - 351 

Aus Punkt 11 müsste Punkt 9 werden. 

Zeile 313 

Streiche: “geht” 

Zeile 314 

Streiche: “ambitionierter” 

Setze: “Einhaltung der Klimaziele” 

Zeile 324 

Streiche: “Geschlechter” und “Mann und Frau” 

Setze: “in dem die Gleichberechtigung und die tatsäch-

liche Gleichstellung aller Menschen verwirklicht sind" 

Zeile 346-347 

Setze nach dem letzten Punkt: 

"in dem wir für eine stabile Energieversorgung eintre-

ten” 

Zeile 348 

Streiche: “vor einem Dreivierteljahrhundert” 

Setze: “unserer Partei 1945 gründeten” 

Zeile 351 

Streiche: “Mut, Freude und Zuversicht” 

Setze: “mit Stärke, Entschlossenheit und Selbstbe-

wusstsein” 

  

Antrag Nr. A 138 KV Dortmund 

Zeilen 311 - 312 

Ergänze: neuen Stichpunkt 5 

„Wir in der CDU arbeiten für ein Deutschland in Europa, 

(…) in dem die Digitalisierung zum Wohle der Men-

schen genutzt wird und Sicherheit im digitalen Raum 

gewährleistet ist.“ 

  

Antrag Nr. A 139 KV Dortmund 

Zeilen 347 - 350 

Streiche: “So wie die Frauen und Männer … 
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Deutschland.” 

Setze: „Unser Politikverständnis leitet sich aus dem 

Grundsatz ab: Erst das Land, dann die Partei, dann die 

Person. So wie die Frauen und Männer, die unsere 

Partei vor einem dreiviertel Jahrhundert gegründet ha-

ben, glauben auch wir an eine bessere Zukunft für 

Deutschland.“ 

Antrag Nr. A 140 KV Essen 

Zeilen 325 - 325 

Ersetze “Gleichstellung” durch “Chancengleichheit” 

  

Antrag Nr. A 141 KV Freiburg 

Zeilen 297 - 346 

ergänze die Aufzählung um einen weiteren Unterpunkt: 

• das offen ist für Menschen anderer Nationalitä-

ten, die für eine gewisse Zeit oder auf Dauer in 

Deutschland leben und sich integrieren wollen 

  

Antrag Nr. A 142 KV Hamburg-Eimsbüttel 

Zeilen 314 - 314 

Ersetze “ambitionierter Klimaziele” mit: “des 1,5-Grad-

Ziels” 

  

Antrag Nr. A 143 KV Hamburg-Eimsbüttel 

Zeilen 325 - 325 

Ersetze “Gleichstellung” mit: "Durchsetzung der Gleich-

berechtigung" 

  

Antrag Nr. A 144 KV Hamburg-Eimsbüttel 

Zeilen 331 - 332 

Ersetze “und das Argument zählt” mit: ”, das Argument 

zählt und die freie Meinungsäußerung gewährleistet 

ist," 
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Antrag Nr. A 145 KV Heinsberg 

Zeilen 320 - 320 

Nach der mit der Formulierung „… sichtbar sind,“ wird 

ein weiterer Punkt beginnend in Zeile 321 mit folgenden 

Worten eingefügt: 

• „in dem Menschen mit wie ohne Behinderungen 

und Beeinträchtigungen gleichberechtigt, barrie-

refrei und selbstbestimmt an einer inklusiven 

Gesellschaft teilhaben und auch die Belange 

von deren Angehörigen berücksichtigt werden,“ 

  

Antrag Nr. A 146 KV Herford 

Zeilen 302 - 305 

Ergänzung des Spiegelstriches um “einen effizienten 

Staat”. 

• das den Erhalt der natürlichen Lebensgrundla-

gen mit sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher 

Stärke und einem effizienten Staat verbindet 

und eine konsequent nachhaltige Entwicklung 

nimmt. 

  

Antrag Nr. A 147 KV Herford 

Zeilen 318 - 320 

Ergänzung um folgenden Satz: “In dem die Eigenver-

antwortung der Menschen die Grundlage bildet und…” 

  

Antrag Nr. A 148 KV Herford 

Zeilen 333 - 335 

Vorziehen des Spiegelstriches auf Zeile 312 und Um-

fornulierung: “welches die fortschreitende Digitalisie-

rung aktiv mitgestaltet und offen für neue, sich daraus 

ergebene Chancen, ist. Insbesondere die sich durch 

Wissenschaft, Forschung und Entwicklung ergebenden 

Möglichkeiten in allen Bereichen umsetzt und dabei of-

fen für Veränderungen ist.” 
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Antrag Nr. A 149 KV Herford 

Zeilen 336 - 340 

Ergänzung des Spiegelstriches um das Wort Heimat-

verbundenheit:  

• „in dem regionale Zugehörigkeiten, Heimatver-

bundenheit, Identität und Identifikation respek-

tiert und unter Wahrung von Föderalismus und 

Subsidiarität gleichwertige Lebensbedingungen 

im ganzen Land geschaffen werden,“ 

  

Antrag Nr. A 150 KV Herford 

Zeilen 341 - 346 

Ergänzung des Satzes um das Wort “wehrhaftes": 

• „das als kraftvoll gestaltendes und wehrhaftes 

Mitglied der Europäischen Union,…“ 

  

  

Antrag Nr. A 151 KV Konstanz 

Zeilen 330 - 330 

(Antrag wird gemeinsam mit dem Kreisverband Tübin-

gen, KV 0415, gestellt) 

Neuer Punkt: 

•  in dem die Werte einer christlich geprägten Kul-

tur ernst genommen und weiterentwickelt wer-

den, 

  

Antrag Nr. A 152 KV Konstanz 

Zeilen 335 - 335 

(Antrag wird gemeinsam mit dem Kreisverband Tübin-

gen, KV 0415, gestellt) 

Nach „ausnutzt“ einfügen:  

“und dabei die ethischen Aspekte dieser Technologie 

bewusst im Blick behält.” 
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Antrag Nr. A 153 KV Leipzig-Stadt 

Zeilen 324 - 326 

Der CDU-Bundesparteitag möge beschließen: 

Die Zeilen 324-326 der Grundwertecharta werden wie 

folgt ersetzt: 

• in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter 

verwirklicht ist 

  

Antrag Nr. A 154 KV Leverkusen 

Zeilen 341 - 346 

Wir in der CDU arbeiten für ein Deutschland in Europa, 

das mit einer starken Bundeswehr die Freiheit und Si-

cherheit des deutschen Volkes sowie unserer europäi-

schen Nachbarn sowie Partner schützt und dabei die 

europäischen Sicherheitskooperationen ausbaut. 

  

Antrag Nr. A 155 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 313 - 313 

Ersetze: „Klimaschutz den Weg zur Klimaneutralität be-

schleunigt geht“  

durch: „Klima- und Umweltschutz den natürlichen Le-

bensraum bewahrt und resilient macht“. 

  

Antrag Nr. A 156 KV Mainz-Stadt 

Zeilen 325 - 325 

Streiche: „Gleichstellung“  

Setze: „Gleichberechtigung“. 

  

Antrag Nr. A 157 KV Meppen 

Zeilen 305 - 305 

Füge einen neuen Bulletpoint nach Zeile 305 ein, dann:  

• „in dem Menschen durch Fleiß und Talent eine 

Perspektive auf einen angemessenen persönli-

chen Wohlstand erhalten,“  
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Antrag Nr. A 158 KV Paderborn 

Zeilen 317 - 318 

nach dem Wort "macht" bitte einfügen "unabhängig von 

der sozialen Herkunft." 

  

Antrag Nr. A 159 KV Paderborn 

Zeilen 321 - 322 

setze als zusätzlichen Spiegelstrich "das eine Option 

für die Armen bietet" 

  

Antrag Nr. A 160 KV Paderborn 

Zeilen 333 - 335 

das die Chancen und Möglichkeiten der fortschreiten-

den Digitalisierung in vollem Umfang ausnutzt,Bitte 

streichen "fortschreitenden" und nach "Digitalisierung" 

einfügen "fördert und" 

  

Antrag Nr. A 161 KV Rems-Murr 

Zeilen 297 - 297 

Einfügen neuer Aufzählungspunkt nach: “Wir in der 

CDU arbeiten für ein Deutschland in Europa” mit: 

• das familien- und kinderfreundlich ist und Ehe 

und Familie als Fundament der Gesellschaft 

stärkt. 

  

Antrag Nr. A 162 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 346 - 346 

Ergänzung: “Gemeinsam vor allem mit den übrigen frei-

heitlichen Demokratien wollen wir einen Beitrag leisten 

zur weltweiten Durchsetzung der universalen Men-

schenrechte, zur Stärkung des Rechts auch in den in-

ternationalen Beziehungen, zu mehr Gerechtigkeit in 

der einen Welt und zur Bewahrung der Schöpfung.” 
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Antrag Nr. A 163 KV Rheingau-Taunus 

Zeilen 308 - 308 

Streiche: „und ökologischen“ 

  

Antrag Nr. A 164 KV Vechta 

Zeilen 315 - 316 

Ergänze: “, und dabei die Selbstversorgung mit lebens-

wichtigen Gütern für unseren Staat nicht aus den Au-

gen verliert.” 

  

Antrag Nr. A 165 KV Wesel 

Zeilen 333 - 335 

Streiche: 

„das die Chancen und Möglichkeiten der fortschreiten-

den Digitalisierung in vollem Umfang ausnutzt“ 

Setze: 

„das die Chancen und Möglichkeiten der fortschreiten-

den Digitalisierung unter Wahrung des Rechts auf digi-

tale Selbstbestimmung in vollem Umfang ausnutzt“ 

  

Antrag Nr. A 166 KV Wesel 

Zeilen 340 - 340 

Nach: „in dem regionale Zugehörigkeiten, Identität und 

Identifikation respektiert und unter Wahrung von Föde-

ralismus und Subsidiarität gleichwertige Lebensbedin-

gungen im ganzen Land geschaffen werden“ 

füge ein: „in dem alle Menschen auch weiterhin in Si-

cherheit, Freiheit und Frieden leben können“ 

  

Antrag Nr. A 167 KV Wetterau 

Zeilen 346 - 346 

Ergänzen der Aufzählung um: 

• in der Leistung und Leistungsbereitschaft aner-

kannt und respektiert werden und zugleich eine 

Verpflichtung für die Gesellschaft bedeutet, 
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• das jederzeit bereit ist Verantwortung innerhalb 

Europas und der Weltgemeinschaft zu überneh-

men, 
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Antrag Nr. B 1 Bundesvorstand 

1. 

1 
 
2 
 
3 

4 

5 
 
6 

7 

8 
 

Statut 
 

  
 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 Statut  

(Mitgliedschaftsvoraussetzungen) wird wie folgt  

geändert: 
 
„Die Aufnahme als Mitglied in die CDU setzt in der  

Regel voraus, dass der Bewerber ein Jahr seinen  

Wohnsitz in Deutschland hat.“ 
 

 

 Zur Ziffer 1 gehört der Antrag B 1. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 1 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 2 Bundesvorstand 

2. 

9 

10 
 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
 

§ 5 Abs. 1 Statut (Aufnahmeverfahren) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Antrag des  

Bewerbers. Der Aufnahmeantrag muss auf  

elektronischem Wege (z. B. online, E-Mail), in Textform  

oder schriftlich gestellt werden. Über die Aufnahme  

entscheidet der zuständige Kreisvorstand innerhalb  

von drei Wochen nach Eingang des Aufnahmeantrags  

beim zuständigen Kreisverband; der Eingang ist durch  

die Kreisgeschäftsstelle dem Bewerber unverzüglich  

zu bestätigen. Der zuständige örtliche Verband und der  

örtliche Verband des Wohnsitzes werden innerhalb  

dieses Zeitraums angehört. Ist dem Kreisvorstand im  

Einzelfall aus wichtigem Grund keine Entscheidung  

innerhalb der vorgenannten Frist möglich, verlängert  

sich diese um eine weitere Woche. Hierüber ist der  

Bewerber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.  

Eine erneute Fristverlängerung ist unzulässig. Trifft der  

Kreisvorstand innerhalb von vier Wochen keine  

ablehnende Entscheidung, gilt der Antrag als  

angenommen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 2 gehören die Anträge B 2 bis B 7. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 2 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 3 bis 

B 7 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 3 KV Leipzig-Stadt 

Zeilen 11 - 29 

Der CDU-Bundesparteitag möge beschließen: 

Die Zeilen 11-29 werden wie folgt ersetzt: 

(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Antrag des 
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Bewerbers. Der Aufnahmeantrag muss auf elektroni-

schem Wege (z.B. online, E-Mail), in Textform oder 

schriftlich gestellt werden. Über die Aufnahme entschei-

det der zuständige Kreisvorstand innerhalb von vier 

Wochen nach bestätigtem Eingang des Aufnahmean-

trags. Der zuständige örtliche Verband wird innerhalb 

dieses Zeitraums angehört. Ist dem Kreisvorstand im 

Einzelfall aus wichtigem Grund keine Entscheidung in-

nerhalb der vorgenannten Frist möglich, verlängert sich 

diese um weitere zwei Wochen. Hierüber ist der Bewer-

ber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Eine er-

neute Fristverlängerung ist unzulässig. Trifft der Kreis-

vorstand innerhalb von sechs Wochen keine ableh-

nende Entscheidung, gilt der Antrag als angenommen. 

Antrag Nr. B 4 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 16 - 16 

„drei Wochen“ ersetzen durch „vier Wochen“ 

  

Antrag Nr. B 5 KV Potsdam-Mittelmark 

Zeilen 26 - 29 

Streiche:  

„… Eine erneute Fristverlängerung ist unzulässig. Trifft 

der Kreisvorstand innerhalb von vier Wochen keine ab-

lehnende Entscheidung, gilt der Antrag als angenom-

men.“  

Setze:  

„… Eine erneute Fristverlängerung ist nur zulässig, 

wenn begründete Bedenken von einem der beiden ver-

antwortlichen Gremien angeführt werden können. 

Hierzu zählen z.B. Doppelparteilichkeit, Nachweis von 

partei- und verfassungsfeindlichen bzw. -widrigem Ver-

halten und/oder Äußerungen in der Öffentlichkeit - 

Social Media Plattformen inbegriffen. Zur internen und 

abschließenden Klärung des Sachverhalts wird eine 

weitere Woche gewährt. Trifft der Kreisvorstand inner-

halb von 5 Wochen keine ablehnende Entscheidung, 

gilt der Antrag als angenommen.“ 
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Antrag Nr. B 6 KV Steinfurt 

Zeilen 16 - 16 

Ersetze “drei” durch “vier” 

  

Antrag Nr. B 7 KV Steinfurt 

Zeilen 21 - 26 

Streiche die Sätze ab “Ist" bis “unzulässig” 

  

Antrag Nr. B 8 Bundesvorstand 

3. 

30 

31 
 
32 

33 

34 
 

§ 5 Abs. 3 Satz 3 Statut (Aufnahmeverfahren) wird wie  

folgt geändert: 
 
„Vor der Aufnahme des Mitglieds durch den  

Kreisverband des Arbeitsplatzes ist der Kreisverband  

des Wohnsitzes anzuhören.“ 
 

 

 Zur Ziffer 3 gehört der Antrag B 8. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 8 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 9 Bundesvorstand 

4. 

35 

36 
 
37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 
 

§ 5 Abs. 5 Statut (Aufnahmeverfahren) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(5) Das Mitglied wird in der Regel in demjenigen  

Ortsverband, Stadt-/Gemeindeverband bzw.  

Stadtbezirksverband geführt, in welchem es wohnt oder 

- im Ausnahmefall - arbeitet. Auf begründeten Wunsch  

des Mitglieds kann der Kreisvorstand weitere  

Ausnahmen zulassen. Bestehende Zugehörigkeiten  

bleiben unberührt. Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.“ 
 

 

 Zur Ziffer 4 gehört der Antrag B 9. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 9 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 10 Bundesvorstand 

5. 

44 

45 
 
46 

47 

48 

§ 6 Abs. 2 Statut (Mitgliedsrechte) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(2) Nur Mitglieder können Ämter in Organen und  

Gremien der Partei und aller ihrer Gebietsverbände  

bekleiden; mehr als die Hälfte der Mitglieder solcher  

 Zur Ziffer 5 gehört der Antrag B 10. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 10 an-

zunehmen. 
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49 

50 
 

Organe und Gremien muss die deutsche  

Staatsangehörigkeit besitzen.“ 
 

 

Antrag Nr. B 11 Bundesvorstand 

6. 

51 

52 
 
53 

54 

55 

56 

57 

58 
 

§ 6 Abs. 4 Satz 1 Statut (Mitgliedsrechte) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(4) Mitglieder sind berechtigt, Sachanträge an  

Parteitage oberhalb der Kreisverbandsebene  

einschließlich der Regionsverbände und der  

Bezirksverbände auf elektronischem Wege über ein  

von der Partei hierzu im Internet bereitgestelltes  

Verfahren zu stellen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 6 gehört der Antrag B 11. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 11 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 12 Bundesvorstand 

7. 

59 

60 
 
61 

62 

63 

64 

65 

66 
 

§ 6a Abs. 2 Statut (Mitgliederbefragung) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(2) Sie ist durchzuführen, wenn Sie von einem Drittel  

der jeweils nachgeordneten Gebietsverbände beantragt 

wird und der Vorstand der die Mitgliederbefragung  

durchführenden Organisationsstufe dies mit der  

absoluten Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder 

beschließt.“ 
 

 

 Zur Ziffer 7 gehören die Anträge B 12 und B 13. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 12 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 13 ab-

zulehnen. 

Antrag Nr. B 13 KV Konstanz 

Zeilen 65 - 65 

Streiche „absoluten“ 

  

Antrag Nr. B 14 Bundesvorstand 

8. 

67 

68 
 
69 

70 

71 

72 

§ 7 Abs. 2 Statut (Beitragspflicht und Zahlungsverzug)  

wird wie folgt geändert: 
 
„(2) Die Rechte eines Mitgliedes ruhen, wenn es  

länger als sechs Monate mit seinen persönlichen  

Mitgliedsbeiträgen oder seinen Sonderbeiträgen  

schuldhaft im Verzug ist.“ 

 Zur Ziffer 8 gehört der Antrag B 14. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 14 an-

zunehmen. 
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Antrag Nr. B 15 Bundesvorstand 

9. 

73 

74 
 
75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 
 

§ 9 Abs. 3 Statut (Austritt) wird wie folgt neu  

angefügt: 
 
„(3) Als Austritt ist auch zu behandeln der Wunsch auf 

Löschung (§ 3 Abs. 2 Datenschutzordnung CDU vom 

25.02.2019) der zur Führung der Mitgliedschaft in der  

CDU erforderlichen persönlichen Daten (§ 2 Abs. 1  

Datenschutzordnung CDU vom 25.02.2019) in der ZMD  

nach § 22 Statut der CDU sowie die Aufgabe des der  

Mitgliederverwaltung gemeldeten Wohnsitzes, ohne der  

CDU binnen 12 Monaten eine neue Adresse mitzuteilen,  

unter der das Mitglied postalisch erreichbar ist.“ 
 

 

 Zur Ziffer 9 gehören die Anträge B 15 bis B 17. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 15 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 16 

und B 17 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 16 KV Konstanz 

Zeilen 80 - 83 

Streichung und Neuformulierung ab „sowie“. 

Stattdessen: 

Die Aufgabe des der Mitgliederverwaltung gemeldeten 

Wohnsitzes, ohne der CDU binnen 12 Monaten eine 

neue Adresse mitzuteilen, unter der das Mitglied posta-

lisch erreichbar ist, führt dazu, dass zunächst die Mit-

gliedsrechte ruhen. Nach weiteren 6 Monaten kann es 

zum Parteiausschluss führen, falls bis dahin keine Er-

reichbarkeit hergestellt werden kann. 

  

Antrag Nr. B 17 KV Steinfurt 

Zeilen 80 - 83 

streiche ab “sowie” 

  

Antrag Nr. B 18 Bundesvorstand 

10. 

84 

85 
 
86 

87 

§ 10 Abs. 1 Statut (Ordnungsmaßnahmen) wird wie  

folgt geändert: 
 
„(1) Durch den Vorstand des zuständigen Stadt-/  

Gemeindeverbandes, Stadtbezirksverbandes,  

 Zur Ziffer 10 gehört der Antrag B 18. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 18 an-

zunehmen. 
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88 

89 

90 

91 

92 

93 
 

Kreisverbandes, Landesverbandes oder den  

Bundesvorstand können Ordnungsmaßnahmen  

gegenüber Mitgliedern getroffen werden, wenn diese  

gegen die Satzung der Partei oder gegen Grundsätze  

der Ordnung verstoßen. Das Mitglied ist vorher  

anzuhören.“ 
 

 

Antrag Nr. B 19 Bundesvorstand 

11. 

94 

95 
 
96 
 

§ 11 Abs. 2 Satz 2 Statut (Parteiausschluss) wird wie  

folgt neu angefügt: 
 
„Das Mitglied ist vorher anzuhören.“ 
 

 

 Zur Ziffer 11 gehört der Antrag B 19. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 19 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 20 Bundesvorstand 

12. 

97 

98 
 
99 
 
100 
 
101 

102 

103 

104 

105 
 
106 

107 

108 
 
109 

110 

111 
 
112 

113 
 
114 

115 
 
116 

117 
 
118 

119 

120 
 
121 

§ 12 Ziffern 5 ff. Statut (Parteischädigendes  

Verhalten) werden wie folgt geändert: 
 
„Parteischädigend verhält sich insbesondere, wer 
 
(…) 
 
5. in Versammlungen politischer Gegner, in deren  

Rundfunksendungen, Fernsehsendungen, Internet- 

Kanälen (z.B. YouTube-Channels, Podcasts) oder  

Auftritten in sozialen Medien oder Presseorganen gegen 

die erklärte Politik der Union Stellung nimmt; 
 
6. in sozialen Medien gegen die CDU und ihre  

Repräsentanten nachdrücklich und fortgesetzt Stellung 

nimmt und dabei erhebliche Verbreitung erlangt; 
 
7. den Namen der Partei für sich oder eine Organisation  

in der Absicht verwendet, der Partei Schaden  

zuzufügen; 
 
8. vertrauliche Parteivorgänge veröffentlicht oder an  

politische Mitbewerber verrät; 
 
9. andere Parteien finanziell oder in sonstiger Weise in  

nicht unerheblichem Umfang unterstützt; 
 
10. Vermögen, das der Partei gehört oder zur  

Verfügung steht, veruntreut; 
 
11. wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig  

verurteilt wurde, insbesondere, wenn sie sich gegen die  

Partei oder ihre Repräsentanten gerichtet hat; 
 
12. die für Angestellte der Partei geltenden besondere  

 Zur Ziffer 12 gehören die Anträge B 20 bis B 30. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 20 

und B 23 in folgender Fassung anzunehmen:  

§ 12 Ziffern 5 ff. Statut (Parteischädigendes Verhal-

ten) werden wie folgt geändert: 

„Parteischädigend verhält sich insbesondere, wer 

(…) 

5. in Versammlungen politischer Gegner, in deren 

Rundfunksendungen, Fernsehsendungen, Internet-Ka-

nälen (z.B. YouTube-Channels, Podcasts) oder Auftrit-

ten in sozialen Medien oder Presseorganen gegen die 

erklärte Politik der CDU Stellung nimmt; 

6. in sozialen Medien gegen die CDU und ihre Reprä-

sentanten nachdrücklich und fortgesetzt Stellung nimmt 

und dabei erhebliche Verbreitung erlangt; 

7. den Namen der Partei für sich oder eine Organisa-

tion in der Absicht verwendet, der Partei Schaden zuzu-

fügen; 

8. vertrauliche Parteivorgänge veröffentlicht oder an po-

litische Mitbewerber verrät; 

9. andere Parteien finanziell oder in sonstiger Weise in 

nicht unerheblichem Umfang unterstützt; 

10. Vermögen, das der Partei gehört oder zur Verfü-

gung steht, veruntreut; 

11. wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig ver-

urteilt wurde, insbesondere, wenn sie sich gegen die 
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122 
 

Treuepflichten verletzt.“ 
 

 

Partei oder ihre Repräsentanten gerichtet hat; 

12. die für Angestellte der Partei geltenden besondere 

Treuepflichten verletzt.“ 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 21, B 

22 und B 24 bis B 30 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 21 KV Baden-Baden 

Zeilen 109 - 111 

Streiche und ersetze durch:“den Namen der Partei für 

sich oder eine Organisation außerhalb der anerkannten 

Gliederungen und Sonderorganisationen der CDU ohne 

Genehmigung des Bundesvorstands verwendet;” 

  

Antrag Nr. B 22 KV Bielefeld 

Zeilen 105 - 105 

Ersetze „Politik“ durch: „Grundwerte“ 

  

Antrag Nr. B 23 KV Bielefeld 

Zeilen 105 - 105 

Ersetze „Union“ durch: „CDU“ 

  

Antrag Nr. B 24 KV Konstanz 

Zeilen 105 - 105 

Streiche „erklärte Politik der Union“, setze „Grundsätze 

der CDU oder die Partei als solche“. 

  

Antrag Nr. B 25 KV Konstanz 

Zeilen 107 - 108 

Setze vor „Stellung nimmt“: „in herabwürdigender 

Weise“ 
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Antrag Nr. B 26 KV Limburg-Weilburg 

Zeilen 107 - 107 

Der Kreisverband Limburg-Weilburg beantragt die Än-

derung des Antrages Nummer 12 des Bundesvorstan-

des. Der zu beschließende §12 Ziffer 6 Statut (Partei-

schädigendes Verhalten) soll durch das Einsetzen des 

Wortes „destruktiv“ wie folgt geändert werden (Ände-

rung ist unterstrichen): 

„§12 5. In sozialen Medien gegen die CDU und ihre Re-

präsentanten nachdrücklich und fortgesetzt destruktiv 

Stellung nimmt und dabei erhebliche Verbreitung er-

langt;“ 

  

Antrag Nr. B 27 (S 12) KV Rhein-Neckar 

Kein parteischädigendes Verhalten bei Kandidatur auf einer nicht parteigebundenen oder partei-

übergreifenden Kommunalwahlliste 

Zeilen 97 - 122 

Der Bundesparteitag der CDU Deutschland möge folge 

Änderung ihrer Statuten beschließen:  

1. Die Formulierung in §12 des Statuts der CDU 

Deutschland wird Satz 1. 

  

2. §12 des Statuts der CDU Deutschland wird um fol-

genden Satz 2 ergänzt:  

 "Nicht parteischädigend im Sinne von Satz 1 Ziffer 1. 

und 3. verhält sich das Mitglied, welches bei einer Kom-

munalwahl zur Gemeindevertretung auf einer Liste kan-

didiert, die nicht parteigebunden ist oder parteiübergrei-

fend auftritt.“  

  

Antrag Nr. B 28 KV Rheinisch-Bergischer Kreis 

Zeilen 106 - 108 

Ersatzlose Streichung - Alternativ klarere Formulierung 

notwendig! 

  

Antrag Nr. B 29 KV Soest 

Zeilen 118 - 120   
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Ergänzung: wegen einer vorsätzlich strafbaren Hand-

lung […] 

Antrag Nr. B 30 KV Steinfurt 

Zeilen 118 - 118 

streiche “strafbare Handlung”, setze “Verbrechen” 

  

Antrag Nr. B 31 Bundesvorstand 

13. 

123 
 
124 
 

§ 14 Statut wird gestrichen 
 
„§ 14 (weggefallen)“  
 

 

 Zur Ziffer 13 gehört der Antrag B 31. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 31 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 32 Bundesvorstand 

14. 

125 

126 
 
127 

128 
 

§ 15 Abs. 2 Statut (Gleichstellung von Frauen und  

Männern) wird wie folgt geändert: 
 
„(2) Frauen sollen an Parteiämtern in der CDU und an  

öffentlichen Mandaten gleich beteiligt sein.“ 
 

 

 Zur Ziffer 14 gehören die Anträge B 32 bis B 35. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 32 

und B 35 in folgender Fassung anzunehmen:  

§ 15 Abs. 2 Statut (Gleichstellung von Frauen und 

Männern) wird wie folgt geändert: 

„(2) Frauen und Männer sollen an Parteiämtern in der 

CDU und an öffentlichen Mandaten gleich beteiligt 

sein.“ 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 33 

und B 34 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 33 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 125 - 128 

Streichen der Ziffer 14 

  

Antrag Nr. B 34 KV Bielefeld 

Zeilen 125 - 128 

Ersatzlos streichen 
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Antrag Nr. B 35 KV Karlsruhe-Land 

Zeilen 127 - 127 

"(2) Frauen und Männer sollen an Parteiämtern in der 

CDU und an 

  

Antrag Nr. B 36 Bundesvorstand 

15. 

129 

130 
 
131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 
 

§ 15 Abs. 3 Statut (Gleichstellung von Frauen und  

Männern) wird wie folgt geändert: 
 
„(3) Förmliche Kandidatenvorschläge bei Wahlen für  

Parteiämter haben den Grundsatz nach Abs. 2 zu  

beachten. Wahlgremien können Kandidatenvorschläge  

zurückweisen, die Frauen nur unzureichend  

berücksichtigen. Wird bei einem Wahlgang von zwei  

oder mehr Parteiämtern von der Kreisverbandsebene  

an aufwärts in einem ersten Wahlgang die Frauenquote  

von einem Drittel nicht erreicht, sind die Wahlen der  

Frauen und Männer gültig, die die zur Wahl erforderliche 

Mehrheit erhalten haben. Für Männer gilt dies nur für  

Ämter, die zur Erfüllung der Frauenquote nicht  

erforderlich sind. Sind Parteiämter noch offen  

geblieben, ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen, zu  

dem weitere Kandidatinnen und Kandidaten  

vorgeschlagen werden können. Werden auch in diesem  

Wahlgang nicht genügend Frauen gewählt, um die  

Frauenquote zu erreichen, bleiben die hierzu  

erforderlichen Parteiämter unbesetzt. Eine Nachwahl ist 

jederzeit möglich. Kann die Frauenquote nicht erreicht  

werden, weil nicht genügend Frauen kandidieren,  

bestimmt die Anzahl der kandidierenden Frauen die  

Frauenquote.“ 
 

 

 Zur Ziffer 15 gehören die Anträge B 36 bis B 50 (C 

176). 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 36 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 37 (C 

152) als erledigt zu betrachten. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 38 (D 

45) bis B 50 (C 176) abzulehnen. 

Antrag Nr. B 37 (C 152) Frauen Union 

Beschlüsse der Struktur- und Satzungskommission umsetzen 

Zeilen 129 - 152 

Dem 35. Parteitag der CDU am 9./10. September 2022 

werden die Ergebnisse der Struktur- und Satzungskom-

mission mit den dazugehörigen Satzungsänderungen 

zur Entscheidung vorgelegt. Der Bundesvorstand der 

CDU hatte dazu sowohl 2020 als auch erneut am 22. 

November 2021 einen einvernehmlichen Beschluss 
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gefasst und am 15. Juni 2022 Aktualisierungen einver-

nehmlich aufgenommen. Grundlage der Entscheidung 

auf dem 35. Parteitag soll die aktualisierte Fassung 

vom 15. Juni 2022 sein. 

Antrag Nr. B 38 (D 45) Junge Union 

Zeilen 364 - 380 

Streichung der angegebenen Zeilen. 

  

Antrag Nr. B 39 MIT 

Zeilen 129 - 152 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 40 (C 155) MIT 

Für das Leistungsprinzip - gegen verbindliche Quoten 

Zeilen 129 - 152 

Die CDU ist für das Leistungsprinzip und lehnt daher 

jede Form von verbindlichen Quoten bei parteiinternen 

Wahlen ab, ob befristet oder unbefristet. Eine Quote ist 

eine Einschränkung des Wahlrechts und macht die Par-

teiarbeit qualitativ für Frauen nicht attraktiver, denn sie 

stellt ausschließlich auf das Geschlecht ab. Das aktive 

und passive Wahlrecht der Mitglieder und Delegierten 

darf nicht so eingeschränkt werden, dass die Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe (Geschlecht, Alter, Herkunft 

usw.) bei einer Kandidatur Vorrang vor der Auswahl 

nach Leistungsbereitschaft, Kompetenz und Persönlich-

keit hat. Die Politik des leeren Stuhls bei Nichterfüllung 

von Quoten würde die ehrenamtliche Basisarbeit erheb-

lich erschweren. 

Dementsprechend sind die Zeilen 364 bis 401 des Bun-

desvorstands-Antrags „Volkspartei der Zukunft: Die 

CDU erneuern“ zu streichen und die vorgeschlagenen 

Änderungsanträge des Bundesvorstands zu § 15 des 

CDU-Statuts abzulehnen. 
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Antrag Nr. B 41 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 129 - 152 

Streichen der Ziffer 15 

  

Antrag Nr. B 42 KV Bielefeld 

Zeilen 129 - 152 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 43 (D 48) KV Coesfeld 

Zeilen 364 - 380 

Antrag Volkspartei der Zukunft (Zeile 364 bis 401) 

und CDU-Statut (§15) 

Bezugnehmend auf den Antrag „Volkspartei der Zu-

kunft (Zeile 364 bis 401), sowie des CDU-Statuts 

(§15) beantragt der CDU Kreisverband Coesfeld, der 

Bundesparteitag möge beschließen: 

1. Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für eine 

deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen innerhalb 

der CDU Deutschlands einzusetzen. Hierfür erscheint 

statt einer starren Quote, die die örtlichen Gegebenhei-

ten außer Acht lässt und die Personalhoheit der Basis-

verbände beschneidet, nur ein flexibles Quorum geeig-

net. Das grundsätzlich bereits etablierte „Frauenquo-

rum“ ist weiterzuentwickeln und flexibel an die jeweili-

gen Mitgliederstrukturen anzupassen. So soll ab einem 

Mitgliederanteil unter 20 % ein Quorum ab Kreisver-

bandsebene von einem Drittel an weiblichen Mitglie-

dern gelten. Ab einem Mitgliederanteil von über 30 % 

soll ein Quorum von 40 % und ab einem Mitgliederan-

teil von 40 % ein Quorum von 50 % gelten. 

2. Der Bundesvorstand wird aufgefordert, dem nächs-

ten Bundesparteitag eine solche ausformulierten zu-

kunftsgerichtete Quorumsregelung gem. Ziffer 1 zur Be-

scheidung vorzulegen. Dementsprechend sind zu-

nächst die Zeilen 364 bis 401 des Bundesvorstandsan-

trages „Volkspartei der Zukunft - die CDU erneuern“ zu 

streichen. 

3. Weiter wird der Bundesvorstand aufgefordert, dem 

nächsten Bundesparteitag eine verbindliche Arbeitsord-

nung für Vorstands- und Gremiensitzungen zur 
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Bescheidung vorzulegen, die folgende Schwerpunkte 

aufweist und auf die Belange von Familien und insbe-

sondere Frauen in besonderer Weise Rücksicht nimmt: 

a. Keine Sitzung dauert länger als zwei Stunden. Ande-

renfalls ist eine einstimmige Entscheidung zur Weiter-

beratung erforderlich. 

b. Jeder Tagesordnungspunkt ist mit einem verbindli-

chen Beginn- und Schlusstermin zu versehen. Ist ein 

TOP zum angegebenen Zeitpunkt nicht beendet, erfolgt 

die Weiterberatung nach Beendigung aller auf der Ta-

gesordnung angesetzten TOPs. 

c. Es gilt das Recht auf hybride und digitale Teilnahme 

an Sitzungen. 

d. Für den Fall der Verhinderung aus familiären oder 

beruflichen Gründen sind Vertretungsregelungen abzu-

sprechen. 

e. Für Wochenendtermine sind im Vorfeld ebenso Ver-

tretungsregelungen zu organisieren. 

f. Die Passgenauigkeit der Maßnahmen für Familien 

und insbesondere Frauen wird jährlich evaluiert und auf 

dem Bundesparteitag zur Debatte gestellt. 

  

Antrag Nr. B 44 (D 51) KV Leer 

Zeilen 129 - 152 

Streiche Zeilen 129 - 152 

  

Antrag Nr. B 45 (C 169) KV Mittelsachsen 

Frauenquote in der CDU Deutschlands 

Zeilen 129 - 152 

Der Parteitag möge beschließen, keine Frauenquote in 

der CDU einzuführen. Die in Artikel 3 des Grundgeset-

zes verankerte Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern ist in Deutschland bereits erreicht. 

  

Antrag Nr. B 46 (D 54) KV Paderborn 

Zeilen 129 - 152 

Streiche ersatzlos: 
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"Mehr Frauen … jeweiligen Verband. 

Antrag Nr. B 47 KV Potsdam-Mittelmark 

Zeilen 145 - 152 

Streiche: 

„… Werden auch in diesem Wahlgang nicht genügend 

Frauen gewählt, um die Frauenquote zu erreichen, blei-

ben die hierzu erforderlichen Parteiämter unbesetzt. 

Eine Nachwahl ist jederzeit möglich. Kann die Frauen-

quote nicht erreicht werden, weil nicht genügend 

Frauen kandidieren, bestimmt die Anzahl der kandidie-

renden Frauen die Frauenquote.“ 

Setze: 

„… Werden auch in diesem Wahlgang nicht genügend 

Frauen gewählt, um die Frauenquote zu erreichen, 

muss ein dritter und letzter Wahlgang durchgeführt wer-

den. Wenn bei diesem Wahlgang ebenfalls nicht genü-

gend Frauen für die noch offenen Parteiämter gewählt 

werden konnten, werden die verbliebenen Plätze unab-

hängig von der geschlechtlichen Zugehörigkeit besetzt, 

sofern die Kandidaten die erforderliche Stimmenmehr-

heit auf sich vereinen konnten.“ 

  

Antrag Nr. B 48 (D 56) KV Rhein-Neckar 

Zeilen 129 - 152 

streichen 

  

Antrag Nr. B 49 KV Vechta 

Zeilen 129 - 152 

Die CDU Deutschland führt zu den Vorschlägen der 

Struktur- und Satzungskommission zur Einführung ei-

ner verbindlichen Frauenquote in ihr Statut eine bun-

desweite Mitgliederbefragung durch. Erst nach dem Er-

gebnis einer Mitgliederbefragung sollte über die Einfüh-

rung einer verbindlichen Frauenquote abgestimmt wer-

den. Die Anträge B15-B20 werden so lange zurückge-

stellt. 
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Antrag Nr. B 50 (C 176) der Mitglieder Franziska Dezember, Lisa Schäfer und Filiz 

Mert und weiterer 1120 Mitglieder 

Qualität, Engagement und Demokratie vor! Keine Quoten in der CDU. 

Zeilen 129 - 152 

Die CDU Deutschlands spricht sich gegen die Einfüh-

rung jedweder Quoten bei parteiinternen Wahlen aus, 

ob befristet oder unbefristet. Dies gilt auch für die vom 

Bundesvorstand beantragte Frauenquote für die Beset-

zung von Vorstandsämtern und Delegiertenwahlen. 

Dementsprechend sind die Zeilen 364 bis 401 des Bun-

desvorstands-Antrags “Volkspartei der Zukunft: die 

CDU erneuern” zu streichen. 

Der Bundesvorstand erarbeitet (unter Federführung ei-

nes oder einer hierfür explizit benannten Verantwortli-

chen) ein Konzept u.a. mit den folgenden Zielen: 

• Mentorenprogramme schaffen und fördern. 

• Sitzungsmodi, Sitzungszeiten und Sitzungsarten 

so anpassen, dass es möglichst vielen in unse-

rer Partei möglich ist, sich zu engagieren und 

teilzunehmen. Vor allem die Online-Teilnahme-

möglichkeit ist zu fördern. Dabei ist besonders 

auf die Bedürfnisse von Eltern und pflegenden 

Angehörigen zu achten. 

• Eine Kultur der Wertschätzung vor allem für eh-

renamtliche Arbeit zu Feierabend- und Wochen-

endzeiten schaffen. 

  

Antrag Nr. B 51 Bundesvorstand 

16. 

153 

154 
 
155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 
 

§ 15 Abs. 3 a Statut (Gleichstellung von Frauen und  

Männern) wird wie folgt neu eingefügt: 
 
„(3 a) Die Frauenquote nach Abs. 3 Satz 3 beträgt für  

Vorstandsämter ab 1.1.2024 vierzig Prozent, ab  

1.7.2025 fünfzig Prozent. Bei der Wahl einer ungeraden  

Zahl von stellvertretenden Vorsitzenden von der  

Kreisverbandsebene an aufwärts wird die Frauenquote  

unter Einbeziehung des Amtes des Vorsitzenden  

berechnet.“  
 

 

 Zur Ziffer 16 gehören die Anträge B 51 bis B 56. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 51 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 52 bis 

B 56 abzulehnen. 



ANTRÄGE 68 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

Antrag Nr. B 52 MIT 

Zeilen 153 - 161 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 53 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 153 - 161 

Streichen der Ziffer 16 

  

Antrag Nr. B 54 KV Bielefeld 

Zeilen 153 - 161 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 55 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 156 - 157 

Streichen: „ab 1.7.2025 fünfzig Prozent.“ 

Ergänzen: „Die Quotierung wird befristet bis zum 

31.12.2029 und läuft danach aus.“ 

  

Antrag Nr. B 56 KV Vechta 

Zeilen 153 - 161 

Die CDU Deutschland führt zu den Vorschlägen der 

Struktur- und Satzungskommission zur Einführung ei-

ner verbindlichen Frauenquote in ihr Statut eine bun-

desweite Mitgliederbefragung durch. Erst nach dem Er-

gebnis einer Mitgliederbefragung sollte über die Einfüh-

rung einer verbindlichen Frauenquote abgestimmt wer-

den. Die Anträge B15-B20 werden so lange zurückge-

stellt. 

  

Antrag Nr. B 57 Bundesvorstand 

17. 

162 

163 
 

§ 15 Abs. 3 b Statut (Gleichstellung von Frauen und  

Männern) wird wie folgt neu eingefügt: 
 

 Zur Ziffer 17 gehören die Anträge B 57 bis B 62. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 57 
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164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 
 
175 

176 

177 

178 

179 

180 
 

„(3 b) Für die Wahlen von Delegierten und Vertretern  

zu Vertreterversammlungen von der  

Kreisverbandsebene an aufwärts beträgt die  

Frauenquote vierzig Prozent, wenn der Frauenanteil an  

der Gesamtmitgliederzahl des jeweiligen  

Landesverbandes zum Stichtag des 1.1. des Jahres der  

Wahl 30 Prozent überschreitet. Die Frauenquote beträgt 

fünfzig Prozent, wenn der Frauenanteil an der  

Gesamtmitgliederzahl des jeweiligen Landesverbandes  

zum Stichtag des 1.1. des Jahres der Wahl 40 Prozent  

überschreitet.  
 
Soweit wegen Nichterreichens der Frauenquote  

Delegierten- oder Vertreterämter unbesetzt geblieben  

sind, kann sich der jeweilige Verband auf der  

Delegierten- oder Vertreterversammlung durch  

Ersatzdelegierte oder Ersatzvertreter vertreten  

lassen.“ 
 

 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 58 bis 

B 62 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 58 MIT 

Zeilen 162 - 180 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 59 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 162 - 180 

Streichen der Ziffer 17 

  

Antrag Nr. B 60 KV Bielefeld 

Zeilen 162 - 180 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 61 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 170 - 174 

Streichen von „Die Frauenquote beträgt fünfzig“ bis „40 

Prozent überschreitet.“ 

Ergänzen: „Die Quotierung wird befristet bis zum 

31.12.2029 und läuft danach aus.“ 
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Antrag Nr. B 62 KV Vechta 

Zeilen 162 - 180 

Die CDU Deutschland führt zu den Vorschlägen der 

Struktur- und Satzungskommission zur Einführung ei-

ner verbindlichen Frauenquote in ihr Statut eine bun-

desweite Mitgliederbefragung durch. Erst nach dem Er-

gebnis einer Mitgliederbefragung sollte über die Einfüh-

rung einer verbindlichen Frauenquote abgestimmt wer-

den. Die Anträge B15-B20 werden so lange zurückge-

stellt. 

  

Antrag Nr. B 63 Bundesvorstand 

18. 

181 

182 
 
183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 
 

§ 15 Abs. 3 c Statut (Gleichstellung von Frauen und  

Männern) wird wie folgt neu eingefügt: 
 
„(3 c) Für Vereinigungen und Sonderorganisationen  

treten die Änderungen der Abs. 3 bis 3 b am 1.1.2024  

in Kraft, wenn nicht zuvor die Vereinigung oder  

Sonderorganisation eine abweichende Regelung  

getroffen haben. Diese abweichende Regelung darf bei  

der Berücksichtigung von Frauen nicht hinter der bis  

zum 31.12.2022 geltenden Fassung des § 15 Abs. 3  

zurückbleiben.“ 
 

 

 Zur Ziffer 18 gehören die Anträge B 63 bis B 67. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 63 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 64 bis 

B 67 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 64 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 181 - 190 

Streichen der Ziffer 18 

  

Antrag Nr. B 65 KV Bielefeld 

Zeilen 181 - 190 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 66 KV Erfurt 

Zeilen 183 - 186 

Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, für Son-

derorganisationen der CDU keinerlei Quoten oder 
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Quoren für die Besetzung von Vorständen einzuführen. 

Daher werden die Worte „Sonderorganisationen“ und 

„Sonderorganisation“ in § 15 (3c) des Vorschlags zur 

Änderung des CDU-Statuts gestrichen. 

Einordnung Sonderorganisation: 

Sonderorganisationen sind der CDU nahestehende 

Vorfeldorganisationen. Sie sind ein Angebot zum Dialog 

zwischen der CDU und der Gesellschaft. Sonderorgani-

sationen sind organisatorische Zusammenschlüsse so-

ziodemographischer Gruppen, die Themen und Ent-

wicklungen der von ihr insbesondere im politischen Vor-

feld repräsentierten Gruppen in die politische Arbeit der 

CDU einbringen. Sonderorganisationen haben das Ziel, 

die Wirkungskreise und das Gedankengut der CDU zu 

fördern und diese mit der Gesellschaft weiter zu vernet-

zen. Bisher sind der Ring Christlich-Demokratischer 

Studenten (RCDS) und der Evangelische Arbeitskreis 

der CDU/CSU (EAK) Sonderorganisation der CDU. So 

wirkt beispielsweise der RCDS unter Studenten und auf 

dem Campus als Vorfeldorganisation, so wie bspw. 

auch die LSU innerhalb der LSBTIQ-Community, wel-

che nun auch Sonderorganisation werden soll. Der EAK 

soll nun zur Vereinigung der CDU werden. 

Antrag Nr. B 67 KV Vechta 

Zeilen 181 - 190 

Die CDU Deutschland führt zu den Vorschlägen der 

Struktur- und Satzungskommission zur Einführung ei-

ner verbindlichen Frauenquote in ihr Statut eine bun-

desweite Mitgliederbefragung durch. Erst nach dem Er-

gebnis einer Mitgliederbefragung sollte über die Einfüh-

rung einer verbindlichen Frauenquote abgestimmt wer-

den. Die Anträge B15-B20 werden so lange zurückge-

stellt. 

  

Antrag Nr. B 68 Bundesvorstand 

19. 

191 

192 
 
193 

194 

195 

196 

§ 15 Abs. 5 Statut (Gleichstellung von Frauen und  

Männern) wird wie folgt geändert: 
 
„(5) Bei der Aufstellung von Listen für Kommunal- und 

Landtagswahlen, für die Wahlen zum Deutschen  

Bundestag und zum Europäischen Parlament soll das  

vorschlagsberechtigte Gremium unter drei aufeinander  

 Zur Ziffer 19 gehören die Anträge B 68 bis B 72. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 68 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 69 bis 

B 72 abzulehnen. 
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197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 
 

folgenden Listenplätzen jeweils mindestens eine Frau  

vorschlagen. Wahlkreiskandidatinnen sollen dabei  

vorrangig berücksichtigt werden. Bei der Aufstellung  

von Listen für Landtagswahlen, für die Wahlen zum  

Deutschen Bundestag und zum Europäischen  

Parlament sollen ab dem 1.1.2024 unter den ersten zehn 

Listenplätzen zusätzlich mindestens eine weitere Frau,  

ab dem 1.7.2025 zwei weitere Frauen vorgeschlagen  

werden. Das Recht der über die Listenvorschläge  

entscheidenden Gremien, für jeden Listenplatz Frauen  

oder Männer als Gegen- und Ergänzungsvorschläge zu  

benennen, bleibt unberührt. Sollte es dem  

vorschlagsberechtigten Gremium nicht gelungen sein,  

ausreichend Frauen auf dem Listenvorschlag zu  

berücksichtigen, so ist dies vor der  

entscheidungsberechtigten Versammlung darzulegen  

und zu begründen.“ 
 

 

Antrag Nr. B 69 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 191 - 213 

Streichen der Ziffer 19 

  

Antrag Nr. B 70 KV Bielefeld 

Zeilen 191 - 213 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 71 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 204 - 204 

Streichen: „ab dem 1.7.2025 zwei weitere Frauen vor-

geschlagen“ 

Ergänzen: „Die Quotierung wird befristet bis zum 

31.12.2029 und läuft danach aus.“ 

  

Antrag Nr. B 72 KV Vechta 

Zeilen 191 - 213 

Die CDU Deutschland führt zu den Vorschlägen der 

Struktur- und Satzungskommission zur Einführung ei-

ner verbindlichen Frauenquote in ihr Statut eine 

  



ANTRÄGE 73 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

bundesweite Mitgliederbefragung durch. Erst nach dem 

Ergebnis einer Mitgliederbefragung sollte über die Ein-

führung einer verbindlichen Frauenquote abgestimmt 

werden. Die Anträge B15-B20 werden so lange zurück-

gestellt. 

Antrag Nr. B 73 Bundesvorstand 

20. 

214 

215 
 
216 

217 
 

§ 15 Abs. 7 Statut (Gleichstellung von Frauen und  

Männern) wird wie folgt neu angefügt:  
 
„(7) § 15 Abs. 2, Abs. 3 bis 3 c treten am 1.1.2023 in  

Kraft.“ 
 

 

 Zur Ziffer 20 gehören die Anträge B 73 bis B 76. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 73 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

§ 15 Abs. 7 Statut (Gleichstellung von Frauen und 

Männern) wird wie folgt neu angefügt: 

„(7) § 15 Abs. 2, Abs. 3 bis 3 c treten am 1.1.2023 in 

Kraft. Die vom 35. Parteitag der CDU Deutschlands am 

9./10.9.2022 in Hannover beschlossenen Änderungen 

und Ergänzungen des § 15 gelten befristet bis zum 

31.12.2029. Am 1.1.2030 tritt die bis zum 31.12.2022 

geltende Fassung von § 15 wieder in Kraft, ohne dass 

es einer ausdrücklichen Änderung dieses Statuts be-

darf.“ 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 74 bis 

B 76 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 74 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 214 - 217 

Streichen der Ziffer 20 

  

Antrag Nr. B 75 KV Bielefeld 

Zeilen 214 - 217 

Ersatzlos streichen 

  

Antrag Nr. B 76 KV Vechta 

Zeilen 214 - 217 

Die CDU Deutschland führt zu den Vorschlägen der 

Struktur- und Satzungskommission zur Einführung 
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einer verbindlichen Frauenquote in ihr Statut eine bun-

desweite Mitgliederbefragung durch. Erst nach dem Er-

gebnis einer Mitgliederbefragung sollte über die Einfüh-

rung einer verbindlichen Frauenquote abgestimmt wer-

den. Die Anträge B15-B20 werden so lange zurückge-

stellt. 

Antrag Nr. B 77 Bundesvorstand 

21. 

218 

219 
 
220 

221 

222 
 

§ 18 Abs. 2 Statut (Kreisverbände) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(2) Der Kreisverband ist die kleinste selbständige  

organisatorische Einheit der CDU mit Satzung und  

selbständiger Kassenführung.“ 
 

 

 Zur Ziffer 21 gehört der Antrag B 77. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 77 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 78 Bundesvorstand 

22. 

223 

224 
 
225 

226 

227 

228 

229 
 

§ 18 Abs. 3 Satz 3 Statut (Kreisverbände) wird wie  

folgt geändert: 
 
„Der Kreisverband kann seinen Untergliederungen  

gestatten, unter seiner vollen Aufsicht über alle  

Einnahmen und Ausgaben sowie die dazu gehörenden  

Belege für den Kreisverband eine Kasse zu  

führen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 22 gehört der Antrag B 78. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 78 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 79 Bundesvorstand 

23. 

230 

231 
 
232 

233 

234 

235 

236 
 

§ 18 Abs. 4 Statut (Kreisverbände) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(4) Kreisparteitag und Kreisvorstand sind  

notwendige Organe des Kreisverbandes. Die Satzung  

kann zulassen, dass ein Kreisausschuss als  

zusätzliches Organ des Kreisverbandes errichtet  

wird.“ 
 

 

 Zur Ziffer 23 gehört der Antrag B 79. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 79 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 80 Bundesvorstand 

24. 
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237 

238 
 
239 

240 

241 
 

§ 18 Abs. 6 Satz 1 Statut (Kreisverbände) wird wie  

folgt geändert: 
 
„(6) Den Kreisverbänden ist durch Landessatzung die 

Möglichkeit einzuräumen, folgende Regelungen zu  

treffen:“ 
 

 

 Zur Ziffer 24 gehört der Antrag B 80. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 80 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 81 Bundesvorstand 

25. 

242 

243 
 

§ 18 Abs. 7 Ziffer 1 Statut (Kreisverbände) wird  

gestrichen. 
 

 

 Zur Ziffer 25 gehört der Antrag B 81. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 81 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 82 Bundesvorstand 

26. 

244 

245 
 
246 

247 

248 

249 
 
250 

251 
 

§ 18 Abs. 7 Ziffer 2 Statut (Kreisverbände) wird als  

neue Ziffer 1 wie folgt geändert:  
 
„1. Das Verfahren für die Aufstellung von Kandidaten  

der CDU zu Kommunal-, Landtags- und  

Bundestagswahlen sowie den Wahlen zum  

Europäischen Parlament,“ 
 
Ziffer 3 (alt) wird zu Ziffer 2 (neu), Ziffer 4 (alt) wird zu  

Ziffer 3 (neu). 
 

 

 Zur Ziffer 26 gehört der Antrag B 82. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 82 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 83 Bundesvorstand 

27. 

252 

253 
 
254 
 
255 

256 

257 
 

§ 19 b Statut (Digitalbeauftragter) wird wie folgt neu  

eingefügt: 
 
„§ 19 b (Digitalbeauftragter) 
 
Die Kreismitgliederversammlung oder der  

Kreisparteitag oder sonst der Kreisvorstand bestimmen 

den Digitalbeauftragten des Kreisverbandes.“ 
 

 

 Zur Ziffer 27 gehören die Anträge B 83 bis B 87. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 83 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 84 bis 

B 87 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 84 KV Baden-Baden 

Zeilen 255 - 257 

Streichung von § 19 b 
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Neufassung in § 19 a: 

„Dem Vorstand jeder Organisationsstufe nach § 16 

Abs. 1 sowie dem Vorstand jedes Regionsverbandes 

und Bezirksverbandes nach § 16 Abs. 2 gehört ein Mit-

gliederbeauftragter sowie ein Digitalbeauftragter an, die 

von der Mitgliederversammlung oder dem Parteitag der 

jeweiligen Organisationsstufe gesondert gewählt wer-

den. Zum Mitgliederbeauftragten und Digitalbeauftrag-

ten können auch sonstige gewählte Mitglieder des Vor-

standes gewählt werden. Der Mitgliederbeauftragte und 

der Digitalbeauftragte berichten regelmäßig im Vor-

stand und der Mitgliederversammlung oder dem Partei-

tag.“ 

Antrag Nr. B 85 (D 17) KV Leer 

Zeilen 252 - 257 

Streiche: 

“Die Kreismitgliederversammlung oder der Kreispartei-

tag oder sonst der Kreisvorstand bestimmen den Digi-

talbeauftragten” 

Setze: 

"Der Kreisvorstand bestimmt eine/n Digitalbeauftragten" 

  

Antrag Nr. B 86 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 256 - 256 

„oder sonst der Kreisvorstand bestimmen“ ersetzen 

durch „wählen“ 

  

Antrag Nr. B 87 KV Potsdam-Mittelmark 

Zeilen 255 - 257 

Streiche: „Die Kreismitgliederversammlung oder der 

Kreisparteitag oder sonst der Kreisvorstand bestimmen 

den Digitalbeauftragten des Kreisverbandes.“  

Ersetze durch nachfolgenden Text als § 19b : 

„Der zuständige Kreisvorstand bestimmt den Digitalbe-

auftragten/die Digitalbeauftragte für den Kreisverband. 

Dieser sollte aus den gewählten Mitgliedern des Vor-

standes hervorgehen.  

Die Aufgaben eines/einer Digitalbeauftragten 
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beinhalten die Unterstützung der Arbeit des Kreisvor-

standes als Vertreter des Kreisverbandes auf der digita-

len Ebene (alle genutzten Social-Media-Kanäle, Home-

page etc.) sowie alle erforderlichen digitalen Maßnah-

men (z.B. Pflege / Hosting der digital genutzten Plattfor-

men). Abhängig von der Größe des Kreisverbandes 

kann die Funktion des Digitalbeauftragten auf bis zu 3 

Personen erweitert werden.“ 

Antrag Nr. B 88 Bundesvorstand 

28. 

258 

259 
 
260 
 
261 

262 

263 

264 

265 

266 
 

§ 19 c Statut (Jugendstellvertreter) wird wie folgt neu  

eingefügt: 
 
„§ 19 c (Jugendstellvertreter) 
 
Bei den Vorstandswahlen von der Kreisverbandsebene  

an aufwärts soll mindestens eine Person, die das 40.  

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, als Vorsitzender  

oder stellvertretender Vorsitzender gewählt werden.  

Dies gilt nicht für Vereinigungen und  

Sonderorganisationen“. 
 

 

 Zur Ziffer 28 gehören die Anträge B 88 bis B 92. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 88 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 89 bis 

B 92 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 89 BezV Nordbaden 

Zeilen 258 - 266 

Streiche § 19 c Statut in den Zeilen 258-266 im Antrag 

“Änderung des Statuts” des Bundesvorstandes  

  

Antrag Nr. B 90 KV Baden-Baden 

Zeilen 260 - 266 

Streichung von § 19 c 

  

Antrag Nr. B 91 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 258 - 266 

Ersatzlos streichen. 
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Antrag Nr. B 92 KV Potsdam-Mittelmark 

Zeilen 260 - 266 

Streiche ersatzlos:  „§ 19c”. Dieser soll nicht ins Statut 

der CDU Deutschlands aufgenommen werden. 

  

Antrag Nr. B 93 Bundesvorstand 

29. 

267 

268 
 
269 

270 

271 
 

§ 20 Abs. 2 Ziffer 5 Statut (Kandidatenaufstellung) wird 

wie folgt geändert:  
 
„5. Einberufung und Leitung der  

Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung  

zum Zwecke der Kandidatenaufstellung.“  
 

 

 Zur Ziffer 29 gehören die Anträge B 93 bis B 95 (S 6). 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 93 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 94 (S 

4) und B 95 (S 6) abzulehnen. 

Antrag Nr. B 94 (S 4) KV Baden-Baden 

Änderung des Statuts § 20 Abs. 1 

Streiche und ersetze durch: “An der Aufstellung der 

Kandidaten und an der Wahl von Vertretern für eine 

Vertreterversammlung zum Zwecke der Kandidatenauf-

stellung können nur diejenigen Mitglieder der Partei mit-

wirken, die zum Zeitpunkt zur betreffenden Wahl im 

Wahlgebiet wahlberechtigt sind, soweit das jeweilige 

Wahlgesetz dies zulässt.” 

  

Antrag Nr. B 95 (S 6) KV Baden-Baden 

Änderung des Statuts § 20 Abs. 2 Zif. 3 

Streiche und ersetze durch: „Bestimmung der Art der 

Versammlung zur Aufstellung von Kandidaten zu öffent-

lichen Wahlen, wobei die Aufstellung von Kandidatin-

nen und Kandidaten zu direkten Wahlen auf kommuna-

ler Ebene, Landes- oder Bundesebene grundsätzlich 

per Mitgliederversammlung durchzuführen sind, “ 

  

Antrag Nr. B 96 Bundesvorstand 

30. 

272 § 20 Abs. 2 Ziff. 6 Statut (Kandidatenaufstellung) wird   Zur Ziffer 30 gehört der Antrag B 96. 
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273 
 
274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 
 

wie folgt geändert: 
 
„6.  Form der Einladung (§ 40 Abs. 1) unter Angabe  

der Tagesordnung, wobei die Ladungsfrist eine Woche  

beträgt, jedoch in dringenden Fällen durch Beschluss  

des zuständigen Vorstandes auf drei Tage abgekürzt  

werden kann und eine weitere Verkürzung nur zulässig  

ist, wenn der Ablauf gesetzlicher Ausschlussfristen  

droht.“ 
 

 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 96 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 97 Bundesvorstand 

31. 

281 

282 
 
283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 
 

§ 24 Statut (Eingriffsrechte der Landesverbände)  

wird wie folgt geändert: 
 
„Erfüllen die Kreis- und Stadt-/Gemeindeverbände  

bzw. Stadtbezirksverbände die ihnen nach dem Gesetz,  

den Satzungen und den §§ 18, 19 dieses Statuts  

obliegenden Pflichten und Aufgaben nicht, so können  

die Vorstände der Landesverbände das Erforderliche  

veranlassen, im äußersten Falle einen Beauftragten  

einsetzen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 31 gehört der Antrag B 97. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 97 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. B 98 Bundesvorstand 

32. 

290 

291 
 
292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

§ 28 Abs. 3 Statut (Zusammensetzung des  

Bundesparteitages) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(3) Die Meldungen von Delegierten und  

Ersatzdelegierten zum Bundesparteitag durch die  

Geschäftsstelle des entsendenden Gebietsverbandes  

erfolgen durch Schlüsselung in der Zentralen  

Mitgliederdatei (ZMD). Dabei ist darauf zu achten, dass  

die entsprechenden Datensätze die E-Mail-Adresse und 

die mobile Telefonnummer enthalten sollen. Der  

Bundesgeschäftsstelle ist im Rahmen eines  

elektronischen Verfahrens unter Angabe des Tages der  

Wahl zu bestätigen, dass die Wahl der Delegierten und  

Ersatzdelegierten in geheimer Wahl erfolgte, auf die  

Delegierten und Ersatzdelegierten die  

satzungsmäßig erforderliche Anzahl von Stimmen  

entfallen sind und ob und ggf. welche Einsprüche gegen  

die ordnungsgemäße Wahl der Delegierten und der  

Ersatzdelegierten vorliegen. Bei Wahlanfechtungen ist  

zusätzlich im Rahmen dieses Verfahrens über den  

 Zur Ziffer 32 gehört der Antrag B 98. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 98 an-

zunehmen. 
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309 

310 
 

Stand des Parteigerichtsverfahrens zu berichten.  

Dieser Absatz tritt am 1.1.2024 in Kraft.“ 
 

 

Antrag Nr. B 99 Bundesvorstand 

33. 

311 

312 
 
313 

314 
 
315 
 
316 

317 
 
318 

319 
 
320 
 
321 
 
322 
 
323 
 
324 
 
325 

326 

327 

328 
 
329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 
 
337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

§ 29 Abs. 2 Statut (Zuständigkeiten des  

Bundesparteitages) wird wie folgt geändert: 
 
„(2) Er wählt als Mitglieder des Bundesvorstandes in  

getrennten Wahlgängen: 
 
1. die oder den Vorsitzende/n, 
 
2. auf Vorschlag der oder des Vorsitzenden die oder den 

Generalsekretär/in, 
 
3. auf Vorschlag der oder des Vorsitzenden die oder den 

stellvertretende/n Generalsekretär/in, 
 
4. fünf stellvertretende Vorsitzende, 
 
5. die oder den Bundesschatzmeister/in, 
 
6. weitere sieben Mitglieder des Präsidiums, 
 
7. die oder den Mitgliederbeauftragte/n, 
 
8. weitere 26 Mitglieder des Bundesvorstandes. 
 
Er kann auf Vorschlag des Bundesvorstandes  

Ehrenvorsitzende auf Lebenszeit als  

Vorstandsmitglieder kraft Satzung wählen; sie haben  

Sitz und Stimme in allen Organen der Bundespartei. 
 
Die Mitglieder des Bundesvorstandes werden in jedem  

zweiten Kalenderjahr gewählt. Der Generalsekretär  

wird in jedem vierten Kalenderjahr gewählt; er kann  

jedoch auf Vorschlag des Vorsitzenden durch den  

Bundesausschuss vorzeitig von den Pflichten seines  

Amtes entbunden werden. Für den Beschluss des  

Bundesausschusses ist die Mehrheit seiner Mitglieder  

erforderlich. 
 
Die unter Ziffer 1 bis 6 genannten Mitglieder des  

Bundesvorstandes und die Ehrenvorsitzenden bilden  

das Präsidium. Weitere Mitglieder des Präsidiums,  

soweit sie der CDU angehören, sind in der Reihenfolge  

der Bundeskanzler, der Präsident oder der  

Vizepräsident des Deutschen Bundestages, der  

Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen  

Bundestages, der Präsident des Europäischen  

Parlamentes, der Vorsitzende der EVP-Fraktion des  

Europäischen Parlamentes und der Vorsitzende der  

CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament bis zur  

 Zur Ziffer 33 gehören die Anträge B 99 bis B 101. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 99 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 100 

und B 101 abzulehnen. 
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348 

349 

350 

351 

352 
 

Höchstgrenze nach § 11 Abs. 2 Satz 2 PartG. Im  

Übrigen nehmen sie beratend an den Sitzungen des  

Präsidiums teil. Die Ministerpräsidenten der  

Länder, soweit sie der CDU angehören, nehmen an  

den Sitzungen des Präsidiums beratend teil.“ 
 

 

Antrag Nr. B 100 KV Baden-Baden 

Zeilen 324 - 324 

Ersetze Punkt 8 durch:“die oder den Digitalbeauf-

tragte/n” 

Füge neu ein:“9. weitere 26 Mitglieder des Bundesvor-

standes.” 

  

Antrag Nr. B 101 KV Baden-Baden 

Zeilen 337 - 339 

Die unter Ziffer 1 bis 8 genannten Mitglieder des Bun-

desvorstandes und die Ehrenvorsitzenden bilden das 

Präsidium. 

  

Antrag Nr. B 102 Bundesvorstand 

34. 

353 

354 
 
355 

356 

357 
 

§ 29 Abs. 9 Statut (Zuständigkeiten des  

Bundesparteitages) wird wie folgt neu angefügt: 
 
„(9) Er entscheidet über die Anerkennung und  

Ablehnung des Status von Vereinigungen und  

Sonderorganisationen der Partei.“ 
 

 

 Zur Ziffer 34 gehört der Antrag B 102. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 102 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 103 Bundesvorstand 

35. 

358 

359 
 
360 
 
361 

362 

363 

364 

§ 30 Abs. 1 Statut (Zusammensetzung des  

Bundesausschusses) wird wie folgt geändert: 
 
„(1) Der Bundesausschuss setzt sich zusammen aus: 
 
1. den Delegierten der Landesverbände, die von den  

Landesparteitagen in jedem zweiten Kalenderjahr  

gewählt werden. Die Landesverbände entsenden  

auf je angefangene 4000 Mitglieder einen  

 Zur Ziffer 35 gehören die Anträge B 103 und B 104. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 103 

und B 104 in folgender Fassung anzunehmen:  

§ 30 Abs. 1 Statut (Zusammensetzung des Bundes-

ausschusses) wird wie folgt geändert: 

„(1) Der Bundesausschuss setzt sich zusammen aus: 

1. den Delegierten der Landesverbände, die von 
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365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

Delegierten. Die Zahl der Delegierten der einzelnen  

Landesverbände bestimmt sich für jedes  

Kalenderjahr nach der nach § 22 dieses Statuts  

zum 30. September des vorangegangenen Jahres  

anerkannten Mitgliederzahl, 

2. dem Bundesvorstand der CDU, 

3. je einem Vertreter der Vereinigungen, der vom  

jeweiligen Bundesvorstand einer Vereinigung für  

ein Kalenderjahr geheim gewählt wird, 

4. den Vorsitzenden der Bundesfachausschüsse.“ 
 

den Landes- oder Bezirksparteitagen gewählt 

werden. Die Landesverbände entsenden auf je 

angefangene 4000 Mitglieder einen Delegierten. 

Die Zahl der Delegierten der einzelnen Landes-

verbände bestimmt sich für jedes Kalenderjahr 

nach der nach § 22 dieses Statuts zum 30. Sep-

tember des vorangegangenen Jahres anerkann-

ten Mitgliederzahl, 

2. dem Bundesvorstand der CDU, 

3. je einem Vertreter der Vereinigungen, der vom 

jeweiligen Bundesvorstand einer Vereinigung für 

ein Kalenderjahr geheim gewählt wird, 

4. den Vorsitzenden der Bundesfachausschüsse.“ 

  

Antrag Nr. B 104 LV Baden-Württemberg 

Zeilen 363 - 363 

Nach den Worten „gewählt werden“ soll folgender Halb-

satz eingefügt werden: 

 „, sofern keine abweichenden Regelungen in den je-

weiligen Landessatzungen bestehen“ 

  

Antrag Nr. B 105 Bundesvorstand 

36. 

375 

376 
 
377 
 
378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 
 
385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

§ 33 Abs. 1 Statut (Zusammensetzung des  

Bundesvorstandes) wird wie folgt geändert: 
 
„(1) Der Bundesvorstand setzt sich zusammen aus: 
 
1. den Ehrenvorsitzenden, dem Vorsitzenden, dem  

Generalsekretär, dem stellvertretenden  

Generalsekretär, den fünf stellvertretenden  

Vorsitzenden, dem Bundesschatzmeister, sieben  

weiteren Mitgliedern des Präsidiums, dem  

Mitgliederbeauftragten sowie den weiteren 26  

gewählten Mitgliedern des Bundesvorstandes, 
 
2. dem Bundeskanzler, dem Präsidenten oder  

Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, dem  

Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen  

Bundestages sowie dem Präsidenten des  

Europäischen Parlamentes, dem Vorsitzenden der EVP- 

Fraktion des Europäischen Parlamentes und dem  

Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen  

Parlament, soweit sie der CDU angehören, 

 Zur Ziffer 36 gehört der Antrag B 105. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 105 

anzunehmen. 
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393 

394 

395 

396 
 

 
3. den Vorsitzenden der Landesverbände, soweit nicht  

dem Bundesvorstand bereits Mitglieder aus dem  

jeweiligen Bundesland nach Ziffern 1 oder 2  

angehören.“ 
 

 

Antrag Nr. B 106 Bundesvorstand 

37. 

397 

398 
 
399 

400 

401 

402 

403 
 

§ 33 Abs. 4 Statut (Zusammensetzung des  

Bundesvorstandes) wird wie folgt geändert: 
 
„(4) Die Ministerpräsidenten der Länder, soweit sie  

der CDU angehören, sowie die Vorsitzenden der  

Landesverbände und der Bundesvereinigungen der  

Partei nehmen an den Sitzungen des Bundesvorstandes 

beratend teil.“  
 

 

 Zur Ziffer 37 gehört der Antrag B 106. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 106 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 107 Bundesvorstand 

38. 

404 

405 
 
406 

407 

408 

409 
 

§ 34 Abs. 2 Satz 1 Statut (Zuständigkeiten des  

Bundesvorstandes) wird wie folgt geändert: 
 
„(2) Das Präsidium berichtet regelmäßig den  

Vorsitzenden der Landesverbände und Vereinigungen  

über die Tätigkeit des Bundesvorstandes und  

Präsidiums.“ 
 

 

 Zur Ziffer 38 gehört der Antrag B 107. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 107 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 108 Bundesvorstand 

39. 

410 

411 

412 
 
413 

414 

415 
 
416 

417 

418 

419 
 

§ 37 Abs. 3 Statut und der Klammerzusatz  

(Zuständigkeiten des Generalsekretärs) werden wie  

folgt neu angefügt/geändert: 
 
„(Zuständigkeiten des  

Generalsekretärs/stellvertretenden  

Generalsekretärs) 
 
(3) Der stellvertretende Generalsekretär unterstützt  

den Generalsekretär bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 

Er vertritt den Generalsekretär im  

Verhinderungsfall.“ 
 

 

 Zur Ziffer 39 gehört der Antrag B 108. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 108 

anzunehmen. 
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Antrag Nr. B 109 Bundesvorstand 

40. 

420 

421 
 
422 
 
423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

§ 38 Statut (Bundesvereinigungen) wird wie folgt  

geändert: 
 
„Die Partei hat folgende Vereinigungen: 
 
1. Junge Union Deutschlands (JU),  

2. Frauen-Union der Christlich Demokratischen Union  

Deutschlands (FU),  

3. Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft  

Deutschlands (CDA),  

4. Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU  

Deutschlands (KPV),  

5. Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT),  

6. Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung in der  

CDU/CSU (OMV), - Union der Vertriebenen und  

Flüchtlinge -,  

7. Senioren-Union der Christlich Demokratischen  

Union Deutschlands (SU),  

8. Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU (EAK).“ 
 

 Zur Ziffer 40 gehören die Anträge B 109 bis B 111. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 109 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 111 an 

den Bundesvorstand zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 110 (S 

2) abzulehnen. 

Antrag Nr. B 110 (S 2) BezV Rheinhessen-Pfalz 

Die LSU wird die neunte Vereinigung der CDU Deutschlands 

Zeilen 420 - 436 

Die LSU wird die neunte Vereinigung der CDU 

Deutschlands, d.h. § 38 des Statuts wird ergänzt um 

eine weitere Ziffer: 9. Lesben und Schwule in der Union 

(LSU)  

  

Antrag Nr. B 111 KV Sömmerda 

Zeilen 436 - 436 

Seite 18 des Antrags des BuVo, nach Zeile 436 einfü-

gen: „und 9. den katholischen Arbeitskreis (KA)“ 

  

Antrag Nr. B 112 Bundesvorstand 

41. 

437 

438 
 
439 

§ 39 Statut (Zuständigkeiten der Vereinigungen) wird  

wie folgt geändert: 
 
„(1) Die Vereinigungen sind organisatorische  

 Zur Ziffer 41 gehört der Antrag B 112. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 112 

anzunehmen. 
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440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 
 
448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 
 

Zusammenschlüsse mit dem Ziel, das Gedankengut  

der CDU in ihren Wirkungskreisen (junge Generation,  

Frauen, Arbeitnehmer, Kommunalpolitik, Mittelstand,  

Wirtschaft, Vertriebene und Flüchtlinge, ältere  

Generation, evangelische Christen) zu vertreten und zu  

verbreiten sowie die besonderen Anliegen der von ihnen 

repräsentierten Gruppen in der Politik der CDU zu  

wahren.  
 
(2) Ihr organisatorischer Aufbau soll dem der Partei  

entsprechen. Die Landesverbände haben die  

Möglichkeit, im Einvernehmen mit den Vereinigungen  

abweichende Strukturen vorzusehen. Mindestens die  

Vorsitzenden der Bundes-, Landes- und  

Bezirksvereinigungen müssen Mitglieder der CDU sein.  

Die weiteren Mitglieder ihrer Vorstände sollen Mitglieder 

der CDU sein. Die Vereinigungen haben eine eigene  

Satzung, die der Genehmigung durch den  

Generalsekretär bedarf. Der Hauptgeschäftsführer  

einer Vereinigung wird im Einvernehmen mit dem  

Generalsekretär ernannt.“ 
 

 

Antrag Nr. B 113 Bundesvorstand 

42. 

460 

461 
 
462 
 
463 
 
464 

465 

§ 39 a Statut (Sonderorganisationen) wird wie folgt neu 

eingefügt: 
 
„§ 39 a (Sonderorganisationen) 
 
Die Partei hat folgende Sonderorganisationen: 
 
1. Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), 

2. Lesben und Schwule in der Union (LSU).“ 
 

 Zur Ziffer 42 gehören die Anträge B 113 und B 114. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 113 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 114 

abzulehnen. 

Antrag Nr. B 114 KV Hohenlohekreis 

Zeilen 465 - 465 

Streiche ersatzlos: „2. Lesben und Schwule in der 

Union (LSU)“ 

  

Antrag Nr. B 115 Bundesvorstand 

43. 

466 

467 
 

§ 39 b Statut (Aufgaben der Sonderorganisationen) wird  

wie folgt neu eingefügt: 
 

 Zur Ziffer 43 gehören die Anträge B 115 und B 116. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 115 



ANTRÄGE 86 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

468 
 
469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 
 
479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 
 
488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 
 

„§ 39 b (Aufgaben der Sonderorganisationen) 
 
(1) Sonderorganisationen sind ein Angebot zum Dialog  

zwischen der CDU und der Gesellschaft. Sie sind  

organisatorische Zusammenschlüsse  

soziodemographischer Gruppen, die Themen und  

Entwicklungen der von ihr insbesondere im politischen  

Vorfeld repräsentierten Gruppen in die politische Arbeit  

der CDU einbringen. Sonderorganisationen haben das  

Ziel, die Wirkungskreise und das Gedankengut der CDU  

zu fördern und diese mit der Gesellschaft weiter zu  

vernetzen. 
 
(2) Eine Anerkennung als Sonderorganisation setzt  

2.000 Mitglieder oder das Vorhandensein von  

mindestens zehn ihrer Organisationen mit jeweils  

mindestens 50 Mitgliedern auf der Ebene der  

Landesverbände voraus. Sie sollen seit mindestens  

sechs Jahren bestehen. Über die Anerkennung als  

Sonderorganisation entscheidet der Bundesparteitag.  

Er kann eine Anerkennung auch bei Vorliegen der  

Voraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 ablehnen. 
 
(3) Die Mitgliedschaft in einer Sonderorganisation setzt  

keine Mitgliedschaft in der CDU voraus. Mindestens die  

Vorsitzenden der Sonderorganisationen auf den Ebenen  

der Bundespartei und der Landes- und der  

Bezirksverbände müssen Mitglieder der CDU sein. Die  

weiteren Mitglieder ihrer Vorstände sollen Mitglieder der 

CDU sein.“ 
 

 

und B 116 in folgender Fassung anzunehmen:  

§ 39 b Statut (Aufgaben der Sonderorganisationen) 

wird wie folgt neu eingefügt: 

„§ 39 b (Aufgaben der Sonderorganisationen) 

(1) Sonderorganisationen sind ein Angebot zum Dialog 

zwischen der CDU und der Gesellschaft. Sie sind orga-

nisatorische Zusammenschlüsse soziodemographi-

scher Gruppen, die Themen und Entwicklungen der 

von ihr repräsentierten Gruppen in die politische Arbeit 

der CDU einbringen. Sonderorganisationen haben das 

Ziel, die Wirkungskreise und das Gedankengut der 

CDU zu fördern und diese mit der Gesellschaft weiter 

zu vernetzen. 

(2) Eine Anerkennung als Sonderorganisation setzt 

2.000 Mitglieder oder das Vorhandensein von mindes-

tens zehn ihrer Organisationen mit jeweils mindestens 

50 Mitgliedern auf der Ebene der Landesverbände vo-

raus. Sie sollen seit mindestens sechs Jahren beste-

hen. Über die Anerkennung als Sonderorganisation 

entscheidet der Bundesparteitag. Er kann eine Aner-

kennung auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach 

den Sätzen 1 und 2 ablehnen. 

(3) Die Mitgliedschaft in einer Sonderorganisation setzt 

keine Mitgliedschaft in der CDU voraus. Mindestens die 

Vorsitzenden der Sonderorganisationen auf den Ebe-

nen der Bundespartei und der Landes- und der Bezirks-

verbände müssen Mitglieder der CDU sein. Die weite-

ren Mitglieder ihrer Vorstände sollen Mitglieder der 

CDU sein.“ 

  

Antrag Nr. B 116 KV Konstanz 

Zeilen 473 - 474 

streichen „insbesondere im politischen Vorfeld“ 

  

Antrag Nr. B 117 Bundesvorstand 

44. 

495 

496 
 
497 
 
498 

499 

§ 39 c Statut (Digitale Netzwerke) wird wie folgt neu  

eingefügt:  
 
„§ 39 c (Digitale Netzwerke) 
 
(1) Die Gründung von digitalen Netzwerken auf der  

Ebene der Landesverbände ist zulässig. Über diese  

 Zur Ziffer 44 gehört der Antrag B 117. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 117 

anzunehmen. 
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500 

501 

502 
 
503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 
 

entscheiden die Landesverbände in eigener  

Verantwortung, sofern die Voraussetzungen nach Abs. 2 

berücksichtigt werden. 
 
(2) Digitale Netzwerke stellen keinen Verband der Partei  

im Sinne von § 7 PartG dar. Mitglied eines digitalen  

Netzwerks kann auch ein Mitglied der CDU werden, das  

außerhalb des Landesverbandes wohnt oder arbeitet.  

Die mitgliedschaftliche Zuordnung zu seinem  

Kreisverband wird dadurch nicht berührt. Den digitalen  

Netzwerken ist durch Landessatzung die Wahl von  

Vorständen, die Durchführung von  

Mitgliederversammlungen und ein Antragsrecht zum  

Landesparteitag einzuräumen.“ 
 

 

Antrag Nr. B 118 Bundesvorstand 

45. 

513 

514 
 
515 

516 
 

§ 40 Abs. 1 Satz 2 Statut (Beschlussfähigkeit) wird  

wie folgt geändert: 
 
„Der Versand einer Einladung auf elektronischem Wege 

(z. B. E-Mail) steht dem Postweg gleich.“  
 

 

 Zur Ziffer 45 gehört der Antrag B 118. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 118 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 119 Bundesvorstand 

46. 

517 

518 
 
519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 
 

§ 40 Abs. 3 Statut (Beschlussfähigkeit) wird wie folgt 

geändert: 
 
„(3) Bei Beschlussunfähigkeit hat der Vorsitzende die  

Sitzung sofort aufzuheben und die Zeit und die  

Tagesordnung für die nächste Sitzung allen Mitgliedern  

des Organs rechtzeitig mitzuteilen; er ist dabei an die  

Form und Frist für die Einberufung des Organs nicht  

gebunden. Die Sitzung ist dann in jedem Falle  

beschlussfähig; darauf ist in der erneuten Einladung  

hinzuweisen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 46 gehört der Antrag B 119. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 119 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 120 Bundesvorstand 

47. 

527 

528 
 
529 

§ 42 Abs. 3 Statut (Abstimmungsarten) wird wie folgt  

neu angefügt: 
 
„(3) Die Vorstände der Partei können im  

 Zur Ziffer 47 gehört der Antrag B 120. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 120 

anzunehmen. 
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530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 
 

Umlaufverfahren Abstimmungen durchführen und  

Beschlüsse fassen. Das Umlaufverfahren ist  

unzulässig, wenn mehr als ein Viertel der Mitglieder des  

Vorstands ausdrücklich widerspricht. Die Abstimmung  

im Umlaufverfahren erfordert eine Mehrheit der  

stimmberechtigten Mitglieder des Vorstands. Die  

Einleitung des Umlaufverfahrens, Widersprüche gegen  

dessen Durchführung und Abstimmungen im  

Umlaufverfahren müssen schriftlich, auf  

elektronischem Wege (z. B. E-Mail) oder in Form anderer 

digitaler Formate erfolgen. Die Durchführung eines  

Umlaufverfahrens kann auch in einer Sitzung des  

Vorstandes beschlossen werden. Der Vorsitzende hat  

das Abstimmungsergebnis und die Fassung des  

Beschlusses festzustellen und dem Vorstand  

bekanntzugeben.“  
 

 

Antrag Nr. B 121 Bundesvorstand 

48. 

546 
 
547 
 
548 

549 
 
550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 
 

GO 
 

  
 
§ 5 Abs. 1 GO (Antragsfrist und Antragsversand) wird  

wie folgt geändert: 
 
„(1) Anträge sind dem Bundesvorstand durch  

Verwendung des von der CDU bereitgestellten  

elektronischen Eingabesystems zuzuleiten; sie können  

ausnahmsweise auch durch E-Mail oder schriftlich  

gestellt werden. Sie müssen spätestens sechs Wochen 

vor dem Bundesparteitag bei der CDU- 

Bundesgeschäftsstelle eingegangen sein.“ 
 

 

 Zur Ziffer 48 gehört der Antrag B 121. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 121 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 122 Bundesvorstand 

49. 

557 

558 
 
559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

§ 5 Abs. 2 GO (Antragsfrist und Antragsversand) wird  

wie folgt geändert: 
 
„(2) Fristgemäß eingegangene Anträge sowie  

Anträge des Bundesvorstandes sollen den  

Delegierten zwei Wochen vor Beginn des  

Bundesparteitages schriftlich oder auf elektronischem  

Wege (z. B. E-Mail) zugesandt werden, müssen aber in  

jedem Fall zu Beginn des Bundesparteitags als  

Drucksache oder auf elektronischem Wege (z. B. E-Mail) 

 Zur Ziffer 49 gehört der Antrag B 122. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 122 

anzunehmen. 
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566 
 

vorliegen.“ 
 

 

Antrag Nr. B 123 Bundesvorstand 

50. 

567 

568 
 
569 

570 

571 

572 

573 

574 
 

§ 5 Abs. 3 GO (Antragsfrist und Antragsversand) wird  

wie folgt geändert: 
 
„(3) Anträge des Bundesvorstandes sollen in der  

Regel den CDU-Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden  

sowie den Vereinigungen und Sonderorganisationen auf  

Bundesebene mindestens drei Monate vor Beginn des  

Bundesparteitages auf elektronischem Wege (z. B. E- 

Mail) zugesandt werden.“ 
 

 

 Zur Ziffer 50 gehört der Antrag B 123. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 123 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 124 Bundesvorstand 

51. 

575 

576 
 
577 
 
578 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

§ 6 Abs. 1 GO (Antragsrechte) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(1) Antragsberechtigt zum Bundesparteitag sind: 
 
1. der Bundesvorstand der CDU,  

2. der Bundesausschuss der CDU,  

3. die jeweiligen Vorstände der Bundesvereinigungen,  

4. die jeweiligen Vorstände der Sonderorganisationen  

auf Bundesebene, 

5. die jeweiligen Vorstände der CDU-Landesverbände,  

6. die jeweiligen Vorstände der CDU-Bezirks- und  

Kreisverbände sowie der CDU-Auslandsverbände,  

7. die Bundesfachausschüsse der CDU zu den  

jeweiligen Leitthemen eines Parteitags,  

8. 500 Mitglieder der CDU, wobei ihr Antragsrecht auf  

Sachfragen beschränkt ist.“ 
 

 Zur Ziffer 51 gehört der Antrag B 124. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 124 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 125 Bundesvorstand 

52. 

590 

591 

592 
 
593 

594 

595 

§ 12 Abs. 5 Satz 1 GO (Feststellung von Mehrheiten bei  

Wahlen und Abstimmungen, Form und Frist für  

Kandidatenvorschläge) wird wie folgt geändert: 
 
„(5) Kandidatenvorschläge für die Wahl des  

Bundesvorstandes können nur über vom  

Tagungspräsidium bekanntgegebene elektronische  

 Zur Ziffer 52 gehört der Antrag B 125. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 125 

anzunehmen. 
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596 
 

Wege oder schriftlich erfolgen.“ 
 

 

Antrag Nr. B 126 Bundesvorstand 

53. 

597 

598 
 
599 

600 

601 

602 
 

§ 14 Abs. 2 GO (Wortmeldungen und Schluss der  

Beratungen) wird wie folgt geändert: 
 
„(2) Wortmeldungen erfolgen unter Angabe des  

Themas über vom Tagungspräsidium  

bekanntgegebene elektronische Wege oder  

schriftlich.“ 
 

 

 Zur Ziffer 53 gehört der Antrag B 126. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 126 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 127 Bundesvorstand 

54. 

603 

604 
 
605 

606 

607 
 

§ 16 Abs. 1 Satz 2 GO (Rederecht) wird wie folgt  

geändert: 
 
„In Ausnahmefällen kann das Präsidium auch den  

Mitgliedern des Bundesparteigerichts der CDU und  

Gästen das Wort erteilen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 54 gehört der Antrag B 127. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 127 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 128 Bundesvorstand 

55. 

608 

609 
 
610 

611 

612 

613 
 

§ 18 Abs. 3 Satz 1 GO (Begrenzung von Rednerzahl  

und Redezeit) wird wie folgt geändert: 
 
„(3) Die Redezeit kann vom amtierenden Präsidenten  

bis auf 3 Minuten, bei Stellungnahmen zu  

Geschäftsordnungsanträgen bis auf 2 Minuten begrenzt 

werden.“ 
 

 

 Zur Ziffer 55 gehört der Antrag B 128. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 128 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 129 Bundesvorstand 

56. 

614 
 
615 
 
616 

617 
 
618 

FBO 
 

  
 
 § 9 Abs. 3 FBO (Mitgliedsbeiträge) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(3) Der Kreisverband kann in besonderen Fällen  

 Zur Ziffer 56 gehören die Anträge B 129 bis B 132. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 129 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 130 

bis B 132 abzulehnen. 
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619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 
 

entsprechend von ihm zu beschließender allgemeiner  

Voraussetzungen einzelnen Mitgliedern  

Mitgliedsbeiträge erlassen, ermäßigen oder  

stunden. Dies gilt auch für die Festlegung von  

Beiträgen für bestimmte Gruppen von Mitgliedern. Für  

den Kreisverband als Ebene des sozialen Ausgleichs in  

der CDU bleibt die Verpflichtung, Beitragsanteile an  

übergeordnete Verbände abzuführen,  

unberührt.“ 
 

 

Antrag Nr. B 130 KV Coesfeld 

Zeilen 622 - 626 

Der CDU Kreisverband Coesfeld beantragt, der 

Bundesparteitag möge beschließen: 

§9 Abs. 3 Satz 3 FBO: 

Wenn der Kreisverband von seinem Recht Gebrauch 

macht, in besonderen Fällen Mitgliedsbeiträge zu erlas-

sen, zu ermäßigen oder zu stunden, dann entfallen für 

diese Sonderfälle (Mitglieder) die Beitragsanteile an 

übergeordnete Verbände (Beitragsanteile an Landes- 

und Bundespartei). 

  

Antrag Nr. B 131 KV Germersheim 

Zeilen 621 - 626 

ersetze durch: Sofern der Kreisverband eine Ermäßi-

gung für Familienmitglieder einräumt, kann diese auch 

bei den Zahlungen an die übergeordneten Verbände 

bis maximal 50% anteilig berücksichtig werden. Für alle 

übrigen Erlasse, Ermäßigungen oder Stundungen bleibt 

für den Kreisverband als Ebene des sozialen Aus-

gleichs in der CDU die Verpflichtung, Beitragsanteile an 

übergeordnete Verbände abzuführen, unberührt. 

  

Antrag Nr. B 132 KV Vechta 

Zeilen 626 - 627 

Die CDU Deutschlands wird die Einführung eines Fami-

lienbeitrages vorbereiten und auch die Abführung von 

Beitragsanteilen an übergeordnete Verbände im Zuge 

des Familienbeitrages staffeln. 
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Antrag Nr. B 133 Bundesvorstand 

57. 

628 

629 
 
630 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 
 

§ 25 Abs. 2 FBO (Etatbeschlüsse) wird wie folgt  

geändert: 
 
„(2) Der Beschluss des Bundesvorstandes über den  

ordentlichen Etat und über die mittelfristige  

Finanzplanung soll grundsätzlich vor Beginn des  

Rechnungsjahres gefasst werden. Im Falle einer  

späteren Beschlussfassung über den Etat dürfen  

Ausgaben nur zur Erledigung der laufenden Geschäfte  

für das betreffende Rechnungsjahr im Rahmen der  

mittelfristigen Finanzplanung getätigt werden.“ 
 

 

 Zur Ziffer 57 gehört der Antrag B 133. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 133 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 134 Bundesvorstand 

58. 

638 
 
639 
 
640 

641 
 
642 

643 

644 

645 
 

PGO 
 

  
 
§ 5 Abs. 3 PGO (Zusammensetzung und Besetzung)  

wird wie folgt neu angefügt:  
 
„(3) Den stellvertretenden Mitgliedern kann durch  

Beschluss des Bundesparteigerichts die Anwesenheit  

bei Beratung, Abstimmung und mündlicher Verhandlung 

gestattet werden.“ 
 

 

 Zur Ziffer 58 gehört der Antrag B 134. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 134 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 135 Bundesvorstand 

59. 

646 

647 
 
648 

649 

650 

651 
 

§ 11 Ziffer 9 PGO (Zuständigkeit der  

Kreisparteigerichte) wird wie folgt geändert: 
 
„9. alle anderen rechtlichen Auseinandersetzungen,  

die weder zur Zuständigkeit der Landesparteigerichte  

noch zur Zuständigkeit des Bundesparteigerichts  

gehören.“ 
 

 

 Zur Ziffer 59 gehört der Antrag B 135. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 135 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 136 Bundesvorstand 

60. 

652 

653 
 

§ 13 Abs. 1 Ziffer 15 PGO (Zuständigkeiten der  

Landesparteigerichte) wird wie folgt neu angefügt: 
 

 Zur Ziffer 60 gehört der Antrag B 136. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 136 
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654 

655 
 

„15. Anfechtung eines Beschlusses nach § 8 Abs. 2  

Satz 2 Statut der CDU.“ 
 

 

anzunehmen. 

Antrag Nr. B 137 Bundesvorstand 

61. 

656 

657 
 
658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 
 
665 
 

§ 6 Abs. 4 Statut (Mitgliedsrechte) wird wie folgt neu  

eingefügt: 
 
„(4) Von der Ortsverbandsebene an aufwärts können  

Mitglieder des jeweiligen Vorstandes politische Eltern-  

und Pflegezeit beanspruchen. Sie können ihr Amt durch  

Erklärung gegenüber dem Vorstand bis zu einem Jahr  

ruhen lassen. Zur Feststellung erforderlicher  

Mehrheiten zählen sie während der politischen Eltern-  

und Pflegezeit nicht mit.“ 
 
Abs. 4 (alt) wird zu Abs. 5 (neu). 
 

 

 Zur Ziffer 61 gehören die Anträge B 137 und B 138. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 137 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 138 

abzulehnen. 

Antrag Nr. B 138 KV Leipzig-Stadt 

Zeilen 656 - 664 

Der Absatz Zeile 656-664 zur Einführung einer “politi-

schen Elternzeit” wird vollständig gestrichen. 

  

Antrag Nr. B 139 Bundesvorstand 

62. 

666 

667 
 
668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 
 

§ 40 Abs. 5 Statut (Beschlussfähigkeit) wird wie folgt  

neu angefügt: 
 
„(5) Von der Kreisverbandsebene an aufwärts sollen  

Vorsitzende für Sitzungen ihrer Organe und Gremien  

konkrete Anfangs- und Endzeiten festlegen. Diese sind  

in der Einladung zur jeweiligen Sitzung zu benennen.  

Nach Überschreitung der Endzeiten sollen keine  

Abstimmungen und Wahlen mehr durchgeführt werden.  

Abweichungen sind möglich, aber in jedem Einzelfall zu  

begründen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 62 gehören die Anträge B 139 bis B 141. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 139 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 140 

und B 141 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 140 Junge Union 

Zeilen 668 - 675   
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Änderung zu: “(5) Von der Ortsverbandsebene an auf-

wärts müssen Vorsitzende für Sitzungen ihrer Organe 

und Gremien konkrete Anfangs- und Endzeiten festle-

gen. Diese sind in der Einladung zur jeweiligen Sitzung 

zu benennen. Nach Überschreitung der Endzeiten dür-

fen keine Abstimmungen und Wahlen mehr durchge-

führt werden. Abweichungen sind möglich, aber in je-

dem Einzelfall zu begründen.” 

Antrag Nr. B 141 KV Potsdam-Mittelmark 

Zeilen 666 - 675 

Streiche ersatzlos: “§ 40 Absatz 5”. Dieser soll nicht ins 

Statut der CDU Deutschlands aufgenommen werden. 

  

Antrag Nr. B 142 Bundesvorstand 

63. 

676 

677 
 
678 
 
679 

680 

681 

682 

683 

684 
 
685 

686 

687 
 

§ 40 a Statut (Durchführung von  

Vorstandssitzungen) wird wie folgt neu eingefügt: 
 
„§ 40 a (Durchführung von Vorstandssitzungen) 
 
(1) Vorstandssitzungen können in Präsenz oder als  

digitale Sitzungen durchgeführt werden.  

Vorstandsmitglieder haben das Recht, an den  

Präsenzsitzungen mittels angebotener Telefon-,  

Videokonferenz oder anderem digitalen Format  

teilzunehmen (hybride Sitzung). 
 
(2) Der Vorstand kann in begründeten Fällen hybride  

Sitzungen nach Abs. 1 ganz oder teilweise  

ausschließen.“ 
 

 

 Zur Ziffer 63 gehören die Anträge B 142 bis B 144. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag B 142 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge B 143 

und B 144 abzulehnen. 

Antrag Nr. B 143 KV Baden-Baden 

Zeilen 679 - 687 

Streiche und ersetze durch:„Vorstandssitzungen kön-

nen in Präsenz, als digitale Sitzungen oder in hybrider 

Sitzung durchgeführt werden. In der konstituierenden 

Vorstandssitzung muss der Vorstand beschließen, in 

welcher Form Sitzungen abgehalten werden und die 

entsprechenden technischen Voraussetzungen zu 

schaffen.“ 
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Antrag Nr. B 144 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 681 - 684 

Streichen von „Vorstandsmitglieder haben“ bis „(hybride 

Sitzung).“ 

  



Sonstige Anträge
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Arbeit, Soziales und Teilhabe 

Antrag Nr. C 1 CDA 

Wir wollen 80 Prozent! 

Unsere Ordnung auf dem Arbeitsmarkt lebt von der 

Subsidiarität. Staatliche Regulierung, Tarifverträge, Be-

triebsvereinbarungen – diese drei Ebenen ermöglichen 

passgenaue Regeln für die Situation in den verschiede-

nen Branchen und Unternehmen. Diese Differenzierung 

könnte kein Arbeitsministerium der Welt je leisten. Auch 

der gerechte Lohn wird im Sinne der christlichen Sozial-

lehre auf Augenhöhe zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer ausgehandelt und nicht einseitig oder durch 

den Staat festgelegt. Für die Mehrzahl der Arbeitneh-

mer werden Augenhöhe und Verhandlungsmacht erst 

durch die Organisation in Gewerkschaften erreicht. Ta-

rifverträge ordnen den Arbeitsmarkt und fördern so den 

gesellschaftlichen wie betrieblichen Frieden.                                                                                    

Mittlerweile ist jedoch nur noch jede und jeder zweite 

Beschäftigte in Deutschland durch einen Tarifvertrag 

geschützt. Diese Entwicklung gefährdet eine der 

Grundsäulen der Sozialen Marktwirtschaft: Die Arbeits-

marktordnung. Die CDU Deutschlands ist die Partei der 

Sozialen Marktwirtschaft. Wir sind überzeugt, eine 

starke Soziale Marktwirtschaft braucht ein dichtes Netz 

an geltenden Tarifverträgen, die den Arbeitsmarkt im 

Sinne der Arbeitnehmer und Unternehmen ordnen. Un-

ser Ziel ist eine Tarifbindung von mindestens 80 Pro-

zent. 

• Deshalb wollen wir die Allgemeinverbindlichkeit 

von Tarifverträgen erleichtern. Dazu wollen wir 

die Rolle der Branchen-Arbeitgeber im Tarifaus-

schuss stärken. Unser Ziel ist, Pattsituationen 

zu vermeiden, an denen Allgemeinverbindlich-

keitserklärungen immer wieder scheitern. Wenn 

sich Gewerkschaft und Arbeitgeberverband ei-

ner Branche gemeinsam für die Allgemeinver-

bindlicherklärung des Branchentarifvertrages 

einsetzen, soll diese in der Regel auch umge-

setzt werden.  

• Deshalb wollen wir öffentliche Aufträge an Tarif-

treue binden. Aufträge der öffentlichen Hand 

sollen künftig bevorzugt an Unternehmen verge-

ben werden, die einer tariflichen Bindung unter-

liegen. Mit Hessen, Baden-Württemberg, Bran-

denburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 1 an 

die Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 
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Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gehen 

gleich sieben Bundesländer unter Unionsfüh-

rung oder -beteiligung mit Landestariftreuege-

setzen voran. Nun wollen wir auch für den Bund 

ein Tariftreuegesetz auf den Weg bringen. 

• Deshalb fordern wir die Arbeitgeberverbände 

auf, keine Mitgliedschaften ohne Tarifbindung 

zu ermöglichen und damit einen Beitrag für 

mehr Tarifbindung in Deutschland zu leisten. 

• Deshalb wollen wir die Fortgeltung von Tarifver-

trägen bei Ausgliederung sicherstellen. Die un-

ternehmerische Entscheidung, bestimmte Spar-

ten in Tochterunternehmen auszugliedern, darf 

nicht zu weniger Tarifbindung führen.  

• Deshalb wollen wir arbeitspolitische Fragen an 

das Vorhandensein von Tarifverträgen koppeln. 

Gesetzliche Standards können die unterschiedli-

chen Bedarfe der Branchen nicht widerspiegeln, 

da sie für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer gelten. Wir wollen den Tarifpartner 

mehr Spielräume ermöglichen, in bestimmten 

Fragen individuelle Regeln im Rahmen eines 

Tarifvertrages auszuhandeln – zum Beispiel in 

Fragen zur mobilen Arbeit oder zur Arbeitszeit-

gestaltung. 

Antrag Nr. C 2 Junge Union 

Aufstieg mit einem generationengerechten Sozialstaat 

Die CDU Deutschlands setzt sich für ein nachhaltiges 

und generationengerechtes Rentensystem ein, welches 

das deutsche Aufstiegsversprechen zukunftsfest macht. 

  

1. Die Rentenbezugsdauer muss auch zukünftig in ei-

nem angemessenen Verhältnis zur Lebensarbeitszeit 

stehen. Bei steigender Lebenserwartung muss daher 

auch das Renteneintrittsalter angepasst werden, wobei 

den unterschiedlichen körperlichen Anforderungen ver-

schiedener Berufslaufbahnen Rechnung zu tragen ist. 

Flexible Angebote für einen früheren oder späteren 

Renteneintritt, die Kombination von Teilzeitverträgen 

mit Teilzeitrente sowie innovative Weiterbildungsange-

bote sollen es älteren Arbeitnehmern ermöglichen, 

auch unter veränderten demographischen Bedingungen 

passgenaue Lösungen für den persönlichen 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 2, C 

10 und C 11 gemeinsam zu behandeln und an die 

Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 
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Renteneintritt zu finden. 

  

2. Die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversiche-

rung muss durch eine kapitalgedeckte Komponente er-

gänzt und demographiefest gemacht werden. Wie be-

reits in anderen Staaten können so auch die gesetzlich 

Rentenversicherten noch stärker am Produktivvermö-

gen unseres Landes beteiligt werden. Zugleich muss im 

Hinblick auf die Generationengerechtigkeit der gesetzli-

che Nachholfaktor wieder eingeführt und ungesetzt 

werden. 

  

3. Durch die erweiterte Möglichkeit steuer- und sozial-

abgabenbefreiter Kapitalanlagen zum Zwecke der Al-

tersvorsorge (z.B. ETFs) soll die private Vorsorge wei-

ter gestärkt werden. Beim Abschluss privater Renten-

versicherungen soll im Hinblick auf die Frage der Bei-

tragsgarantie Wahlfreiheit bestehen. 

  

4. Die Schaffung neuer und die Erhöhung bestehender 

Sozialleistungen soll nicht aus Mitteln der gesetzlichen 

Rentenversicherung, sondern aus dem allgemeinen 

Steueraufkommen finanziert werden. 

Antrag Nr. C 3 MIT 

Aussetzung der ALG-II Sanktionen beenden - Rückkehr zum Prinzip des Förderns und Forderns 

Die CDU Deutschlands fordert: 

Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, dass das 

von der Ampel beschlossene Sanktionsmoratorium 

beim Bezug von Leistungen nach dem Sozialgesetz-

buch II mit sofortiger Wirkung beendet wird. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 3 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 4 Senioren-Union 

Voller dritter Entgeltpunkt bei der Mütterrente 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, 

mit entsprechenden Gesetzesinitiativen die immer noch 

bestehende Gesetzeslücke bei der Mütterrente zu 

schließen und den vollen dritten Entgeltpunkt bei der 

Rentenberechnung für Mütter anzurechnen, deren Kin-

der vor 1992 geboren wurden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 4 an 

die Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 
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Antrag Nr. C 5 LV Baden-Württemberg 

Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes 

Die CDU Deutschlands spricht sich für eine Modernisie-

rung des Arbeitszeitgesetzes aus. Moderne Arbeitsfor-

men wie mobiles Arbeiten lassen sich nicht in die Zeit-

korsette zwingen, die zu Zeiten der Industrialisierung 

entwickelt wurden. Ein modernes Arbeitszeitgesetz 

muss deutlich flexibler sein. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 5 und 

C 8 gemeinsam zu behandeln und in der Fassung von 

C 5 anzunehmen. 

Antrag Nr. C 6 LV Baden-Württemberg 

Sonderurlaub bei Fehlgeburt 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, ein Gesetz 

zu verabschieden, welches das Ziel hat, das Recht auf 

Sonderurlaub im Falle einer Fehlgeburt einzuführen. In 

einem ersten Schritt setzt sich die CDU Deutschlands 

für das Recht der Beschäftigten des Öffentlichen Diens-

tes des Bundes auf Sonderurlaub im Falle einer Fehl-

geburt ein. Dieser rechtliche Anspruch muss zwingend 

für beide Elternteile gelten. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 6 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 7 BezV Südbaden 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit/grenzüberschreitender Arbeitsmarkt 

Die CDU Deutschland fordert die Bundes- und Landes-

regierungen auf, auf der Grundlage der Erfahrungen 

während der Corona-Pandemie Konsequenzen für die 

weitere Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit und des grenzüberschreitenden Arbeits-

marktes zu ziehen. 

Die CDU fordert insbesondere: 

1. Eine grundlegende Reform des deutsch-französi-

schen Doppelbesteuerungsabkommens. Insbesondere 

darf es in Zukunft nicht mehr zu einer Benachteiligung 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommen, 

die deutsche Lohnersatzleistungen, z.B. Kurzarbeiter-

geld beziehen. Auch mit der Schweiz sollten verlässli-

che Regeln vereinbart werden, nicht nur good-will-Re-

gelungen.  

2. Eine verlässliche Definition des Grenzgängerstatus, 

die auch in Krisenzeiten einen ungehinderten Zugang 

zu Arbeits- und zur Wohnstätte ermöglicht. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 7 in 

folgender Fassung anzunehmen und an die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion und die CDU/CSU-Gruppe in der 

EVP-Fraktion im Europäischen Parlament zu überwei-

sen:  

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit/grenz-

überschreitender Arbeitsmarkt 

  

Die CDU Deutschland fordert die Bundes- und Landes-

regierungen auf, auf der Grundlage der Erfahrungen 

während der Corona-Pandemie Konsequenzen für die 

weitere Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit und des grenzüberschreitenden Arbeits-

marktes zu ziehen. 

Die CDU fordert insbesondere: 

1. Eine grundlegende Reform des deutsch-französi-

schen Doppelbesteuerungsabkommens. Insbesondere 
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Benachteiligungen allein aufgrund des Grenzgänger-

status sind in allen Fällen zu vermeiden. 

darf es in Zukunft nicht mehr zu einer Benachteiligung 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommen, 

die deutsche Lohnersatzleistungen, z.B. Kurzarbeiter-

geld beziehen. Auch mit der Schweiz sollten verlässli-

che Regeln vereinbart werden, nicht nur good-will-Re-

gelungen. 

2. Eine verlässliche Definition des Grenzgängerstatus, 

die auch in Krisenzeiten einen ungehinderten Zugang 

zu Arbeits- und zur Wohnstätte ermöglicht. Benachteili-

gungen allein aufgrund des Grenzgängerstatus sind in 

allen Fällen zu vermeiden. 

3. Eine unbürokratische EU-Entsendegesetzgebung 

und anwendungsfreundliche EU-Sozialausgleichssys-

teme. 

Antrag Nr. C 8 KV Neckar-Odenwald 

Unterstützung der Gastronomie und Hotellerie im ländlichen Raum 

Der Bundesparteitag möge beschließen, die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion aufzufordern, eine 

Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes zu erarbei-

ten und einzubringen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 5 und 

C 8 gemeinsam zu behandeln und in der Fassung von 

C 5 anzunehmen. 

Antrag Nr. C 9 KV Wetterau 

Die Gesetzliche Rente stabilisieren 

Die gesetzliche Rente ist und bleibt die tragende Säule 

der Altersvorsorge. Sie steht allerdings vor gewaltigen 

Finanzierungsproblemen. Der demografische Wandel 

lässt Gesellschaft altern, so dass einer sinkenden Zahl 

an Beitragszahlern eine wachsende Zahl an Renten-

empfängern gegenübersteht. Das Institut der deutschen 

Wirtschaft in Köln hat berechnet, dass im Jahr 2020 be-

reits 57 Rentenempfänger auf 100 Beitragszahler ka-

men. Im Jahr 2030 werden es bereits 67 und im Jahr 

2050 bereits 77 sein. Gepaart mit steigenden Lebenser-

wartungen stellt dies das umlagefinanzierte Rentensys-

tem vor gewaltige Herausforderungen. Bereits heute 

muss der Bund die Rentenversicherung mit rund 100 

Mrd. Euro pro Jahr bezuschussen und der wissen-

schaftliche Beirat des BMWi prognostiziert schockartig 

steigende Finanzierungsprobleme bereits ab dem Jahr 

2025.   

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 9 an 

die Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 
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Die CDU will die Finanzierung der gesetzlichen Rente 

sicherstellen und stabilisieren. Hierzu wird sie ein Ren-

tenkonzept erarbeiten, welches den Generationenver-

trag stärkt und einen fairen Lastenausgleich zwischen 

den Generationen berücksichtigt. Dabei sollen die Be-

lastungen zu gleichen Teilen auf die Finanzierungsseite 

(Beitragssatz, Bundeszuschuss) und die Leistungsseite 

(Rentenniveau, Renteneintrittsalter) verteilt werden. Be-

lastungen durch den demografischen Wandel können 

nicht einseitig nur durch Veränderung einer Stell-

schraube zulasten einer Generation aufgefangen wer-

den (Vergleiche Beschluss zur Rentenpolitik des BFA 

Soziale Sicherung und Arbeitswelt vom 30. November 

2020). 

Antrag Nr. C 10 KV Wetterau 

Umlagesystem der GRV um Kapitalanlage ergänzen 

Während die gesetzliche Rente vor enormen Finanzie-

rungsproblemen steht, entwickelte sich die deutsche 

Wirtschaft prächtig: In den vergangenen 50 Jahren 

wuchs sie durchschnittlich um 8% pro Jahr. Die gesetz-

liche Rente profitierte hiervon nicht.  

Ziel des zu entwickelnden Rentenkonzepts der CDU 

soll sein, die gesetzliche Rente von der wirtschaftlichen 

Entwicklung profitieren zu lassen. Daher soll das bisher 

reine Umlagesystem der gesetzlichen Rente um eine 

Kapitalanlage ergänzt werden. Hierzu soll ein staatli-

cher Wertpapierfonds gebildet werden, bei dessen Auf-

bau nachhaltige Wertpapiere bevorzugt ausgewählt 

werden sollen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 2, C 

10 und C 11 gemeinsam zu behandeln und an die 

Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 

Antrag Nr. C 11 KV Wetterau 

Kinderrentengeld einführen 

Um die Finanzierung der gesetzlichen Rente auch lang-

fristig zu stabilisieren, schlägt Kai Whittaker die Einfüh-

rung eines Kinderrentengeldes vor. Bei der Geburt ei-

nes Kindes soll der Staat einen bestimmten Betrag 

(z.B. 4.000 EUR pro Kind) in einem Staatsfonds anle-

gen. Zum Renteneintritt wird dieses Geld zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Rentenleistungen ausgezahlt.  

Die CDU unterstützt den Vorschlag von Kai Whittaker 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 2, C 

10 und C 11 gemeinsam zu behandeln und an die 

Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 
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zum Kinderrentengeld. 

Antrag Nr. C 12 KV Wetterau 

Betriebliche und Private Altersvorsorge stärken 

Spätestens seit der Riester-Reform kann der Lebens-

standard im Alter jedoch nur noch im Zusammenspiel 

mit der betrieblichen und privaten Altersvorsorge auf-

rechterhalten werden. Trotzdem haben zu viele Men-

schen keine oder keine ausreichende betriebliche bzw. 

private Altersvorsorge.  

Die CDU möchte die private Altersvorsorge für die Men-

schen attraktiver machen und ein einfaches, transpa-

rentes Standardvorsorgeprodukt mit niedrigen Ab-

schluss- und Verwaltungskosten entwickeln. Die CDU 

unterstützt dabei den Vorschlag des Hessischen Minis-

teriums der Finanzen zur „Deutschland-Rente“ (Verglei-

che „Hessisches Ministerium der Finanzen: Konzeptpa-

pier zur Deutschland-Rente“ und 32. Parteitag, Anträge 

C 4, C 16, C17). 

Bei der Gestaltung der Deutschland-Rente sollen auch 

Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie einfließen. 

Diese können den „inneren Schweinehund“ deutlich 

verringern und so einen aktiven Beitrag zu einer höhe-

ren Sparquote leisten. So fällt das Sparen psycholo-

gisch leichter, indem man es in die Zukunft verlegt. 

Dies nutzt das erprobte „Save More Tomorrow“-Kon-

zept der US-Forscher Shlomo Benartzi und Richard 

Thaler, indem es Sparenden anbietet, einen Teil künfti-

ger Gehaltserhöhungen automatisch für die Erhöhung 

ihrer Sparrate einzusetzen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 12 an 

die Fachkommission Soziale Sicherung zu überweisen. 

Antrag Nr. C 13 KV Wittmund 

Kündigungsschutzgesetz in ein Abfindungs- und Sozialsicherungsgesetz verbessern 

Das bestehende Kündigungsschutzgesetz in der der-

zeitigen Form dahingehend zu verbessern, dass es 

künftig ein  Abfindungs- und Sozialsicherungsgesetz  

wird. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 13 ab-

zulehnen. 
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Familie, Senioren, Frauen, Jugend 

Antrag Nr. C 14 Junge Union 

Abschaffung der Beiträge für vollstationäre Leistungen von Heim- und Pflegekindern 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, die Beteili-

gung an vollstationären Leistungen von Heim- und Pfle-

gekindern grundlegend zu reformieren, um die struktu-

relle Benachteiligung dieser Kinder zu beenden. Ge-

mäß § 94 VI SGB VIII werden junge Menschen und 

Leistungsberechtigte an den Kosten von vollstationären 

Leistungen beteiligt. Nach Abzug von Steuern, Pflicht-

beiträgen und Beiträgen zur weiteren Absicherung, 

kann diese Beteiligung bis zu 25 Prozent des jeweiligen 

monatlichen Einkommens betragen. Diese Regelung 

stellt eine strukturelle Benachteiligung von vulnerablen 

Kindern und Jugendlichen dar, die unverschuldet auf 

derartige Leistungen angewiesen sind. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 14 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 15 MIT 

Mutterschaft für Gründerinnern erleichtern 

Es ist im hohen Interesse unserer Gesellschaft in Zei-

ten des Fachkräftemangels und demografischer Prob-

leme, dass wir mehr Frauen für Selbstständigkeit und 

Unternehmertum gewinnen und zugleich die Möglich-

keit verbessern, Kinder zu bekommen. Leider sind 

selbstständige gegenüber angestellten Frauen in Sa-

chen Mutterschutz und Elternzeit deutlich benachteiligt. 

Kinder zu bekommen darf keine existenzielle Bedro-

hung für Selbstständige, Freiberuflerinnen und andere 

Betriebsinhaberinnen sein, gerade in der Gründungs-

phase. 

Die CDU Deutschlands setzt sich deshalb dafür ein, 

Verbesserungen beim Mutterschutz, bei Elternzeit und 

Elterngeld und durch Betriebshelfer nach dem Vorbild 

der landwirtschaftlichen Sozialversicherung zu errei-

chen, die zwar den Charakter der Selbstständigkeit 

nicht ignorieren, aber doch existenzgefährdende oder 

kindeswohlgefährdende Benachteiligungen gegenüber 

angestellten Schwangeren und Müttern abbaut. Da es 

sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, 

ist es wichtig, dass eventuelle Kosten nicht von den 

Beitragszahlern der Sozialversicherungen, sondern von 

den Steuerzahlern getragen werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 15 an-

zunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

und die Fachkommission Zusammenhalt zu überwei-

sen. 
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Antrag Nr. C 16 Senioren-Union 

Ergänzung Art. 3 Abs. 3 GG mit dem Wort „Lebensalter“ 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, 

durch entsprechende Initiativen eine Änderung des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland her-

beizuführen. 

Dem Artikel 3 Absatz 3 GG soll das Wort „Lebensalter“ 

hinzugefügt werden. 

  

Er soll lauten: 

  

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-

stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Hei-

mat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 

oder politischen Anschauungen benachteiligt oder be-

vorzugt werden. Niemand darf wegen seines Lebens-

alters oder seiner Behinderung benachteiligt wer-

den. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 16 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 17 BezV Südbaden 

Finanzierung Frauenhäuser 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, 

ein Gesetz zur zuverlässigen Finanzierung von Frauen-

häusern deutschlandweit vorzulegen und im Bundestag 

zu verabschieden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 17 an-

zunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 

überweisen. 

Antrag Nr. C 18 KV Ludwigsburg 

Kinderbetreuung umfassend und dauerhaft sicherstellen 

Der CDU-Bundesverband fordert den Bund auf, die An-

strengungen bei den frühkindlichen Angeboten zur Be-

treuung und Bildung ("Kinderbetreuung") zu erhöhen.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 18 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 19 KV Rhein-Neckar 

Antrag zur Förderung alternativer Betreuungskonzepte für Familien mit Babys und Kleinkindern 

durch Stärkung von Vätern in ihrer Erziehungsverantwortung 

Die CDU Deutschland erkennt verschiedene  Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 19 an 
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Lebensentwürfe und Realitäten von Familien mit Babys 

und Kleinkindern an und fördert neben qualitativ hoch-

wertigen Betreuungsangeboten außerhalb der Familie 

Konzepte zur Betreuung innerhalb der Familie.  

Dabei werden Väter in ihrer Erziehungsverantwortung 

gestärkt und die Erziehungsarbeit von Eltern in ihrer ge-

sellschaftlichen Bedeutung anerkannt. Eine konkrete 

Umsetzung dieser Ziele finden sich z.B. in der Einfüh-

rung alleiniger Vätermonate und der Einrichtung von 

Väterzentren.  

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Fachkom-

mission Zusammenhalt zu überweisen. 

Antrag Nr. C 20 KV Vechta 

Sprach-Kitas unbedingt erhalten! 

Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der 

Schlüssel zur Welt ist“ muss fortgeführt werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 20 an-

zunehmen. 
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Klima, Energie und Umwelt 

Antrag Nr. C 21 Junge Union, MIT 

Mehrfaches Potenzial von Geothermie erkennen und heben 

Die Möglichkeiten der Geothermie in Deutschland wer-

den bisher massiv unterschätzt – gerade aktuell bei der 

Suche nach Alternativen zu russischem Gas. Um das 

riesige Potenzial auszuschöpfen, braucht es auf allen 

Ebenen politische Unterstützung, eine Entbürokratisie-

rungsinitiative für vereinfachte Regularien und eine For-

schungsoffensive für die schnelle Transformation. 

Die CDU Deutschlands setzt sich daher für folgende 

konkrete Verbesserungen ein: 

1. Die Erdwärme sollte genau wie bereits Wind- und 

Sonnenenergie nach §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB in 

Deutschland baurechtlich privilegiert werden. 

2. Erdwärme gilt in Deutschland nach §3 Abs. 3 

BBergG als bergfreier Bodenschatz. Diese Regel gilt 

sowohl für die tiefe als auch für die oberflächennahe 

Geothermie. In Hinblick auf die oberflächennahe Ge-

othermie greift diese Regel aber zu weit. Daher setzt 

sich die CDU Deutschlands für eine ausdrückliche Be-

schränkung des §3 Abs. 3 BBergG auf die tiefe Ge-

othermie ein. Für die Genehmigung der oberflächenna-

hen Geothermie ist ein wasserrechtliches Erlaubnisver-

fahren ausreichend. 

3. Die Nutzung der oberflächennahen Geothermie stellt 

keine reale Gefährdung des Grundwassers dar. Diesen 

vermeintlichen Widerspruch gilt es aufzulösen, da er 

nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht. 

Auch das Standortauswahlgesetz sowie die Verord-

nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen stellen konkrete Hemmnisse für die Nut-

zung der Geothermie dar, die nicht mehr zeitgemäß 

sind. Es bedarf einer geeigneten Anpassung, die sich 

an dem Stand der Technik und an dem dringenden Er-

fordernis der Wärmewende orientiert. 

4. Nicht nur für Geothermie, sondern für alle Genehmi-

gungsverfahren im Bereich der erneuerbaren Energien 

gilt: Wir brauchen die barriere- und medienbruchfreie 

Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sowie eine 

bessere Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Verwaltungsbehörden, um den Ausbau der Ge-

othermie gezielter und schneller bearbeiten zu können. 

5. Um den Ausbau der Geothermie in Deutschland zu 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 21 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 
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beschleunigen, ist eine genaue Kenntnis des geologi-

schen Untergrundes erforderlich. Vielfach ist die ent-

sprechende Datenlage jedoch nicht vollständig oder die 

Daten sind nur eingeschränkt zugänglich. Die CDU for-

dert, dass die geologischen Landesdienste die geologi-

schen Untergrunddaten vervollständigen und dass 

diese Informationen barrierefrei und digital bereitgestellt 

werden. 

6. Für den Bereich der tiefen Geothermie sind auf-

wendige Erkundungsbohrungen erforderlich. Aber nicht 

jede dieser Bohrungen ist fündig. Um das Fündigkeitsri-

siko zu reduzieren und damit die Bereitschaft für privat-

wirtschaftliche Investitionen in die tiefe Geothermie zu 

erhöhen, fordern wir eine Erhöhung des jährlichen För-

dervolumens auf mehr als 1 Milliarden Euro. Wir setzen 

uns für geophysikalische Untersuchungen in Ballungs-

räumen sowie die wissenschaftliche Begleitung weiterer 

Demonstrations- und Pilotanlagen mit dem Ziel einer 

besseren Datenlage über die Beschaffenheit des tiefen 

Untergrundes ein. 

7. Zur Erhöhung der gesellschaftlichen Akzeptanz der 

Geothermie braucht es eine breite Informationskam-

pagne, um Vorbehalte etwa aufgrund der anfänglich 

hohen Investitionskosten sowie vermeintlicher Risiken 

abzubauen. Weiterhin sind wir der Überzeugung, dass 

Bund, Länder und Kommunen beim Umstieg auf Ge-

othermie als Vorreiter fungieren sollten. Auch große 

Wohnungsgesellschaften, private wie öffentliche, müs-

sen durch geeignete Anreize motiviert werden, um ih-

ren Bestand, wo sinnvoll möglich, mit Geothermie aus-

zustatten. 

8. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, for-

dern wir durch den Bund geförderte Weiterbildungs-

maßnahmen im Bereich der Geothermie für das SHK-

Handwerk sowie eine breite Informations- und Image-

kampagne, die die herausgehobene Bedeutung des 

Handwerks für die Energie- und Wärmewende generell 

hervorhebt und konkret auch das Bohrhandwerk als 

wichtigen Schlüsselbereich bewirbt. 

9. Die Union fordert die Bundesregierung auf, zeitnah 

eine Expertenagentur einzurichten, die Kommunen, 

Länder und Investoren kostenlos und unbürokratisch 

bei der Umsetzung der genannten Punkte zur Seite 

steht, etwa indem sie unter der Führung von Experten 

Beratung und Wissenstransfers organisiert und das 

Know-how in Deutschland verbreitet. 

Die Bundesgeschäftsstelle wird aufgefordert, dazu ei-

nen Tätigkeitsüberblick zum nächsten Bundesparteitag 
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vorzulegen. 

  

  

Antrag Nr. C 22 MIT 

Versorgungssicherheit und mehr Klimaschutz durch Kernenergie 

Der Angriffskrieg auf die Ukraine führt uns die hohe Ab-

hängigkeit von Energieimporten aus Russland vor Au-

gen. Vor diesem Hintergrund darf keine Option ausge-

schlossen werden, die zu einer Reduzierung dieser Ab-

hängigkeit führt. Dazu gehört auch der Weiterbetrieb 

der verbliebenen drei Kernkraftwerke Isar 2, Emsland 

und Neckarwestheim 2 sowie die mögliche Reaktivie-

rung der drei am 31. Dezember 2021 vom Netz genom-

menen Kernkraftwerke Brokdorf, Grohnde und 

Gundremmingen C.  

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  

Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 

den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 

Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 

Antrag Nr. C 23 Senioren-Union 

Soziale Schieflage bei Energiepauschale beseitigen 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die CDU-Fraktionen 

der Landtage, der Bürgerschaften und des Abgeordne-

tenhauses von Berlin werden aufgefordert, die Energie-

pauschale auch auf Rentner, Studenten und andere 

bisher nicht berücksichtigte Bevölkerungsgruppen aus-

zuweiten. Diese werden nach den derzeitigen durch die 

SPD geführte Bundesregierung und der Ampel-

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 23 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Soziale Schieflage bei Energiepauschale besei-

tigen 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Energie-

pauschale auch auf Rentner, Studenten und andere 
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Koalition beschlossenen Regelungen u.a. von dem ein-

maligen 300 Euro Zuschuss zur Abfederung der gestie-

genen Energiepreise ausgeschlossen. 

bisher nicht berücksichtigte Bevölkerungsgruppen aus-

zuweiten. Diese werden nach den derzeitigen, durch 

die SPD-geführte Bundesregierung beschlossenen Re-

gelungen u. a. von dem einmaligen Zuschuss in Höhe 

von 300 Euro zur Abfederung der gestiegenen Energie-

preise ausgeschlossen. 

Antrag Nr. C 24 Senioren-Union 

Kernkraftwerke zur Energieversorgung am Netz lassen 

Der CDU-Bundesparteitag fordert die Bundesregierung 

auf, der Sicherheit der Energieversorgung für Industrie 

und private Verbraucher absolute Priorität einzuräu-

men. Längere Laufzeiten für Kernkraftwerke dürfen da-

bei kein Tabu sein, solange der Ausbau der erneuerba-

ren Energien den Energiebedarf nicht hinreichend ab-

deckt. In Deutschland ist für eine gesicherte Energie-

versorgung übergangsweise auch die Kernenergie wei-

ter zu nutzen. 

Dazu ist die beschlossene Stilllegung der drei noch lau-

fenden Kernkraftwerke rückgängig zu machen und es 

sind die drei Ende 2021 bereits abgeschalteten Kern-

kraftwerke zu reaktivieren. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  

Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 

den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 

Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 

Antrag Nr. C 25 LV Baden-Württemberg 

Keine Vorbehalte bei der Energiegewinnung 

Die CDU Deutschlands wird sich dafür einsetzen, dass 

vorbehaltlos alle CO2-neutralen Technologien zur Ener-

giegewinnung erprobt werden – ohne ideologische Vor-

behalte. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  
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Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 

den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 

Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 

Antrag Nr. C 26 LV Baden-Württemberg 

Energieversorgung bis 2050 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, dass ein 

Zielbild der Energieversorgung für die Jahre 2030, 2040 

und 2050 erstellt wird. Dabei sind u.a.  

• die vorhandene Stromerzeugungskapazität 

nach Art (Wind/Solar, Wasser/Biomasse, weite-

res), Stromspeicher nach Kapazität und Leis-

tung, die benötigten Stromtrassen ebenso wie  

• andere Energieträger (Wasserstoff, synthetische 

Kraftstoffe, etc.) nach Bedarf im Land, Erzeu-

gungskapazität im Land, und Infrastruktur zur 

Verteilung, 

• Importmöglichkeiten für klimaneutral herge-

stellte Energieträger und 

• gegebenenfalls Kapazitäten zur Abscheidung 

von CO2 oder dessen Entnahme aus der Luft 

darzustellen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 26 an-

zunehmen. 
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Antrag Nr. C 27 BezV Südbaden 

Aufforstung für Klimaschutz 

  

Die CDU in Bund, Land, in den Kommunen und auf EU-

Ebene setzt sich dafür ein und schafft entsprechende 

gesetzliche Grundlagen, dass Aufforstung und das 

Pflanzen von Bäumen als Mittel zum Klimaschutz akti-

ver angegangen wird. Aufforstung aber auch das Pflan-

zen von Bäumen im öffentlichen Raum, auf Plätzen auf 

Straßen und in privaten Bereichen muss als wirksames 

natürliches Mittel für den Klimaschutz erkannt und da-

mit als wichtiger Beitrag zur Begrenzung der Erderwär-

mung und gegen CO2 eingesetzt werden. Gebot statt 

Verbot sollte auch hier das Motto sein. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 27 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 28 BezV Südbaden 

Nachhaltigkeit verankern 

Die CDU und ihre Mandatsträger setzen sich auf allen 

Ebenen für konkrete Schritte der Nachhaltigkeit beim 

Konsum und bei der Beschaffung aller Güter in allen öf-

fentlichen und privaten Bereichen ein.  

  

Die CDU wirbt für eine Haltung, die den notwendigen 

Kulturwandel im Umgang mit Ressourcen als Heraus-

forderung begreift und mit konkreten Maßnahmen im ei-

genen Verantwortungsbereich angeht.  

  

Die CDU und ihre Mandatsträger  

•           dringen auf eine gemeinsame europäische Lö-

sung bei der Gestaltung eines rechtlichen Rahmens für 

nachhaltige Lieferketten 

•           setzen sich bei der Beschaffung von Gütern für 

die strikte Beachtung der Umwelt- und Sozialstandards 

ein 

•           unterstützen faire und nachhaltige Produktion 

und Handel  

•           fördern lokale und regionale Produkte  

  

Die öffentlichen Beschaffungsvorhaben liegen mittelbar 

im Verantwortungsbereich der Mandatsträger und erfül-

len eine Vorbildfunktion. Um dieser Vorbildfunktion ge-

recht zu werden braucht es verbindliche Ziele, klare 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 28 an-

zunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

die CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Europäi-

schen Parlament, die CDU-Fraktionen der Landtage, 

der Bürgerschaften und des Abgeordnetenhauses von 

Berlin und die Fachkommission Nachhaltigkeit zu über-

weisen. 
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Maßnahmenprogramme, umsetzbare Nachhaltig-

keitskriterien und eine nachvollziehbare Verknüpfung 

mit dem Haushalt. 

  

Antrag Nr. C 29 KV Dresden 

Klimaschutz braucht eine Energiewende aus einem Guss – Energiespeicher unterstützen 

Die CDU Deutschlands unterstützt die - maßgeblich 

von der CDU-geführten Bundesregierung vorangetrie-

benen - Energiewende, um das Klima besser zu schüt-

zen. Wir haben die Energiewende in Deutschland in 

Gang gebracht mit dem Ziel, die Energieversorgung bis 

2050 komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, 

das sind Wasser, Sonne, Wind und Bioenergie. Alle 

Kenner der Materie betonen einstimmig die Bedeutung 

von Energiespeichern für eine Energieversorgung der 

Zukunft mit ausschließlich volatilen erneuerbaren Ener-

giequellen, weshalb wir uns verstärkt und stringent für 

ein neues Strommarktdesign einsetzen, um die Doppel-

belastung mit Steuern und Abgaben für Energiespei-

cher bei Netzdurchleitungen abzuschaffen. Weiterhin 

müssen alle Formen von Energiespeichern zukünftig 

förderfähig sein, um die Netzstabilität zu sichern. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 29 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Klimaschutz braucht eine Energiewende aus ei-

nem Guss – Energiespeicher unterstützen 

Die CDU Deutschlands unterstützt das Ziel, die Ener-

gieversorgung komplett auf Erneuerbare Energien um-

zustellen. Auf Basis von Wasser, Sonne, Wind und Bio-

energie wollen wir Energie für unser Land gewinnen. 

Die Bedeutung von Energiespeichern ist bei einer Ener-

gieversorgung aus volatilen, erneuerbaren Energiequel-

len besonders wichtig. Deshalb setzt sich die CDU 

Deutschlands für ein neues Strommarktdesign ein, das 

Doppelbelastungen im Hinblick auf Steuern und Abga-

ben für Energiespeicher bei Netzdurchleitungen ein 

Ende setzt. Weiterhin gilt es, alle Formen von Energie-

speichern förderfähig zu machen, um auf diese Weise 

die Netzstabilität zu sichern. 

Antrag Nr. C 30 KV Esslingen 

Laufzeit-Verlängerung der deutschen AKWs sowie Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten 

deutschen AKWs möglich ist. 

Die CDU Filderstadt beantragt die Laufzeit-Verlänge-

rung für die noch aktiven 3 deutschen AKWs sowie die 

Prüfung ob eine Reaktivierung der zuletzt abgeschalte-

ten deutschen AKWs möglich ist. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  

Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 
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den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 

Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 

Antrag Nr. C 31 KV Esslingen 

Aufstellung eines Energiekonzeptes der CDU/CSU Fraktion im Dt. Bundestag 

Die Kreis Senioren Union Esslingen fordert die 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag auf, ein 

eigenes Energie-Sicherungskonzept, so schnell wie 

möglich, aufzustellen, der Öffentlichkeit vorzustellen 

und in den Bundestag einzubringen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  

Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 

den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 

Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 
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Antrag Nr. C 32 KV Ludwigsburg 

Aktive Bekämpfung der Ausbreitung von Jakobs-Kreuzkraut 

Der CDU-Bundesverband fordert die Ausbreitung des 

hochgiftigen Jakobs-Kreuzkraut einzudämmen und pro-

aktiv zu bekämpfen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 32 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 33 KV Rhein-Neckar 

Laufzeitverlängerung der letzten verbliebenen Atomkraftwerke 

Zur mittelfristigen Sicherung der Stromversorgung for-

dert die CDU Rhein-Neckar eine sofortige Laufzeit-

verlängerung der letzten verbliebenen AKW’s. Die Be-

treiber der seit Ende 2021 zur Stilllegung vorgesehen 

Kernkraftwerke Brokdorf,  Grohnde und Gundremmin-

gen sollen zudem angewiesen werden, mit dem Erlö-

schen der Betriebserlaubnis keine Maßnahmen zu ver-

binden, die eine Wiederinbetriebnahme erschweren 

oder sogar verhindern. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  

Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 

den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 

Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 

Antrag Nr. C 34 KV Rottweil 

Nutzung von bestehenden Kernkraftwerken als Brückentechnologie 

Eine Streckung der AKW-Laufzeiten (Weiterbetrieb 

über ein paar Monate solange Brennstäbe noch vor-

handen sind) wie auch den Weiterbetrieb über einen 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 
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mittleren Zeitraum von ca. 10 Jahren. Damit „kaufen“ 

wir Zeit für den Ausbau regenerativer Energiequellen.  

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  

Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 

den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 

Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 

Antrag Nr. C 35 KV Rottweil 

Aufhebung des Frackingverbots 

Die CDU sollte sich auf Landes- und Bundesebene 

nachdrücklich und dringendst für die Aufhebung des 

seit 2017, mit einer Übergangsfrist bis 2021, geltenden 

Frackingverbots einsetzen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 35 

und C 36 gemeinsam zu behandeln und abzulehnen. 

Antrag Nr. C 36 KV Saalekreis 

Heimische Erdgasvorkommen nutzen 

Der 35. CDU-Bundesparteitag möge beschließen: 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU-Parteivorstand 

werden beauftragt, alle verfügbaren parlamentarischen 

und publizistischen Wege zu beschreiten, um eine Nut-

zung der heimischen Gasvorräte in die Wege zu leiten. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 35 

und C 36 gemeinsam zu behandeln und abzulehnen. 
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Antrag Nr. C 37 KV Wittenberg 

Erzeugung CO2-freien Kohlestroms aus eigenen Vorräten sichern 

CDU/CSU – Bundestagsfraktion und CDU - Parteivor-

stand werden beauftragt, alle verfügbaren parlamentari-

schen und publizistischen Wege zu beschreiten, die Er-

zeugung CO2 – freien Kohlestroms kurzfristig vorrangig 

aus eigenen Vorräten unter Nutzung des CCS – Ver-

fahrens (also der Abscheidung von CO2 aus Kohle-

kraftwerken und dessen Verpressung in großer Tiefe) 

zu ermöglichen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 37 in 

folgender Fassung anzunehmen und an den Bundes-

vorstand und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 

überweisen:  

Konzept zum Umgang mit CO2  

  

CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU-Bundesvor-

stand werden beauftragt, ein Konzept für den Umgang 

mit CO2 zu erstellen. Die CDU Deutschlands bittet um 

die Erarbeitung eines Konzeptes, das die Technologien 

der CO2-Abscheidung und Speicherung, CCS (Carbon 

Capture and Storage) und der Abscheidung, Nutzung 

und Speicherung, CCUS (Carbon Capture, Usage and 

Storage) umfangreich beleuchtet und Handlungsemp-

fehlungen aufzeigt. 

Antrag Nr. C 38 KV Wittenberg 

Laufzeit der Kernkraftwerke verlängern 

CDU/CSU – Bundestagsfraktion und CDU - Parteivor-

stand werden beauftragt, alle verfügbaren parlamentari-

schen und publizistischen Wege zu nutzen, um eine 

vorläufige Weiternutzung der drei noch betriebenen so-

wie Reaktivierung der Ende 2021 geschlossenen drei 

Kernkraftwerke (KKW) zu erreichen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 22, C 

24, C 25, C 30, C 31, C 33, C 34 und C 38 gemeinsam 

zu behandeln und in folgender Fassung anzunehmen 

und an den Bundesvorstand zu überweisen:  

Energiesicherheitskonzept der Zukunft 

  

Die CDU Deutschlands wird, aufbauend auf den bishe-

rigen Arbeiten insbesondere der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag, ein Energiesicherheitskonzept 

für Versorgungssicherheit und Klimaschutz erarbeiten. 

Mit einem umfassenden Energiesicherungskonzept soll 

die Nutzung aller Optionen für eine Energiesicherheit in 

den kommenden Wintern, aber auch mittel- und lang-

fristig über alle Energieträger hinweg thematisiert wer-

den. Dieses Energiesicherungskonzept soll auch einen 

Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen Kern-

kraftwerke über das Jahresende vorsehen, wie auch ei-

nen energiepolitischen Rahmen für die Zukunft setzen. 

Hierbei soll technologieoffen und nachhaltig geprüft 

werden, wie Deutschland im Sinne der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit sicher und 

generationengerecht mit Energie versorgt werden kann. 
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Darauf aufbauend sind Förderung und Forschung der 

verschiedenen CO2-neutralen Energieträger auszurich-

ten. 
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Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen 

Antrag Nr. C 39 CDA 

Wohneigentum für alle 

Die CDU ist die Eigentumspartei. Privateigentum 

schafft Wohlstand und leistet einen Beitrag zur sozialen 

Sicherheit. Wir wollen Eigentum für viele statt viel Ei-

gentum für wenige. Privateigentum entsteht durch Ver-

mögensbildung. Wohneigentum ist die beständigste 

Form des Eigentums.  

Wohlstand für alle, proklamierte Ludwig Erhard. Diesem 

Ziel füllen wir uns verpflichtet. Dabei geht es um eine 

umfassende und gezielte Förderung der Vermögensbil-

dung, die die unterschiedlichen Möglichkeiten, Kapital 

aufzubauen, aufgreift. Neben der ökonomischen Bil-

dung, der Förderung der Kapitalbeteiligung auch in 

Form der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, muss es darum 

gehen, vor allem Wohneigentum zu fördern. Nachhalti-

ger Wohlstand entsteht, wenn mehr Familien Wohnei-

gentum besitzen. Eine breite Mittelschicht gibt es dort, 

wo viele Bürger in den eigenen vier Wänden leben. Wer 

die Mitte in unserem Land stärken möchte, muss 

Wohneigentum schaffen. 

Deutschland belegt im europaweiten Vergleich den vor-

letzten Platz bei der Wohneigentumsquote. Nicht ein-

mal jeder Zweite in Deutschland lebt in den eigenen 

vier Wänden. Dabei gilt eine geringe Wohneigentums-

quote als einer der wichtigsten Treiber von Ungleich-

heit. So zeigt sich im EU-weiten Vergleich ein deutlich 

negatives Zusammenspiel von (hoher) Vermögenskon-

zentration und (niedriger) Wohneigentumsquote. 

Es sind vor allem die jüngeren Bürger und Familien, die 

kaum noch Wohneigentum bilden können. Die Immobi-

lienpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich ge-

stiegen. Von 2000 bis 2019 hat sich der Anteil der Ei-

gentümer unter 45 Jahren laut einer Studie des Instituts 

der Deutschen Wirtschaft mehr als halbiert. Wohnei-

gentum wird damit immer mehr zu einer Sache älterer 

Menschen, und vor allem jener, die bereits Wohneigen-

tum haben. Wer hat, dem wird bei steigenden Immobi-

lienpreisen gegeben. Der soziale Kitt wird dadurch nicht 

gestärkt, sondern porös.  

Mehr neu geschaffenes Wohneigentum kommt auch 

Mietern zugute, weil der Wohnungsmarkt entlastet wird. 

Die Ampel-Koalition hat den Bau von 400.000 Wohnun-

gen pro Jahr angekündigt. Dieses Ziel wird sie durch 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 39 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 
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ihre mangelnde Tatkraft verfehlen. Dabei böten 

400.000 neue Wohnungen die Chance, neues Wohnei-

gentum entstehen zu lassen. Leider misst die Ampelko-

alition dem Wohneigentum keinerlei Aufmerksamkeit 

bei. 

Damit es mehr Wohneigentum gibt, fordern wir: 

1. Das Baukindergeld muss wieder eingeführt wer-

den. Die Ampel-Koalition hat leider keinerlei In-

teresse an der Stärkung des Wohneigentums. 

Dieses Desinteresse kann sich unser Land nicht 

leisten. Baukindergeld sollen Familien mit einem 

Kind erhalten, deren Jahreseinkommen unter 

90.000 Euro liegt. Diese Einkommensgrenze er-

höht sich um jeweils 15.000 Euro für jedes wei-

tere Kind. Behinderte Kinder, die das 18. Le-

bensjahr überschreiten, werden weiter berück-

sichtigt. Der Zuschuss beträgt 2.000 Euro pro 

Kind und Jahr.  

2. Zinsgünstige Darlehen der staatlichen För-

derbanken sollen ebenfalls den Eigenheimbau 

oder den Kauf einer Wohnung befördern. Dabei 

sollten insbesondere jene Familien ins Blickfeld 

genommen werden, die aufgrund geringen Ei-

genkapitals schwerer an zinsgünstige Kredite 

kommen. Die energetische Sanierung kann hier-

mit verknüpft werden, die geforderten Energie-

standards dürfen aber nicht unrealistisch hoch 

sein. Auch die Anschlussfinanzierung sollte 

durch zinsgünstige Kredite ermöglicht werden. 

3. Der Bund muss das Modell des Mietkaufs för-

dern. Es erfolgt ein schrittweiser Eigentumser-

werb durch die Zahlung einer Leasingrate. Die 

Raten müssen sich im Rahmen einer vergleich-

baren Mietzahlung bewegen. Befinden sich die 

Grundstücke in öffentlicher Hand, kann der 

Mietkauf auch mit Erbbaupacht verbunden wer-

den. Die Wohnungen vergibt der Staat bevor-

zugt an Familien mit Kindern, die über kein nen-

nenswertes Eigenkapital verfügen. Die Eigen-

tumswohnung sollte spätestens bis zum Ren-

tenbeginn abbezahlt sein, damit die Mietkäufer 

im Alter ein Vermögen besitzen, das sie vor Al-

tersarmut schützt. Das Baukindergeld kann 

auch für den Mietkauf genutzt werden. 

4. (Gemeinnützige) Wohnungsunternehmen ein-

schließlich der Baugenossenschaften sollten 

dazu angehalten werden, ihre Sozialwohnungen 

und Streubesitz den aktuellen Mietern bzw. den 
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Genossen zum Kauf anzubieten. Dabei sollte 

sich der Kaufpreis der Wohnung nicht an den 

Marktpreisen, sondern an den niedrigeren Buch-

werten der Gesellschaften orientieren. Die Ver-

waltung der Wohnungen sollte bei den verkau-

fenden Gesellschaften bleiben. 

5. Menschen aus den unteren Einkommensschich-

ten hätten somit die Möglichkeit, sich trotz der 

immer weiter steigenden Immobilienpreise 

Wohneigentum zu leisten. Das aus dem Verkauf 

der Sozialwohnungen erwirtschaftete Kapital 

kann seitens der Gesellschaften für neue Inves-

titionen in den Wohnungsbau genutzt werden. 

Sehr erfolgreiche Beispiele für die Bildung von 

Wohneigentum bilden die Programme „Right to 

buy“ und „Help to buy“ in Großbritannien. Hier 

wurden auf Wunsch gezielt Sozialwohnungen in 

Eigentumswohnungen ihrer ursprünglichen Be-

wohner umgewandelt. 

6. Der erstmalige Erwerb eines Wohngrundstückes 

wird von der Grunderwerbssteuer befreit, 

ebenso bei einem Umzug. Die Grunderwerbs-

steuer liegt derzeit – je nach Bundesland – zwi-

schen 3,5 und 6,5 Prozent des Grundstückswer-

tes.  

7. Da auch die langfristigen Kosten mitgedacht 

werden müssen, die nach dem Erwerb von 

Wohneigentum entstehen, müssen die Auswir-

kungen der 2019 beschlossenen Grundsteuer-

reform genau beobachtet werden. Wenn sich 

dabei negative Auswirkungen für selbstgenutzte 

Wohnimmobilien ergeben, ist dort gegenzusteu-

ern. 

8. Bauen ist in Deutschland zu teuer. Gut ge-

meinte Vorschriften kosten zu viel hart erarbei-

tetes Geld. Das Bauordnungsrecht muss harmo-

nisiert und entschlackt werden. Serielles und 

modulares Bauen muss einfacher möglich sein. 

9. Die Umnutzung von Büros in Wohnungen sollte 

künftig durch eine Anzeige (ohne Genehmi-

gung) erfolgen können. Das Bauen im Außen-

bereich sollte erleichtert werden, wenn innerorts 

die Erweiterungsmöglichkeiten erschöpft sind. 

10. Das Genehmigungsverfahren für Bauanträge 

muss deutlich schneller und effizienter verlau-

fen. Im Zeitalter der Digitalisierung darf eine Be-

willigung nicht mehrere Monate dauern. Zeit ist 

Geld. Lange Verfahren bedeuten steigende 
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Unsicherheit – was auch die Finanzierung er-

schwert. 

11. Genügend Fachkräfte sind die Voraussetzung 

für Neubauten und Sanierungen. Die Vorzüge 

des (Bau-)Handwerks sind in der öffentlichen 

Diskussion deutlich zu betonen. Schon heute 

wird in einigen handwerklichen Berufen mehr 

verdient als in akademischen. 

12. Das Erschließungsbeitragsrecht in einzelnen 

Bundesländern muss eigentümerfreundlicher 

werden.  

13. Der Bund und seine Unternehmen (BImA, Deut-

sche Bahn etc.) sollten den Kommunen bevor-

zugt Grundstücke zur Schaffung von Bauland 

überlassen und diese Grundstücke nicht meist-

bietend verkaufen. 

14. Die Kommunen müssen mehr Bauland auswei-

sen können. Planungsbehörden müssen die 

Schaffung von Wohnungen als Priorität begrei-

fen. Ein geringes Angebot an Grundstücken 

führt zu steigenden Preisen. Wohneigentumspo-

litik ist eine kommunale Kernaufgabe und muss 

wieder mehr zum Bestandteil der Regional- und 

Kommunalpolitik werden. Wenn die Kommune 

die Wärmeversorgung bei der Grundstückser-

schließung mitdenkt (zum Beispiel über den Bau 

von Blockheizkraftwerken) ist sowohl den Bau-

herren als auch der Umwelt gedient. Auch sollte 

mehr in die Höhe gebaut werden. 

15. Kommunen dürfen Wohngebiete nicht nur aus-

weisen. Sie müssen eigene Grundstücke zu ver-

tretbaren Preisen insbesondere an Familien ver-

geben. Familien mit vielen Kindern sollten be-

vorzugt werden bzw. niedrigere Grundstücks-

preise zahlen. Ein Kriterium könnte auch das 

ehrenamtliche Engagement im Ort sein. Der 

Bund erarbeitet mit den kommunalen Spitzen-

verbänden ein rechtssicheres Muster für die 

Vergabe solcher Grundstücke. 

16. Mit dem Programm „Jung kauft Alt – junge Men-

schen kaufen alte Häuser“ können Kommunen 

junge Familien unterstützen, die ein altes Haus 

kaufen wollen. Die Kommune übernimmt dabei 

die Kosten für ein Gutachten, das die Sanie-

rungskosten auflistet; die junge Familie zahlt le-

diglich eine Eigenbeteiligung von 200 Euro. Vo-

raussetzung ist, dass das Haus älter als 40 

Jahre und der Antragsteller jünger als 40 Jahre 



ANTRÄGE 123 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

ist, sowie Kinder in seinem Haushalt leben. Mit 

der Nutzung bestehender Immobilien wird der 

Flächenverbrauch reduziert. Altbau-Gutachten 

kosten je nach Aufwand, meist zwischen 700 

und 1.000 Euro.  

17. Weil das Leben in Ballungszentren besonders 

teuer ist, kann durch Homeoffice-Möglichkeiten 

und bessere Verkehrsverbindungen für Pendler 

das Leben in preiswerteren, ländlichen Regio-

nen an Attraktivität gewinnen. Im ländlichen 

Raum sind Grundstücke preiswerter als in städ-

tischen Ballungszentren. Auch Co-Working-

Spaces können ein Teil der Lösung sein. 

Antrag Nr. C 40 Junge Union 

Abschaffung der Grunderwerbssteuer für das erste selbstgenutzte Eigenheim 

Das Eigenheim ist Ausdruck von Aufstieg und sozialer 

Sicherheit. Ob Wohnung oder Haus – wer Eigentum bil-

det, sorgt vor. Wer ein Eigenheim baut oder kauft, 

bringt sich langfristig in seiner Gemeinde ein und stärkt 

durch sein Engagement vor Ort den Zusammenhalt. In 

dieser Funktion ist es auch heute noch Symbol bürgerli-

chen Lebens in unserem Land. 

Die CDU Deutschlands setzt sich daher dafür ein, die 

Wohneigentumsquote in Deutschland zu erhöhen, in-

dem mehr Menschen beim Erwerb des ersten selbst 

genutzten Eigenheims unterstützt werden. Zu diesem 

Zweck werden wir die Grunderwerbssteuer für die erste 

eigene und selbst genutzte Immobilie abzuschaffen. 

Zur Gegenfinanzierung der abzuschaffenden Grunder-

werbssteuer muss die existierende Gesetzeslücke zu 

„Share Deals“ geschlossen werden. Gemäß der aktuel-

len Rechtslage wird beim Kauf eines Unternehmens 

mittels Share Deals keine Grunderwerbssteuer fällig, 

was zu erheblichen, unbeabsichtigten steuerlichen Ein-

sparungen führen kann. Die zusätzlichen Haushaltsmit-

tel durch das Schließen dieser Gesetzeslücke sollen 

den Ländern zur Refinanzierung dienen. 

Darüber hinaus soll die finanzielle Last durch assozi-

ierte Nebenkosten von Bau und Kauf des ersten selbst-

genutzten Eigenheims gemildert werden. Notars- und 

Grundbucheintragskosten dürfen sich nicht länger am 

Kaufpreis der Immobilie orientieren, sondern nach Auf-

wand kalkuliert werden. In diesem Zusammenhang sol-

len Darlehenszinsen bei der Ermittlung des zu 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 40 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 
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versteuernden Einkommens abzugsfähig sein, wenn 

die erste Immobilie mindestens 10 Jahre selbst genutzt 

wird. Das Einkommenssteuergesetz ist entsprechend 

anzupassen. 

Weiterhin spricht sich die CDU Deutschlands für die 

Einführung eines „Eigenkapital-Boosts“ aus. Menschen 

ohne Wohneigentum sollen pro Monat bis zu 300 Euro 

abgabenfrei ansparen können. Dabei soll der Arbeits-

geber den Betrag als steuerfreie Zulage aufstocken. 

Gleichzeitig soll der Bund die jährliche Spareinlage um 

10 Prozent bezuschussen. 

Antrag Nr. C 41 Junge Union 

Einführung von „Helferführerscheinen“ im Bereich Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 

Die CDU Deutschlands setzt sich für die bundesweite 

Einführung eines Helferführerscheins im Katastrophen- 

und Bevölkerungsschutz ein. Dieser entspricht einem 

reduzierten LKW-Führerschein (Führerscheinklasse 

C1) und kann von Volljährigen beantragt, wenn bereits 

ein Führerschein der Klasse B vorliegt. Er berechtigt in 

der Dienstsituation (Einsätze und Übungsdienste) dazu, 

Fahrzeuge des Katastrophen- und Bevölkerungsschut-

zes bis zu einem Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen zu 

führen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 41 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 42 Junge Union 

Einheitliches Bezahlsystem für öffentlich zugängliche E-Ladesäulen 

Die CDU Deutschlands setzt sich für ein einheitliches 

Bezahlsystem für öffentlich zugängliche E-Ladesäulen 

ein. Die Zahlung über eine anbieterspezifische App 

oder eine Bezahlkarte kann selbstverständlich weiter 

angeboten, genutzt und beworben werden. Zusätzlich 

muss an öffentlichen Ladesäulen jedoch auch die Zah-

lung über gängige Dienstleister wie PayPal sowie die 

Nutzung einer EC- und Kreditkarte standardmäßig 

möglich sein. Eine Diskriminierung in Form eines höhe-

ren Preises für Nutzer solcher Zahlungsmittel darf es 

dabei nicht geben. Zur Umsetzung dieser Standards 

müssen existierende Ladesäulen umgerüstet und zu er-

richtende Ladesäulen künftig im Vorhinein entspre-

chend ausgerüstet sein. Zur Umrüstung der bestehen-

den Infrastruktur soll eine Übergangszeit festgesetzt 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 42 an-

zunehmen. 
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werden.  

Antrag Nr. C 43 CDA, Junge Union, MIT 

Jungen Familien Wohneigentum ermöglichen 

Wohneigentum ist die beständigste Form des Wohl-

stands und leistet einen wichtigen Beitrag zur sozialen 

Sicherheit und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Wir wollen, dass möglichst viele Menschen Wohneigen-

tum erwerben können. Denn dort, wo Menschen in ih-

ren eigenen vier Wänden leben, übernehmen sie mehr 

Verantwortung für ihre Gemeinde und engagieren sich 

häufiger politisch.  

Die CDU Deutschlands möchte vor allem junge Men-

schen und Familien dabei unterstützen, Wohneigentum 

zu erwerben und das Modell des Mietkaufs mit Nach-

druck fördern.  

Beim Mietkauf erfolgt ein schrittweiser Eigentumser-

werb durch die Zahlung einer festgelegten Leasingrate, 

die sich im Rahmen einer vergleichbaren Mietzahlung 

bewegt. Durch Mietkauf werden auch Menschen ohne 

hohe Ersparnisse oder Erbschaften und damit gerin-

gem Eigenkapital dazu befähigt, sich Stück für Stück 

Eigentum aufzubauen. Ziel soll sein, dass die Eigen-

tumswohnung spätestens bis zum Rentenantritt durch 

die Leasingrate abbezahlt ist. So kann sie einen wichti-

gen Beitrag für die finanzielle Absicherung der Mietkäu-

fer im Alter leisten.  

Der Staat soll das Modell des Mietkaufs fördern,  

• indem er einen sicheren Rechtsrahmen schafft, 

in dem Mietkauf erfolgen kann. 

• indem öffentliche Wohnungsgesellschaften ihre 

geförderten Sozialwohnungen den jetzigen Nut-

zern zum Mietkauf anbieten, wobei ein Rück-

kaufsrecht und die Verwaltung bei den Gesell-

schaften verbleiben sollte. 

• indem er auf geeigneten Grundstücken, die sich 

in öffentlicher Hand befinden, Eigentumswoh-

nungen in Mehrfamilienhäusern bauen lässt und 

diese jungen Familien ohne nennenswertes Ei-

genkapital oder geringem Einkommen zum 

Mietkauf anbietet. Das Grundstück soll dabei 

nur in Erbpacht zur Verfügung gestellt werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 43 an-

zunehmen. 
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Antrag Nr. C 44 Senioren-Union 

Klimaresiliente Stadtplanung notwendig - Extreme Hitzewellen erfordern Umdenken 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die CDU-Fraktionen 

der Landtage, der Bürgerschaften und des Abgeordne-

tenhauses von Berlin fordern einen grundsätzlichen 

Perspektivwechsel bei der Städteplanung vorzuneh-

men. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 44 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Klimaresiliente Stadtplanung notwendig – Ex-

treme Hitzewellen erfordern Umdenken 

Die CDU Deutschlands fordert, einen grundsätzlichen 

Perspektivwechsel bei der Städteplanung vorzuneh-

men. 

Antrag Nr. C 45 Senioren-Union 

Wohnen altersgerecht und bezahlbar gestalten 

Die CDU fordert kooperative und integrierte Ansätze bei 

der Wohnungsplanung, bei der bauliche und soziale 

Maßnahmen ineinanderwirken, um ein alten- und fami-

liengerechtes Umfeld zu schaffen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 45 an-

zunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 

überweisen. 

Antrag Nr. C 46 LV Berlin 

Sicher durch die Krise - Mieter vor sozialer Kälte schützen 

Die CDU Deutschlands bekennt sich zu einem starken 

Mieterschutz, insbesondere in Anbetracht der aktuellen 

Entwicklungen der Verbraucher- und Energiepreise. Wir 

können und wir werden es nicht zulassen, dass die ge-

rade in angespannten Wohnungsmärkten bereits stark 

belasteten Mieter in dieser Situation allein gelassen 

werden. Als Partei der Sozialen Marktwirtschaft und vor 

dem Hintergrund unserer christlich-sozialen Überzeu-

gungen erwarten wir von Bundesregierung und Bun-

destag, auf die außergewöhnliche Lage mit außerge-

wöhnlichen Maßnahmen zu reagieren. 

  

Die Entwicklung der Energiepreise stellt eine existenzi-

elle Bedrohung für viele Mieter bzw. Menschen mit ge-

ringen und mittleren Einkommen dar. Vielen Leistungs-

trägern unserer Gesellschaft droht aktuell die finanzielle 

Überforderung. Insbesondere die kriegsbedingte 

Knappheit von Gas führt dazu, dass die Preisbildungs-

mechanismen des Marktes kurzfristig nicht die Grund-

versorgung der Menschen mit Energie zu akzeptablen 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 46 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 
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Preisen gewährleisten werden. Vor diesem Hintergrund 

fordert die CDU Deutschlands eine zeitlich befristete 

Kappungsgrenze für Energiepreise. Für den Grundbe-

darf an Gas, Strom und Heizöl sollen die Verbraucher-

preise sich am mittleren Preisniveau des Jahres 2021 

orientieren. Die Differenz zu den tatsächlichen Markt-

preisen ist den Versorgungsunternehmen für den Gel-

tungszeitraum der Kappungsgrenze zu erstatten. 

  

Weder Energiekonzerne noch der Staat dürfen zu 

„Kriegsgewinnlern“ werden. Krisen- und inflationsbe-

dingte Mehreinnahmen der öffentlichen Hand müssen 

unmittelbar zur finanziellen Entlastung insbesondere 

von Haushalten mit unteren und mittleren Einkommen 

eingesetzt werden. Mindestens auf die Erhebung der 

Mehrwertsteuer auf die von der Ampel-Koalition be-

schlossene „Gas-Umlage“ muss verzichtet werden. 

Missbräuchlich erzielte Profite der Energiekonzerne 

sind in Absprache mit den europäischen Partnern abzu-

schöpfen. 

  

Mieter, die aufgrund stark gestiegener Energiekosten 

ihre Nebenkostenabrechnung nicht fristgerecht beglei-

chen können, dürfen in dieser Lage nicht unverschuldet 

vor die Tür gesetzt werden. Ein entsprechend beding-

ter, befristeter Kündigungsstopp muss für die Zeit der 

Krise sicherstellen, dass zur Entlastung der Betroffenen 

aufgelegte bzw. noch aufzulegende Unterstützungs- 

und Härtefallprogramme greifen können. Strom- und 

Gassperren müssen aus den gleichen Gründen für un-

verschuldete Härtefälle ausgeschlossen werden. 

Antrag Nr. C 47 LV Hessen 

Rechtsgrundlage für Tempo 40 schaffen 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, eine 

Rechtsgrundlage für die Einführung von Tempo 40 in 

Städten, als Ergänzung zu den bisherigen Möglichkei-

ten 30 und 50, zu schaffen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 47 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Rechtsgrundlage für Tempo 40 schaffen 

Als CDU Deutschlands wollen wir Städte und Kommu-

nen unterstützen, die bereits Tempo-40-Beschränkun-

gen eingerichtet haben oder beabsichtigen, dies zu tun. 

Zu diesem Zwecke bitten wir die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, eine entsprechende Länderöffnungsklau-

sel im Rahmen der StVO und StVG zu prüfen und sich 

dafür im Deutschen Bundestag einzusetzen.  
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Antrag Nr. C 48 BezV Nordwürttemberg 

Schnelle Zulassung von E-Fuels 

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, mit höchster 

Priorität die Voraussetzungen für eine schnelle Zulas-

sung von E-Fuels zu schaffen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 48 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Schnelleres Inverkehrbringen von E-Fuels 

Um das Inverkehrbringen von alternativen Kraftstoffen 

und insbesondere E-Fuels zu beschleunigen, setzt sich 

die CDU Deutschlands für einen verbesserten Aus-

tausch von Kraftstoffproduzenten und Fahrzeugherstel-

lern ein, um den Prozess des Hinterlegens von Normen 

beim Deutschen Institut für Normung (DIN) zu verbes-

sern und zu beschleunigen. Ebenso streben wir eine 

beschleunigte Aufnahme der dann gültigen Normen in 

der Verordnung über die Beschaffenheit und die Aus-

zeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen 

(10. Bundesimmissionsschutz-Verordnung (BImSchV)) 

an. Die Bundesregierung muss sich bei der Europäi-

schen Union für ambitionierte und verbindliche E-Fuel-

Quoten einsetzen. 

Antrag Nr. C 49 KV Neunkirchen 

Kürzung bei Bundesförderung für effiziente Gebäude rückgängig machen 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Kürzungen der För-

dersätze bei der Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude (BEG), insbesondere für den Ersatz von Öl- und 

Gasheizungen durch andere Energieerzeugungsformen 

(wie z. B. Wärmepumpe) rückgängig gemacht werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 49 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Kürzung bei Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude rückgängig machen 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Kürzungen der För-

dersätze bei der Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude (BEG), insbesondere für den Ersatz von Öl- und 

Gasheizungen durch effiziente und nachhaltigere Ener-

gieerzeugungsformen (wie z. B. Wärmepumpe) rück-

gängig gemacht werden. 

Antrag Nr. C 50 KV Reutlingen 

Synthetische Kraftstoffe 

Die CDU setzt sich massiv für den Ausbau und die An-

erkennung von regenerativ erzeugten synthetischen 

Kraftstoffen (e-Fuels) ein. Insbesondere auch dafür, 

dass der Einsatz nicht länger durch Regularien 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 50 an-

zunehmen. 
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behindert wird. 

Antrag Nr. C 51 KV Rottweil 

Abschaffung von Prämien für E-Autos 

Zur Vermeidung von CO2 Emissionen wurden Prämien 

zur Anschaffung von E-Autos eingeführt. Wir plädieren 

dafür, diese Mittel in die Entwicklung klimaschonender 

Energieerzeugung zu lenken. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 51 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 52 KV Wittmund 

Wohngebäude im sogenannten Außenbereich schneller ersetzen 

Die CDU spricht sich dafür aus, Wohngebäude im so-

genannten Außenbereich schneller zu ersetzen.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 52 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 53 KV Wittmund 

Förderung für die Neuerrichtung und energetische Sanierung von Wohnhäusern 

Die CDU fordert eine innovative und verlässliche Förde-

rung für die Neuerrichtung und energetische Sanierung 

von Wohnhäusern. Gleiches gilt für den sozialen Woh-

nungsbau. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 53 an-

zunehmen. 



ANTRÄGE 130 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

Wirtschaft und Finanzen 

Antrag Nr. C 54 Junge Union 

Freihandelsabkommen mit den Demokratien der Welt 

Die CDU Deutschlands setzt sich für die Schaffung ei-

nes demokratisch-freiheitlichen Wirtschaftsraumes mit 

den Ländern des politischen Westens ein. Ferner er-

kennt die CDU Deutschlands an, dass Handelspolitik 

als strategische Außenpolitik wahrzunehmen ist. In die-

sem Zusammenhang muss die EU ihr handelspoliti-

sches Gewicht als weltweit größter Binnenmarkt nutzen 

und in außenpolitisches Potenzial übersetzen. Protekti-

onistische Reflexe, wie sie beim gescheiterten TTIP-

Abkommen deutlich wurden oder am stagnierenden 

Ratifizierungsprozess zum EU-MERCOSUR-Abkom-

mens deutlich werden, müssen nicht zuletzt auch des-

halb der Vergangenheit angehören.  

Insbesondere der afrikanische Kontinent und Latein-

amerika müssen in den Fokus des neuen transatlanti-

schen Bündnisses rücken und das Bündnis für die 

Staaten dieser Kontinente anschlussfähig gemacht 

werden – nicht zuletzt, um den hegemonialen Bestre-

bungen Chinas und Russlands in diesen Regionen ent-

gegenzutreten. Voraussetzung dafür sind in beiden Fäl-

len Partnerschaften auf Augenhöhe. Ansätze der mo-

dernen Entwicklungszusammenarbeit in Kombination 

mit Investitionshilfen und Marktzugängen zum europäi-

schen und transatlantischen Wirtschaftsraum sind 

hierzu erste Schritte. Um den demokratischen Wirt-

schaftsraum für Schwellenländer attraktiv zu machen, 

kommt zudem Indien als zweitgrößtem Schwellenland 

und größter Demokratie der Welt eine strategische 

Schlüsselrolle zu. Die seit 2012 zum Erliegen gekom-

menen Verhandlungen eines europäisch-indischen 

Freihandelsabkommens sollten daher durch eine neue 

Initiative der EU mit Hochdruck vorangetrieben werden. 

Ein europäisch-indisches Handelsabkommen wäre eine 

Voraussetzung dafür, aus einem transatlantischen und 

einem europäisch-indischen Wirtschaftsraum einen glo-

balen demokratischen Wirtschaftsraum entstehen las-

sen zu können. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 54 an-

zunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

und die CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Eu-

ropäischen Parlament zu überweisen. 
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Antrag Nr. C 55 MIT 

Belastungsstopp jetzt: Unternehmen in der Krise nicht weiter belasten 

Der Angriffskrieg von Präsident Putin in der Ukraine 

bringt vor allem Not und Elend über das ukrainische 

Volk. Der Krieg hat aber auch massive Auswirkungen 

auf die weitere Entwicklung Europas. Deutschland, 

wenn nicht dem gesamten Kontinent, droht nach zwei 

Jahren Corona eine massive Rezession. Wegbre-

chende Lieferketten, explodierende Preise und mögli-

che Energieausfälle gefährden viele Betriebe unseres 

Mittelstands existenziell. Es drohen Insolvenzen und 

Massenentlassungen. Und dies in einer Zeit, in der wir 

wirtschaftliche Stärke und gesellschaftliche Stabilität 

mehr denn je bräuchten. 

Der Staat muss nun schnellstens handeln und unsere 

Unternehmen entlasten – keinesfalls jedoch weiter be-

lasten. Die von allen festgestellte Zeitenwende bedeu-

tet auch, dass bisherige Prioritäten sich umkehren und 

Regulierungen, die nicht direkt der Entlastung der Wirt-

schaft oder der Herstellung von Sicherheit und Versor-

gungssicherheit dienen, umgehend gestoppt oder zu-

mindest aufgeschoben werden müssen. 

Die CDU Deutschlands fordert einen sofortigen Belas-

tungsstopp für die Wirtschaft und insbesondere für den 

Mittelstand. 

Dazu zählen: 

• Bundesregierung und Bundestag stoppen um-

gehend sämtliche Gesetzgebungsvorhaben, bei 

denen die finanziellen oder bürokratische Belas-

tungen (inkl. Umstellungsaufwände aufgrund 

von Neuerungen) mögliche geplante Entlastun-

gen für Unternehmen übersteigen. 

• Die Bundesregierung verpflichtet sich, im Rat 

bei sämtlichen von der EU geplanten Belastun-

gen für eine Aussetzung zu werben und ansons-

ten den Beschluss zu verhindern. 

• Es soll ein „Belastungs-TÜV“ befristet für die 

Zeit der aktuellen Rohstoff- und Energiepreis-

krise gebildet werden – dieser kann für drei Mo-

nate vom Bundestag berufen und per Beschluss 

immer wieder verlängert werden. Diesem „Be-

lastungs-TÜV“ sollen jeweils drei stimmberech-

tigte Vertreter der Regierung, des Bundestags 

(inkl. Opposition), des Normenkontrollrats und 

der Wirtschaft angehören. Sie sollen bewerten, 

ob ein Gesetzgebungsverfahren als für 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 55 in 

folgender Fassung anzunehmen und an die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion und die CDU/CSU-Gruppe in der 

EVP-Fraktion im Europäischen Parlament zu überwei-

sen:  

Belastungsstopp jetzt: Unternehmen in der 

Krise nicht weiter belasten 

  

Der Angriffskrieg von Präsident Putin in der Ukraine 

bringt vor allem Not und Elend über das ukrainische 

Volk. Der Krieg hat aber auch massive Auswirkungen 

auf die weitere Entwicklung Europas. Deutschland, 

wenn nicht dem gesamten Kontinent, droht nach zwei 

Jahren Corona eine massive Rezession. Wegbre-

chende Lieferketten, explodierende Preise und mögli-

che Energieausfälle gefährden viele Betriebe unseres 

Mittelstands existenziell. Es drohen Insolvenzen und 

Massenentlassungen. Und dies in einer Zeit, in der wir 

wirtschaftliche Stärke und gesellschaftliche Stabilität 

mehr denn je bräuchten. 

Der Staat muss nun schnellstens handeln und unsere 

Unternehmen entlasten – keinesfalls jedoch weiter be-

lasten. Die von allen festgestellte Zeitenwende bedeu-

tet auch, dass bisherige Prioritäten sich umkehren und 

Regulierungen, die nicht direkt der Entlastung der Wirt-

schaft oder der Herstellung von Sicherheit und Versor-

gungssicherheit dienen, umgehend gestoppt oder zu-

mindest aufgeschoben werden müssen. 

Die CDU Deutschlands fordert einen sofortigen Belas-

tungsstopp für die Wirtschaft und insbesondere für den 

Mittelstand. 

Dazu zählen: 

• Bundesregierung und Bundestag stoppen um-

gehend sämtliche Gesetzgebungsvorhaben, bei 

denen die finanziellen oder bürokratischen Be-

lastungen (inkl. Umstellungsaufwände aufgrund 

von Neuerungen) mögliche geplante Entlastun-

gen für Unternehmen übersteigen. 

• Die Bundesregierung verpflichtet sich, im Rat 

bei sämtlichen von der EU geplanten Belastun-

gen, die über das one-in-one-out-Prinzip hinaus-

gehen, für eine Aussetzung zu werben und an-

sonsten den Beschluss zu verhindern. 
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Unternehmen wünschenswert oder vertretbar in 

der Krise einzuschätzen ist. Nur wenn drei Vier-

tel der Vertreter in dem Gremium zustimmen, 

soll das Vorhaben vom Bundestag verabschie-

det werden bzw. von der Bundesregierung im 

EU-Rat nicht blockiert werden. 

• Der Normenkontrollrat erhält als zusätzliche 

Aufgabe, die Bewertung und Bemessung der 

Bürokratie von geplanten EU-Regulierungen 

vorzunehmen, bevor die Bundesregierung im 

Rat darüber abstimmt. 

• Es soll die Einsetzung eines „Belastungs-TÜV“, 

befristet für die Zeit der aktuellen Rohstoff- und 

Energiepreiskrise, geprüft werden.  

• Der Normenkontrollrat erhält als zusätzliche 

Aufgabe, die Bewertung und Bemessung der 

Bürokratie von geplanten EU-Regulierungen 

vorzunehmen, bevor die Bundesregierung im 

Rat darüber abstimmt. 

Antrag Nr. C 56 LV Baden-Württemberg 

Vorübergehende Sonderabschreibung für Investitionen 

Die CDU Deutschlands fordert eine vorübergehende 

Sonderabschreibung für Investitionen in disruptive In-

novationen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 56 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 57 KV Düsseldorf 

Corona-Prämie 

Der Kreisvorstand der CDU Düsseldorf beantragt, dass 

die CDU Unterstützungsmaßnahmen auch für Inhaber 

von Personengesellschaften oder Einzelunternehmen 

immer mitbedenkt.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 57 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 58 KV Görlitz 

Wachstumsraum Lausitzer Revier direkt und durch Entbürokratisierung stärken 

Der CDU Kreisvorstand Görlitz fordert den Bund dazu 

auf, für den Wachstumsraum Lausitzer Revier verein-

fachte Genehmigungs- und Planungsverfahren wie 

auch Steuervergünstigungen für unternehmerische In-

vestitionen zu gewähren. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 58 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 
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Antrag Nr. C 59 KV Ludwigsburg 

Abhängigkeit zur Volksrepublik China 

Der CDU-Bundesverband fordert die Bundesregierung, 

den Bundestag, die Europäische Kommission sowie 

das europäische Parlament auf, sich mit Nachdruck da-

für einzusetzen, die wirtschaftliche Abhängigkeit der 

Bundesrepublik Deutschland sowie der Europäischen 

Union gegenüber China langfristig zu reduzieren. Un-

sere hiesigen Mandatsträger sollen sich hierfür durch 

ihre jeweiligen Kanäle einsetzen. 

Konkret fordern wir folgendes: 

1. Abschaffung von Marktzutrittsbeschränkungen für 

deutsche und europäische Unternehmen auf chinesi-

schen Märkten, insbesondere dem Joint-Venture 

Zwang sowie Beteiligungsgrenzen ausländischer Unter-

nehmen an chinesischen Firmen. 

2. Abbau von technischen Marktzutrittsbeschränkungen 

durch einheitliche Standards und Verfahren zur Zertifi-

zierung. 

3. Gleichberechtigter Zugang zu öffentlichen Ausschrei-

bungen für ausländische Unternehmen. Die außenpoli-

tischen Bemühungen sollten darauf abzielen, China zu 

einem Beitritt zum Government Procurement Agree-

ment der Welthandelsorganisation (WTO) zu bewegen. 

4. Der Schutz geistigen Eigentums sowie die Verhinde-

rung unfreiwilliger Technologietransfers muss oberste 

Priorität in den außen- und wirtschaftspolitischen Bezie-

hungen haben. Entsprechend verstärkte Maßnahmen 

und Überprüfungen zu deren Schutz sind in die Wege 

zu leiten. 

5. Die nationalen und europäischen Wettbewerbsbe-

hörden sollen bei der Überprüfung wettbewerbswidriger 

Verhaltensweisen und angestrebten Fusionen mit stär-

keren und weitreichenderen Mandaten ausgestattet 

werden. 

6. Deutsche Unternehmen sollen, sofern diese es wün-

schen, bei der Verlagerung und Diversifizierung von 

Wertschöpfungsketten aus China heraus proaktiv unter-

stützt werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 59 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 60 KV Neunkirchen 

Sofortprogramm für die Mittelschicht – Inflationsgewinne zurückgeben an Mittelstand und 
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Arbeitnehmer 

Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands fordert von 

der Bundesregierung, ein Sofort-Programm zur Entlas-

tung kleiner und mittlerer Einkommen und der mittel-

ständischen Wirtschaft. Dazu müssen rückwirkend für 

das laufende Steuerjahr 2022  

• der steuerliche Grundfreibetrag angehoben und 

an die gestiegenen und weiter steigenden Le-

benshaltungskosten von Privathaushalten ange-

passt werden, 

• der Tarifverlauf der Einkommensteuer mit Wir-

kung für alle Einkommen an die hohe Inflations-

rate angepasst und der kalten Progression ent-

gegengewirkt werden, 

• die Entfernungspauschale ab dem ersten Kilo-

meter auf 0,45 €/km erhöht werden, 

• die Verstetigung der aktuell bis Ende 2022 be-

fristeten Homeofficepauschale für Arbeitnehmer, 

die kein eigenes Arbeitszimmer vorhalten kön-

nen und mobil arbeiten. Die Höhe der Pau-

schale soll sich aufgrund der gestiegenen Ener-

giepreise so gestalten, dass die tatsächlichen 

Kosten gedeckt sind. Die aktuellen 5 Euro er-

scheinen pro Tag erscheinen hier als zu gering 

und sollten bei einer dauerhaften Einführung 

evaluiert werden. 

• ein befristeter Sonderabzugstatbestand ge-

schaffen werden, mit dem die Kosten zur Effi-

zienzsteigerung von Heizungsanlagen (insbe-

sondere Überprüfung, Wartung und verbrauchs-

optimierte Einstellung) in voller Höhe von der 

Einkommensteuer abgezogen werden können. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 60, C 

63 und C 65 gemeinsam zu behandeln und in folgender 

Fassung anzunehmen:  

Sofortprogramm für die Mittelschicht – Inflati-

onsgewinne an Mittelstand und Arbeitnehmer 

zurückgeben 

  

Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands fordert von 

der Bundesregierung ein Sofort-Programm zur Entlas-

tung kleiner und mittlerer Einkommen und der mittel-

ständischen Wirtschaft. Dazu müssen rückwirkend für 

das laufende Steuerjahr 2022 

• der steuerliche Grundfreibetrag entsprechend 

des sächlichen Existenzminimums angepasst 

werden, 

• der Tarifverlauf der Einkommensteuer mit Wir-

kung für alle Einkommen an die hohe Inflations-

rate angepasst und die kalte Progression 

neutralisiert werden, 

• die aktuell bis Ende 2022 befristete Homeoffice-

pauschale für Arbeitnehmer, die kein eigenes 

Arbeitszimmer vorhalten können und mobil ar-

beiten, verstetigt werden und 

• die steuerliche Absetzbarkeit von Kosten zur Ef-

fizienzsteigerung von Heizungsanlagen verbes-

sert werden. 

Darüber hinaus fordert die CDU Deutschlands zu einer 

Reform der Entfernungspauschale auf, um berufstätige 

Pendler künftig stärker zu entlasten. 

Antrag Nr. C 61 KV Rheingau-Taunus 

Steuerliche Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen gemeinnütziger Vereine 

Die CDU-Deutschlands fordert dazu auf, Mitgliedsbei-

träge an gemeinnützige Vereine steuerlich absetzbar 

zu machen. Analog ist zu prüfen, ob dies auch für mit 

Gegenleistung verbundene Förderbeiträge gilt. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 61 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 
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Antrag Nr. C 62 KV Rheingau-Taunus 

Forderungen gegen das Target-System im Euro-Raum nutzen 

Die CDU-Deutschlands fordert dazu auf, Möglichkeiten 

zu erörtern, eine Tilgung der Forderungen der Bundes-

bank in Höhe von knapp 1,2 Billionen Euro (Stand 

Ende Januar) gegen das Target-System im Euro-Raum 

zu erreichen. Das kann beispielsweise dadurch gesche-

hen, dass die Target-Schuldner-Notenbanken ihre Tar-

getschulden gegenüber dem Eurosystem durch die 

Hergabe von Gold oder am Markt gehandelten Pfand-

briefen tilgen und dass das Eurosystem sodann den 

Gläubiger-Notenbanken marktfähige Anteile an dem so 

gebildeten Fonds des Eurosystems überträgt. Zudem 

wird die EU-Kommission dazu aufgefordert, ihren Kon-

trollpflichten zur Wahrung der vertraglich festgelegten 

Schuldenobergrenzen nachzukommen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 62 an 

die CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Europäi-

schen Parlament zu überweisen. 

Antrag Nr. C 63 KV Rheingau-Taunus 

Pendler entlasten - Pendlerpauschale erhöhen 

Die CDU-Deutschlands fordert zu einer Reform der 

Pendlerpauschale auf, damit Arbeitnehmer künftig min-

destens 0,40€ pro Kilometer für die tatsächlich ge-

fahrene Strecke steuerlich geltend machen können. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 60, C 

63 und C 65 gemeinsam zu behandeln und in folgender 

Fassung anzunehmen:  

Sofortprogramm für die Mittelschicht – Inflati-

onsgewinne an Mittelstand und Arbeitnehmer 

zurückgeben 

  

Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands fordert von 

der Bundesregierung ein Sofort-Programm zur Entlas-

tung kleiner und mittlerer Einkommen und der mittel-

ständischen Wirtschaft. Dazu müssen rückwirkend für 

das laufende Steuerjahr 2022 

• der steuerliche Grundfreibetrag entsprechend 

des sächlichen Existenzminimus  angepasst 

werden, 

• der Tarifverlauf der Einkommensteuer mit Wir-

kung für alle Einkommen an die hohe Inflations-

rate angepasst und die kalte Progression 

neutralisiert werden, 

• die aktuell bis Ende 2022 befristete Homeoffice-

pauschale für Arbeitnehmer, die kein eigenes 

Arbeitszimmer vorhalten können und mobil ar-

beiten, verstetigt werden und 
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• die steuerliche Absetzbarkeit von Kosten zur Ef-

fizienzsteigerung von Heizungsanlagen verbes-

sert werden. 

Darüber hinaus fordert die CDU Deutschlands zu einer 

Reform der Entfernungspauschale auf, um berufstätige 

Pendler künftig stärker zu entlasten. 

Antrag Nr. C 64 KV Vechta 

Verhandlungen über Freihandelsabkommen wieder aufnehmen! 

Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit 

Wachstumsregionen auf der Welt seitens der EU 

schnellstmöglich aufnehmen. Unter anderem müssen 

die Verhandlungen zu TTIP wiederaufgenommen wer-

den. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 64 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 65 KV Vechta 

Kalte Progression abbauen! 

Angesichts der anhaltend hohen Teuerungsrate, von 

der auch längerfristig ausgegangen wird, fordern wir 

den vollständigen Abbau der ungerechten kalten Pro-

gression, indem der Einkommensteuertarif 2022 an die 

erwartete Inflation angepasst wird. 

Einmalzahlungen, wie sie bereits mit der Energiepau-

schale 2022 im Steuerentlastungsgesetzt beschlossen 

wurden, werden die Preisdynamik nicht nachhaltig ab-

federn können und reichen nicht aus, die Steuerzahler 

fair zu entlasten. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 60, C 

63 und C 65 gemeinsam zu behandeln und in folgender 

Fassung anzunehmen:  

Sofortprogramm für die Mittelschicht – Inflati-

onsgewinne an Mittelstand und Arbeitnehmer 

zurückgeben 

  

Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands fordert von 

der Bundesregierung ein Sofort-Programm zur Entlas-

tung kleiner und mittlerer Einkommen und der mittel-

ständischen Wirtschaft. Dazu müssen rückwirkend für 

das laufende Steuerjahr 2022 

• der steuerliche Grundfreibetrag entsprechend 

des sächlichen Existenzminimus  angepasst 

werden, 

• der Tarifverlauf der Einkommensteuer mit Wir-

kung für alle Einkommen an die hohe Inflations-

rate angepasst und die kalte Progression 

neutralisiert werden, 

• die aktuell bis Ende 2022 befristete Homeoffice-

pauschale für Arbeitnehmer, die kein eigenes 

Arbeitszimmer vorhalten können und mobil ar-

beiten, verstetigt werden und 
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• die steuerliche Absetzbarkeit von Kosten zur Ef-

fizienzsteigerung von Heizungsanlagen verbes-

sert werden. 

Darüber hinaus fordert die CDU Deutschlands zu einer 

Reform der Entfernungspauschale auf, um berufstätige 

Pendler künftig stärker zu entlasten. 
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Außenpolitik, Europa, Verteidigung und Entwicklung 

Antrag Nr. C 66 Frauen Union 

Frauenspezifische Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik 

Für eine Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik, 

die Frauen selbstverständlich mitgestalten und die ihre 

spezifische Lebenssituation im internationalen Kontext 

wahrnimmt, ihre konkreten Bedürfnisse berücksichtigt, 

ihre Rechte beachtet und sie von Betroffenen zu Akteu-

rinnen macht! 

  

Der Einsatz für Frieden, Sicherheit, Menschenrechte 

und nachhaltige Entwicklung sind Kernanliegen christ-

demokratischer Außenpolitik. Unserem außenpoliti-

schen Grundverständnis liegt die Erkenntnis zugrunde, 

dass Menschen unterschiedlich von Konflikten und Kri-

sen betroffen sind. Die CDU bekennt sich deshalb auch 

dazu, dass eine nachhaltige Außen-, Sicherheits- und 

Entwicklungspolitik selbstverständlich von Frauen mit-

gestaltet wird sowie der besonderen Situation und den 

spezifischen Bedürfnissen von Frauen und Mädchen 

Rechnung tragen muss und daher einen frauenspezifi-

schen Fokus braucht. 

Weltweit setzen sich Frauen trotz aller Widrigkeiten für 

ihre vollständige und gleichberechtigte Mitsprache und 

friedliche Gesellschaften ein. Beispielhaft dafür stehen 

u.a. die Friedensnobelpreisträgerinnen Maria Ressa 

(Philippinen, 2021), Nadia Murat (Irak, 2018) und Ma-

lala Yousafzai (Pakistan, 2014). Im autoritären Belarus 

wird die demokratische Opposition von Frauen wie 

Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa getra-

gen, die dafür mit ihrem Exil oder Gefängnis einen ho-

hen Preis zahlen. 

Spätestens seit der ersten Weltfrauenkonferenz 1935 in 

Istanbul stehen frauenspezifische Anliegen auch auf 

der Agenda der internationalen Politik. Neben den Ver-

einten Nationen und ihren Sonderorganisationen haben 

auch andere Akteure wie die Europäische Union oder 

die Weltbank in ihren Beschlüssen und Programmen 

(u.a. UN-Resolution 1325, EU Action Plan on Women, 

Peace and Security (WPS) 2019-2024, Women Entre-

preneurs Finance Initiative (We-Fi)) die politische und 

ökonomische Relevanz ihres Handelns für Frieden, Si-

cherheit und Wohlstand erkannt, dokumentiert und poli-

tisch gehandelt. Deutschland hat diese Entwicklung im 

internationalen Rahmen zielgerichtet vorangetrieben: 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 66 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Für mehr frauenpolitische Belange in der Au-

ßen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik 

Für eine Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik, 

die Frauen selbstverständlich mitgestalten und die ihre 

spezifische Lebenssituation im internationalen Kontext 

wahrnimmt, ihre konkreten Bedürfnisse berücksichtigt, 

ihre Rechte beachtet und sie von Betroffenen zu Akteu-

rinnen macht! 

  

Der Einsatz für Frieden, Sicherheit, Menschenrechte 

und nachhaltige Entwicklung sind Kernanliegen christ-

demokratischer Außenpolitik. Unserem außenpoliti-

schen Grundverständnis liegt die Erkenntnis zugrunde, 

dass Menschen unterschiedlich von Konflikten und Kri-

sen betroffen sind. Die CDU bekennt sich deshalb auch 

dazu, dass eine nachhaltige Außen-, Sicherheits- und 

Entwicklungspolitik selbstverständlich von Frauen mit-

gestaltet wird sowie der besonderen Situation und den 

spezifischen Bedürfnissen von Frauen und Mädchen 

Rechnung tragen muss und daher einen frauenspezifi-

schen Fokus braucht. 

Weltweit setzen sich Frauen trotz aller Widrigkeiten für 

ihre vollständige und gleichberechtigte Mitsprache und 

friedliche Gesellschaften ein. Beispielhaft dafür stehen 

u.a. die Friedensnobelpreisträgerinnen Maria Ressa 

(Philippinen, 2021), Nadia Murat (Irak, 2018) und Ma-

lala Yousafzai (Pakistan, 2014). Im autoritären Belarus 

wird die demokratische Opposition von Frauen wie 

Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa getra-

gen, die dafür mit ihrem Exil oder Gefängnis einen ho-

hen Preis zahlen. 

Spätestens seit der ersten Weltfrauenkonferenz 1935 in 

Istanbul stehen frauenspezifische Anliegen auch auf 

der Agenda der internationalen Politik. Neben den Ver-

einten Nationen und ihren Sonderorganisationen haben 

auch andere Akteure wie die Europäische Union oder 

die Weltbank in ihren Beschlüssen und Programmen 

(u.a. UN-Resolution 1325, EU Action Plan on Women, 

Peace and Security (WPS) 2019-2024, Women 
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Sei es als Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 die un-

ternehmerische Selbstständigkeit von Frauen als we-

sentlicher Antriebsmotor für Arbeitsplätze, Wachstum 

und Innovation auf die Tagesordnung des G7-Gipfels 

2015 in Elmau setzte oder 2019 als Deutschland sei-

nen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten 

Nationen nutzte, um die Resolution 2467 zur Bekämp-

fung von sexueller Gewalt in Konflikten und zur Stär-

kung der Opfer durchzusetzen. 

Weltweite Krisen und bewaffnete Konflikte haben be-

sondere Auswirkungen auf Frauen und Mädchen. Ver-

treibung, Gewalt, Epidemien und Nahrungsmittelknapp-

heit stellen für sie in hohem Maß Risiken dar. Sie sind 

besonders vulnerabel. 

Der Krieg in der Ukraine, das Erstarken des religiösen 

und sexistischen Fundamentalismus in Ländern wie Af-

ghanistan, aber auch rechtsextremer und nationalisti-

scher Akteure sowie schwere Naturkatastrophen in 

Folge des Klimawandels haben laut Bericht der Verein-

ten Nationen zu den „Sustainable Development Goals“ 

zuletzt zu gravierenden Rückschritten bei den Rechten 

von Frauen und Mädchen, ihrer Gesundheit, Sicherheit 

und ihren Lebensbedingungen geführt. 

So ist der Zugang zu spezifischer medizinischer Hilfe 

insbesondere für Schwangere und Mütter stark beein-

trächtigt. Mehr als 60 Prozent der weltweiten Mütter-

sterblichkeit findet in langwierigen oder akuten Konflik-

ten, im Kontext von Vertreibung oder unter fragilen Be-

dingungen statt. Geburtshilfe und die Versorgung von 

Neugeborenen befinden sich oft in einem ständigen 

Ausnahmezustand. Offizielle Statistiken wie die zur 

Mütter- und Kindersterblichkeit decken häufig nur Teil-

bereiche ab. Andere Missstände bleiben oft unbeach-

tet: Seien es die zu langen oder gefährlichen Wege 

zum Krankenhaus, nicht vorhandene finanzielle Res-

sourcen für den Transport dorthin oder die Angst vor 

Angriffen auf medizinische Einrichtungen, die Frauen 

von medizinischer Betreuung absehen lassen. 

Zudem steigt in Krisensituationen das Risiko für sexua-

lisierte Gewalt sowohl seitens bewaffneter Gruppen als 

auch in der Partnerschaft und Familie. Die Sicherheit 

von Frauen ist einer der verlässlichsten Indikatoren für 

die Friedfertigkeit eines Staates.[1] 

Besonders betroffen sind Frauen und Mädchen z.B. 

auch von den wirtschaftlichen Konsequenzen der CO-

VID-19-Pandemie, von fehlenden sozialen Sicherungs-

systemen, vom starken Anstieg häuslicher Gewalt, frü-

her bzw. Zwangsverheiratung sowie von finanziellen 

Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi)) die politische 

und ökonomische Relevanz ihres Handelns für Frieden, 

Sicherheit und Wohlstand erkannt, dokumentiert und 

politisch gehandelt. Deutschland hat diese Entwicklung 

im internationalen Rahmen zielgerichtet vorangetrie-

ben: Sei es als Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 

die unternehmerische Selbstständigkeit von Frauen als 

wesentlicher Antriebsmotor für Arbeitsplätze, Wachs-

tum und Innovation auf die Tagesordnung des G7-Gip-

fels 2015 in Elmau setzte oder 2019 als Deutschland 

seinen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Verein-

ten Nationen nutzte, um die Resolution 2467 zur Be-

kämpfung von sexueller Gewalt in Konflikten und zur 

Stärkung der Opfer durchzusetzen. 

Weltweite Krisen und bewaffnete Konflikte haben be-

sondere Auswirkungen auf Frauen und Mädchen. Ver-

treibung, Gewalt, Epidemien und Nahrungsmittelknapp-

heit stellen für sie in hohem Maß Risiken dar. Sie sind 

besonders vulnerabel. 

Der Krieg in der Ukraine, das Erstarken des religiösen 

und sexistischen Fundamentalismus in Ländern wie Af-

ghanistan, aber auch rechtsextremer und nationalisti-

scher Akteure sowie schwere Naturkatastrophen in 

Folge des Klimawandels haben laut Bericht der Verein-

ten Nationen zu den „Sustainable Development Goals“ 

zuletzt zu gravierenden Rückschritten bei den Rechten 

von Frauen und Mädchen, ihrer Gesundheit, Sicherheit 

und ihren Lebensbedingungen geführt. 

So ist der Zugang zu spezifischer medizinischer Hilfe 

insbesondere für Schwangere und Mütter stark beein-

trächtigt. Mehr als 60 Prozent der weltweiten Mütter-

sterblichkeit findet in langwierigen oder akuten Konflik-

ten, im Kontext von Vertreibung oder unter fragilen Be-

dingungen statt. Geburtshilfe und die Versorgung von 

Neugeborenen befinden sich oft in einem ständigen 

Ausnahmezustand. Offizielle Statistiken wie die zur 

Mütter- und Kindersterblichkeit decken häufig nur Teil-

bereiche ab. Andere Missstände bleiben oft unbeachtet: 

Seien es die zu langen oder gefährlichen Wege zum 

Krankenhaus, nicht vorhandene finanzielle Ressourcen 

für den Transport dorthin oder die Angst vor Angriffen 

auf medizinische Einrichtungen, die Frauen von medizi-

nischer Betreuung absehen lassen. 

Zudem steigt in Krisensituationen das Risiko für sexua-

lisierte Gewalt sowohl seitens bewaffneter Gruppen als 

auch in der Partnerschaft und Familie. Die Sicherheit 

von Frauen ist einer der verlässlichsten Indikatoren für 

die Friedfertigkeit eines Staates.[1] 
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Kürzungen und Einschränkungen in der Versorgungs-

lage im Bereich sexueller und reproduktiver Gesund-

heit, weil sich Prioritäten im Gesundheitsbereich verla-

gert haben. 

In vielen Ländern übernehmen und leisten Frauen 

überproportional mehr unbezahlte Haus- und Betreu-

ungsarbeit, was ihren eigenen Zugang zu finanziellen 

Ressourcen mindert. Frauen sind aber nicht nur Be-

troffene oder Opfer internationaler Konflikte und welt-

weiter Krisen, sondern in wesentlichem Maße auch 

handelnde Akteurinnen, Game Changer und Prob-

lemlöser. Sie sind oft der Schlüssel für die wirtschaftli-

che, soziale und gesundheitliche Entwicklung sowie für 

Teilhabe und Fortschritt in ihrer Region. 

Frauen investieren z.B. einen höheren Anteil ihres ver-

fügbaren Einkommens in die Erziehung und Bildung ih-

rer Kinder als Männer. Damit tragen sie auch langfristig 

zu mehr Wohlstand und Armutsbekämpfung bei. 

Auch die gezielte Unterstützung von Frauen bei der 

Professionalisierung des Gesundheitswesens schafft 

nicht nur resilientere Strukturen und überwindet traditio-

nelle Helferstrukturen vor Ort, die soziale Entwicklung 

behindern, sondern bietet auch konkrete Ansätze für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und eröffnet neue Mög-

lichkeiten für „Know-How-Transfers“. Außenwirtschafts-

förderung mit einem besonderen Fokus auf Unterneh-

merinnen ist meist auch eine nachhaltige Investition in 

die Stabilität und Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften. 

Wir gestalten unsere Außen-, Sicherheits- und Entwick-

lungspolitik in einem umfassenden und geschlechterge-

rechten Sinn als Querschnittsaufgabe und orientieren 

uns dabei an der „3R-Formel“ Rechte, Ressourcen und 

Repräsentanz. Wir sehen es als unsere Aufgabe, 

Frauen weltweit die gleichen Rechte und den gleichbe-

rechtigten Zugang zu Ressourcen, Mitsprache und Ent-

scheidungen zu ermöglichen, sie dabei zu unterstützen 

und zu schützen. Das ist im Interesse aller. 

  

Frauenaußenpolitik ist immer auch Entwicklungspolitik. 

Sie leistet einen aktiven Beitrag zur Armuts- und Hun-

gerbekämpfung und gibt ein Bildungs- und Aufstiegs-

versprechen: Der Zugang von Mädchen und Frauen zu 

Bildung trägt zur Verringerung von Kinderehen, unge-

planten Frühschwangerschaften und zu einer geringe-

ren Kinderzahl bei. Die Mutter-Kind-Gesundheit verbes-

sert sich und Frauen sind eher in der Lage, selbst für 

ihren Lebensunterhalt und den ihrer Kinder zu sorgen. 

Besonders betroffen sind Frauen und Mädchen z.B. 

auch von den wirtschaftlichen Konsequenzen der CO-

VID-19-Pandemie, von fehlenden sozialen Sicherungs-

systemen, vom starken Anstieg häuslicher Gewalt, frü-

her bzw. Zwangsverheiratung sowie von finanziellen 

Kürzungen und Einschränkungen in der Versorgungs-

lage im Bereich sexueller und reproduktiver Gesund-

heit, weil sich Prioritäten im Gesundheitsbereich verla-

gert haben. 

In vielen Ländern übernehmen und leisten Frauen über-

proportional mehr unbezahlte Haus- und Betreuungsar-

beit, was ihren eigenen Zugang zu finanziellen Res-

sourcen mindert. Frauen sind aber nicht nur Betroffene 

oder Opfer internationaler Konflikte und weltweiter Kri-

sen, sondern in wesentlichem Maße auch handelnde 

Akteurinnen, Game Changer und Problemlöser. Sie 

sind oft der Schlüssel für die wirtschaftliche, soziale und 

gesundheitliche Entwicklung sowie für Teilhabe und 

Fortschritt in ihrer Region. 

Frauen investieren z.B. einen höheren Anteil ihres ver-

fügbaren Einkommens in die Erziehung und Bildung ih-

rer Kinder als Männer. Damit tragen sie auch langfristig 

zu mehr Wohlstand und Armutsbekämpfung bei. 

Auch die gezielte Unterstützung von Frauen bei der 

Professionalisierung des Gesundheitswesens schafft 

nicht nur resilientere Strukturen und überwindet traditio-

nelle Helferstrukturen vor Ort, die soziale Entwicklung 

behindern, sondern bietet auch konkrete Ansätze für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und eröffnet neue Mög-

lichkeiten für „Know-How-Transfers“. Außenwirtschafts-

förderung mit einem besonderen Fokus auf Unterneh-

merinnen ist meist auch eine nachhaltige Investition in 

die Stabilität und Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften. 

Wir gestalten unsere Außen-, Sicherheits- und Entwick-

lungspolitik in einem umfassenden und geschlechterge-

rechten Sinn als Querschnittsaufgabe und orientieren 

uns dabei an der „3R-Formel“ Rechte, Ressourcen und 

Repräsentanz. Wir sehen es als unsere Aufgabe, 

Frauen weltweit die gleichen Rechte und den gleichbe-

rechtigten Zugang zu Ressourcen, Mitsprache und Ent-

scheidungen zu ermöglichen, sie dabei zu unterstützen 

und zu schützen. Das ist im Interesse aller. 

  

Frauenaußenpolitik ist immer auch Entwicklungspolitik. 

Sie leistet einen aktiven Beitrag zur Armuts- und Hun-

gerbekämpfung und gibt ein Bildungs- und Aufstiegs-

versprechen: Der Zugang von Mädchen und Frauen zu 

Bildung trägt zur Verringerung von Kinderehen, 
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Die Bekämpfung von gesellschaftlicher Ungleichheit, 

Einkommensungleichheit und die Förderung des Zu-

gangs zu eigenen finanziellen Ressourcen reduziert die 

Abhängigkeit von Frauen und erhöht die Wahrschein-

lichkeit, dass sie sich aus einem Umfeld sexualisierter 

und insbesondere häuslicher Gewalt befreien können. 

  

Frauenaußenpolitik ist immer auch Sicherheitspolitik. 

Sie trägt aktiv zur Krisenprävention, Krisenbewältigung, 

Friedensförderung und Konfliktnachsorge bei: Wo Frau-

enrechte gestärkt und bestehende gesellschaftliche Un-

gleichheiten abgebaut werden, wird gesellschaftlicher 

Gewalt und bewaffneten Konflikten vorgebeugt. Denn 

die Teilhabe von Frauen an allen gesellschaftlichen und 

politischen Prozessen trägt dazu bei, Krisen entgegen-

zuwirken. Ihre Teilhabe an Friedensprozessen stärkt 

die Post-Konflikt-Ordnung. Die Teilhabe von Frauen an 

Friedensverhandlungen erhöht wissenschaftlichen Un-

tersuchungen zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Abkommen mindestens zwei Jahre hält, um 20 Prozent 

und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nach fünf-

zehn Jahren noch in Kraft ist, um 35 Prozent.[2] 

Versuchen, aus der frauenspezifischen Perspektive 

eine rein pazifistische Außen- und Sicherheitspolitik ab-

zuleiten, treten wir mit Entschiedenheit entgegen. Gräu-

eltaten und Menschenrechtsverletzungen gegenüber 

Frauen und Mädchen in Kriegen und kriegerischen 

Konflikten, systematische Vergewaltigungen, Verskla-

vung und Erniedrigung - ob im 2. Weltkrieg, in den 90er 

Jahren im ehemaligen Jugoslawien oder in Ländern wie 

Afghanistan, Äthiopien, Ruanda, dem Kongo, der Ukra-

ine, im Irak oder anderswo - verdeutlichen, wie wichtig 

eine regelbasierte und rechtlich legitimierte nationale 

und internationale Ordnung, ein staatliches Gewaltmo-

nopol mit effektiver Strafverfolgung und Justiz sowie die 

Bereitschaft, diese notfalls auch mit Waffengewalt zu 

verteidigen, gerade für den Schutz und die Sicherheit 

von Frauen und Kindern sind. 

  

  

ungeplanten Frühschwangerschaften und zu einer ge-

ringeren Kinderzahl bei. Die Mutter-Kind-Gesundheit 

verbessert sich und Frauen sind eher in der Lage, 

selbst für ihren Lebensunterhalt und den ihrer Kinder zu 

sorgen. 

Die Bekämpfung von gesellschaftlicher Ungleichheit, 

Einkommensungleichheit und die Förderung des Zu-

gangs zu eigenen finanziellen Ressourcen reduziert die 

Abhängigkeit von Frauen und erhöht die Wahrschein-

lichkeit, dass sie sich aus einem Umfeld sexualisierter 

und insbesondere häuslicher Gewalt befreien können. 

  

Frauenaußenpolitik ist immer auch Sicherheitspolitik. 

Sie trägt aktiv zur Krisenprävention, Krisenbewältigung, 

Friedensförderung und Konfliktnachsorge bei: Wo Frau-

enrechte gestärkt und bestehende gesellschaftliche Un-

gleichheiten abgebaut werden, wird gesellschaftlicher 

Gewalt und bewaffneten Konflikten vorgebeugt. Denn 

die Teilhabe von Frauen an allen gesellschaftlichen und 

politischen Prozessen trägt dazu bei, Krisen entgegen-

zuwirken. Ihre Teilhabe an Friedensprozessen stärkt 

die Post-Konflikt-Ordnung. Die Teilhabe von Frauen an 

Friedensverhandlungen erhöht wissenschaftlichen Un-

tersuchungen zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Abkommen mindestens zwei Jahre hält, um 20 Prozent 

und die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nach fünf-

zehn Jahren noch in Kraft ist, um 35 Prozent.[2] 

Versuchen, aus der frauenspezifischen Perspektive 

eine rein pazifistische Außen- und Sicherheitspolitik ab-

zuleiten, treten wir mit Entschiedenheit entgegen. Gräu-

eltaten und Menschenrechtsverletzungen gegenüber 

Frauen und Mädchen in Kriegen und kriegerischen 

Konflikten, systematische Vergewaltigungen, Verskla-

vung und Erniedrigung - ob im 2. Weltkrieg, in den 90er 

Jahren im ehemaligen Jugoslawien oder in Ländern wie 

Afghanistan, Äthiopien, Ruanda, dem Kongo, der Ukra-

ine, im Irak oder anderswo - verdeutlichen, wie wichtig 

eine regelbasierte und rechtlich legitimierte nationale 

und internationale Ordnung, ein staatliches Gewaltmo-

nopol mit effektiver Strafverfolgung und Justiz sowie die 

Bereitschaft, diese notfalls auch mit Waffengewalt zu 

verteidigen, gerade für den Schutz und die Sicherheit 

von Frauen und Kindern sind. 
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Antrag Nr. C 67 Junge Union 

Die Bundeswehr verstärkt in die deutsche Bildungslandschaft integrieren 

Die CDU Deutschlands fordert eine verstärkte gesell-

schaftliche Integration der Bundeswehr durch: 

• Eine erhöhte Präsenz von Jugendoffizieren der 

Bundeswehr an deutschen Schulen, unabhän-

gig von der Schulform. 

• Ein Bekenntnis zur gesellschaftlichen Rolle der 

Bundeswehr, indem akademische Institutionen 

ermutigt werden, sich für wehrtechnische und 

militärische Forschung zu öffnen.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 67 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Die Bundeswehr verstärkt in die deutsche Bil-

dungslandschaft integrieren 

Die CDU Deutschlands fordert eine verstärkte gesell-

schaftliche Integration der Bundeswehr, indem: 

• die Jugendoffiziere der Bundeswehr weiterhin 

Zugang zu den weiterführenden Schulen erhal-

ten. Im Rahmen der Politischen Bildung ist die 

Bundeswehr ein wichtiger Partner der Schulen. 

Die Jugendoffiziere informieren als Expertinnen 

und Experten über Sicherheitspolitik und die zur 

Friedenssicherung möglichen und notwendigen 

Instrumente der Politik. 

• die akademischen Institutionen ermutigt werden, 

sich für wehrtechnische und militärische For-

schung zu öffnen. 

Antrag Nr. C 68 Junge Union 

Mehr öffentliche Gelöbnisse 

Die CDU Deutschlands fordert, zukünftig möglichst 

viele Gelöbnisse von Bundeswehr und Polizei im öffent-

lichen Raum durchzuführen. Dabei soll die Bundeswehr 

Unterstützung und politische Rückendeckung von den 

jeweiligen Landesregierungen und Kommunen bekom-

men.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 68 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 69 MIT 

Unnötige Bürokratie durch EU-Entgelttransparenzrichtlinie stoppen 

Das deutsche Entgelttransparenzgesetz gilt seit 2017 

und hat sich bewährt. Alle Betriebe mit mehr als 500 

Beschäftigten haben das Prinzip „gleicher Lohn für glei-

che Arbeit“ unabhängig vom Geschlecht sicherzustel-

len, was zu begrüßen ist. Die derzeit in legislativen Ver-

handlungen stehende EU-Entgelttransparenzrichtlinie 

verschärft jedoch das deutsche Recht unverhältnismä-

ßig und führt zu Doppelregulierung. Alle Betriebe 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 69 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Unnötige Bürokratie durch EU-Entgelttranspa-

renzrichtlinie stoppen 

Das deutsche Entgelttransparenzgesetz gilt seit 2017 

und hat sich bewährt. Alle Betriebe mit mehr als 500 

Beschäftigten haben das Prinzip „gleicher Lohn für 
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bekommen eine Auskunftspflicht, ab 50 Beschäftigte 

gelten umfassenden Berichtspflichten, ab 200 detail-

lierte Auskunftsrechte gegenüber den Beschäftigten, 

selbst tarifgebundene Betriebe sollen regelmäßig Be-

richt erstatten müssen. 

Die neuen EU-Vorgaben führen zu enormer Bürokratie, 

verkennen die Lage in vielen familiengeführten Betrie-

ben und bedeuten in vielen Fällen Doppelregulierung. 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, dass, ge-

rade in der aktuellen Krisenzeit, in der viele Unterneh-

men existenziell bedroht sind, keine über das deutsche 

Entgelttransparenzgesetz hinausgehende europäische 

Regulierung erfolgt. 

Auch generell gilt für die CDU: Die EU darf nicht immer 

neue Kompetenzen einfordern, die durch nationale Po-

litik gut geregelt sind. Dies gilt neben der Entgelttrans-

parenz besonders für EU-Vorgaben zur Bildungs-, 

Schul- und Sozialpolitik sowie zur Lohnfindung. Ent-

sprechende bürokratische Doppelregulierung und Ver-

stöße gegen das Subsidiaritätsprinzip lehnen wir ge-

nauso ab wie eine Vergemeinschaftung der Sozialsys-

teme. 

gleiche Arbeit“ unabhängig vom Geschlecht sicherzu-

stellen, was zu begrüßen ist. Die derzeit in legislativen 

Verhandlungen stehende EU-Entgelttransparenzrichtli-

nie verschärft jedoch das deutsche Recht unverhältnis-

mäßig und führt zu Doppelregulierung. Alle Betriebe be-

kommen eine Auskunftspflicht, ab 50 Beschäftigte gel-

ten umfassenden Berichtspflichten, ab 200 detaillierte 

Auskunftsrechte gegenüber den Beschäftigten, selbst 

tarifgebundene Betriebe sollen regelmäßig Bericht er-

statten müssen. 

Die neuen EU-Vorgaben führen zu enormer Bürokratie, 

verkennen die Lage in vielen familiengeführten Betrie-

ben und bedeuten in vielen Fällen Doppelregulierung. 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, dass, ge-

rade in der aktuellen Krisenzeit, in der viele Unterneh-

men existenziell bedroht sind, keine über das deutsche 

Entgelttransparenzgesetz hinausgehende europäische 

Regulierung erfolgt. 

Auch generell gilt für die CDU: Die EU darf nicht immer 

neue Kompetenzen einfordern, die durch nationale Poli-

tik gut geregelt sind. Entsprechende bürokratische Dop-

pelregulierung und Verstöße gegen das Subsidiaritäts-

prinzip lehnen wir genauso ab wie eine Vergemein-

schaftung der Sozialsysteme. 

Antrag Nr. C 70 MIT 

Europa - durch die Krise mit klarem finanzpolitischen Kompass und ohne Schuldenunion 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist eine zentrale 

Voraussetzung für solide Finanzen in der Wirtschafts- 

und Währungsunion. Trotz grundlegender Reformen 

nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise 2011 hat er 

seine Erwartungen nicht erfüllen können. In vielen 

Euro-Ländern ist in den Folgejahren die Staatsverschul-

dung trotz eines jahrelangen positiven wirtschaftlichen 

Umfelds gestiegen. Obwohl es hunderte Verstöße ge-

gen die Schwellenwerte der Verschuldung gab, hat sich 

die EU-Kommission nie zu Sanktionen durchringen 

können. Die Kommission agiert mehr politisch denn als 

Hüterin der Verträge. 

Die wirtschaftlichen Verwerfungen der Covid-Pandemie 

erforderten im Frühjahr 2020 eine Aktivierung der allge-

meinen Ausweichklausel des Stabilitätspakts und damit 

die Aussetzung der Schuldenkriterien, was den Mit-

gliedsstaaten seitdem mehr fiskalische Möglichkeiten 

einräumt. Zudem gibt das schuldenbasierte Corona-

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 70 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Europa - durch die Krise mit klarem finanzpoli-

tischen Kompass und ohne Schuldenunion 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist eine zentrale 

Voraussetzung für solide Finanzen in der Wirtschafts- 

und Währungsunion. Trotz grundlegender Reformen 

nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise 2011 hat er 

seine Erwartungen nicht erfüllen können. In vielen 

Euro-Ländern ist in den Folgejahren die Staatsverschul-

dung trotz eines jahrelangen positiven wirtschaftlichen 

Umfelds gestiegen. Obwohl es hunderte Verstöße ge-

gen die Schwellenwerte der Verschuldung gab, hat sich 

die EU-Kommission nie zu Sanktionen durchringen 

können. Die Kommission agiert mehr politisch denn als 

Hüterin der Verträge. 

Die wirtschaftlichen Verwerfungen der Covid-Pandemie 
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Wiederaufbauprogramm „Next Generation EU“ den 

Ländern finanzielle Handlungsmöglichkeiten in bislang 

einmaliger Größenordnung (750 Milliarden Euro). 

Die durch Russlands Angriff auf die Ukraine verur-

sachte Energiekrise und Unterbrechung von Lieferket-

ten verschärft den Handlungsdruck auf die Euroländer 

weiter. Hinzu kommen die Inflationsentwicklung und die 

viel zu spät von der EZB eingeleiteten Zinserhöhungen. 

Durch die jahrelange ultralockere EZB-Geldpolitik und 

Anleihekäufe, die einer indirekten Staatsfinanzierung 

gleichkommen, hat sich gezeigt, dass billiges Geld und 

Anleiheaufkäufe keine Konjunkturbelebung erreichen 

und den Eurokurs schwächen. Will man Vertrauen von 

Investoren erlangen, braucht es zunächst Reformen in 

den Nationalstaaten, auf die die EU-Kommission viel 

stärker pochen muss. 

Die CDU Deutschland fordert für den Zusammenhalt 

Europas und der Eurozone 

• eine Reform und Verschlankung des Stabili-

täts- und Wachstumspakts auf wenige Grund-

regeln und einen an die BIP-Entwicklung ange-

lehnte Begrenzungsmechanismus für Ausgaben 

und Staatsverschuldung;  

• eine Verschlankung des Europäischen Semes-

terprozesses, der sich auf weniger, aber ver-

bindlichere Vorgaben konzentriert und insbe-

sondere auf den Abbau struktureller makroöko-

nomischer Ungleichgewichte abzielt;  

• eine effektive Haushaltsüberwachung der Mit-

gliedstaaten anstelle der EU-Kommission 

durch eine unabhängige Instanz. Das beste-

hende „European Fiscal Board“ sollte dazu auf-

gewertet werden und ein Vorschlagsrecht für 

Sanktionsmaßnahmen bei Verstößen gegen 

Schuldenregeln erhalten.  

• von der EU-Kommission ein „Nachkrisen-Akti-

onsprogramm“ mit Ziel der uneingeschränkten 

Wiedereinführung der Schulden- und Stabilitäts-

kriterien unter Beibehaltung der Verschuldungs-

grenzen; 

• dass die Vergabe der Gelder aus dem Corona-

Wiederaufbauprogramm transparenter er-

folgt, nachweislich mit Reformen in den Mitglied-

staaten verbunden sein muss und die entspre-

chende Verschuldung auf das Schuldenniveau 

der Mitgliedstaaten angerechnet und sichtbar 

wird, wofür die EU-Kommission verbindlicher 

erforderten im Frühjahr 2020 eine Aktivierung der allge-

meinen Ausweichklausel des Stabilitätspakts und damit 

die Aussetzung der Schuldenkriterien, was den Mit-

gliedsstaaten seitdem mehr fiskalische Möglichkeiten 

einräumt. Zudem gibt das schuldenbasierte Corona-

Wiederaufbauprogramm „Next Generation EU“ den 

Ländern finanzielle Handlungsmöglichkeiten in bislang 

einmaliger Größenordnung (750 Milliarden Euro). 

Die durch Russlands Angriff auf die Ukraine verur-

sachte Energiekrise und Unterbrechungen von Liefer-

ketten verschärfen den Handlungsdruck auf die Euro-

länder weiter. Hinzu kommen die Inflationsentwicklung 

und die viel zu spät von der EZB eingeleiteten Zinser-

höhungen. Durch die jahrelange ultralockere EZB-Geld-

politik und Anleihekäufe, die einer indirekten Staatsfi-

nanzierung gleichkommen, hat sich gezeigt, dass billi-

ges Geld und Anleiheaufkäufe keine Konjunkturbele-

bung erreichen und den Eurokurs schwächen. Will man 

Vertrauen von Investoren erlangen, braucht es zu-

nächst Reformen in den Nationalstaaten, auf die die 

EU-Kommission viel stärker pochen muss. 

Die CDU Deutschland fordert für den Zusammenhalt 

Europas und der Eurozone 

• eine Reform und Verschlankung des Stabili-

täts- und Wachstumspakts auf wenige Grund-

regeln und einen an die BIP-Entwicklung ange-

lehnte Begrenzungsmechanismus für Ausgaben 

und Staatsverschuldung; 

• eine Verschlankung des Europäischen Semes-

terprozesses, der sich auf weniger, aber ver-

bindlichere Vorgaben konzentriert und insbe-

sondere auf den Abbau struktureller makroöko-

nomischer Ungleichgewichte abzielt; 

• eine effektive Haushaltsüberwachung der Mit-

gliedstaaten anstelle der EU-Kommission 

durch eine unabhängige Instanz. Das beste-

hende „European Fiscal Board“ sollte dazu auf-

gewertet werden und ein Vorschlagsrecht für 

Sanktionsmaßnahmen bei Verstößen gegen 

Schuldenregeln erhalten. 

• von der EU-Kommission ein „Nachkrisen-Akti-

onsprogramm“ mit Ziel der uneingeschränkten 

Wiederaktivierung der Schulden- und Stabilitäts-

kriterien unter Beibehaltung der Verschuldungs-

grenzen; 

• dass die Vergabe der Gelder aus dem Corona-

Wiederaufbauprogramm transparenter 
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Sorge zu tragen hat; 

• dass der Corona-Wiederaufbaufonds keine 

Blaupause für zukünftige „Fazilitäten“ auf 

der Basis von EU-Anleihen mit anteiliger Haf-

tung der EU-Mitgliedsstaaten darstellt;  

• dass die EU den Wiederaufbau der Ukraine an 

Reformen knüpft und gemeinschaftlich mit dem 

Verbund der G20-Staaten und der Weltbank an-

geht, wobei auch Energie- und Rohstoffpartner-

schaften mit dem Land und privates Kapital eine 

wichtige Rolle spielen müssen;  

• eine Rückkehr der EZB zu ihrem geldpoliti-

schen Auftrag. Das neue EZB-Aufkaufpro-

gramm „TPI“, mit dem sie die Differenzen 

(Spreads) hoch verschuldeter EU-Länder ge-

genüber Bundesanleihen durch den Kauf von 

Anleihen der Krisenländer begrenzt, ist eine in-

direkte Staatsfinanzierung. Das steht gegen die 

Europäischen Verträge, wirkt reformbehindernd 

und gibt Raum für Spekulationsgeschäfte. Wir 

lehnen das neues EZB-Kaufprogramm ab und 

fordern den Einsatz der an klare Vorbedingun-

gen geknüpften Instrumente wie den bewährten 

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

und den Einsatz eines klar konditionierten OMT-

Programms.  

erfolgt, nachweislich mit Reformen in den Mit-

gliedstaaten verbunden sein muss und die ent-

sprechende Verschuldung der Mitgliedstaaten 

statistisch sichtbar wird, wofür die EU-Kommis-

sion verbindlich Sorge zu tragen hat; 

• dass der Corona-Wiederaufbaufonds keine 

Blaupause für zukünftige „Fazilitäten“ auf 

der Basis von EU-Anleihen mit anteiliger Haf-

tung der EU-Mitgliedsstaaten darstellt; 

• dass die EU den Wiederaufbau der Ukraine an 

Reformen knüpft und gemeinschaftlich mit dem 

Verbund der G20-Staaten und der Weltbank an-

geht, wobei auch Energie- und Rohstoffpartner-

schaften mit dem Land und privates Kapital eine 

wichtige Rolle spielen müssen; 

• eine Rückkehr der EZB zu ihrem geldpoliti-

schen Auftrag. Das neue EZB-Aufkaufpro-

gramm „TPI“, mit dem sie die Differenzen 

(Spreads) hoch verschuldeter EU-Länder ge-

genüber Bundesanleihen durch den Kauf von 

Anleihen der Krisenländer begrenzt, ist eine in-

direkte Staatsfinanzierung. Das steht gegen die 

Europäischen Verträge, wirkt reformbehindernd 

und gibt Raum für Spekulationsgeschäfte. Wir 

lehnen das neues EZB-Kaufprogramm ab und 

fordern den Einsatz der an klare Vorbedingun-

gen geknüpften Instrumente wie den bewährten 

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

und den Einsatz eines klar konditionierten OMT-

Programms. 

Antrag Nr. C 71 MIT 

Zusatzbelastungen durch Lieferkettenregulierung verhindern 

Die CDU Deutschlands sieht eine besondere Verant-

wortung bei deutschen staatlichen Akteuren und Unter-

nehmen, sich für eine bessere Einhaltung der Men-

schenrechte sowie der Umwelt- und Sozialstandards 

entlang der Lieferketten einzusetzen. Das in der vori-

gen Legislaturperiode beschlossene Lieferkettensorg-

faltspflichtengesetz stellt den Versuch dar, mit gesetz-

geberischen Auflagen und Haftungsregeln gegenüber 

deutschen Unternehmen einerseits für eine bessere 

Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette zu 

sorgen, andererseits die damit einhergehenden Belas-

tungen insbesondere für den Mittelstand nicht so 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 71 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Zusatzbelastungen durch Lieferkettenregulie-

rung verhindern 

Die CDU Deutschlands sieht eine besondere Verant-

wortung bei deutschen staatlichen Akteuren und Unter-

nehmen, sich für eine bessere Einhaltung der Men-

schenrechte sowie der Umwelt- und Sozialstandards 

entlang der Lieferketten einzusetzen. Das in der vori-

gen Legislaturperiode beschlossene Lieferkettensorg-

faltspflichtengesetz dient dem Ziel, gegenüber 
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belastend wirken zu lassen, dass sie im internationalen 

Wettbewerb deutlich benachteiligt werden.  

Es ist schon umstritten, ob diese Balance bei dem Ge-

setz für normale wirtschaftliche Zeiten gelungen ist. 

Aber angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage, in 

der eine Rezession droht, in der Rekordinflation und 

Energienotlagen die Unternehmen belasten, in denen 

die Lieferketten häufig unterbrochen sind und schnell 

neue Lieferanten gefunden werden müssen, ist das 

deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) 

eine unzumutbare Zusatzbelastung, die ab 1.1.2023 

auf die erste Welle an Unternehmen zukommt. Die von 

der EU geplante, noch viel weitergehende Lieferketten-

Richtlinie, wäre für viele in ihrer Existenz bedrohte Un-

ternehmen, vor allem des Mittelstands, schlicht nicht 

umsetzbar. Wenn die Bundesregierung in ihrer Not mal 

eben Energielieferverträge mit Katar und die EU mit 

Aserbaidschan schließt, ohne damit irgendwelche Auf-

lagen oder Überwachungen zur Einhaltung von Men-

schenrechten zu verbinden, kann man dem Mittelstand 

nicht viel komplexere und bußgeldbewehrte Überwa-

chungs- und Haftungsvorschriften für seine Lieferkette 

zumuten. 

Die CDU Deutschlands fordert deshalb, das deutsche 

Lieferkettengesetz so lange auszusetzen, bis in 

Deutschland wieder ein stabiles Wirtschaftswachstum 

herrscht. 

Außerdem setzt sich die CDU Deutschlands dafür ein, 

dass die EU-Lieferkettenrichtlinie, solange Europa unter 

der Wirtschaftskrise und hohen Inflationsraten leidet, 

nicht beschlossen wird, und danach auch grundsätzlich 

mittelstandsfreundlicher ausgestaltet wird und auf kei-

nen Fall über die bisherige deutsche Regelung hinaus-

geht. 

deutschen Unternehmen einerseits für eine bessere 

Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette zu 

sorgen, andererseits die damit einhergehenden Belas-

tungen insbesondere für den Mittelstand nicht so belas-

tend wirken zu lassen, dass sie im internationalen Wett-

bewerb deutlich benachteiligt werden. 

Daher fordert die CDU Deutschlands, dass die EU-Lie-

ferkettenrichtlinie, solange Europa unter der Wirt-

schaftskrise und hohen Inflationsraten leidet, nicht be-

schlossen wird, und danach auch grundsätzlich mittel-

standsfreundlicher ausgestaltet wird und auf keinen Fall 

über die bisherige deutsche Regelung hinausgeht. 

Antrag Nr. C 72 KV Altenkirchen 

Die Zukunft der EU: Eine Fortschreibung der europäischen Idee 

Die CDU setzt sich für eine langfristige Weiterentwick-

lung der Europäischen Union unter Berücksichtigung 

aller (entgegenstehenden) Interessen der Mitglieds-

staaten ein. Ziel ist eine notwendige Reformierung der 

Union, bei der die Zuständigkeiten der EU kritisch ge-

würdigt werden, und die eine einheitlichere, gewichti-

gere politische Positionierung der EU in wichtigen au-

ßenpolitischen Fragestellungen ermöglicht. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 72 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Die Zukunft der EU: Eine Fortschreibung der 

europäischen Idee 

Die CDU setzt sich für eine langfristige Weiterentwick-

lung der Europäischen Union unter Berücksichtigung al-

ler innerhalb der EU bestehenden Interessen ein. Ziel 
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ist, die Europäische Union unter Achtung der Subsidia-

rität dort verantwortlich und handlungsfähig zu machen, 

wo die EU gemeinsam mehr erreichen kann. Insbeson-

dere in der Außen- und Sicherheitspolitik müssen Re-

formen in Verbindung mit einer stärkeren Nutzung von 

Mehrheitsentscheidungen eine einheitlichere, schnel-

lere und gewichtigere politische Positionierung der EU 

ermöglichen.  

Antrag Nr. C 73 KV Germersheim 

Abschaffung der Zeitumstellung und Einführung der ganzjährigen Normalzeit in Deutschland 

Der CDU Bundesparteitag möge beschließen: 

Die CDU Deutschlands steht zur Abschaffung der Zeit-

umstellung in Europa und setzt sich für die Einführung 

der ganzjährigen Normalzeit in Deutschland ein. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 73 

und C 74 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Europäi-

schen Parlament und die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 74 KV Leer 

Beendigung der Zeitumstellung 

Die CDU Deutschland fordert die Beendigung des 

Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit. 

Die zukünftige Uhrzeit soll wieder auf Normalzeit (Win-

terzeit) eingestellt werden. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert auf europäi-

scher Ebene auf die seit 2019 geforderte und vom Eu-

ropäischen Parlament beschlossene Umsetzung hinzu-

wirken. 

Ebenso soll die EVP und die Abgeordneten durch die 

CDU Deutschland aufgefordert werden, das Vorhaben 

voranzutreiben und endlich zum Abschluss zu bringen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 73 

und C 74 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Europäi-

schen Parlament und die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 75 KV Ludwigsburg 

Wehrhaftigkeit stärken - Existenz der Bundesrepublik Deutschland im Krisen-, Kriegs- und Kata-

strophenfall sichern 

Der CDU-Bundesverband fordert alle maßgeblichen 

Ebenen dazu auf, sämtliche politische und gesellschaft-

liche Anstrengungen zur Stärkung der Bundeswehr ein-

schließlich der Reserve, der zivilen Verteidigung und 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 75 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Wehrhaftigkeit stärken - Existenz der Bundes-

republik Deutschland im Krisen-, Kriegs- und 



ANTRÄGE 148 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

des Katastrophenschutzes zu unternehmen. Diese Be-

reiche sind zeitgemäß und schlagkräftig aufzustellen 

sowie zur echten Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit 

zu ertüchtigen. Wir fordern einen klaren Bewußtseins-

wandel in der Öffentlichkeit und im politischen Raum 

zur mehr Wehrhaftigkeit, um gegen sämtliche Krisen-, 

Kriegs- und Katastrophenszenarien gewappnet zu sein. 

Die Existenz der Bundesrepublik Deutschland ist nicht 

verhandelbar. Die personellen, sachlichen, organisatori-

schen und rechtlichen Maßgaben der eingangs ge-

nannten Bereiche müssen nunmehr uneingeschränkte 

Priorität und absoluten Vorrang im politischen Handeln 

haben. 

Katastrophenfall sichern 

Die CDU Deutschlands fordert die zuständigen politi-

schen Institutionen auf, sämtliche politische und gesell-

schaftliche Anstrengungen zur Stärkung der Bundes-

wehr einschließlich der Reserve, der zivilen Verteidi-

gung und des Katastrophenschutzes zu unternehmen. 

Diese Bereiche sind zeitgemäß und schlagkräftig aufzu-

stellen sowie zur umfassenden Verteidigungs- und 

Bündnisfähigkeit zu ertüchtigen. Wir fordern einen kla-

ren Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit und im 

politischen Raum zu mehr Wehrhaftigkeit, um gegen 

sämtliche Krisen-, Kriegs- und Katastrophenszenarien 

gewappnet zu sein. Die Existenz der Bundesrepublik 

Deutschland ist nicht verhandelbar. Die personellen, 

sachlichen, organisatorischen und rechtlichen Maßga-

ben der militärischen und zivilen Verteidigung und des 

Katastrophenschutzes müssen nunmehr uneinge-

schränkt Vorrang im politischen Handeln haben. 

Antrag Nr. C 76 KV Ludwigsburg 

Dauerhafte effektive Unterstützung der Ukraine 

Der CDU-Bundesverband fordert eine dauerhafte effek-

tive Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung ge-

gen den russischen Angriffskrieg unterhalb der 

Schwelle des deutschen Kriegseintritts. Eine effektive 

Unterstützung setzt sich sowohl aus einer humanitären, 

einer finanziellen und einer militärtechnischen Unter-

stützung in Form von Waffenlieferungen und Ausbil-

dung ukrainischer Soldaten zusammen. Die Unterstüt-

zung der Ukraine soll bis zu der Schaffung eines Frie-

dens auf Basis des status quo ante bellum, also ein 

Friede, der die territoriale Integrität der Ukraine zum 

Zeitpunkt vor 2014 garantiert, oder bis zur Schaffung ei-

nes für die Ukraine annehmbaren Friedens aufrecht-

erhalten werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 76 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Dauerhafte effektive Unterstützung der Ukraine 

Die CDU Deutschlands fordert eine dauerhafte effektive 

Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen 

den russischen Angriffskrieg unterhalb der Schwelle 

des deutschen Kriegseintritts. Eine effektive Unterstüt-

zung setzt sich aus einer humanitären, finanziellen und 

einer militärtechnischen Komponente (Lieferung von 

auch schweren Waffen und eine dazugehörige Ausbil-

dung ukrainischer Soldaten) zusammen. Diese erfor-

derliche militärische Unterstützung der Ukraine soll bis 

zu einem Friedensschluss aufrechterhalten werden, 

den die demokratisch legitimierte Regierung der Ukra-

ine aus freiem Willen akzeptieren kann und unterzeich-

nen will. Auch danach wird sich die Ukraine auf unsere 

entschlossene Unterstützung beim Wiederaufbau und 

auf dem Weg in die Europäische Union verlassen kön-

nen. 
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Antrag Nr. C 77 KV Ludwigsburg 

Dank und Anerkennung für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 

Der CDU-Bundesverband entrichtet den Soldatinnen 

und Soldaten der Bundeswehr für den langjährigen, 

hochgefährlichen Einsatz in Afghanistan besonderen 

Dank und höchste Anerkennung. 

Zukünftige Auslandeinsätze sind vor Beginn mit klaren 

Einsatzparametern auch zum Ende einer Mission zu 

versehen. Die Konsequenzen eines Abzugs auch für lo-

kale Helfer und Unterstützer sind zukünftig stärker zu 

bedenken und humanitär zu gestalten. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 77 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Dank und Anerkennung für Soldatinnen und 

Soldaten der Bundeswehr 

Dei CDU Deutschlands entrichtet den Soldatinnen und 

Soldaten der Bundeswehr für den langjährigen, hoch-

gefährlichen Einsatz in Afghanistan besonderen Dank 

und höchste Anerkennung. 

Zukünftige Auslandeinsätze sind vor Beginn mit klaren 

Einsatzparametern auch zum Ende einer Mission zu 

versehen. Die Konsequenzen eines Abzugs auch für lo-

kale Helfer und Unterstützer sind zukünftig stärker zu 

bedenken und humanitär zu gestalten. 

Antrag Nr. C 78 KV Ludwigsburg 

Mehr Transparenz bei der Verwendung deutscher Hilfsgelder für Gaza 

Der CDU-Bundesverband fordert angesichts des Ha-

gels von über 3.000 Raketen aus dem Gazastreifen im 

Mai 2020 eine Überprüfung der Verwendung deutscher 

und europäischer Hilfsgelder für Palästina gemäß der 

neuen Antiterror Richtlinien der EU. Im Dezember 2019 

waren neue Anti-Terror-Richtlinien der EU in Kraft ge-

treten, deren Einhaltung im Mai 2020 von palästinensi-

schen NGOs abgelehnt wurde.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 78 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Transparenz bei der Verwendung deutscher 

Hilfsgelder für Gaza 

Die CDU Deutschlands fordert auch angesichts des im-

mer wiederkehrenden Beschusses von Israel, z. B. mit 

über 3000 Raketen aus dem Gazastreifen im Mai 2020, 

auch künftig eine ständige Überprüfung der Verwen-

dung deutscher und europäischer Hilfsgelder für Paläs-

tina gemäß der Antiterror-Richtlinien der EU vom De-

zember 2019. 

Antrag Nr. C 79 KV Ludwigsburg 

Mehr Verantwortung wagen - Deutschland in Europa und Europa in der Welt 

Der CDU-Bundesverband fordert die Bundesrepublik 

Deutschland und die Europäische Union dazu auf, 

mehr Verantwortung in den globalen Krisengebieten zu 

übernehmen. Dabei sollte je nach Situationslage abge-

wogen werden, welche Maßnahmen am meisten Sinn 

und erfolgversprechend sind. Dabei sollte auch im 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 79 an 

die Fachkommission Internationale Stabilität zu über-

weisen. 
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Interesse Europas eine europäische Verteidigungs- und 

Militärstrategie fokussiert werden. Dies könnte bei-

spielsweise heute schon in einem gemeinsamen Be-

schaffungs- und Rüstungswesen und gemeinsamen 

Truppenübungen umgesetzt werden. Um als Europäi-

sche Union mit den globalen Herausforderungen klar zu 

kommen, sollten hierbei auch Investitionen in gemein-

sam genutzte Fahrzeuge und Flotten in Anbetracht ge-

zogen werden. 

Antrag Nr. C 80 KV Rhein-Neckar 

Verteidigungsstrategie 

Die CDU setzt sich dafür ein, dass Deutschland eine 

Strategie zur realistischen Verteidigung des eigenen 

Landes sowie seines Beitrages zur Bündnisverteidi-

gung entwirft und sich entsprechend aufstellt. Dies um-

fasst die Aufstellung der Bundeswehr mit den unter-

schiedlichen notwendigen Fähigkeiten (Landesverteidi-

gung/Beitrag zu Bündnisverteidigung) ebenso wie der 

Ausbau des Zivilschutzes und der Stärkung der Resili-

enzfähigkeit der Gesellschaft (gegen Stromausfall, Ein-

schränkung der Kommunikation, etc.). Dafür sind dau-

erhaft 2% des BIP für die Verteidigung aufzuwenden 

und diese Mittel regulär im jeweiligen Haushalt auszu-

weisen. In einem ersten Schritt sind die Munitionsbe-

stände (panzerbrechend, Artillerie, Flugabwehr, etc.) 

der Bundeswehr in den nächsten 5 Jahren mit den da-

für notwendigen Milliardenbeträgen aufzufüllen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 80 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Verteidigung und Krisenresilienz der neuen 

Lage anpassen 

Deutschland sieht sich durch den russischen Angriff auf 

die Ukraine, der großen Zahl sicherheitspolitischer Kri-

sen weltweit und der zunehmenden Zahl von Umwelt-

katastrophen einer neuen Bedrohungs- und Krisenlage 

gegenüber. Darum setzt sich die CDU Deutschlands 

dafür ein, dass die Bundesregierung die Strukturen der 

Bundeswehr und der Organisationen des Krisen- und 

Katastrophenschutzes an diese neue Lage anpasst, sie 

nötigenfalls neu organisiert und intensiver miteinander 

vernetzt, sie vor allem aber mit zusätzlichen Ressour-

cen stärkt. Da heute Landes- und Bündnisverteidigung 

untrennbar miteinander verbunden sind, müssen wir 

unsere Beiträge zur gemeinsamen Verteidigung in EU 

und NATO erhöhen und dafür dauerhaft mehr als 2 

Prozent des BIP über den regulären Verteidigungs-

haushalt in die Bundeswehr investieren. Ebenso fordert 

die CDU Deutschlands die Aufwertung und den Ausbau 

des Krisen- und Zivilschutzes und die Stärkung der 

Resilienz der Gesellschaft (gegen Großschadenereig-

nisse, Stromausfall, Einschränkung der Kommunika-

tion, etc.). Verteidigung und Krisen- und Zivilschutz 

müssen sich ergänzen und in einem Gesamtkonzept 

einfließen, damit wir für die Bedrohungen und Heraus-

forderungen der Zukunft gewappnet sind. 
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Antrag Nr. C 81 KV Vechta 

Mehrheitsprinzip in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GSVP) der Europäischen 

Union (EU) 

Die CDU Deutschland tritt für die Einführung des Mehr-

heitsprinzips in der Gemeinsamen Außen- und Sicher-

heitspolitik (GSVP) der Europäischen Union (EU) ein. 

Dabei können auch mehrere Staaten als „Pionier-

gruppe“ vorangehen, die für eine tiefere Integration in 

diesem Politikfeld bereit sind. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 81 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Mehrheitsprinzip in der Gemeinsamen Außen- 

und Sicherheitspolitik (GSVP) der Europäi-

schen Union (EU)  

Die CDU Deutschlands tritt für die Einführung des 

Mehrheitsprinzips in der Gemeinsamen Außen- und Si-

cherheitspolitik (GSVP) der Europäischen Union (EU) 

ein. Da der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen nur 

einstimmig möglich ist, fordern wir darüber hinaus, dass 

mehrere EU-Staaten als „Pioniergruppe“ vorangehen, 

die für eine tiefere Integration in diesem Politikfeld wil-

lens und fähig sind. 



ANTRÄGE 152 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

Innenpolitik, Justiz, Zuwanderung und Asyl 

Antrag Nr. C 82 Frauen Union 

Staatliche Verantwortung für die Aufarbeitung und die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch 

an Kindern und Jugendlichen in Institutionen stärken 

Im Januar 2010 erschütterte der offenbar gewordene 

Missbrauchsskandal am Canisius-Kolleg in Berlin. In 

der breiten Öffentlichkeit wurden die Stimmen der Be-

troffenen des Missbrauchs in der katholischen Kirche 

erstmals wahrgenommen. Als eine unmittelbare Folge 

wurde eine erneute Untersuchung des mangelhaft auf-

gearbeiteten sexuellen Kindesmissbrauchs an der 

Odenwaldschule in Hessen in die Wege geleitet. Für 

die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen in Institutionen in Deutschland waren 

dies entscheidende Ereignisse. 

Bereits im März 2010 setzte die damalige Bundesregie-

rung den Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in 

Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und 

öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ 

ein und berief die Unabhängige Beauftragte zur Aufar-

beitung des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). 

Sowohl die Aufarbeitung bereits verjährter Straftaten 

als auch die Prävention, die Gewährleistung einer ef-

fektiven Strafverfolgung sowie die Initiierung von For-

schung und Evaluation sollten so vorangetrieben wer-

den. Vor allem aber sollten Betroffene eine unabhän-

gige Anlaufstelle haben, Gehör bekommen und Hilfen 

erhalten. 

Seither sind 12 Jahre vergangen. Auch dank der Mitwir-

kung von Betroffenen ist viel geleistet, sind neue Er-

kenntnisse gewonnen, gesetzliche Regelungen ver-

schärft und Weichen neu gestellt worden. Es hat sich 

leider gezeigt, dass das Ausmaß sexueller Gewalt ge-

genüber Kindern und Jugendlichen eine beschämende 

Dimension auch in Deutschland hat, die sich kaum je-

mand so vorstellen konnte. Neben dem Missbrauch im 

familiären Umfeld gibt es sexuelle Übergriffe und Ge-

walt in zahlreichen Institutionen im privaten und öffentli-

chen Bereich, darunter Kirchen, Schulen, der organi-

sierte Sport oder die Kinder- und Jugendhilfe. Die 

Gründe sind vielfältig und unterscheiden sich je nach 

Kontext und Institution. 

Die zwischenzeitlich auch dank des öffentlichen Drucks 

und der fortschreitenden Aufarbeitung immer wieder 

neu bekanntgewordenen Fälle von Missbrauch, nicht 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 82 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Staatliche Verantwortung für die Aufarbeitung 

und die Bekämpfung von sexuellem Miss-

brauch an Kindern und Jugendlichen in Institu-

tionen stärken  

Im Januar 2010 erschütterte der offenbar gewordene 

Missbrauchsskandal am Canisius-Kolleg in Berlin. In 

der breiten Öffentlichkeit wurden die Stimmen der Be-

troffenen des Missbrauchs in der katholischen Kirche 

erstmals wahrgenommen. Als eine unmittelbare Folge 

wurde eine erneute Untersuchung des mangelhaft auf-

gearbeiteten sexuellen Kindesmissbrauchs an der 

Odenwaldschule in Hessen in die Wege geleitet. Für 

die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen in Institutionen in Deutschland waren 

dies entscheidende Ereignisse. 

Bereits im März 2010 setzte die damalige Bundesregie-

rung den Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in 

Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und 

öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ 

ein und berief die Unabhängige Beauftragte zur Aufar-

beitung des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). 

Sowohl die Aufarbeitung bereits verjährter Straftaten 

als auch die Prävention, die Gewährleistung einer ef-

fektiven Strafverfolgung sowie die Initiierung von For-

schung und Evaluation sollten so vorangetrieben wer-

den. Vor allem aber sollten Betroffene eine unabhän-

gige Anlaufstelle haben, Gehör bekommen und Hilfen 

erhalten. 

Seither sind 12 Jahre vergangen. Auch dank der Mitwir-

kung von Betroffenen ist viel geleistet, sind neue Er-

kenntnisse gewonnen, gesetzliche Regelungen ver-

schärft und Weichen neu gestellt worden. Es hat sich 

leider gezeigt, dass das Ausmaß sexueller Gewalt ge-

genüber Kindern und Jugendlichen eine beschämende 

Dimension auch in Deutschland hat, die sich kaum je-

mand so vorstellen konnte. Neben dem Missbrauch im 

familiären Umfeld gibt es sexuelle Übergriffe und Ge-

walt in zahlreichen Institutionen im privaten und 



ANTRÄGE 153 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

nur im familiären Umfeld, sondern gerade auch in Insti-

tutionen, haben in vielen Bereichen dazu geführt, dass 

Aufklärung vorangetrieben, Betroffene entschädigt und 

präventive Maßnahmen in die Wege geleitet wurden. 

Denjenigen, die sich dafür eingesetzt und sie vorange-

trieben haben, gebührt Dank und Anerkennung. 

Unbestreitbar steht der Staat bei der strafrechtlichen 

Verfolgung von nicht verjährten Sexualstraftaten unein-

geschränkt in der Pflicht. 

Darüber hinaus bedarf es trotz Fortschritten einer sys-

tematischen und unabhängigen Aufklärung, der einheit-

liche fachliche Standards - insbesondere zu Art und 

Umfang des Missbrauchs, seinen Folgen sowie zu dem 

administrativen Umgang mit Täterinnen und Täter so-

wie den Betroffenen - zugrunde liegen und die ent-

schieden vorangetrieben wird. Das sind wir den Opfern, 

gerade wenn die Fälle juristisch bereits verjährt sind 

und eine Strafverfolgung nicht mehr in Betracht kommt, 

schuldig. Nur so kann auch Strukturen in Institutionen, 

die sexuelle Gewalt an Minderjährigen begünstigen 

oder nicht effektiv verhindern, entgegengewirkt werden. 

Das ist eine entscheidende Grundlage, um verloren ge-

gangenes Vertrauen wiederzugewinnen. 

Staatlicherseits muss deshalb rasch, umfassender und 

dauerhaft Verantwortung sowohl für die Aufarbeitung, 

die Stärkung der Rechte von Betroffenen als auch für 

die Prävention und die Strafverfolgung und -durchset-

zung übernommen werden. Gerade weil es um sehr 

sensible Fragen geht, die an den Grundfesten unseres 

Zusammenlebens rühren, muss der Bundestag als 

Volksvertretung eine stärkere Rolle bekommen und 

systematisch einbezogen werden. 

Die aktuelle Bundesregierung hat sich in ihrem Koaliti-

onsvertrag darauf verständigt, Prävention und Schutz 

von Kindern zu stärken. Kinderrechte sollen im Grund-

gesetz verankert werden. 

Ein wirksamer Kinder- und Jugendschutz erfordert 

zwingend auch eine stärkere Übernahme von Verant-

wortung dafür, dass sich sexueller Missbrauch in dieser 

Form nicht wiederholen kann. 

Die CDU Deutschlands fordert die Bundesregierung 

deshalb auf 

• bis Ende 2022 einen Gesetzentwurf zur rechtli-

chen Verankerung, der Stärkung der Rechte so-

wie zur Einführung einer regelmäßigen Berichts-

pflicht an den Deutschen Bundestag für das Amt 

der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 

öffentlichen Bereich, darunter Kirchen, Schulen, der or-

ganisierte Sport oder die Kinder- und Jugendhilfe. Die 

Gründe sind vielfältig und unterscheiden sich je nach 

Kontext und Institution. 

Die zwischenzeitlich auch dank des öffentlichen Drucks 

und der fortschreitenden Aufarbeitung immer wieder 

neu bekanntgewordenen Fälle von Missbrauch, nicht 

nur im familiären Umfeld, sondern gerade auch in Insti-

tutionen, haben in vielen Bereichen dazu geführt, dass 

Aufklärung vorangetrieben, Betroffene entschädigt und 

präventive Maßnahmen in die Wege geleitet wurden. 

Denjenigen, die sich dafür eingesetzt und sie vorange-

trieben haben, gebührt Dank und Anerkennung.  

Die CDU Deutschlands steht dafür, dass sich kein Täter 

sicher fühlen darf. Daher steht für uns Opferschutz vor 

Täterschutz. Wir haben bereits viel erreicht - wie zuletzt 

die Bestrafung von sexuellem Missbrauch an Kindern 

als Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. 

Doch damit ist für uns der Kampf noch nicht gewonnen. 

Es bedarf weiterer verschärfender Maßnahmen.  

Unbestreitbar steht der Staat bei der strafrechtlichen 

Verfolgung von nicht verjährten Sexualstraftaten unein-

geschränkt in der Pflicht. 

Darüber hinaus bedarf es trotz Fortschritten einer sys-

tematischen und unabhängigen Aufklärung, der einheit-

liche fachliche Standards - insbesondere zu Art und 

Umfang des Missbrauchs, seinen Folgen sowie zu dem 

administrativen Umgang mit Täterinnen und Täter so-

wie den Betroffenen - zugrunde liegen und die ent-

schieden vorangetrieben wird. Das sind wir den Opfern, 

gerade wenn die Fälle juristisch bereits verjährt sind 

und eine Strafverfolgung nicht mehr in Betracht kommt, 

schuldig. Nur so kann auch Strukturen in Institutionen, 

die sexuelle Gewalt an Minderjährigen begünstigen 

oder nicht effektiv verhindern, entgegengewirkt werden. 

Das ist eine entscheidende Grundlage, um verloren ge-

gangenes Vertrauen wiederzugewinnen.   

Staatlicherseits muss deshalb rasch, umfassend und 

dauerhaft Verantwortung sowohl für die Aufarbeitung, 

die Stärkung der Rechte von Betroffenen als auch für 

die Prävention, Strafverfolgung und -durchsetzung 

übernommen werden. Gerade weil es um sehr sensible 

Fragen geht, die an den Grundfesten unseres Zusam-

menlebens rühren, muss der Bundestag als Volksver-

tretung eine stärkere Rolle bekommen und systema-

tisch einbezogen werden. 

Ein wirksamer Kinder- und Jugendschutz erfordert 

zwingend auch eine stärkere Übernahme von 
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sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) vorzu-

legen. 

• die bis 2023 befristet beauftragte Unabhängige 

Kommission zur Aufarbeitung gesetzlichen Kin-

desmissbrauchs im Sinne einer zentralen staat-

lichen Kontroll- und Monitoring-Stelle künftig ge-

setzlich zu verankern und darin den konkreten 

Wirkungsbereich, Aufgaben, Rechte und Pflich-

ten festzulegen. 

• ein fraktions- und ressortübergreifendes Begleit-

gremium einzurichten, dem die Aufarbeitungs-

kommission berichtet und das politische Emp-

fehlungen ausspricht. Mitglieder des Bundesta-

ges sollen in diesem Begleitgremium entspre-

chend der Stärke der Fraktionen vertreten sein. 

• sicherzustellen, dass Betroffene ihre berechtig-

ten Interessen bei der Aufarbeitung sexuellen 

Kindesmissbrauchs und in Bezug auf angemes-

sene Entschädigung und Hilfen durchsetzen 

können. 

• gemeinsam mit den Bundesländern darauf hin-

zuwirken, dass diese den aus der Strafverfol-

gung und -durchsetzung erwachsenden Aufga-

ben vollumfänglich nachkommen sowie Maß-

nahmen und Angebote zur Aufklärung im sozia-

len Umfeld von Kindern und Jugendlichen nach-

prüfbar verstärkt werden. 

• eine Anzeigepflicht bei sexuellem Missbrauch 

an Minderjährigen bzw. dem Verdacht darauf, 

z.B. durch eine Erweiterung von § 138 StGB, zu 

prüfen. 

Verantwortung dafür, dass sich sexueller Missbrauch in 

dieser Form nicht wiederholen kann. 

Die CDU Deutschlands fordert die Bundesregierung 

deshalb auf, 

• bis Ende 2022 einen Gesetzentwurf zur rechtli-

chen Verankerung, der Stärkung der Rechte so-

wie zur Einführung einer regelmäßigen Berichts-

pflicht an den Deutschen Bundestag für das Amt 

der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) vorzu-

legen. 

• die bis 2023 befristet beauftragte Unabhängige 

Kommission zur Aufarbeitung gesetzlichen Kin-

desmissbrauchs im Sinne einer zentralen staat-

lichen Kontroll- und Monitoring-Stelle künftig ge-

setzlich zu verankern und darin den konkreten 

Wirkungsbereich, Aufgaben, Rechte und Pflich-

ten festzulegen. 

• ein fraktions- und ressortübergreifendes Begleit-

gremium einzurichten, dem die Aufarbeitungs-

kommission berichtet und das politische Emp-

fehlungen ausspricht. Mitglieder des Bundesta-

ges sollen in diesem Begleitgremium entspre-

chend der Stärke der Fraktionen vertreten sein. 

• sicherzustellen, dass Betroffene ihre berechtig-

ten Interessen bei der Aufarbeitung sexuellen 

Kindesmissbrauchs und in Bezug auf angemes-

sene Entschädigung und Hilfen durchsetzen 

können. 

• gemeinsam mit den Bundesländern darauf hin-

zuwirken, dass diese den aus der Strafverfol-

gung und -durchsetzung erwachsenden Aufga-

ben vollumfänglich nachkommen sowie Maß-

nahmen und Angebote zur Aufklärung im sozia-

len Umfeld von Kindern und Jugendlichen nach-

prüfbar verstärkt werden. 

• eine Anzeigepflicht bei sexuellem Missbrauch 

an Minderjährigen bzw. dem Verdacht darauf, z. 

B. durch eine Erweiterung von § 138 StGB, zu 

prüfen. 

Antrag Nr. C 83 Junge Union 

Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 2.1 – Kraft aus der Katastrophe ziehen 

Die Flutkatastrophe im Ahrtal kostete 134 Menschen  Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 83 in 
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das Leben, tausende verloren ihr Hab und Gut. Zur zu-

künftigen Bewältigung von Katastrophen müssen die 

Bundes- und Landesregierungen aus den Fehlern des 

Sommers 2021 lernen und folgende Maßnahmen um-

setzen: 

1. Digitale und akustische Frühwarn- und Informa-

tionssysteme müssen krisenfest ausgebaut wer-

den. 

2. Die Bevölkerung und politisch verantwortliche 

Personen müssen flächendeckend besser auf 

den Eintritt einer Katastrophe vorbereitet wer-

den. 

3. Die Nutzung des internationalen Standards CAP 

(Common Alerting Protocol) durch alle Medien 

soll zur effizienten Information der Bevölkerung 

beitragen. 

4. Der Nutzen von in Echtzeit erstellten digitalen 

Lagebildern soll geprüft und eine Umsetzung 

zeitnah und flächendeckend durchgeführt wer-

den. 

5. Bestehende Weiterbildungsmöglichkeiten für 

Hilfskräfte und Entscheidungsträger sollen aus-

gebaut, vernetzt, finanziert und wo sie fehlen, 

Neue geschaffen werden. 

6. Regelmäßige interprofessionelle und interdiszip-

linäre Übungen aller Behörden, Organisationen 

und Strukturen und die Standardisierung der 

Ausbildungen im Katastrophenschutz sollen die 

Interoperabilität verbessern. 

7. Die Hilfsorganisationen sollen bei der Anschaf-

fung und Unterhaltung moderner und krisenfes-

ter Ausrüstung und in der Ausbildung finanziell 

stärker unterstützt werden. 

8. Eine regelmäßige Evaluation der Rahmenbedin-

gungen im Bevölkerungsschutz und der perso-

nellen Ausstattung der Katastrophenschutzbe-

hörden soll eventuelle Mängel frühzeitig aufde-

cken. 

9. Aufbauend auf dem System der Bezirks- und 

Kreisverbindungskommandos soll die Rolle der 

Bundeswehr im Heimatschutz gestärkt werden, 

indem ein Verbindungsoffizier den Krisenstäben 

von kreisfreien Städten und Landkreisen als 

ständiges Mitglied zugewiesen wird. 

10. Die Koordinierung ehrenamtlicher und sponta-

ner Hilfe soll im Katastrophenfall durch engma-

schigen Informationsaustausch und eine 

folgender Fassung anzunehmen und an die Fachkom-

mission Sicherheit und die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion zu überweisen:  

Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 2.1 – 

Lehren aus der Katastrophe ziehen 

  

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen, vor allem an der Ahr und an der Erft, kostete 

im Juli 2021 über 180 Menschen das Leben, viele wur-

den schwer verletzt, Tausende verloren ihr Hab und 

Gut. Zur zukünftigen Bewältigung von Katastrophen 

müssen die Bundes- und Landesregierungen aus den 

Fehlern des Sommers 2021 lernen. 

Die CDU Deutschlands wie auch die CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion werden entlang ihrer bisherigen Politik 

für eine Stärkung des Bevölkerungsschutzes weitere 

Vorschläge entwickeln und gegenüber der Ampel-Re-

gierung auf deren Durchsetzung drängen, um Deutsch-

land insgesamt krisenfester zu machen. 

Dabei sollen folgende Punkte Berücksichtigung finden: 

1. Ausbau digitaler und akustischer Frühwarn- und 

Informationssysteme. 

2. Bessere Vorbereitung der Bevölkerung und der 

politisch Verantwortlichen auf den Eintritt einer 

Katastrophe. 

3. Nutzung des internationalen Standards CAP 

(Common Alerting Protocol) zur effizienten Infor-

mation. 

4. Prüfung der Nutzung von in Echtzeit erstellten 

digitalen Lagebildern. 

5. Ausbau bestehender Weiterbildungsmöglichkei-

ten für Hilfskräfte und Entscheidungsträger. 

6. Übungen aller Behörden, Organisationen und 

Strukturen und die Standardisierung der Ausbil-

dungen im Katastrophenschutz zur Verbesse-

rung der Interoperabilität. 

7. Stärkung der finanziellen Unterstützung der 

Hilfsorganisationen bei der Anschaffung und 

Unterhaltung moderner und krisenfester Ausrüs-

tung. 

8. Evaluation der Rahmenbedingungen im Bevöl-

kerungsschutz und der personellen Ausstattung 

der Katastrophenschutzbehörden. 

9. Stärkung der Rolle der Bundeswehr im Heimat-

schutz. 

10. Bessere Koordinierung ehrenamtlicher und 
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bessere lokale Einbindung aller Akteure in die 

Krisenbewältigung optimiert werden. 

spontaner Hilfe im Katastrophenfall, u. a. durch 

engmaschigen Informationsaustausch. 

Antrag Nr. C 84 Junge Union 

K.O.-Tropfen aus dem Verkehr ziehen – Verkauf von Gamma-Butyrolacton (GBL) reglementieren 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, Gamma-

Butyrolacton (GBL) zum Schutz der Allgemeinheit ver-

pflichtend vergällen zu lassen. Ziel muss es sein, den 

Missbrauch von GBL durch Privatpersonen zu erschwe-

ren, ohne die Industrie unverhältnismäßig bürokratisch 

zu belasten.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 84 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 85 Junge Union 

LSBTI-feindliche Straftaten bundesweit einheitlich erfassen 

Die CDU Deutschlands setzt sich für eine länderüber-

greifende, bundesweite Erfassung der politisch moti-

vierten Kriminalität (PMK), die sich gegen die sexuelle 

Orientierung sowie die geschlechtliche und sexuelle 

Identität richtet, ein. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 85 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 86 Junge Union 

Zugänglichkeit von Initiativen wie ProBeweis für Minderjährige 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, dass Initia-

tiven wie ProBeweis für Minderjährige zugänglich ge-

macht werden. Betroffene von sexualisierter oder häus-

licher Gewalt müssen auch ohne Zustimmung der El-

tern ärztliche Beratung und eine Beweissicherung 

wahrnehmen dürfen.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 86 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 87 Senioren-Union 

Verbandsklagerecht einschränken – Genehmigungen beschleunigen 

Die CDU setzt sich dafür ein, das Verbandsklagerecht 

einzuschränken und durch Einführung klarer Kriterien 

für die Klageberechtigung neu zu justieren. Ein Klage-

recht soll grundsätzlich nur bei unmittelbarer Betroffen-

heit zugestanden werden. Die CDU sieht großen 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 87 

und C 92 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 



ANTRÄGE 157 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

Handlungsbedarf, um die Genehmigung wichtiger Bau-

projekte, Infrastrukturmaßnahmen, etc. zu beschleuni-

gen. 

Antrag Nr. C 88 LV Baden-Württemberg 

Plakatierung bei Wahlen in den Kommunen 

Die CDU Deutschlands möge schnellstmöglich darauf 

hinwirken, dass es eine bundeseinheitliche Regelung 

zur Wahlsichtwerbung gibt, die insbesondere Beginn 

und Ende allgemein definiert. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 88 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 89 BezV Nordwürttemberg 

Maßnahmen zur Krisenvorsorge 

Abgeordnete und Mandatsträger der CDU setzen sich 

auf allen Ebenen (Bund, Land, Region, Kreis und Kom-

mune) aktiv für Maßnahmen zur Krisenvorsorge und 

zur Erhöhung der Krisen-Resilienz ein. Die Alarminfra-

struktur muss bundesweit vernetzt werden. Zudem 

muss ein krisensicherer Warnmittel-Mix aufgebaut wer-

den, der analoge Warnmittel (z. B. Dachsirenen) und di-

gitale Warnmittel (z. B. WarnApps) miteinander kombi-

niert. Die Bundesregierung wird explizit aufgefordert, 

dazu ein neues Förderprogramm aufzulegen oder das 

bestehende Förderprogram aus dem „Konjunktur- und 

Krisenbewältigungspaket 2020 bis 2022“ zu verlängern 

und deutlich aufzustocken. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 89 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 90 BezV Nordwürttemberg 

Schutz vor sexueller Gewalt 

Die CDU wird ein Expertengremium einrichten zum 

Thema Prostitution, Zwangsprostitution und Menschen-

handel. Dieses soll Vorschläge erarbeiten, wie das der-

zeit gültige und nur bedingt funktionsfähige Prostituier-

tenschutzgesetz besser angewandt sowie überarbeitet 

werden kann und wie die Betroffenen, insbesondere 

Frauen aus Osteuropa, besser geschützt werden kön-

nen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird zudem aufge-

fordert, als Sofortmaßnahme schnellstmöglich einen 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 90 an-

zunehmen und an den BACDJ und die CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion zu überweisen. 
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Gesetzentwurf einbringen, mit dem Flüchtlinge, insbe-

sondere aus der Ukraine, vor sexueller Gewalt, Men-

schenhandel und Zwangsprostitution geschützt werden 

sollen. Dies soll mittels eines Anwerbeverbots für Pros-

titution an Bahnhöfen, Flughäfen und Unterkünften um-

gesetzt werden. 

Antrag Nr. C 91 KV Germersheim 

Verkleinerung des Bundestages und Stärkung von Direktmandaten 

Um aktiv auf eine Verkleinerung des Deutschen Bun-

destages auf seine Soll-Größe von 598 Mitgliedern hin-

zuwirken, setzt sich die CDU für die Einführung des 

Grabenwahlrechts in Kombination mit einer absoluten 

Mehrheit für die Wahl der Direktmandate für den Deut-

schen Bundestag ein. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 91 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 92 KV Leer 

Abschaffung der Verbandsklage 

Die CDU Deutschland fordert die sofortige Abschaf-

fung des Verbandsklagerechtes für Umwelt-, Natur- 

und Tierschutzverbände, sofern sie nicht die Verlet-

zung eigener Rechte geltend machen können. Dazu 

wird die Bundesregierung aufgefordert, das Um-

weltrechtsbehelfsgesetz ersatzlos zu streichen. Zu-

gleich wird die Bundesregierung aufgefordert, auf 

eine Zurücknahme der dazugehörigen EG-Richtlinie 

2003/35/ EG hinzuwirken. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 87 

und C 92 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 93 KV Mittelsachsen 

Verlängerung der Legislaturen des Deutschen Bundestages 

Der CDU-Bundesparteitag beauftragt die CDU-Bundes-

tagsfraktion sich dafür einzusetzen, die Legislatur des 

Bundestages von vier auf fünf Jahre zu erhöhen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 93 an-

zunehmen. 
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Antrag Nr. C 94 KV Rhein-Neckar 

Ablehnung der Wahlrechtsreform für die Wahlen zum Deutschen Bundestag 

Die CDU Deutschlands lehnt eine Wahlrechtsreform für 

die Wahlen zum Bundestag ab, in der ein Kandidat / 

eine Kandidatin, der / die im Wahlkreis die Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen erhalten hat, nicht als so ge-

wählter Kandidat / gewählte Kandidatin der / die Wahl-

kreisabgeordnete im Deutschen Bundestag wird. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 94 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. C 95 KV Rheinisch-Bergischer Kreis 

Abschaffung der Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch an Kindern 

Die Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch an Kin-

dern (Strafgesetzbuch §§176 bis 176b) wird abge-

schafft. 

Die CDU Deutschlands bittet hierzu die CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion, eine entsprechende Änderung des 

Strafgesetzbuches schnellst möglich in die Weg zu lei-

ten. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 95 

und C 97 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 96 KV Schmalkalden-Meiningen 

Für eine Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung  - Wert der deutschen Staatsangehörig-

keit erhalten 

Die CDU Deutschlands fordert die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion auf, sich mittels geeigneter Anträge dafür 

einzusetzen, dass  

  

1. die Migration von dringend benötigten Fachkräf-

ten erleichtert wird, mit dem Ziel der Sicherung 

des Fachkräftebedarfs unserer Wirtschaft und 

damit eine gesicherte Refinanzierung unserer 

Sozialsysteme.  

2. im Gegenzug die Duldung des Missbrauchs des 

Asylrechts durch Menschen, die weder politisch 

verfolgt werden, noch Opfer von Menschen-

rechtsverletzungen oder von Kriegen oder Bür-

gerkriegen sind, beendet wird.  

3. der Vollzug des Ausländerrechts komplett in 

Bundesverantwortung organisiert und das Auf-

enthaltsrecht überarbeitet wird, insbesondere 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 96 in 

folgender Fassung anzunehmen und an die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion zu überweisen:  

Zuwanderungspolitik im Zeichen von Humani-

tät und Ordnung 

  

Unsere Migrationspolitik steht im Zeichen von Humani-

tät und Ordnung. Humanität ist eine moralische und 

rechtliche Verpflichtung und Ausdruck christdemokrati-

scher Werte. Ordnung und Begrenzung der Zuwande-

rung sind Voraussetzung für den Erfolg und die Akzep-

tanz der Migrationspolitik. Auf nationaler Ebene haben 

wir hier viel erreicht. Auf EU-Ebene bleibt noch viel zu 

tun. 

Die CDU Deutschlands bittet die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion daher, sich mittels geeigneter Anträge da-

für einzusetzen, dass: 
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hinsichtlich der Durchsetzung der Ausreise-

pflicht.  

4. Asylsuchende, die von einem sicheren Drittstaat 

aus einreisen wollen, entsprechend der Verord-

nung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III) überprüft 

und in das EU-Land überstellt werden, in wel-

chem sie zum ersten Mal die EU-Grenzen über-

schritten haben.  

5. alle EU-Mitgliedsstaaten Art. 3 der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention einhalten. 

Verstöße dagegen müssen von Seiten der Euro-

päischen Union sanktioniert werden.  

6. eine einheitliche Regelung zu einer gerechten 

Verteilung aller Flüchtlinge zwischen den EU-

Mitgliedsstaaten geschaffen wird, z.B. analog 

des Königsteiner Schlüssels in Deutschland.  

7. abgelehnte Asylsuchende abgeschoben und 

nicht mit einem Aufenthaltsrecht ausgestattet 

werden. Die Bundesregierung hat die Entwick-

lungshilfeleistungen an die Aufnahmebereit-

schaft der Herkunftsstaaten zu koppeln. Es 

müssen Möglichkeiten zur Abschiebung in auf-

nahmebreite Drittstaaten geschaffen werden, 

analog dem Beispiel Großbritanniens.  

8. das Ausländerrecht so geändert wird, dass 

straffällige Ausländer zum Schutze der öffentli-

chen Sicherheit bis zur Durchsetzung der Ab-

schiebung in Abschiebungshaft genommen wer-

den. Die Bundesländer haben hierfür die not-

wendigen Haftplätze vorzuhalten.  

9. die Einbürgerung nur am Ende eines langjähri-

gen Integrationsprozesses steht. Zwingende Vo-

raussetzung für eine Einbürgerung sind Siche-

rung des Lebensunterhalts durch eigene Er-

werbstätigkeit, ausreichende deutsche Sprach-

kenntnisse, eine Bejahung der unserer Kultur 

und der freiheitlichen Grundordnung des Grund-

gesetzes und das Fehlen von strafrechtlichen 

Verurteilungen. 

1. die bestehenden Angebote für einen erleichter-

ten Zuzug von beruflich qualifizierten Fachkräf-

ten aus dem Regelwerk zur Fachkräfteeinwan-

derung auch genutzt werden. Die Zukunft des 

Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt in ent-

scheidendem Maße davon ab, wie gut es ge-

lingt, unsere Fachkräftebasis zu sichern und zu 

erweitern. Dabei ist wichtig, dass die Fachkräf-

tegewinnung aus Drittstaaten immer nur eine 

Säule einer umfassenden Fachkräftestrategie 

sein kann. Vorrangig bleiben für uns die Aktivie-

rung des inländischen Potenzials und die Fach-

kräftegewinnung innerhalb der EU. 

2. die klare Trennung zwischen Zuwanderungs-

recht zur Arbeitsaufnahme einerseits und Asyl-

recht andererseits eingehalten wird. Dabei müs-

sen wir klar unterscheiden zwischen Menschen 

in Not und denen, die unser Land wieder verlas-

sen müssen, weil sie nicht schutzbedürftig sind. 

Dazu gehört auch, Missbräuchen des Asylrechts 

wirksam entgegenzutreten. 

3. Ausreisepflichten besser und konsequenter 

durchgesetzt werden, etwa durch weitere Ände-

rungen des Aufenthaltsrechts, die über die bis-

her schon erreichte Schärfung der Instrumente 

des Ausreisegewahrsams und der Abschiebe-

haft hinausgehen und diese praxistauglicher ge-

stalten. Straftäter müssen konsequent abge-

schoben werden; wer in Deutschland straffällig 

wird, hat sein Gastrecht verwirkt. 

4. Asylsuchende, die von einem sicheren Drittstaat 

aus einreisen wollen, entsprechend der Verord-

nung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III) überprüft 

und in das EU-Land überstellt werden, in wel-

chem sie zum ersten Mal die EU-Grenzen über-

schritten haben. Die neue Praxis, in Griechen-

land bereits anerkannten Asylsuchenden in 

Deutschland erneut einen Asylstatus zuzuspre-

chen, muss sofort gestoppt werden. 

5. alle EU-Mitgliedstaaten Art. 3 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention einhalten. Verstöße 

dagegen müssen von Seiten der Europäischen 

Union sanktioniert werden. 

6. eine grundlegende Reform des Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems erfolgt. Dabei setzen 

wir uns auf EU-Ebene für einen verstärkten 

Schutz der Außengrenzen, für die Prüfung von 

Asylanträgen an den Außengrenzen, für die 
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Verhinderung von Sekundärmigration, für eine 

solidarische Verantwortungsteilung, für eine ver-

besserte Rückführung und für eine bessere Be-

obachtung der Migrationslage ein. 

7. im Rahmen der Europäischen Union die Zusam-

menarbeit mit den Hauptherkunftsländern zu in-

tensivieren und Fluchtursachen wirksam zu be-

kämpfen. Entwicklungsleistungen sollen an die 

grundsätzliche Rücknahmebereitschaft der Her-

kunftsländer gekoppelt werden; Kürzungen  dür-

fen jedoch nicht die Erfolge der bisherigen Ent-

wicklungszusammenarbeit gefährden. 

8. die Einbürgerung Ausdruck eines langjährigen 

Integrationsprozesses ist. Zwingende Voraus-

setzung für eine Einbürgerung sind Sicherung 

des Lebensunterhalts durch eigene Erwerbstä-

tigkeit (oder der Besuch einer Schule, einer 

Ausbildungsstätte oder einer Universität), aus-

reichende deutsche Sprachkenntnisse, eine auf-

geschlossene Haltung gegenüber unserer Kultur 

und eine Bejahung der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung des Grundgesetzes und 

das Fehlen von strafrechtlichen Verurteilungen. 

Antrag Nr. C 97 KV Hamburg-Mitte, KV Steinfurt, KV Wesel 

Abschaffung der Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch an Kindern 

Die Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch an Kin-

dern (Strafgesetzbuch §§176 bis 176e) wird abge-

schafft. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 95 

und C 97 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 98 Senioren-Union, KV Wittenberg 

Zivil- und Katastrophenschutz ausbauen 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, 

durch geeignete Initiativen für einen wirkungsvollen 

Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes zu sorgen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 98 an-

zunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 

überweisen. 



ANTRÄGE 162 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

Antrag Nr. C 99 KV Hamburg-Mitte, Auslandsverband Brüssel 

Islamismus europaweit wirksam bekämpfen 

Der weltanschauliche und religiöse Pluralismus ist ein 

unverbrüchlicher Teil des europäischen Wertefunda-

ments. Es ist eine große und kostbare Errungenschaft, 

dass Menschen verschiedenen und keines Glaubens in 

Deutschland und der EU in Frieden und Freiheit vereint 

leben können. Dies schließt unsere muslimischen Mit-

bürgerinnen und Mitbürger ein, die aus unseren Gesell-

schaften nicht wegzudenken sind. 

Allerdings müssen wir feststellen, dass eine bedeu-

tende Anzahl islamischer Organisationen in Europa und 

Deutschland Ziele vertreten, die nicht mit den demokra-

tischen und rechtsstaatlichen Prinzipien der EU-Ver-

träge und des Grundgesetzes im Einklang stehen. 

Immer wieder waren Menschen in Europa und Deutsch-

land in der letzten Zeit das Ziel islamistischer Terroris-

ten. Der islamistische Terrorismus ist allerdings nur die 

Spitze des Eisbergs. Islamismus ist kein reines Sicher-

heitsproblem, sondern basiert auf einer extremistischen 

Ideologie. Der gewaltfreie Islamismus kann langfristig 

sogar noch gefährlicher für unseren demokratischen 

Rechtsstaat sein als der gewaltbereite Islamismus. 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz definiert Is-

lamismus folgendermaßen: „Der Islamismus basiert auf 

der Überzeugung, dass die Weltreligion des Islam nicht 

nur eine persönliche bzw. private Angelegenheit ist, 

sondern auch das gesellschaftliche Leben und die poli-

tische Ordnung bestimmen oder zumindest teilweise re-

geln sollte. Dies steht im klaren Widerspruch zu den im 

Grundgesetz verankerten Prinzipien der Volkssouverä-

nität, der Trennung von Staat und Religion, der freien 

Meinungsäußerung und der allgemeinen Gleichberech-

tigung. Islamisten verfolgen das Ziel, die freiheitliche 

demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland unter Berufung auf ihre Religion ganz oder 

teilweise abzuschaffen.“ 

Die Durchsetzung der Ziele des Islamismus würde in 

Europa zu einer Diskriminierung von Nicht-Muslimen, 

von Frauen, von LGBTIQ-Personen und anderen Grup-

pen führen. Demokratie und Parlamentarismus sind 

nicht vereinbar mit einem konfessionellen Einheitsstaat 

oder einer Theokratie. Soweit religiöse Organisationen 

anstreben, die verfassungsmäßige Ordnung in der EU 

und ihren Mitgliedstaaten abzulösen, sind derartige Ak-

tivitäten nicht durch die Religionsfreiheit gedeckt. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 99 in 

folgender Fassung anzunehmen und an die Fachkom-

mission Sicherheit zu überweisen:  

Islamismus europaweit wirksam bekämpfen 

  

Der weltanschauliche und religiöse Pluralismus ist ein 

unverbrüchlicher Teil des europäischen Wertefunda-

ments. Es ist eine große und kostbare Errungenschaft, 

dass Menschen verschiedenen und keines Glaubens in 

Deutschland und in der Europäischen Union in Frieden 

und Freiheit vereint leben können. Dies schließt die in 

Europa lebenden Musliminnen und Muslime ein. Allein 

in Deutschland leben etwa fünf Millionen Menschen 

muslimischen Glaubens – der ganz überwiegende Teil 

von ihnen friedlich und im Einklang mit den Werten un-

serer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie 

tragen mit ihren Ideen und ihrer Arbeit seit langem zum 

Erfolg unseres Landes bei und gehören zu unserer Ge-

sellschaft.   

Unsere gemeinsamen Werte beinhalten auch die Ab-

sage jeglicher Form von Extremismus, jeglicher Art von 

Gewalt und Terror. Allerdings müssen wir feststellen, 

dass der gewaltbereite islamistische Terrorismus wei-

terhin eine ernsthafte Gefahr darstellt. Der Anschlag in 

Nizza mit vielen Toten, die Ermordung des französi-

schen Lehrers Samuel Paty, das blutige Attentat von 

Wien sowie die Messerattacke von Dresden machen 

deutlich: Der islamistische Terrorismus muss mit der 

ganzen Härte unseres Rechtsstaates bekämpft werden.   

Die alleinige Fokussierung auf den gewaltbereiten Teil 

des Islamismus wird der Gesamtproblematik jedoch 

nicht gerecht. Wie andere Extremismen hat auch der Is-

lamismus eine ideologische Basis, die Hass, Hetze und 

Gewalt schürt, in der Gleichberechtigung ebenso abge-

lehnt wird wie Meinungs- und Religionsfreiheit sowie 

das Existenzrecht Israels und in der es keine Trennung 

von Staat und Religion gibt. Der gewaltfreie Islamismus 

ist als extremistische politische Ideologie daher mindes-

tens ebenso gefährlich für unseren demokratischen 

Rechtsstaat und den inneren Frieden in Deutschland 

und Europa wie der gewaltbereite Islamismus.  

Demokratie und Parlamentarismus sind nicht vereinbar 

mit den Motiven des Islamismus, die auf die Errichtung 
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Die Bekämpfung des Islamismus sind wir nicht nur un-

seren demokratischen, rechtsstaatlichen und europäi-

schen Werten schuldig, sondern auch dem größten Teil 

unserer muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in 

Europa und Deutschland, die diese Werte teilen. Es 

sind insbesondere liberale und säkulare Musliminnen 

und Muslime, die zu den ersten Opfern des Islamismus 

gehören. Besonders gefährdet sind jene Musliminnen 

und Muslime, die sich öffentlich gegen den Islamismus 

stellen. Muslimische Kritiker des Islamismus stehen in 

Deutschland und Europa oft unter Polizeischutz, weil 

sie von Vertretern des Islamismus bedroht werden. 

Auch unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 

werden in Deutschland und Europa durch den Islamis-

mus in besonderer Weise bedroht. Dies sind unerträgli-

che Zustände, die nicht hinzunehmen sind. 

Um den Islamismus in der EU wirksam zu bekämpfen, 

fordert die CDU Deutschlands: 

1. Die EU gewährt keinerlei Finanzhilfen an Orga-

nisationen, Firmen oder Einzelpersonen, die 

vom Verfassungsschutz in Deutschland oder 

vergleichbaren Institutionen in anderen Mitglied-

staaten als islamistisch und extremistisch einge-

stuft werden oder die offen islamistische Ziele 

verfolgen. Das gilt für Programme innerhalb der 

EU genauso wie für weltweit durchgeführte Pro-

gramme der Entwicklungshilfe und humanitären 

Hilfe. 

2. Die Europäische Kommission schafft eine Be-

obachtungsstelle über politischen Extremismus, 

die religiöse Formen der Demokratiefeindlichkeit 

in ihre Arbeit einschließt. 

3. Es werden europaweit Lehrstühle zur Erfor-

schung des Islamismus eingerichtet. Um den Is-

lamismus zu verstehen und Gegenstrategien zu 

entwickeln, ist eine Forschung zum Islamismus 

erforderlich, wie sie zu Rechtsextremismus, An-

tisemitismus und Linksextremismus besteht. 

4. Die EU und die Bundesregierung achten gezielt 

darauf, als Vertreter der muslimischen Bürgerin-

nen und Bürger in Anhörungen und in repräsen-

tativen gesellschaftlichen Gremien vorrangig ge-

mäßigte islamische Vereinigungen oder Einzel-

personen einzuladen, die uneingeschränkt zu 

den Prinzipien des demokratischen Rechts-

staats stehen. Vertreter zu hochrangigen und öf-

fentlichen Dialogveranstaltungen der EU oder 

der Bundesregierung werden nur eingeladen, 

eines konfessionellen, theokratisch organisierten Ein-

heitsstaates abzielen. Soweit religiöse Organisationen 

anstreben, die verfassungsmäßige Ordnung in der Eu-

ropäischen Union und ihren Mitgliedstaaten abzulösen, 

sind derartige Aktivitäten nicht durch die Religionsfrei-

heit gedeckt. 

Zur Bekämpfung des Islamismus sind wir nicht nur ge-

genüber unseren demokratischen, rechtsstaatlichen 

und europäischen Werten verpflichtet, sondern auch 

gegenüber dem größten Teil der in Deutschland und 

Europa lebenden Musliminnen und Muslime, die diese 

Werte mit uns teilen und auf ihrer Grundlage mit uns le-

ben wollen. Es sind insbesondere liberale und säkulare 

Musliminnen und Muslime, die zu den ersten Opfern 

des Islamismus gehören. Sie sind dann besonders ge-

fährdet, wenn sie sich öffentlich gegen den Islamismus 

stellen. Muslimische Kritiker des Islamismus stehen in 

Deutschland und Europa deshalb oft unter Polizei-

schutz. Auch Jüdinnen und Juden werden in Deutsch-

land und Europa durch den Islamismus in besonderer 

Weise bedroht. Dies sind unerträgliche Zustände, die 

nicht hinzunehmen sind. 

Wir setzen uns daher dafür ein, die ideologische Basis 

des Islamismus genauer zu untersuchen. Um das Phä-

nomen des Politischen Islamismus und seine Ideolo-

gien gesamtgesellschaftlich zu verstehen, brauchen wir 

vertiefende wissenschaftliche Forschung. 

Wir dulden dabei keinerlei Rückzugsräume. Ebenso 

wollen wir, dass mehr Transparenz bei ausländischen 

Geldgebern von Moscheen und Gemeinden in Deutsch-

land hergestellt wird. Wir halten es für wichtig, dass 

hierzulande predigende Imame auch in Deutschland 

und in deutscher Sprache ausgebildet werden. 

Wir nehmen das gesamte Spektrum des politischen 

und religiösen Extremismus in den Blick. Die wehrhafte 

Demokratie darf auf keinem Auge blind sein. Deshalb 

können Vereine und Verbände des Politischen Islamis-

mus, die eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokrati-

sche Grundordnung darstellen und vom Verfassungs-

schutz beobachtet werden, nicht zugleich Partner unse-

res Staates sein. 

Die CDU Deutschlands fordert daher ein Gesamtkon-

zept zur wirksamen Bekämpfung des Politischen Is-

lamismus in Deutschland und in ganz Europa, das u. a. 

folgende Punkte berücksichtigen soll: 

1. Keine Finanzierungshilfen für als islamistisch 

und extremistisch eingestufte Organisationen; 
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wenn sie sich uneingeschränkt zum demokrati-

schen Rechtsstaat bekennen. 

5. Staatliche Kooperationsprogramme mit Organi-

sationen, die islamistische Ziele vertreten, wie 

zum Beispiel in der Jugendarbeit, zum Religi-

onsunterricht oder zur Extremismusbekämp-

fung, sind umgehend einzustellen. Stattdessen 

ist die Zusammenarbeit mit muslimischen Orga-

nisationen auszubauen, die Angebote für Eltern- 

und Jugendarbeit sowie frühkindliche Bildung 

bieten, die im Einklang mit pluralistischen und 

demokratischen Werten stehen. 

6. Vereine, die anstreben, in Europa einen islami-

schen Staat zu errichten oder die andere extre-

mistische Ziele verfolgen, sind EU-weit zu ver-

bieten. Dies gilt zum Beispiel für die der Mos-

lembruderschaft nahestehende Milli Görüs, die 

europaweite Jugendorganisation der Moslemb-

ruderschaft FEMYSO oder die türkisch-nationa-

listischen „Grauen Wölfe“. 

7. Der Islamunterricht an ordentlichen Schulen 

wird unter staatlicher Fachaufsicht und unter 

staatlich geprüften Lehrplänen ausgebaut. Mus-

limische Religionslehrer sind an europäischen 

Universitäten auszubilden. Islamunterricht an 

staatlichen Schulen darf unter keinen Umstän-

den in Zusammenarbeit mit Organisationen oder 

Einzelpersonen erfolgen, die islamistische Ziele 

vertreten. 

8. In einer breit angelegten Studie wird Islamismus 

an Schulen in Europa erforscht und es werden 

Gegenstrategien entwickelt, damit Lehrer und 

Schüler nicht unter den Einfluss des Islamismus 

geraten und die demokratischen, rechtsstaatli-

chen und europäischen Werte uneingeschränkt 

im Unterricht und auf dem Schulhof verteidigt 

werden. 

9. Es werden weitere islamische theologische 

Lehrstühle an den Universitäten in Europa ge-

schaffen. Diese Lehrstühle sind gegenüber dem 

Einfluss von Verbänden und Einzelpersonen zu 

schützen, die islamistische Ziele vertreten. Es 

geht darum, Auslegungen des Islams zu unter-

stützen, die im Einklang mit demokratischen, 

rechtsstaatlichen und europäischen Werten ste-

hen. Die Lehrstühle sind geschlechtergerecht zu 

besetzen. 

10. Es sind öffentlich-rechtliche Medieninhalte zu 

2. Europaweite Einrichtung von Lehrstühlen zur 

Erforschung des Islamismus; 

3. Vorrangige Einladung von gemäßigten islami-

schen Vereinigungen oder Einzelpersonen zu 

Anhörungen von Gremien; 

4. Beendigung staatlicher Kooperationsprogramme 

mit Organisationen, die islamistische Ziele ver-

treten; 

5. Verbot von islamistischen Vereinen; 

6. Ausbau des Islamunterrichts mit staatlich ge-

prüften Lehrplänen; 

7. Studie zu Islamismus an Schulen; 

8. Einrichtung weiterer islamischer theologischer 

Lehrstühle an den Universitäten in Europa 

9. Öffentlich-rechtliche Medieninhalte, in denen 

Stimmen eines liberalen und säkulären Islams 

zu Wort kommen; 

10. Herstellung weitestmöglicher Transparenz der 

Finanzierung von Moscheen und Gemeinden; 

11. Interreligiöse Dialogveranstaltungen zwischen 

Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderen 

religiösen Gemeinschaften. 
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schaffen, in denen Stimmen eines liberalen und 

säkulären Islams zu Wort kommen. Gleichzeitig 

dürfen islamistischen Organisationen keinen Zu-

gang zu öffentlich-rechtlichen Medien sowie den 

Rundfunkräten erhalten. 

11. Bei der Finanzierung von Moscheen und Ge-

meinden ist weitestmögliche Transparenz her-

zustellen. Es ist zu prüfen, inwieweit Finanzie-

rung aus dem Ausland durch islamistische Re-

gierungen oder Organisationen begrenzt wer-

den kann. 

12. Interreligiöse Dialogveranstaltungen zwischen 

Kirchen, Moscheen, Synagogen, anderen religi-

ösen Gemeinschaften und weiteren Akteuren in 

der Zivilgesellschaft, die die freiheitliche und 

pluralistische Grundordnung vorantreiben, wer-

den insbesondere auf regionaler und lokaler 

Ebene von Europäischer Kommission, Bundes- 

und Landesregierungen verstärkt gefördert. 
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Ehrenamt, Sport und Kommunales 

Antrag Nr. C 100 Frauen Union 

Solidarität, Gemeinsinn und Zusammenhalt stärken - Für einen allgemeinen Gesellschaftsdienst 

Die Frage nach einer Stärkung des Gemeinsinns durch 

einen Dienst an der Gemeinschaft – ob freiwillig oder 

verpflichtet – bewegt viele Menschen. Seit dem völker-

rechtswidrigen, menschenverachtenden und brutalen 

Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine diskutiert die 

deutsche Öffentlichkeit wieder verstärkt über die Ein-

führung einer allgemeinen Dienstpflicht. Auch die Na-

turkatastrophen wie beim Hochwasser im Jahr 2021 ha-

ben gezeigt, dass Deutschland mehr für einen zuverläs-

sigen Zivilschutz tun muss.  

Die Notwendigkeit, die Wehrhaftigkeit unserer Demo-

kratie zu steigern und die Sicherheit im Innern wie nach 

Außen zu stärken, ist Bürgerinnen und Bürgern zuneh-

mend ein Anliegen. Wir sind davon überzeugt: Das Ver-

hältnis zwischen dem Staat einerseits und seinen Bür-

gerinnen und Bürgern andererseits ist geprägt von 

Rechten und Pflichten. Jede und jeder Einzelne steht 

damit auch in der Verantwortung, sich für das Gemein-

wohl einzubringen.  

In Deutschland engagieren sich 30 Millionen Menschen 

freiwillig für unser Gemeinwesen, sei es in Feuerweh-

ren, beim Technischen Hilfswerk, Rettungsdiensten, so-

zialen Einrichtungen, Kirchen- und Glaubensgemein-

schaften oder im Verein, in der Schule, der Nachbar-

schaft, in Bürgerinitiativen und in kulturellen Einrichtun-

gen. Dieses bürgerschaftliche Engagement stärkt den 

Zusammenhalt und prägt unser Miteinander.  

Rund 100.000 Menschen leisten bereits Jahr für Jahr 

einen Freiwilligendienst. Und die gute Nachricht: Das 

Interesse daran ist noch weitaus größer. Die Entwick-

lung von Solidarität und Gemeinsinn lässt sich zwar 

nicht erzwingen, gesellschaftlicher Zusammenhalt und 

Empathie können aber gefördert und die Rahmenbedin-

gungen und Anreize dazu systematisch geschaffen 

werden. 

Die CDU Deutschlands setzt sich daher für einen allge-

meinen Gesellschaftsdienst ein: Jeder junge Mann und 

jede junge Frau soll einmal im Leben das konkrete An-

gebot zu einem Gesellschaftsdienst erhalten. Die Ein-

satzbereiche können im sozial-karitativen, ökologi-

schen, kulturellen oder gemeinnützigen Feldern liegen. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf den Zivilschutz, den 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 100 

und C 103 bis C 106 gemeinsam zu behandeln und in 

Fassung von C 106 zur Abstimmung zu stellen. 
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Heimatschutz und den freiwilligen Wehrdienst zu legen. 

Um ein solches Dienstangebot flächendeckend anbie-

ten und garantieren zu können, müssen die bislang vor-

handenen freiwilligen Dienstangebote und die dafür er-

forderlichen Strukturen massiv ausgebaut werden. Um 

die Akzeptanz und Attraktivität des allgemeinen Gesell-

schaftsdienstes zu steigern, gilt es, die Arbeit in den 

Bereichen der Dienste und ihre gesellschaftliche Aner-

kennung entsprechend aufzuwerten. Entscheidend ist 

die Wertschätzung des Einsatzes. Dazu gehören eine 

Ehrungsveranstaltung zum Abschluss, bei der Urkun-

den oder ein qualifiziertes Zeugnis überreicht werden, 

und weitere Maßnahmen wie eine Erhöhung des Ta-

schengeldes, vergünstigte Tickets für den ÖPNV und 

Anerkennungen bei Stipendien, Wartezeiten im Stu-

dium, als Praktikum für den Beruf. 

Antrag Nr. C 101 Junge Union 

Anerkennung von eSport 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, eSport als 

Sport anzuerkennen. Daher fordert die CDU Deutsch-

lands, eine entsprechende Anpassung im Gemeinnüt-

zigkeitsrecht. So soll Paragraf 52 Absatz 2 Nummer 21 

der Abgabenordnung (AO) um den Tatbestand “eSport” 

erweitert werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 101 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Anerkennung von eSport 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, eSport als 

Sport anzuerkennen. Gleichzeitig erkennt sie an, dass 

die Anerkennung einer Sportart unter die Autonomie 

der Sportverbände fällt. Daher fordert die CDU 

Deutschlands, eine entsprechende Anpassung im Ge-

meinnützigkeitsrecht. So soll die CDU Deutschlands 

darauf hinwirken, dass der Anwendungserlass zu § 52 

AO am Ende der laufenden Nummer 7 um die Formu-

lierung “E-Sports fällt unter den Begriff Sport" ergänzt 

wird. 

Antrag Nr. C 102 Senioren-Union 

Daseinsvorsorge muss als kommunale Pflichtaufgabe bestehen bleiben 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die CDU-Fraktionen 

der Landtage, der Bürgerschaften und des Abgeordne-

tenhauses von Berlin werden aufgefordert, der im 

Grundgesetz verankerten Daseinsvorsorge den Stellen-

wert als Pflichtaufgabe zu Teil werden zu lassen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 102 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Daseinsvorsorge muss als kommunale Pflicht-

aufgabe bestehen bleiben 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die CDU-Fraktionen 
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der Landtage, der Bürgerschaften und des Abgeordne-

tenhauses von Berlin werden aufgefordert, der Da-

seinsvorsorge grundsätzlich den Stellenwert als Pflicht-

aufgabe zuteil werden zu lassen. 

Antrag Nr. C 103 BezV Nordwürttemberg 

Allgemeine Dienstpflicht 

Die CDU Deutschlands spricht sich für die Einführung 

einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Erwachsene 

mit Wohnsitz in Deutschland für alle Geschlechter und 

alle Nationalitäten aus. Der Dienst soll 12 Monate dau-

ern und wahlweise als Dienst in den Streitkräften (aus-

genommen, sofern keine deutsche Staatsbürgerschaft 

vorhanden), bei Blaulichtorganisationen oder im sozia-

len Bereich abgeleistet werden.  

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 100 

und C 103 bis C 106 gemeinsam zu behandeln und in 

Fassung von C 106 zur Abstimmung zu stellen. 

Antrag Nr. C 104 BezV Rheinhessen-Pfalz 

Allgemeine Dienstpflicht 

Die CDU Deutschlands spricht sich für die Einführung 

einer allgemeinen Dienstpflicht aus. Dieser Dienst soll 

ein halbes Jahr umfassen. Der Dienst soll für alle zwi-

schen 18 und 25 Jahren verpflichtend sein. Er soll ent-

weder bei der Bundeswehr oder bei einer Einrichtung, 

die dem Gemeinwohl dient, in Deutschland oder in ei-

nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ge-

leistet werden können. Um diesen Vorschlag umzuset-

zen, ist das Grundgesetz entsprechend zu ändern. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 100 

und C 103 bis C 106 gemeinsam zu behandeln und in 

Fassung von C 106 zur Abstimmung zu stellen. 

Antrag Nr. C 105 KV Neunkirchen 

Ehrenamt in Sport, Kultur oder Naturschutz durch Anerkennung im Rahmen einer zukünftigen 

allgemeinen Dienstpflicht stärken 

Im Rahmen der Einführung einer allgemeinen Dienst-

pflicht in Form eines „Gesellschaftsjahres“ für alle jun-

gen Menschen in Deutschland setzen wir uns dafür ein, 

dass diese Pflicht auch durch ein mehrjähriges festes 

Engagement in einer Organisation beispielsweise in 

Sport, Kultur oder Naturschutz erfüllt werden kann.  

Nach dem Vorbild der Ableistung des Wehrdienstes im 

Rahmen einer mehrjährigen Tätigkeit im Zivil- oder 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 100 

und C 103 bis C 106 gemeinsam zu behandeln und in 

Fassung von C 106 zur Abstimmung zu stellen. 
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Katastrophenschutz wollen wir es jungen Menschen er-

möglichen, auch in anderen Bereichen ihren Dienst an 

der Gesellschaft über einen längeren Zeitraum und so-

mit parallel zu Ausbildung, Beruf oder Studium zu ver-

richten.  

Mit dieser Erweiterung der inhaltlichen Einsatzmöglich-

keiten und der zeitlichen Flexibilität wollen wir einerseits 

den Nutzen der allgemeinen Dienstpflicht für unser 

Land und zum anderen die Akzeptanz insbesondere bei 

ohnehin bereits ehrenamtlich engagierten jungen Men-

schen erhöhen. 

Antrag Nr. C 106 KV Paderborn, KV Vorpommern-Greifswald 

Gesellschaftsjahr: Ein Dienst für den Einzelnen und für Deutschland 

Auf Initiative der Delegierten Dr. Carsten Linnemann, 

Dr. Bernd Althusmann, Philipp Amthor, Christian Bald-

auf, Silvia Breher, Serap Güler, Roderich Kiesewetter, 

Tilman Kuban und Prof. Dr. Mario Voigt stellen der KV 

Paderborn und KV Vorpommern-Greifswald folgenden 

Antrag: 

  

Die CDU Deutschlands beschließt die nachfolgenden 

Ausgangspunkte und die durch die Parteitagsmehrheit 

beschlossene Lösungsvariante (Variante 1 oder Vari-

ante 2) als neue Grundsatzposition der CDU Deutsch-

lands zum Thema „Gesellschaftsjahr“. 

  

GRUNDSATZBESCHLUSS ZUM „GESELLSCHAFTS-

JAHR“ 

  

I. Unsere Ausgangspunkte 

Spätestens seit der Aussetzung der Wehrpflicht und 

des Wehrersatzdienstes wird in der CDU intensiv über 

die Einführung eines Dienstes debattiert, der es allen 

jungen Menschen ermöglicht, sich zeitweilig und konk-

ret für unser Land und für unsere Gesellschaft zu enga-

gieren. Einen solchen Dienst bezeichnen wir als „Ge-

sellschaftsjahr“. 

  

– Unser gemeinsames Ziel – 

Wir wollen das Gesellschaftsjahr als einen möglichst 

vielseitigen Gewinn ausgestalten: für die Gesellschaft, 

für die Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Men-

schen und für die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 100 

und C 103 bis C 106 gemeinsam zu behandeln und in 

Fassung von C 106 zur Abstimmung zu stellen. 
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unseres Staates. Die jüngere Generation wollen wir 

dazu explizit hören und ihren Blickwinkel bei der Ausge-

staltung des Gesellschaftsjahres einbeziehen. 

  

– Unsere gemeinsame Begründung – 

Gewinn für die Gesellschaft: Wir erleben, dass die ver-

schiedenen Milieus in unserer zunehmend pluralisti-

schen und fragmentierten Gesellschaft immer weniger 

miteinander in Berührung kommen. Viele Menschen be-

wegen sich nur noch in digitalen und sozialen 

Echokammern. Für unsere freiheitlich-demokratische 

Gesellschaft ist eine solche Entwicklung Gift. Mit 

schwindendem Verständnis für andere schwindet auch 

der gesellschaftliche Zusammenhalt. Diesen Fehlent-

wicklungen kann ein Gesellschaftsjahr entgegenwirken, 

indem es junge Menschen über Milieugrenzen hinweg 

zusammenführt und den Wert von Gemeinschaft ver-

mittelt. 

  

Gewinn für den Einzelnen: Wer sich für die Gemein-

schaft engagiert, schaut nicht nur über den eigenen 

Tellerrand, sondern erwirbt dadurch auch ein hohes 

Maß an Sozialkompetenz, die seine Persönlichkeitsent-

wicklung und seine Bildungsbiografie positiv beeinflus-

sen. Ein Gesellschaftsjahr verhilft zu der wichtigen Er-

fahrung, dass alle Menschen in ihrer Unterschiedlich-

keit gebraucht werden und dass Individualismus um die 

Werte von Gemeinschaft und Solidarität ergänzt wer-

den muss. 

  

Gewinn für die Widerstandsfähigkeit unseres Staates: 

Da unser Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst 

nicht garantieren kann, ist er für sein Funktionieren auf 

eine ihn tragende Bürgergesellschaft angewiesen. Wer 

in diesem Zusammenhang erlebt hat, dass wir alle ein 

wichtiger Teil dieser Gemeinschaft sind und zu ihrem 

Erfolg konkret und persönlich beitragen können, wird 

unserem Staat auch bei der Bewältigung von Krisen 

und von besonderen Herausforderungen beistehen. 

Dies stärkt die Widerstandsfähigkeit unseres Staates. 

  

– Was uns wichtig ist – 

Bundeseinheitliche Regelung: Wir wollen keine im Bun-

desgebiet auseinanderfallenden Lösungen, sondern 

eine bundeseinheitliche Lösung. Die Einführung eines 

Gesellschaftsjahres in einzelnen Bundesländern über 

deren Rechtssetzungskompetenz für die Schulpolitik 
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halten wir für rechtlich angreifbar und politisch für wenig 

zielführend. Es geht um einen Dienst für das ganze Ge-

meinwesen, nicht um die Förderung föderaler Einzel-

wege. 

Chance für die jüngere Generation: Einen Dienst für un-

sere Gesellschaft verstehen wir explizit als Chance für 

die jüngere Generation. Er ermöglicht ihr, nach der 

Schule eine Zeit der Orientierung und ein bewusstes 

Wagen aus dem verschulten Leben und aus digitalen 

Blasen. Er bietet ihr die Chance, dass Menschen aus 

unterschiedlichsten Milieus sich untereinander und der 

Gesellschaft helfen können und dabei neue Fähigkeiten 

an sich entdecken, die sich bereichernd auf ihr ganzes 

Leben auswirken. 

Chance für die Integration: Insbesondere mit Blick auf 

Menschen mit Migrationsgeschichte sehen wir das Ge-

sellschaftsjahr als eine Einladung zu gegenseitiger Soli-

darität von Eingewanderten und Aufnahmegesellschaft. 

Migranten mit dauerhaftem Bleiberecht wollen wir in 

den Kreis der Adressaten des Gesellschaftsjahres aus-

drücklich einbeziehen. 

  

II. Unsere Lösung 

[Für die Ausgestaltung des Gesellschaftsjahres haben 

wir unterschiedliche Ansätze:] 

  

– Variante 1 – 

1) Verpflichtendes Gesellschaftsjahr: Wir wollen ein 

verpflichtendes Gesellschaftsjahr, das in der Regel un-

mittelbar nach dem Schulabschluss absolviert werden 

soll. Die verbindliche Rechtspflicht soll mit Vollendung 

des achtzehnten Lebensjahres eintreten, wobei aber 

auch ein früheres Absolvieren des Gesellschaftsjahres 

möglich ist. Nur mit einer Verpflichtung erreichen wir 

auch diejenigen, die von sich aus einem solchen Ein-

satz eher fern stehen, aber von einem Gesellschafts-

jahr in ganz besonderem Maße profitieren können – 

etwa junge Menschen, die sich wegen ihres sozialen 

Umfeldes oder auch aufgrund ihrer Migrationsge-

schichte ausgeschlossen fühlen und mit unserer Ge-

sellschaft hadern. Genau diese jungen Menschen müs-

sen wir aber auch im Blick behalten, wenn wir es mit 

der Chancengerechtigkeit ernst meinen und gegen die 

Fragmentierungsprozesse in unserer Gesellschaft vor-

gehen wollen. Gleiches gilt auch für junge Menschen, 

die von Anfang an elitäre, enggefasste Karrierewege 

verfolgen und sich ohne Anstoß von außen ebenfalls in 
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weitgehend geschlossenen Milieus bewegen würden. 

2) Staatsbürgerliches Pflichtenverständnis: Ein ver-

pflichtendes Gesellschaftsjahr stellt unser freiheitliches 

Menschenbild keineswegs in Frage. Stattdessen öffnet 

es den Blick auf die Wechselbezüglichkeit von Freiheit 

und Verantwortung. Da die Freiheiten des Einzelnen 

auf Dauer nur im Rahmen von gesellschaftlichem Frie-

den und demokratischen Werten gewährleisten werden 

können, halten wir es dabei für angebracht, neben 

staatsbürgerlichen Rechten und Freiheiten auch staats-

bürgerliche Pflichten in den Blick zu nehmen. Wir wol-

len, dass der Einzelne nicht nur fragt, was der Staat für 

ihn tun kann, sondern dass sich auch jeder Einzelne 

fragt, was er für den Staat tun kann. 

3) Grundgesetzänderung als Ziel: Rechtssicher kann 

ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr nur im Wege einer 

Verfassungsänderung eingeführt werden. Deshalb stre-

ben wir eine entsprechende Neuregelung an (Art. 12 

Abs. 2 Satz 2 GG n.F.), die dem Bund eine Gesetzge-

bungskompetenz zur Regelung eines Gesellschaftsjah-

res und eine Verwaltungskompetenz zur Administration 

des Gesellschaftsjahres verleiht. Vorgaben des Völker-

rechts stehen einem solchen Vorhaben nicht entgegen. 

4) Flexibilität der Regelung: Unser verpflichtendes Ge-

sellschaftsjahr soll keinen Zwang zu einem bestimmten 

Dienst, sondern lediglich die Notwendigkeit der Ent-

scheidung für zumindest irgendeinen Dienst beinhalten 

– sei es bei sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern, 

bei der Bundeswehr, im Zivilschutz beim THW oder bei 

der Feuerwehr, über anerkannte Hilfsorganisationen im 

Ausland oder im Sport und in der Kultur oder bei Natur- 

und Umweltschutzverbänden. Wir wünschen uns eine 

möglichst weite und flexible Regelung. Die genaue Be-

stimmung des Gemeinwohlbezuges soll unter Beteili-

gung des Gesetzgebers über ein staatliches Anerken-

nungsverfahren erfolgen, in das wir auch die Expertise 

der Träger der Freiwilligendienste einbeziehen wollen. 

5) Dachfunktion des Gesellschaftsjahres: Die bisherige 

erfolgreiche Arbeit der Träger der Freiwilligendienste 

wollen wir nicht abschaffen, sondern ihr ein noch attrak-

tiveres Umfeld und einen gemeinsamen Überbau ge-

ben. Ein neues staatliches Rahmenprogramm des Ge-

sellschaftsjahres soll die verschiedenen Dienstformen 

miteinander verbinden und jungen Menschen aus allen 

Milieus und Regionen unseres Landes bei Begegnun-

gen vermitteln, dass sie unserem Staat am Herzen lie-

gen und ein wichtiger Teil unserer großen Gemein-

schaft sind. Wir wollen es ermöglichen, dass Kinder aus 
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Akademikerhaushalten auf Kinder aus Brennpunktvier-

teln treffen und gemeinsam erleben, dass sie gleichbe-

rechtigter Teil unserer Gesellschaft sind. Sie sollen er-

leben, dass es nicht darauf ankommt, woher man 

kommt, sondern auf Zusammenhalt, Fleiß und Kame-

radschaft. 

6) Sonderstellung der Streitkräfte und des Zivilschut-

zes: Um unsere militärische und zivile Reserve zu stär-

ken, wollen wir als Alternative zum klassischen einjähri-

gen Gesellschaftsjahr auch die Möglichkeit einer mehr-

jährigen nebenberuflichen Verpflichtung in der Reserve 

der Streitkräfte oder in der zivilen Reserve (THW, Feu-

erwehr) anbieten. 

7) Attraktivität des Dienstes: Neben allen Vorteilen für 

die Persönlichkeitsbildung wollen wir das Gesellschafts-

jahr auch im Übrigen lohnend ausgestalten – dies nicht 

nur durch ein „Taschengeld“, sondern durch ein attrakti-

ves Dienstgeld und durch eine Anrechenbarkeit auf ein 

Zukunftskonto. Zugleich soll sichergestellt werden, dass 

die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsjahr er-

langten Kompetenzen bei der Aufnahme einer entspre-

chenden Ausbildung oder eines Studiums angerechnet 

werden. 

8) Keine rückwirkende Regelung: Das verpflichtende 

Gesellschaftsjahr soll nicht rückwirkend, sondern mit 

Wirkung für die Zukunft eingeführt werden. Es dient der 

Verhältnismäßigkeit der Regelung, dass durch sie nie-

mand nachträglich aus seinem Berufsleben gerissen 

wird, sondern dass sich Betroffene zu einem ohnehin 

anstehenden Lebensabschnittswechsel (Schulabgang) 

auf die neue Regelung einstellen können. 

  

– Variante 2 – 

1) Freiwilliges Gesellschaftsjahr: Wir wollen mit einem 

freiwilligen Gesellschaftsjahr ein zeitlich flexibles Enga-

gement in gesellschaftlichen Organisationen ermögli-

chen, von einem 12-monatigen Dienst bis hin zu einer 

mehrjährigen Dienstleistung in der Freizeit – analog 

dem bewährten Engagement in Blaulichtorganisationen 

oder Natur- und Umweltschutzverbänden oder des frei-

willigen Wehrdienstes in der Bundeswehr. Ein freiwilli-

ges Gesellschaftsjahr öffnet den Blick auf die Wechsel-

bezüglichkeit von Freiheit und Verantwortung. Da die 

Freiheiten des Einzelnen auf Dauer nur im Rahmen von 

gesellschaftlichem Frieden und demokratischen Werten 

gewährleisten werden können, halten wir es dabei für 

angebracht, neben staatsbürgerlichen Rechten und 

Freiheiten auch staatsbürgerliche Pflichten in den Blick 
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zu nehmen. Wir wollen, dass der Einzelne nicht nur 

fragt, was der Staat für ihn tun kann, sondern dass sich 

auch jeder Einzelne fragt, was er für den Staat tun 

kann. Dazu bedarf es im Rahmen der Freiwilligkeit ge-

zielter Anreize zur Motivationssteigerung. 

2) Rechtsanspruch auf Freiwilligendienst: Wir wollen 

unsere Freiwilligendienste nachhaltig stärken und für je-

den Interessenten einen Platz garantieren. Dafür wollen 

wir einen Rechtsanspruch aller Bürger auf einen Frei-

willigendienst einführen, der den Staat verpflichtet, ein 

flexibel im Laufe des Lebens zu absolvierendes Ange-

bot gemeinsam mit den Trägern vorzuhalten und zu fi-

nanzieren. 

3) Dachfunktion des Gesellschaftsjahres: Die bisherige 

erfolgreiche Arbeit der Träger der Freiwilligendienste 

wollen wir stärken und sie unter dem verbindenden 

Band eines Gesellschaftsjahres zusammenführen. Mit 

einem neuen staatlichen Rahmenprogramm des Ge-

sellschaftsjahres sollen die verschiedenen Dienstfor-

men verbunden werden. 

4) Flexibilität der Regelung: Unser freiwilliges Gesell-

schaftsjahr soll möglichst breit und flexibel absolviert 

werden können – sei es bei sozialen Einrichtungen, in 

Krankenhäusern, bei der Bundeswehr, im Zivilschutz 

beim THW oder bei der Feuerwehr, über anerkannte 

Hilfsorganisationen im Ausland, im Sport und in der 

Kultur oder bei Natur- und Umweltschutzverbänden. 

Die genaue Bestimmung des Gemeinwohlbezuges soll 

unter Beteiligung des Gesetzgebers über ein staatli-

ches Anerkennungsverfahren erfolgen, in das wir auch 

die Expertise der Träger der Freiwilligendienste einbe-

ziehen wollen. 

5) Stärkung von Anreizsystemen: Neben allen Vorteilen 

für die Persönlichkeitsbildung wollen wir das Gesell-

schaftsjahr auch im Übrigen lohnend ausgestalten. So 

soll ein Gesellschaftsjahr neben einer angemessenen 

Vergütung auch Vorteile für die Studienplatzvergabe 

und eventuelle Erleichterungen für eine Rückzahlung 

von BAföG oder von Meister-BAföG bringen. Weitere 

attraktive Anreize wie etwa Mobilitätsförderung durch 

Interrailtickets oder Führerscheine, angepasste Lehr- 

und Ausbildungszeiten, Social-Credit-Points für das 

Studium und die Anrechnung auf die Rente sind zu prü-

fen. 

6) Integrationsleistung: Ein Freiwilligendienst soll auch 

Menschen mit Einwanderungsgeschichte offenstehen 

und Anreize setzen, sich mit unserer Kultur und der Be-

deutung nachfolgenden ehrenamtlichen Engagements, 
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insbesondere in den Blaulichtorganisationen, vertraut 

zu machen. Wir wollen die Integration aktiv fördern und 

mit dem Freiwilligendienst die Einbürgerung erleichtern, 

insbesondere durch Verkürzung der entsprechenden 

gesetzlichen Fristen für Freiwilligendienstleistende. 

7) Grundgesetzänderung für Rechtssicherheit: Rechts-

sicher kann ein freiwilliges Gesellschaftsjahr, das mit ei-

nem allgemeinen Rechtsanspruch versehen werden 

soll, bundesweit nur im Wege einer Verfassungsände-

rung eingeführt werden. Deshalb streben wir eine ent-

sprechende Neuregelung an (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 GG 

n.F.), die dem Bund eine entsprechende Gesetzge-

bungskompetenz zur Regelung eines Gesellschaftsjahr 

und eine zumindest subsidiäre Umsetzungskompetenz 

zur Erfüllung des Rechtsanspruches verleiht. 
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Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation 

Antrag Nr. C 107 Junge Union 

Angleichung der Ausbildungsvergütung zwischen Ost und West 

Die CDU Deutschlands setzt sich für die endgültige An-

gleichung der Ausbildungsvergütungen in den ostdeut-

schen und westdeutschen Bundesländern ein. Eine ein-

zusetzende Kommission soll strategische Konzepte zur 

schrittweisen Angleichung erarbeiten.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 107 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 108 Junge Union 

Der Nationale Bildungsfonds als neues Modell der Bildungsfinanzierung 

Die CDU Deutschlands setzt sich für eine tiefgreifende 

Reform der Bildungsfinanzierung in Deutschland in 

Form eines Bildungsfonds ein. Dieser gestaltet die Bil-

dungsfinanzierung in Deutschland zukunftsfest, sozial 

und fair. Damit bekennt sich die CDU Deutschlands 

zum Modell der sozialverträglichen, nachgelagerten Bil-

dungsfinanzierung. Konkret zeichnet sich der Nationale 

Bildungsfonds durch folgende Eigenschaften aus: 

1. Jeder hat Anspruch auf eine finanzielle Unter-

stützung in Aus- oder Weiterbildung durch den 

nationalen Bildungsfonds. Diese wird ohne vo-

rausgehende Prüfung der Einkommens- und 

Vermögenswerte als zinsloses Darlehen ge-

währt. Für den Bezug des nationalen Bildungs-

fonds müssen lediglich Nachweise über den Be-

ginn bzw. das Fortschreiten der Ausbildung er-

bracht werden. Ein Höchstsatz, der sich von bis-

herigen BAföG-Bedarfssätzen ableitet und konti-

nuierlich weiterentwickelt, wird eingeführt. 

2. Der nationale Bildungsfonds unterscheidet nicht 

mehr nach Art der Ausbildung, um der Gleich-

wertigkeit von beruflicher und akademischer Bil-

dung Ausdruck zu verleihen. Gleichzeitig wer-

den wir den bürokratischen Aufwand minimieren 

und Kosten sparen. Daher wird der nationale 

Bildungsfonds nicht nur das BAföG ablösen, 

sondern auch für Auszubildende geöffnet. 

3. Die Rückzahlungsmodalitäten beim nationalen 

Bildungsfonds werden mit einem sozialen Si-

cherungssystem kombiniert. Die Rückzahlung 

erfolgt anhand des Einkommens nach der 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 108 an 

die Fachkommission Aufstieg zu überweisen. 
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Ausbildung. Hierbei verpflichten sich die Bezie-

her des nationalen Bildungsfonds zu einer Ein-

zahlung in Höhe von mindestens 5 Prozent des 

monatlichen Brutto-Einkommens als monatliche 

Tilgungsrate. Nach vollständiger Tilgung oder 

nach Ablauf der 30 Jahre entfällt die Pflicht zur 

Einzahlung in den Bildungsfonds. Der Staat 

übernimmt hierbei lediglich ein Ausfallrisiko für 

Menschen, deren Ausbildung nicht zum ge-

wünschten Erfolg oder einer Anschlussbeschäf-

tigung führt. Dies stellt eine Entlastung des 

Staates im Vergleich zur bisherigen Belastung 

durch BAföG dar. BAföG-Rückzahlungen sind 

auf 10.000 Euro Maximum gedeckelt, was einen 

inhärent höheren staatlichen Anteil bedingt. 

4. Das System des nationalen Bildungsfonds er-

möglicht darüber hinaus eine gezielte Steuerung 

im Bildungsbereich durch Anreizsetzung. So 

können Nachlässe auf die Rückzahlung für be-

sondere Leistungen oder die Wahl besonders 

benötigter Mangelfächer als Anreizmechanis-

mus genutzt werden. Darüber hinaus sollen 

Menschen, die für sich und andere Verantwor-

tung übernehmen, besonders gefördert werden 

– deshalb sollte der nationale Bildungsfonds zu-

künftig auch um solche Steuerungsinstrumente 

erweitert werden, die diesem Ziel zuträglich 

sind. 

5. Der nationale Bildungsfonds kann auch mit an-

deren Bausteinen kombiniert werden. Stipen-

dien, Zuverdienstmöglichkeiten durch Neben-

jobs und auch die Selbstständigkeit durch Grün-

dertum sollen nicht gegen die staatliche Bil-

dungsfinanzierung ausgespielt werden. Der Bil-

dungsfonds kann individuell nach eigenen Be-

dürfnissen bezogen werden. Er kann vielen jun-

gen Menschen Sicherheit bieten, sich auch 

während des Studiums an einer eigenen Ge-

schäftsidee zu versuchen. Gleichzeitig setzen 

junge Gründer nicht mit dem ersten wirtschaftli-

chen Erfolg ihre Ausbildungsfinanzierung aufs 

Spiel. Damit stärken wir die Eigenverantwortung 

und fördern das Leistungsprinzip. 

6. Die Einrichtung des nationalen Bildungsfonds 

stellt eine einmalige hohe finanzielle Belastung 

des Bundes dar. Nachfolgend wird er jedoch 

entlastet, da es sich hierbei um rückzahlungs-

pflichtige Kredite handelt. Der Staat übernimmt 
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hierbei lediglich ein Ausfallrisiko für Menschen, 

deren Ausbildung nicht zum gewünschten Erfolg 

oder einer Anschlussbeschäftigung führt. 

Antrag Nr. C 109 Junge Union 

Für deutsche Grammatik – gegen ideologische Sprachvorgaben 

Die CDU Deutschlands fordert, dass in sämtlichen Be-

hörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen 

Einrichtungen sowie auch im öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk die deutsche Rechtschreibung entsprechend 

den Vorgaben des deutschen Rechtschreibrates befolgt 

und keine Gender-Sprache verwendet wird. Insbeson-

dere die Bestrafung bei Prüfungsleistungen lehnen wir 

ab. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 109, C 

111, C 112, C 116, C 158 und C 159 gemeinsam zu be-

handeln und in folgender Fassung anzunehmen:  

Für eine geschlechtergerechte Sprache – ge-

gen Gender-Zwang 

  

1. Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel prägt die Kultur. Eine Überfrachtung der 

Menschen mit der Einführung eigener Sprachre-

geln im Kontext gesellschaftspolitisch geforder-

ter Neujustierungen verunsichert Menschen, er-

schwert die Verständlichkeit und führt damit 

auch immer zu kulturellen Konflikten. Sprache 

sollte immer zusammenführen und nicht aus-

schließen. 

2. Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede 

Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen aus, die keine gegenderte Sprache ver-

wenden möchten. 

3. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, 

dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten 

und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine gramma-

tisch falsche Gender-Sprache verwendet wird. 

Wir lehnen negative Folgen einer korrekten, den 

Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung entsprechenden Schreibweise bei Prü-

fungsleistungen oder Förderanträgen ab. 

4. Die CDU Deutschlands verwendet in ihren 

Schriftstücken und Veröffentlichungen keine 

grammatisch falsche Gender-Sprache. Für die 

CDU Deutschlands gelten die deutsche Gram-

matik und die amtliche deutsche Rechtschrei-

bung. Auch eine flächendeckende Verwendung 

substantivierter Adjektive lehnen wir ab. 

5. Die CDU hält es für erforderlich, die Sichtbarkeit 

von Frauen in der männlich geprägten deut-

schen Sprache zu erhöhen; denn „mitgedacht“ 
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bedeutet nicht „mitgemeint“. 

Antrag Nr. C 110 Senioren-Union 

Preiswerter Wohnraum für Studierende und Auszubildende 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die CDU-Fraktionen 

der Landtage, der Bürgerschaften und des Abgeordne-

tenhauses von Berlin werden aufgefordert, ein Förder-

programm zur Schaffung von preisgünstigen und stu-

diengerechten Wohnheimplätzen auf den Weg zu brin-

gen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 110 

anzunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

und die CDU-Fraktionen der Landtage, der Bürger-

schaften und des Abgeordnetenhauses von Berlin zu 

überweisen. 

Antrag Nr. C 111 LV Braunschweig 

Keine Gendersprach-„Richtlinien“ 

Die CDU Deutschlands lehnt verbindliche Gender-

sprach-"Richtlinien" sowohl in der Forschung und 

Lehre wie in Verwaltung und Öffentlich-Rechtlichen 

Medien ab und wird sicherstellen, dass niemand in 

der Bundesverwaltung, bei vom Bund geförderten 

Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen oder bei 

vom Bund unterhaltenen bzw. geförderten Medien 

und andernorts Nachteile bei Nicht-Verwendung 

sog. Gendersprache erleidet. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 109, C 

111, C 112, C 116, C 158 und C 159 gemeinsam zu be-

handeln und in folgender Fassung anzunehmen:  

Für eine geschlechtergerechte Sprache – ge-

gen Gender-Zwang 

  

1. Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel prägt die Kultur. Eine Überfrachtung der 

Menschen mit der Einführung eigener Sprachre-

geln im Kontext gesellschaftspolitisch geforder-

ter Neujustierungen verunsichert Menschen, er-

schwert die Verständlichkeit und führt damit 

auch immer zu kulturellen Konflikten. Sprache 

sollte immer zusammenführen und nicht aus-

schließen. 

2. Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede 

Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen aus, die keine gegenderte Sprache ver-

wenden möchten. 

3. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, 

dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten 

und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine gramma-

tisch falsche Gender-Sprache verwendet wird. 

Wir lehnen negative Folgen einer korrekten, den 

Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung entsprechenden Schreibweise bei Prü-

fungsleistungen oder Förderanträgen ab. 
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4. Die CDU Deutschlands verwendet in ihren 

Schriftstücken und Veröffentlichungen keine 

grammatisch falsche Gender-Sprache. Für die 

CDU Deutschlands gelten die deutsche Gram-

matik und die amtliche deutsche Rechtschrei-

bung. Auch eine flächendeckende Verwendung 

substantivierter Adjektive lehnen wir ab. 

5. Die CDU hält es für erforderlich, die Sichtbarkeit 

von Frauen in der männlich geprägten deut-

schen Sprache zu erhöhen; denn „mitgedacht“ 

bedeutet nicht „mitgemeint“. 

Antrag Nr. C 112 LV Hamburg 

Für die deutsche Grammatik, gegen Gender-Zwang 

Der 35. Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge 

beschließen: 

1. Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede 

Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen aus, die keine gendergerechte Sprache 

verwenden möchten. 

2. Die CDU Deutschlands verwendet in ihren 

Schriftstücken und Veröffentlichungen keine 

grammatisch falsche Gender-Sprache. Für die 

CDU Deutschlands gelten die deutsche Gram-

matik und die amtliche deutsche Rechtschrei-

bung. 

3. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, 

dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten 

und anderen staatlichen Einrichtungen keine 

grammatisch falsche Gender-Sprache verwen-

det wird. 

4. Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel prägt die Kultur. Eine Überfrachtung der 

Menschen mit der Einführung neuer Sprachre-

geln im Kontext gesellschaftspolitisch geforder-

ter Neujustierungen verunsichert Menschen und 

führt damit auch immer zu kulturellen Konflikten. 

Sprache sollte immer zusammenführen und 

nicht ausschließen. 

5. Für uns gilt uneingeschränkt der verfassungs-

rechtliche Grundsatz der Gleichberechtigung 

und der in Artikel 3 des Grundgesetzes eben-

falls formulierte Auftrag des Staates, die tat-

sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 109, C 

111, C 112, C 116, C 158 und C 159 gemeinsam zu be-

handeln und in folgender Fassung anzunehmen:  

Für eine geschlechtergerechte Sprache – ge-

gen Gender-Zwang 

  

1. Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel prägt die Kultur. Eine Überfrachtung der 

Menschen mit der Einführung eigener Sprachre-

geln im Kontext gesellschaftspolitisch geforder-

ter Neujustierungen verunsichert Menschen, er-

schwert die Verständlichkeit und führt damit 

auch immer zu kulturellen Konflikten. Sprache 

sollte immer zusammenführen und nicht aus-

schließen. 

2. Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede 

Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen aus, die keine gegenderte Sprache ver-

wenden möchten. 

3. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, 

dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten 

und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine gramma-

tisch falsche Gender-Sprache verwendet wird. 

Wir lehnen negative Folgen einer korrekten, den 

Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung entsprechenden Schreibweise bei Prü-

fungsleistungen oder Förderanträgen ab. 

4. Die CDU Deutschlands verwendet in ihren 

Schriftstücken und Veröffentlichungen keine 
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zu fördern und auf die Beseitigung bestehender 

Nachteile hinzuwirken. Dieses Bekenntnis und 

die Forderung nach konkreter Umsetzung der 

Chancengerechtigkeit sind seit Jahrzehnten Be-

standteil der Grundsätze der CDU Deutsch-

lands. 

grammatisch falsche Gender-Sprache. Für die 

CDU Deutschlands gelten die deutsche Gram-

matik und die amtliche deutsche Rechtschrei-

bung. Auch eine flächendeckende Verwendung 

substantivierter Adjektive lehnen wir ab. 

5. Die CDU hält es für erforderlich, die Sichtbarkeit 

von Frauen in der männlich geprägten deut-

schen Sprache zu erhöhen; denn „mitgedacht“ 

bedeutet nicht „mitgemeint“. 

Antrag Nr. C 113 BezV Südbaden 

Lehrinhalte an Schulen 

Wir fordern die CDU auf, sich dafür einzusetzen, dass 

in Schulen wieder mehr der Wille zur Leistung, Eigen-

verantwortung und Solidarität, aber auch die Anerken-

nung von Pflichten und Grenzen, ein höflicher Umgang 

miteinander und Respekt gelehrt, vorgelebt und somit 

in den Vordergrund gestellt werden.  

  

Die Kernlehrinhalte wie Rechnen, Schreiben, Lesen 

sollen Priorität haben; ideologische Elemente sollten 

keinen Platz im Curriculum haben. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 113 

anzunehmen. 

Antrag Nr. C 114 KV Erfurt 

Konfuzius-Institute 

Die CDU Deutschland setzt sich dafür ein, dass jede 

Zusammenarbeit von Hochschulen und Schulen mit 

Konfuzius-Instituten auf den Prüfstand gestellt wird. 

Auch eine etwaige Finanzierung der Konfuzius-Institute 

oder deren Arbeit durch deutsches Steuergeld muss 

unterbunden werden. 

Eine Überprüfung der Kooperation fordern der Ring 

Christlich-Demokratischer Studenten und die Junge 

Union Deutschlands seit längerem. Zudem setzen sich 

viele CDU-Mitglieder und Bürger bereits jetzt dafür ein. 

China ist sowohl ein wichtiger Akteur und Partner als 

auch ein systemischer Wettbewerber für Deutschland. 

Die CDU Deutschlands soll sich dafür einsetzen, dass 

Deutschland seine unabhängige China-Kompetenz um-

fassend ausbaut und damit einen Beitrag zur Stärkung 

der Wissenschaftsfreiheit und seiner technologischen 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 114 

und C 115 gemeinsam zu behandeln und in folgender 

Fassung anzunehmen:  

Konfuzius-Institute 

  

Die Freiheit von Wissenschaft und Lehre hat in 

Deutschland Verfassungsrang. Laut Verfassungs-

schutzbericht aus dem Jahr 2020 (S. 323) bedrohen die 

chinesischen Konfuzius-Institute die akademische Frei-

heit hierzulande auf unterschiedlichen Wegen. Daher 

setzt sich die CDU Deutschlands dafür ein, dass die öf-

fentlichen Institutionen in der Bundesrepublik Deutsch-

land, insbesondere Hochschulen und Schulen, ihre Zu-

sammenarbeit mit den Konfuzius-Instituten nach einge-

hender Prüfung beenden. Es muss verhindert werden, 

dass über die Konfuzius-Institute Forschungsspionage 
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Souveränität leistet. Die Einflussnahme auf unser frei-

heitliches Bildungssystem ist inakzeptabel. Daher ist es 

vor der totalitären Ideologie der Kommunistischen Par-

tei Chinas zu schützen. Dies muss auf allen Ebenen 

und in der Breite der Bildungs- und Wissenschaftsland-

schaft erfolgen. Ansatzpunkte sind unabhängige For-

mate des Kulturaustausches und des chinesischen 

Sprachunterrichts, unter anderem durch die Ausbildung 

von unabhängigen Lehrkräften. 

und ein ungewollter Technologieabfluss erfolgen. 

Auch eine etwaige Finanzierung der Konfuzius-Institute 

oder deren Arbeit durch deutsches Steuergeld muss 

unterbunden werden. 

China ist sowohl ein wichtiger Akteur und Partner als 

auch ein systemischer Wettbewerber für Deutschland. 

Die CDU Deutschlands soll sich dafür einsetzen, dass 

Deutschland seine unabhängige China-Kompetenz um-

fassend ausbaut und damit einen Beitrag zur Stärkung 

der Wissenschaftsfreiheit und seiner technologischen 

Souveränität leistet. Die Einflussnahme auf unser frei-

heitliches Bildungssystem ist inakzeptabel. Daher ist es 

vor der totalitären Ideologie der Kommunistischen Par-

tei Chinas zu schützen. Dies muss auf allen Ebenen 

und in der Breite der Bildungs- und Wissenschaftsland-

schaft erfolgen. Ansatzpunkte sind unabhängige For-

mate des Kulturaustausches und des chinesischen 

Sprachunterrichts, unter anderem durch die Ausbildung 

von unabhängigen Lehrkräften. 

Antrag Nr. C 115 KV Göttingen 

Zusammenarbeit mit Konfuzius-Instituten beenden - unser Bildungssystem vor der Einfluss-

nahme der totalitären Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas schützen 

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands setzt 

sich dafür ein, dass öffentliche Institutionen in der Bun-

desrepublik Deutschland, insbesondere Hochschulen 

und Schulen, ihre institutionalisierte Zusammenarbeit 

mit Konfuzius-Instituten beenden. Unser, den Werten 

von Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrech-

ten verpflichtetes, Bildungssystem – die Forschung und 

Lehre an den Hochschulen und Universitäten - wollen 

wir vor der institutionalisierten Einflussnahme der un-

sere Werte ablehnenden und totalitären Ideologie der 

Kommunistischen Partei Chinas schützen. Für uns gilt 

es, andere Formen des Kulturaustauschs und der För-

derung des chinesischen Sprachunterrichts zu stärken. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 114 

und C 115 gemeinsam zu behandeln und in folgender 

Fassung anzunehmen:  

Konfuzius-Institute 

  

Die Freiheit von Wissenschaft und Lehre hat in 

Deutschland Verfassungsrang. Laut Verfassungs-

schutzbericht aus dem Jahr 2020 (S. 323) bedrohen die 

chinesischen Konfuzius-Institute die akademische Frei-

heit hierzulande auf unterschiedlichen Wegen. Daher 

setzt sich die CDU Deutschlands dafür ein, dass die öf-

fentlichen Institutionen in der Bundesrepublik Deutsch-

land, insbesondere Hochschulen und Schulen, ihre Zu-

sammenarbeit mit den Konfuzius-Instituten nach einge-

hender Prüfung beenden. Es muss verhindert werden, 

dass über die Konfuzius-Institute Forschungsspionage 

und ein ungewollter Technologieabfluss erfolgen. 

Auch eine etwaige Finanzierung der Konfuzius-Institute 

oder deren Arbeit durch deutsches Steuergeld muss 

unterbunden werden. 

China ist sowohl ein wichtiger Akteur und Partner als 



ANTRÄGE 183 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

auch ein systemischer Wettbewerber für Deutschland. 

Die CDU Deutschlands soll sich dafür einsetzen, dass 

Deutschland seine unabhängige China-Kompetenz um-

fassend ausbaut und damit einen Beitrag zur Stärkung 

der Wissenschaftsfreiheit und seiner technologischen 

Souveränität leistet. Die Einflussnahme auf unser frei-

heitliches Bildungssystem ist inakzeptabel. Daher ist es 

vor der totalitären Ideologie der Kommunistischen Par-

tei Chinas zu schützen. Dies muss auf allen Ebenen 

und in der Breite der Bildungs- und Wissenschaftsland-

schaft erfolgen. Ansatzpunkte sind unabhängige For-

mate des Kulturaustausches und des chinesischen 

Sprachunterrichts, unter anderem durch die Ausbildung 

von unabhängigen Lehrkräften. 

Antrag Nr. C 116 KV Reutlingen 

Deutsche Sprache 

Die deutsche Sprache ist kreativer Quell für Poesie und 

Lyrik, sie bietet aber gleichzeitig umfangreiche Aus-

drucks- und Darstellungsmöglichkeiten für Wissen-

schaft und Technik. Zahlreiche Menschen lernen welt-

weit die "Sprache der Dichter und Denker" nach einheit-

lichen Regelungen zu Grammatik, Interpunktion und 

Rechtschreibung.  

Gemäß der Festlegungen des Rates für deutsche 

Rechtschreibung setzen wir uns für eine diskriminie-

rungsfreie deutsche Sprache ein, die für Mutter- und 

Fremdsprachler gleichermaßen einheitlich verständlich 

ist. Sie muss gut (vor)lesbar ohne Unterbrechungen 

des Leseflusses und grammatikalisch korrekt sein, so-

wie Eindeutigkeit und Rechtssicherheit gewährleisten. 

Wer sich an die geltenden Regelungen zur deutschen 

Rechtschreibung hält, darf nicht durch Hochschulen 

oder Vorgesetzte diskriminiert werden.  

Wir stehen daher zu einer Einhaltung der geltenden 

Regeln zur deutschen Sprache durch alle öffentlichen 

Institutionen: Parlamente, Ministerien und Behörden, 

Bildungseinrichtungen und die öffentlich rechtlichen 

Medien. Darstellungsformen einer sogenannten ge-

schlechtergerechten Sprache, die den geltenden Re-

geln zu Rechtschreibung und Verständlichkeit wider-

sprechen, lehnen wir ab. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 109, C 

111, C 112, C 116, C 158 und C 159 gemeinsam zu be-

handeln und in folgender Fassung anzunehmen:  

Für eine geschlechtergerechte Sprache – ge-

gen Gender-Zwang 

  

1. Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel prägt die Kultur. Eine Überfrachtung der 

Menschen mit der Einführung eigener Sprachre-

geln im Kontext gesellschaftspolitisch geforder-

ter Neujustierungen verunsichert Menschen, er-

schwert die Verständlichkeit und führt damit 

auch immer zu kulturellen Konflikten. Sprache 

sollte immer zusammenführen und nicht aus-

schließen. 

2. Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede 

Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen aus, die keine gegenderte Sprache ver-

wenden möchten. 

3. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, 

dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten 

und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine gramma-

tisch falsche Gender-Sprache verwendet wird. 

Wir lehnen negative Folgen einer korrekten, den 

Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung entsprechenden Schreibweise bei 
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Prüfungsleistungen oder Förderanträgen ab. 

4. Die CDU Deutschlands verwendet in ihren 

Schriftstücken und Veröffentlichungen keine 

grammatisch falsche Gender-Sprache. Für die 

CDU Deutschlands gelten die deutsche Gram-

matik und die amtliche deutsche Rechtschrei-

bung. Auch eine flächendeckende Verwendung 

substantivierter Adjektive lehnen wir ab. 

5. Die CDU hält es für erforderlich, die Sichtbarkeit 

von Frauen in der männlich geprägten deut-

schen Sprache zu erhöhen; denn „mitgedacht“ 

bedeutet nicht „mitgemeint“. 

Antrag Nr. C 117 KV Rhein-Neckar 

Künstliche Intelligenz 

Die CDU Rhein-Neckar beantragt, die CDU Deutsch-

lands möge beschließen: 

• Die CDU setzt sich dafür ein, dass Daten in al-

len Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

(z.B. Medizin, Rechtsprechung, Kriminalität, 

Verwaltung, etc.) wann immer möglich institutio-

nell zentral (z.B. in einer Cloud), sicher und in 

einheitlichen Formaten gespeichert werden. Bü-

rokratische Hürden und Fragmentierung in der 

Datenhaltung sowie Doubletten müssen abge-

baut werden. Es werden dadurch nicht nur Kos-

ten gesenkt und eine bessere Sicherheit herge-

stellt, sondern es werden künftige Projekte so 

erst ermöglicht. 

• Im Einklang mit dem EU Data Act sollen Maß-

nahmen getroffen werden, dass Firmen, die 

Massendaten über das gesellschaftliche Leben 

speichern (z.B. Einkaufszahlen, Straßenauslas-

tung, Social Networks), Interoperabilität herstel-

len und diese Daten anonymisiert anderen Un-

ternehmen und Forschungseinrichtungen zu fai-

ren Preisen zur Verfügung stellen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 117 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Künstliche Intelligenz 

Die CDU Rhein-Neckar beantragt, die CDU Deutsch-

lands möge beschließen: 

• Die CDU setzt sich dafür ein, dass Daten in al-

len gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten 

Bereichen (z. B. Industrie, Umwelt, Mobilität, 

Gesundheit, Finanzen, Energie, Landwirtschaft, 

öffentliche Verwaltung, Forschung, Polizei) in 

Datenräumen (z. B. Cloud-Plattformen) sicher 

und in einheitlichen Standards zur Verfügung 

gestellt werden. Die Datenräume sind so auszu-

gestalten, dass Offenheit über Sektorengrenzen 

hinweg gewährleistet ist. Bürokratische Hürden 

und eine Fragmentierung in der Datenhaltung 

sind abzubauen, Doubletten zu vermeiden. Es 

werden dadurch nicht nur Kosten gesenkt und 

eine bessere Sicherheit hergestellt, sondern es 

werden künftige Projekte so erst ermöglicht. 

• Im Einklang mit dem EU Data Act sollen Maß-

nahmen getroffen werden, dass Firmen, die 

Massendaten über das gesellschaftliche Leben 

speichern (z. B. Einkaufszahlen, Straßenauslas-

tung, Social Networks), Interoperabilität herstel-

len und diese Daten anonymisiert anderen Un-

ternehmen und Forschungseinrichtungen zu fai-

ren Preisen zur Verfügung stellen. 
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Digitales, Medien und Kultur 

Antrag Nr. C 118 Junge Union 

Kennzeichnungspflicht für retuschierte Bilder in den sozialen Medien und der Werbung 

Die CDU Deutschlands setzt sich für eine allgemeine 

gesetzliche Kennzeichnungspflicht für retuschierte Bil-

der, die zu Werbezwecken oder von reichweitenstarken 

Influencern, die als Werbeträger in den sozialen Medien 

wirken, verwendet werden, ein. Ziel ist es, einen realen 

Bildeindruck zu vermitteln und sozialem Druck entge-

genzuwirken, dem Jugendliche täglich ausgesetzt sind. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 118 

anzunehmen. 

Antrag Nr. C 119 Junge Union 

Klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

Für uns als CDU Deutschlands ist klar: Wir wollen ei-

nen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und res-

pektieren seinen umfangreichen verfassungsrechtlichen 

Schutz im Grundgesetz. Gerade durch seine Möglich-

keit, frei von Quoten- und Auflagenzwängen zu arbei-

ten, übernimmt der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine 

wichtige Arbeit, die in besonderem Maße zur Meinungs- 

und Medienvielfalt in unserem Land beiträgt. Nicht zu-

letzt die jüngeren Entwicklungen in den USA und ande-

ren Ländern zeigen eindrücklich, dass das Fehlen all-

gemein anerkannter Berichterstattungs- und Diskurs-

plattformen die Spaltung einer Gesellschaft befördern 

und die Demokratie gefährden kann. Versuchen ande-

rer Parteien und Gruppierungen des populistischen bis 

radikalen Spektrums, den öffentlich-rechtlichen Rund-

funk zu diskreditieren, zu vereinnahmen oder gar abzu-

schaffen, stellen wir uns daher entschieden entgegen. 

 Die finale Beratung der Anträge C 119 bis C 123 in der 

Antragskommission und die Festlegung des Votums 

der Antragskommission erfolgen in einer Sitzung der 

Antragskommission auf dem Parteitag. 

Antrag Nr. C 120 Junge Union 

Stärkung der Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Schaffung einer angemes-

senen Vergütungsstruktur 

Die Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten leisten einen wichtigen Beitrag zum Gelingen 

unseres Gemeinwesens. Diese Leistung muss auch fi-

nanziell honoriert werden. Insbesondere vor dem Hin-

tergrund der Finanzierung durch die Rundfunkbeiträge 

 Die finale Beratung der Anträge C 119 bis C 123 in der 

Antragskommission und die Festlegung des Votums 

der Antragskommission erfolgen in einer Sitzung der 

Antragskommission auf dem Parteitag. 
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der Allgemeinheit sollte das Vergütungsniveau bei den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten jedoch in ei-

nem angemessenen Verhältnis zum allgemeinen Ein-

kommensgefüge in unserer Gesellschaft und gerade in 

anderen Teilen des öffentlichen Dienstes stehen.  

In ihrem 22. Jahresbericht (https://kef-online.de/filead-

min/KEF/Dateien/Berichte/22._Bericht.pdf) hat die 

Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 

Rundfunkanstalten (KEF) auf Grundlage eines von ihr 

eingeholten Gutachtens festgestellt, dass das Vergü-

tungsniveau der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten teilweise deutlich oberhalb desjenigen des öffentli-

chen Dienstes sowie der privaten Medienwirtschaft 

liegt. Bei einigen Rundfunkanstalten liegt die Vergütung 

demnach bei mehr als der Hälfte der betrachteten 

Funktionen um mehr als 15 % über der Vergütung ver-

gleichbarer Funktionen im öffentlichen Dienst oder der 

privaten Medienwirtschaft. Den hierfür vorgebrachten 

Erklärungsansätzen der Rundfunkanstalten wider-

spricht die KEF dabei ausdrücklich und hält fest, dass 

das Vergütungsniveau auch im Lichte der Besonderhei-

ten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt zu 

hoch und korrekturbedürftig sei. Vor dem Hintergrund 

dieser Ausführungen halten wir eine Anpassung des 

Gehaltsgefüges der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten an das Niveau des Tarifvertrages des Öffentli-

chen Dienstes für sinnvoll. 

Antrag Nr. C 121 Junge Union 

Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch weitere Stärkung  der journalistischen Pro-

fessionalität 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sieht sich seit gerau-

mer Zeit haltlosen Anwürfen von Parteien und Gruppie-

rungen des populistischen bis radikalen Spektrums 

ausgesetzt. Dieser Art von diffamierender Fundamen-

talkritik treten wir als CDU mit Entschiedenheit entge-

gen. Zugleich plädieren wir dafür, unsachlicher Kritik 

durch professionelles Verhalten und die konsequente 

Wahrung journalistischer Standards die Angriffsfläche 

zu entziehen. Dies betrifft insbesondere die Ausgewo-

genheit der Berichterstattung sowie das Verhalten der 

nach außen in Erscheinung tretenden Beschäftigten 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Die Arbeit bei einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalt ist vornehmlich ein Dienst an der Sache und keine 

 Die finale Beratung der Anträge C 119 bis C 123 in der 

Antragskommission und die Festlegung des Votums 

der Antragskommission erfolgen in einer Sitzung der 

Antragskommission auf dem Parteitag. 
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Plattform zur Bekundung und Verbreitung von Privat-

meinungen. Persönliche Meinungen und Haltungen 

sind wichtiger und legitimer Teil journalistischer Betäti-

gung. Sie sollen sich jedoch in eindeutig gekennzeich-

neten Kommentaren und nicht in der allgemeinen Be-

richterstattung entfalten. Ebenso wie Beamte und An-

gestellte im öffentlichen Dienst sehen wir die Beschäf-

tigten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 

Allgemeinheit verpflichtet. Wir würden uns deshalb 

wünschen, dass sie bei privater politischer Meinungs-

äußerung in der Öffentlichkeit diejenige Mäßigung und 

Zurückhaltung wahren, die sich aus ihrer Stellung ge-

genüber der Gesellschaft ergibt. Das unprofessionelle 

Verhalten Einzelner darf nicht die vorbildliche Arbeit der 

großen Mehrheit der Beschäftigten des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks überschatten und dazu führen, den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk als solchen ungerecht-

fertigter Pauschalkritik auszusetzen. 

Es muss daher Aufgabe und Anspruch der Anstalten 

und Redaktionen sein, sich selbst angemessene Ver-

haltensstandards vorzugeben und diese auch durchzu-

setzen. Die Richtlinien der New York Times für ein an-

gemessenes und journalistisch professionelles Auftre-

ten in sozialen Medien (https://www.nytimes.com/edito-

rial-standards/social-media-guidelines.html) könnten 

hierfür eine Orientierungsgrundlage bilden.  

Antrag Nr. C 122 Junge Union 

Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch weitere Stärkung  der redaktionellen Viel-

falt 

Die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks le-

ben in besonderem Maße von der Abbildung des brei-

ten Spektrums an Meinungen und Lebensentwürfen in 

unserem Land. Deshalb begrüßen wir es, wenn sich die 

Vielfalt unserer Gesellschaft auch in der Zusammenset-

zung der Redaktionen widerspiegelt – im Hinblick auf 

persönliche Lebensentwürfe, aber auch im Hinblick auf 

die Abbildung von Stadt und Land, Ost und West sowie 

allgemein unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus.  

In einer freiheitlichen Demokratie wie der unseren be-

deutet Vielfalt jedoch nicht allein biographische Vielfalt, 

sondern stets und vornehmlich auch Meinungsvielfalt. 

Deshalb würden wir es begrüßen, wenn die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten in eigener Verantwor-

tung prüfen, wie sie dem selbstgesetzten Anspruch an 

 Die finale Beratung der Anträge C 119 bis C 123 in der 

Antragskommission und die Festlegung des Votums 

der Antragskommission erfolgen in einer Sitzung der 

Antragskommission auf dem Parteitag. 
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Vielfalt auch in dieser Hinsicht noch besser gerecht 

werden können. Eine breit angelegte wissenschaftliche 

Untersuchung kann dabei helfen, bestehende Defizite 

in diesem Bereich auszumachen und Lösungsmöglich-

keiten zu entwickeln. 

Antrag Nr. C 123 MIT 

Öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten und reformieren 

Die CDU Deutschlands steht zu einem durch die Allge-

meinheit finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Es ist für den demokratischen Diskurs und die politi-

sche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle 

Bildung und Teilhabe wichtig, dass es seriös aufgear-

beitete, ausgewogene, gut recherchierte, auch elektro-

nische Angebote gibt, die sowohl das Inland – inklusive 

der Regionen – als auch das Ausland umfassen. Diese 

Informationsvermittlung ist kostspielig und wird von an-

deren Anbietern, jedenfalls bei der audiovisuellen Be-

richterstattung, nicht im erwünschten Umfang angebo-

ten. Deshalb ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier 

umso mehr gefordert und soll durch die Auswahl von 

Programmen und Themen Information, Bildungsange-

bote, Beratung und Unterhaltung anbieten sowie die 

freie Meinungsbildung und kulturelle Vielfalt gewährleis-

ten. 

Allerdings haben sich der Medienmarkt, die Anbieter 

und Angebote und das Nutzerverhalten vor allem im 

letzten Jahrzehnt massiv verändert. Erhebliche Reform-

möglichkeiten und -bedarfe sieht die CDU Deutsch-

lands daher sowohl in der Struktur der Sender bzw. ih-

rer intensiveren Zusammenarbeit als auch in der Stär-

kung der Selbstregulierung durch veränderte Gremien- 

und Aufsichtsstrukturen. Die Gewährleistung der 

Staatsferne ist dabei oberstes Gebot. Ebenso muss 

eine an den Kernaufgaben orientierte Finanzausstat-

tung sichergestellt werden. 

Ziel ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der sich auf 

den Kern seiner öffentlichen Aufgabe konzentriert und 

seine Akzeptanz in der Bevölkerung steigert. 

Die CDU Deutschlands wird eine Kommission einset-

zen, die folgende Ziele hat: 

• Sie soll die neuen Aufgaben des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks unter den geänderten 

Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen 

 Die finale Beratung der Anträge C 119 bis C 123 in der 

Antragskommission und die Festlegung des Votums 

der Antragskommission erfolgen in einer Sitzung der 

Antragskommission auf dem Parteitag. 
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definieren, 

• sie soll Vorschläge für eine umfassende Struk-

turreform mit dem Ziel der Verschlankung und 

damit reduzierter Beiträge erarbeiten, 

• sie soll die Finanzierung im Sinne der privaten 

und gewerblichen Beitragszahler reformieren 

und zugleich die Vergütungshöhen der Reprä-

sentanten kritisch hinterfragen, 

• sie soll Ideen für staatsfernere, ausgewoge-

nere und ihre tatsächliche Überwachungs-

funktion im Sinne der Beitragszahler und des 

Programmauftrags stärker wahrnehmende Auf-

sichtsgremien entwickeln. 

Die Kommission soll die Ergebnisse bis spätestens zum 

übernächsten Parteitag präsentieren. Ihr dürfen keine 

Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (feste 

oder freie Mitarbeiter der Sendeanstalten oder mit ihr 

geschäftlich verbundener Partner oder Mitglieder von 

Aufsichtsgremien) als stimmberechtigte Mitglieder an-

gehören. Diese dürfen lediglich beratend hinzu geladen 

werden. Ihre Zahl darf maximal ein Viertel der regulär 

stimmberechtigten Mitglieder umfassen. 

Antrag Nr. C 124 Senioren-Union 

Mehr Schwung für die Digitalisierung - Mitnahme der älteren Generation 

Die CDU Deutschlands fordert die Bundesregierung 

auf, gemeinsam mit den Medien neue Konzepte zu ent-

wickeln, um die Teilhabe der älteren Bevölkerung an 

der Digitalisierung erheblich zu verbessern. Beiträge als 

Einspielungen im TV-Programm, mit kurzen, allgemein-

verständlichen Inhalten wie in den 60er Jahren zur Ver-

kehrserziehung der „7. Sinn“, könnten als Vorlagen die-

nen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 124 

anzunehmen und an die Fachkommission Humane Di-

gitalisierung zu überweisen. 

Antrag Nr. C 125 LV Baden-Württemberg 

Befreiung Auszubildender und Studenten vom Rundfunkbeitrag 

Die CDU Deutschlands fordert, dass Auszubildende 

und Studenten grundlegend von der Zahlung des Rund-

funkbeitrags befreit werden sollen. Dies soll unberührt 

vom Empfang der Berufsausbildungsbeihilfe oder der 

Bundesausbildungsförderung für die Dauer der 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 125 an 

die CDU-Fraktionen der Landtage, der Bürgerschaften 

und des Abgeordnetenhauses von Berlin zu überwei-

sen. 
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Ausbildung oder des Studiums geschehen. 
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Ernährung und Landwirtschaft, Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt 

und Land 

Antrag Nr. C 126 Frauen Union 

Sichere, zukunftsorientierte, resiliente Landwirtschaft und nachhaltige Nahrungsmittelproduk-

tion im Klimawandel 

erarbeitet in Kooperation mit der KlimaUnion 

  

Handeln ist unumgänglich! Auf uns kommt es an! 

Klimaschutz und Klimafolgeanpassungen sind die prä-

genden Themen unserer Zeit. Sie sind kein Trend, der 

auf- und abtaucht, sondern zentral für unser politisches 

Handeln ist. Es ist die größte Herausforderung für die 

Menschheit und entscheidend ist unsere Generation. 

Die aktuellen Ereignisse wie Starkregen, Dürre und 

Waldbrände führen uns immer dramatischer vor Augen: 

Unsere bisherigen Anstrengungen reichen nicht aus, 

die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu errei-

chen. Wir stellen uns dieser Aufgabe im Rahmen der 

Agenda 2030, die 2015 von den Vereinten Nationen 

verabschiedet wurde. Diese 17 Ziele sind unsere Richt-

schnur. 

Wenn wir dies nicht tun, werden irreversible Prozesse, 

wie Polkappenabschmelzen (Albedo-Effekt), Perma-

frost-Auftauen (Methanausstoß), Meeresspiegelerhö-

hung, CO2-Steigerung, Temperaturerhöhung von 3 

Grad und mehr ausgelöst, die dazu führen werden, 

dass nicht nur anderswo, sondern auch bei uns, Flä-

chen versteppen werden und Landwirtschaft sehr 

schwierig wird. Eine gleichzeitige Flächenversiegelung 

erschwert die angespannte Lage zusätzlich. Eine feh-

lende Wertschätzung für Landwirtinnen und Landwirte 

bedroht zudem die Zukunft des ganzen Berufsstandes. 

Bereits jetzt ergreifen immer weniger junge Menschen 

den Beruf bzw. führen ihn fort. 

Hinzu kommt die globale Perspektive, dass durch Pan-

demie und Putins Angriffskrieg auf die Ukraine enorme 

Lieferkettenprobleme und Versorgungslücken entste-

hen, die die Versorgungssicherheit in der Zukunft ge-

fährden und ein Umdenken in der Gegenwart erforder-

lich machen. Weltweit steigen bereits die Nahrungsmit-

telpreise und in Nordafrika und dem Nahen Osten droht 

eine Hungersnot. Nur eine wettbewerbsfähige, nachhal-

tige Landwirtschaft ist dazu in der Lage, uns mit guten 

und gesunden Lebensmitteln zukunftssicher zu 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 126 an 

die Fachkommission Versorgungssicherheit zu über-

weisen. 
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versorgen. 

  

Lösungsansatz: Resiliente Landwirtschaft für un-

sere Gesellschaft! 

Deshalb fordern wir die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

auf, die Initiative zur Weiterentwicklung unserer Land-

wirtschaft hin zu einer sicheren, zukunftsfesten und 

nachhaltigen Landwirtschaft mit mehr Raum für Innova-

tion zu ergreifen. 

Ziel muss es sein, unsere Gesellschaft so zu transfor-

mieren, dass die Widerstandsfähigkeit und die Wand-

lungsfähigkeit auf den Anpassungsdruck der ver-

schiedensten Krisen gestärkt werden. Die externen 

Kosten für ein Produkt (z.B. klimabezogene Kompo-

nente CO2) sollen in Zukunft spezifischer zugeordnet 

werden. Damit deutlich wird, dass zum Beispiel regional 

produziertes Obst und Gemüse mit geringerem ökologi-

schem Fußabdruck vergleichsweise preiswerter wird 

als von weit her per Flugzeug (mit subventioniertem 

Treibstoff) angebotenes Obst und Gemüse mit wesent-

lich höherem ökologischem Fußabdruck (Internalisie-

rung der externen Kosten). Unsere Bevölkerung sollte 

dabei unkompliziert erkennen können, mit welchen Pro-

dukten sie bei ihren Einkäufen die heimische Landwirt-

schaft unterstützen kann. 

  

Ziel muss es sein, der Landwirtschaft einen verlässli-

chen Rahmen zu bieten. Landwirtschaftliche Planungen 

und Entscheidungen sind oftmals auf Jahrzehnte aus-

gerichtet, weshalb die Klimaschutzziele ebenso wie die 

Klimafolgeanpassung zwingend berücksichtigt werden 

müssen. Damit dies gelingt, ist das gesellschaftliche 

Bewusstsein und das Vertrauen in die Landwirtschaft 

zu stärken. 

  

Richtschnur Nachhaltigkeit 

Wenn wir Ernährung und Landwirtschaft neu denken, 

dann kommen wir schnell zu dem Ergebnis, dass wir 

unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen sollten. 

Aber auch, dass mit reiner Ökolandwirtschaft die Men-

schen nicht ernährt und mit ausschließlich industrieller 

Landwirtschaft keine nachhaltigen Lösungen für die Zu-

kunft gefunden werden können. Wir müssen aber auch 

darauf achten, dass wir Öko- und die konventionelle 

Landwirtschaft nicht gegeneinander ausspielen. Wir 

brauchen beides! Klimaschutz und Klimaanpassung 

brauchen kooperative Strukturen zwischen den 
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Erzeugerebenen und Verbraucherebenen. Das geht nur 

zusammen! Wir wollen keine bevormundenden Struktu-

ren, wir setzen auf Bewusstseinsbildung und auf inno-

vative Konzepte. Viele Landwirtinnen und Landwirte 

setzen bereits Klimafolgeanpassungs- und Hochwas-

ser- bzw. Dürrekonzepte um. Auch experimentieren sie 

mit neuem Saatgut, Düngungen, Bodenkulturen, Pflan-

zenschutz und Bodenbewirtschaftung. 

Deshalb sollten wir insgesamt auf eine nachhaltige 

Landwirtschaft hinarbeiten, in der beide Seiten vonei-

nander lernen. Dazu gehört es, weniger tierische Pro-

dukte zu essen und gleichzeitig auf eine bessere Quali-

tät zu achten. Die CDU/CSU-Fraktion soll sich dafür 

einsetzen, dass eine Gesundheitsaufklärungskam-

pagne für eine gesunde und ausgewogene Ernährung 

durchgeführt wird, ähnlich wie die AIDS-Kampagne 

oder Anti-Rauch-Kampagnen der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung. 

  

Hier spielen die Verbraucherinnen und Verbraucher 

eine wichtige Rolle. Ernährungsbildung sollte deshalb 

ein fester Bestandteil der frühkindlichen Förderung sein 

und als fester Bestandteil im Lehrplan festgeschrieben 

werden. Außerdem benötigen wir ein EU-weites, ein-

heitliches und leicht verständliches Label, das es den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglicht gut in-

formierte Konsumentscheidungen zu treffen. 

Dabei sind die Punkte: Regionalität, Gesundheit, nach-

haltige Produktion und CO2-Fußabdruck einzubezie-

hen. 

  

Den Prozess konkret beginnen: Wir setzen auf Ko-

operation! 

Innovation, Erfahrung und soziale Vernetzung sind 

Grundprinzipien in der Landwirtschaft. Diese Mehrdi-

mensionalität erfordert Mut, Vertrauen und Kompeten-

zen. 

Wir brauchen eine solidarische Landwirtschaft, die kon-

ventionelle und biozertifizierte Betriebe darin unter-

stützt, ihre nachhaltigen Leistungen anhand von wis-

senschaftlichen und praxisorientierten Kriterien sichtbar 

zu machen und monetär zu bewerten. Nur so kann in 

der Praxis mehr Naturschutz und Tierwohl gelingen. 

Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die 

Landwirtinnen und Landwirte in diesem Transformati-

onsprozess entsprechend unterstützt werden. 
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Dazu bedarf es einer Umstellung der Agrarförderung 

mit dem Ziel, diese nicht an die Betriebsflächen zu kop-

peln, sondern an die Erreichung von Nachhaltigkeitskri-

terien – und hierbei besonders den Klimaschutz – unter 

Berücksichtigung der Einkommenssicherung der Be-

triebe und der Ernährungssicherung. So würde mehr 

wirtschaftlicher Spielraum für innovative Betriebe ge-

schaffen werden. 

  

Eine alleinige Flächenstilllegung verhindert automatisch 

weder das Insektensterben, noch schafft es einen 

Mehrwert für die Biodiversität. Es ist entscheidend, was 

mit den Flächen passiert. Wir unterstützen insbeson-

dere die doppelte Flächennutzung durch Agri-Photovol-

taik oder Biodiversitäts-Photovoltaik, die neben saube-

rem Strom durch den Schattenwurf Pflanzen und Tieren 

Schutz vor zu viel Extremwetter bietet. Auch unterstüt-

zen wir die Doppelnutzung zwischen Ökosystemdienst-

leistung und Energieproduktion, z.B. im Fall wieder-

vernässter bzw. renaturierter Moore, in Verbindung mit 

Photovoltaik und Windenergie. 

  

Ein Schwerpunkt muss in dem Prozess auch die inno-

vative Erzeugung von regionalem Pflanzeneiweiß sein, 

das in Zukunft nicht nur stark nachgefragt werden wird, 

sondern zentraler Lösungsansatz zur Vermeidung 

schädlicher Treibhausgasemissionen darstellt. In Zu-

kunft muss mehr auf den gesamtökologischen Fußab-

druck sowie die qualitativen Standards unserer Nah-

rungsmittel geachtet werden - sowohl bei herkömmli-

chen als auch vegetarischen bzw. veganen Produkten. 

Wir müssen ein System entwickeln, das auf wissen-

schaftlicher Grundlage und unter Gewährleistung der 

Ernährungssicherstellung sowie Umweltschutz den ge-

samtökologischen Fußabdruck berechenbar und ver-

gleichbar macht. Die Nachhaltigkeitskriterien „Ökologie, 

Soziales und Ökonomie“ müssen dabei uneinge-

schränkt berücksichtigt werden, sie sind Erfolgskriterien 

des Transformationsprozesses. 

Diese gewonnene Transparenz zu den Verbraucherin-

nen und Verbrauchern, aber auch zu den weiterverar-

beitenden Betrieben bzw. dem Einzelhandel ist wichtig 

und schafft Identifikation. 

Die Akteurinnen und Akteure in Landwirtschaft, Verar-

beitung, Handel und Konsum werden nur im Zusam-

menspiel die Weichen für eine klimagerechte Landwirt-

schaft stellen können. 
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Gleichzeitig müssen wir aber auch die globalen Ent-

wicklungen im Blick haben, um wettbewerbsfähig zu 

bleiben, ansonsten droht lediglich eine Verlagerung der 

Produktion in Drittstaaten mit geringeren Standards. 

Antrag Nr. C 127 Senioren-Union 

Flächenstilllegung vorübergehend aussetzen 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die CDU-Fraktionen 

der Landtage, der Bürgerschaften und des Abgeordne-

tenhauses von Berlin werden aufgefordert, alle verfüg-

baren parlamentarischen und publizistischen Wege zu 

nutzen, um eine Steigerung der Agrarproduktion u.a. 

durch die vorübergehende Aussetzung der sog. 

„Zwangsbrache“ zu erreichen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 127 

und C 132 gemeinsam zu behandeln und als erledigt 

zu betrachten. 

Antrag Nr. C 128 Senioren-Union 

Wald ist ein wichtiger Leistungsfaktor im Ökosystem 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die CDU-Fraktionen 

der Landtage, der Bürgerschaften und des Abgeordne-

tenhauses von Berlin werden aufgefordert, durch Ge-

setzesinitiativen u.a. dafür zu sorgen, dass 

  

1. Waldbestände in der Bundesrepublik aktiv auf 

den Klimawandel ausgerichtet und durch stand-

ortgeeignete und regional bewährte Baumarten 

ergänzt werden und so die Biodiversität des 

Waldes erhöht wird, 

2. die erforderliche Infrastruktur vorgehalten wird, 

um Waldbrände möglichst zu vermeiden bezie-

hungsweise rasch und intensiv bekämpfen zu 

können, 

3. mit nachhaltiger Bewirtschaftung der Wälder un-

ter Berücksichtigung der Eigentümerrechte zur 

Erhöhung der Holzzuwächse und damit zu hö-

herer Kohlenstoffbindung und zu höherem Kli-

maschutz beigetragen wird und 

4. der Wald zusätzlich als Naherholungsraum und 

wichtiger Bestandteil unserer Landeskultur und 

als wertvoller Leistungsfaktor im Ökosystem er-

halten bleibt und gepflegt wird. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 128 

anzunehmen. 
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Antrag Nr. C 129 KV Aschendorf-Hümmling 

Antrag zur Aufnahme einer obligatorischen Haltungs- und Herkunftskennzeichnung für Fleisch- 

und weiterverarbeitende Fleischerzeugnisse in Deutschland 

Die Verbraucher- und Ernährungswirtschaft in Deutsch-

land fordert bereits seit einigen Jahren, für die heimi-

sche Fleischerzeugung eine obligatorische Haltungs- 

und Herkunftskennzeichnung zu etablieren. Die bishe-

rige Haltungs- und Herkunftskennzeichnung beschränkt 

sich weitestgehend auf den Vermarktungsweg des Le-

bensmitteleinzelhandels (LEH). Der gesamte Bereich 

des Außer-Haus-Verzehrs, wie z.B. die Gastronomie, 

Kantinen, das Veranstaltungsgewerbe und die weiter-

verarbeitende Industrie bleiben außen vor. 

Über die Hälfte des Fleischabsatzes fließen heute in 

diesen Bereich, ohne dass der Verbraucher erkennen 

kann, wie und wo diese Tiere vorher gelebt haben. Ge-

rade hier wäre mehr Transparenz für die Verbraucher 

zur Haltung und Herkunft von Tieren besonders wichtig. 

Importware mit deutlich niedrigeren Haltungsstandards 

der Tiere gelangt dadurch in den Absatzkanal des Au-

ßer-Haus-Verzehrs. Die deutsche Land- und Ernäh-

rungswirtschaft, die weltweit eines der höchsten Hal-

tungsstandards aufweist, ist nicht wettbewerbsfähig ge-

genüber den Billigimporten aus Drittländern. 

Die Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland un-

terliegen weltweit höchsten Standards – zugunsten von 

Verbrauchern und Tierwohl. Zu der Förderung dieser 

Betriebe entlang der Wertschöpfungskette wird eine 

verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung 

gefordert. Neben der bereits bestehenden Kennzeich-

nung im Lebensmitteleinzelhandel sind ebenfalls der 

Außer-Haus-Verzehr mit Gastronomie, Veranstaltungs-

gewerbe, Kantinen und der weiterverarbeitenden In-

dustrie in die Haltungs- und Herkunftskennzeichnung 

einzubeziehen. Damit verbunden ist die Novellierung 

der EU-Vermarktungsnormen, um den Weg für diese 

Kennzeichnung in ganz Europa freizumachen. 

Der aktuelle Vorschlag von Bundesminister Özdemir 

sieht ebenfalls wiederum nur eine obligatorische Hal-

tungskennzeichnung auf Handelsebene vor, nicht je-

doch im Außer-Haus-Verzehr wie z.B. in der Gastrono-

mie und in Kantinen. 

Die CDU Deutschlands muss hier ein Zeichen setzen, 

um die Fleischerzeugung in Deutschland zukunftssicher 

zu machen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 129 

anzunehmen. 
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Antrag Nr. C 130 KV Neunkirchen 

Lebensmittelverschwendung reduzieren – Gesetzliche Überlassungspflicht für noch genießbare 

Lebensmittel einführen 

Das Wegwerfen noch genießbarer Lebensmittel ist so-

wohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht ein 

Übel, dem unsere Gesellschaft nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten mehr 

Aufmerksamkeit widmen muss. Allein in Deutschland 

werden nach Angaben der Welthungerhilfe jedes Jahr 

rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel insgesamt ver-

schwendet. In Privathaushalten landen rund 75 Kilo-

gramm pro Kopf und Jahr im Müll. Pro Kopf geht man in 

Deutschland von verschwendeten Lebensmitteln im 

Wert von 300 EURO aus.  

Die Energie, der Dünger, das Wasser was dafür aufge-

bracht wird, um Lebensmittel zu produzieren, die am 

Ende in der Tonne landen, sind eine Verschwendung, 

die wir uns nicht mehr leisten wollen sollten. Auch 

ethisch ist die Verschwendung angesichts des immer 

noch nicht besiegten Hungers in der Welt ein Problem. 

Besonders deutlich wird die ethische Problematik dann, 

wenn das weggeworfene Lebensmittel ein Tier war, das 

geschlachtet wurde, um am Ende in der Tonne zu lan-

den.  

Wir sprechen uns daher für die Einführung einer ge-

setzlichen und unentgeltlichen Überlassungspflicht des 

Handels bei noch verzehrbaren aber nicht mehr für den 

Verkauf vorgesehenen Lebensmitteln aus. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 130 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Lebensmittelverschwendung reduzieren  

Das Wegwerfen noch genießbarer Lebensmittel ist so-

wohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht ein 

Übel, dem unsere Gesellschaft nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten mehr 

Aufmerksamkeit widmen muss. Allein in Deutschland 

werden nach Angaben der Welthungerhilfe jedes Jahr 

rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel insgesamt ver-

schwendet. In Privathaushalten landen rund 75 Kilo-

gramm pro Kopf und Jahr im Müll. Pro Kopf geht man in 

Deutschland von verschwendeten Lebensmitteln im 

Wert von 300 Euro aus. 

Die Energie, der Dünger, das Wasser, was dafür aufge-

bracht wird, um Lebensmittel zu produzieren, die am 

Ende in der Tonne landen, sind eine Verschwendung, 

die wir uns nicht mehr leisten wollen sollten. Auch 

ethisch ist die Verschwendung angesichts des immer 

noch nicht besiegten Hungers in der Welt ein Problem. 

Besonders deutlich wird die ethische Problematik dann, 

wenn das weggeworfene Lebensmittel ein Tier war, das 

geschlachtet wurde, um am Ende in der Tonne zu lan-

den. 

Wir sprechen uns daher dafür aus, dass die von der 

letzten CDU-geführten Bundesregierung aufgelegte Na-

tionale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelver-

schwendung, die die gesamte Lebensmittelkette ein-

schließt, mit Nachdruck fortgesetzt wird und Lebensmit-

telspenden an die Tafeln, soziale Einrichtungen und Or-

ganisationen, die Lebensmittel retten, vereinfacht wer-

den - soweit nötig auch durch gesetzliche Änderungen.  

Antrag Nr. C 131 KV Vechta 

Landwirtschaft effektiv stärken! 

Landwirtinnen und Landwirte müssen jeden Tag hohe 

Qualitätsstandards erfüllen, um konkurrenzfähig zu blei-

ben. Dabei steht für die Landwirtinnen und Landwirte 

nicht nur die wirtschaftliche Produktion von 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 131 

anzunehmen. 
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Lebensmitteln und Energie im Vordergrund, sondern 

auch das Tierwohl. Wir bekennen uns zur Tierhaltung. 

Insbesondere die Schweinehaltung steht in weiten Tei-

len vor existenziellen Schwierigkeiten. Es bedarf siche-

rer Perspektiven für die Landwirtsfamilien, die sich in 

diesem Bereich engagieren. Gemeinsam mit den vor- 

und nachgelagerten Bereichen ist sie eine maßgebliche 

Stütze des ländlichen Raumes in vielen Teilen Nieder-

sachsens. Die Umsetzung der Ergebnisse des Kompe-

tenznetzwerks Nutztierhaltung zu mehr Tierwohl wer-

den konsequent und zeitnah umgesetzt. Wir werden 

daher: 

- einen Gesellschaftsvertrag für die ländlichen Räume 

auf Basis der Borchert-Kommission abschließen. Für 

die Umsetzung bedarf es einer dauerhaften und ver-

pflichtenden Tierwohlabgabe zur Finanzierung des 

Mehraufwandes, aber auch Investitionshilfen für erfor-

derliche Umbauten. 

- uns dafür einsetzten, ein Tierwohlgesetz auf Bundes-

ebene einzuführen, dass die Anforderungen an das 

Baurecht, Naturschutzrecht, Kennzeichnungsrecht, ge-

meinsam und gleichzeitig mit den Tierwohlanforderun-

gen regelt und den Landwirten eine verlässliche Pla-

nung gibt. 

- das Modellprojekt „Stall der Zukunft“ aufsetzen und 

damit Grundlagen für eine praxisgerechte und finanzier-

bare Umsetzung von Tierwohl schaffen. 

- das Baurecht anpassen, um Tierwohl zu priorisieren 

und Zielkonflikte zum Emissionsschutz aufzulösen und 

damit für schnellere Umsetzung im Sinne des Tierwohls 

sorgen. 

- eine transparente Tierwohl- und Herkunftskennzeich-

nung fordern. 

- Wege für Tiertransporte kurzhalten, regionale 

Schlachtbetriebe fördern und Neuansiedlungen unter-

stützen. 

- die Weidetierhaltung ausbauen und dauerhaft fördern. 

Antrag Nr. C 132 KV Wittenberg 

Flächenstilllegung (Zwangsbrache) aussetzen 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU-Parteivorstand 

werden beauftragt, alle verfügbaren parlamentarischen 

und publizistischen Wege zu nutzen, um eine Steige-

rung der Agrarproduktion sowie die Aussetzung der 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 127 

und C 132 gemeinsam zu behandeln und als erledigt 

zu betrachten. 



ANTRÄGE 199 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

sog. „Zwangsbrache“ zu erreichen. 

Antrag Nr. C 133 KV Wittenberg 

Neue Züchtungsmethoden (z. B. Genom–Editing) gezielt fördern und anwenden 

Der 35. CDU - Bundesparteitag unterstützt nachdrück-

lich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in ihren Bemü-

hungen, die rechtlichen Voraussetzungen für eine ge-

zielte Förderung und praktische Anwendung der neuen 

gentechnischen Verfahren (Genom – Editing) zu schaf-

fen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 133 

anzunehmen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

zu überweisen. 
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Gesundheit und Pflege 

Antrag Nr. C 134 Junge Union 

Verpflichtende Auseinandersetzung mit dem Organspendeausweis bei der Führerscheinprüfung 

schaffen 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, das Thema 

Organspende als gesellschaftlich relevantes Thema 

verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen und 

die Zahl der Organspender in Deutschland zu steigern.  

In Zukunft soll das Thema Organspende fester Be-

standteil der theoretischen Fahrausbildung sein. Zudem 

soll jedem Fahrschüler nach Abschluss der Fahrprü-

fung ein Organspendeausweis ausgehändigt werden, 

damit er eine persönliche Entscheidung pro oder contra 

Organspende treffen kann. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 134 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Entscheidungsbereitschaft bei der Organ-

spende im Rahmen der Führerscheinprüfung 

stärken 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, das Thema 

Organspende als gesellschaftlich relevantes Thema 

verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen und 

die Zahl der Organspender in Deutschland zu steigern. 

Um mehr Menschen für das Thema zu sensibilisieren, 

soll jedem Fahrschüler nach Abschluss der Fahrprü-

fung ein Organspendeausweis ausgehändigt werden, 

damit er eine persönliche Entscheidung pro oder contra 

Organspende treffen kann. 

Antrag Nr. C 135 Junge Union 

Zulassung der systemischen Psychotherapie für Kinder und Jugendliche  als gesetzliche Kas-

senleistung 

Die CDU Deutschlands setzt sich für eine priorisierte 

Zulassung der systemischen Psychotherapie für Kinder 

und Jugendliche als gesetzliche Kassenleistung ein. 

Der gemeinsame Bundesausschuss soll nach einer be-

reits beschlossenen vorherigen Prüfung des Sachver-

haltes entsprechende Schritte einleiten.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 135 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Zulassung der Systemischen Psychotherapie 

für Kinder und Jugendliche als gesetzliche 

Kassenleistung 

Die CDU Deutschlands begrüßt die Einleitung des Be-

wertungsverfahrens der Systemischen Therapie bei 

Kindern und Jugendlichen als gesetzliche Kassenleis-

tung durch Gemeinsamen Bundesausschuss. 

Antrag Nr. C 136 MIT 

Deutschland coronaresistent machen 

Corona wird unser Land weiter beschäftigen. Vorsicht 

und Fürsorge sind weiterhin geboten. Doch nach über 

zwei Jahren internationaler Erfahrung im Umgang mit 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 136 an 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Fachkommission 

Soziale Sicherung, die Fachkommission Wohlstand und 
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dem Virus muss die Politik die richtigen Schlussfolge-

rungen ziehen und konkrete, vorbereitende Maßnah-

men für eine mögliche Rückkehr der Corona-Pandemie 

im Herbst ergreifen. Unnötige Belastungen müssen ver-

mieden werden, zumal Wirtschaft, Gesellschaft und Po-

litik durch den russischen Überfall auf die Ukraine, die 

steigende Inflation und Energieversorgungsengpässe 

mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert sind.  

Eine wichtige Lehre ist: Klare Regeln im Umgang mit 

Corona sind zielführender als willkürliche Staatsein-

griffe, Entlastungen von Unternehmen besser als schul-

denbasierte Hilfszahlungen. Jede Krise, die mit Staats-

schulden bekämpft wird, nimmt uns Möglichkeiten zur 

Bekämpfung kommender Krisen. Auch nachfolgende 

Generationen haben das Recht, gegen Krisen vorge-

hen zu können. Notwendig ist der Aufbau von „echtem“ 

Sondervermögen anstatt immer findigerer Tricks zur Er-

möglichung immer neuer Staatsschulden (Nachtrags-

haushalt). Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie 

muss die betriebliche Eigenverantwortung mit klugen 

Hygienekonzepten immer an erster Stelle stehen. Pau-

schale Schließungen von Betrieben mit Hygienekon-

zepten sind ohne eine valide wissenschaftliche Grund-

lage weder wirksam noch verfassungsrechtlich ange-

bracht.  

Auch gesundheitspolitisch muss Deutschland endlich 

umfassend, konsequent und evidenzbasiert auf kom-

mende Corona-Wellen sowie mögliche andere pande-

mische Ereignisse vorbereitet werden. Derzeit gibt es 

eine kritische Auseinandersetzung mit den politischen 

Entscheidungen zu Grunde liegenden Datengrundla-

gen. Zuletzt mahnten hier der Bericht des Sachverstän-

digenausschusses zur Evaluation der Maßnahmen der 

Pandemiepolitik sowie der Expertenrat der Bundesre-

gierung eindringlich vorhandene Defizite an. Kritisiert 

werden die mangelnde Aussagekraft der genutzten Da-

tenlagen sowie die fehlende Einbindung wichtiger Fach-

gremien und -instrumente (z.B. IQWiG und NAKO). 

Zentrale Daten in Bezug auf wichtige Referenzen zur 

Krankheitsverbreitung, zu Wirkzusammenhängen und 

zur Krankheitsübertragung werden immer noch nicht 

auf die konkrete Situation in Deutschland erhoben und 

genutzt. Auch wenn wir nicht verkennen, dass weitere 

Mutationen von SARS-CoV-2 nicht oder nur schwer für 

die Zukunft abbildbar sind, sind zukünftig alle politi-

schen Entscheidungen zur Grundrechtseinschränkung, 

zum Bildungsbereich etc. nur mit hoher Sensibilität und 

hoher Wahrscheinlichkeit für eine effektive Wirkung 

die Fachkommission Aufstieg zu überweisen. 
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verantwortungsvoll zu treffen. Es bedarf einer konsen-

tierten Strategie zur Erhebung und Nutzung der dafür 

erforderlichen Daten. 

Die Wirtschaft braucht zudem dringend ordnungspoliti-

sche Maßnahmen, die auch unter Pandemiebedingun-

gen die Entfesselung von Marktkräften ermöglichen. 

Und bei allem muss gelten: Vorfahrt für Bildung, denn 

die kommende Generation darf nicht erneut zum Last-

esel der Corona-Bekämpfung werden.  

Die CDU Deutschlands fordert: 

1. Gesundheitssystem coronaresistent machen 

Deutschland muss fit gemacht werden für die Abwehr 

von und den Kampf gegen Corona. Es bleibt viel zu tun, 

die bisherigen Erfahrungen müssen genutzt werden. 

Die Regeln und die institutionelle Ausgestaltung der 

Pandemiebekämpfung müssen verbessert werden:  

• In der Krise hat die private Wirtschaft ihre Leis-

tungs- und Innovationsfähigkeit bewiesen und 

maßgeblich zur Bewältigung beigetragen. Da-

rum muss auch in Krisen gelten: Der Staat muss 

sich auf seine Kernfunktionen beschränken. Pri-

vat vor Staat. 

• Die CDU fordert die Bundesregierung auf, auf 

Grundlage der vorliegenden Expertisen und un-

ter Einbeziehung aller vorhandenen Ressourcen 

der evidenzbasierten Medizin, zeitnah eine Da-

ten- und Forschungsstrategie mit klar zuge-

wiesenen Aufgabenstellungen und klaren Ver-

antwortlichkeiten unter stringenter Führung des 

BMG umgehend vorzulegen. Nur auf dieser 

Grundlage ist eine zielführende Pandemiepolitik 

verantwortbar. 

• Sämtliche vorgeschlagenen Maßnahmen sol-

len engmaschig extern evaluiert und die Er-

gebnisse der Evaluation sollen transparent ge-

macht werden. Die Ergebnisse des Sachver-

ständigenausschusses sind in diesem Zusam-

menhang sorgfältig zu prüfen. Jedes Jahr muss 

ein Krisenpräventionsgipfel mit den Entschei-

dungsträgern von Bund, Ländern und Kommu-

nen, Hilfsorganisationen, Wirtschaft und Wis-

senschaft durchgeführt werden, auf dem die 

Zwischenergebnisse ausgewertet werden. Alle 

staatlichen Maßnahmen müssen sich an den Er-

gebnissen der wissenschaftlichen Evaluation 

orientieren. Zur Anwendung sollen nur noch sol-

che Maßnahmen kommen, die aus 
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wissenschaftlicher Sicht erfolgversprechend 

sind.  

• Wir fordern einen Stresstest unseres Gesund-

heitssystems. Insbesondere personell müssen 

wir in der Lage sein, Infektionswellen besser 

durchzustehen. Die Leistungsfähigkeit des öf-

fentlichen Gesundheitsdienstes muss erhalten 

und gestärkt werden. 

• Die bisherigen Funktionen des RKI als ausfüh-

rende Bundesbehörde und als politikberaten-

der Think Tank müssen institutionell getrennt 

werden. 

• Bei Parlamentsbeschlüssen zu einer epidemi-

schen Lage mit schwerwiegenden Grundrechts-

eingriffen müssen Verordnungen und Erlasse 

der Exekutive unter einen Parlamentsvorbe-

halt gestellt werden. Gleichzeitig muss ein Son-

derrechtsweg eröffnet werden, damit verfas-

sungsrechtliche Fragen schnell geklärt werden. 

• Es müssen klare Indikatoren für Ausnahme-

zustände – besonders freiheitsbeschränkende 

Maßnahmen – definiert werden und die Dauern, 

wie lange sonst allgemein gültige Regelungen 

außer Kraft gesetzt werden dürfen. 

Digitalisierung des Gesundheits- und Meldewesens 

weiter vorantreiben: 

• Die Digitalisierung und Vernetzung des Öf-

fentlichen Gesundheitsdienstes muss weiter 

vorangetrieben werden. Dazu gehört auch der 

Aufbau eines Impf-Informationssystems. 

• Die Dezentralität von IT-Lösungen in Bund, Län-

dern und Kommunen steht Effizienz und schnel-

len Lösungen erheblich im Wege. Hier müssen 

alle Prozesse auf den Prüfstand gestellt und 

Systemlandschaften bundesweit vereinheit-

licht werden. Nicht schnittstellentaugliche Sys-

teme sind aufzugeben. Der Datenschutz ist ein 

wichtiges, aber kein absolutes Rechtsgut. Er 

muss da zurückstehen, wo überwiegende Inte-

ressen dies gebieten. 

Versorgung mit Schutzausrüstung, Medizintechnik und 

Medikamenten verbessern: 

• Der freie Personen- und Warenverkehr in der 

EU muss sichergestellt werden. Mangelsituati-

onen, insbesondere im medizinischen Be-

reich, müssen vermieden werden. Fragen zur 

Reservehaltung sind darum ebenso zu klären 
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wie die Produktionsfähigkeit in Deutschland 

oder zumindest in Europa. Die Wirtschaft ist ins-

besondere in Krisenzeiten frühzeitig einzubin-

den. 

• Beteiligt werden muss neben öffentlichen Stel-

len zwingend auch die Wirtschaft, vertreten 

durch die betroffenen Verbände, deren schnel-

les Handeln sich an die Bedarfsfeststellung an-

schließt. Der enge Austausch und die Einbin-

dung der Wirtschaft sind hier in jeder Phase 

unverzichtbar. Eine entsprechende Aufbau- und 

Ablauforganisation muss geplant sein und sofort 

in einer Krise aktiviert werden.  

2. Produktions- und Geschäftsbetrieb coronaresis-

tent machen 

Staatliche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung blei-

ben weiterhin notwendig. Die Maßnahmen müssen je-

doch verhältnismäßig und wirksam sein und so ausge-

staltet werden, dass der wirtschaftliche Betrieb der Un-

ternehmen auch unter Pandemiebedingungen ge-

währleistet bleibt. Mit entsprechenden Hygienekonzep-

ten können vermeintlich unsichere Bereiche sicher ge-

macht werden. Eine gute Daten- und Studienlage ist für 

evidenzbasiertes politisches Handeln unbedingt erfor-

derlich.  

Mittelstandsfreundliche Corona-Regeln: 

• Es braucht robuste Regeln dafür, dass es in Kri-

senzeiten nicht zu einer übermäßigen Ver-

schuldung und einer Kollektivierung von Haus-

haltsrisiken kommt. Mit (beginnender) Beendi-

gung der Krise sind zusätzliche Staatstätigkei-

ten sofort zurückzufahren, eine Verstetigung 

darf nicht stattfinden. 

• Die Hilfen von heute sind die Schulden von mor-

gen: Die Krisenkosten müssen transparent in 

den öffentlichen Haushalten und Sozialversi-

cherungssystemen bilanziert werden. Nach 

Überwindung einer Krise bedarf es einer fairen 

Lastenverteilung bei Steuer- und Beitragszah-

lern. Krisenbedingte Ausgaben der Sozialversi-

cherungssysteme sind aus dem Steuerhaushalt 

auszugleichen, um den Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrag stabil zu halten. 

• Wird zum Bevölkerungsschutz die wirtschaftli-

che Betätigung staatlich eingeschränkt oder ver-

boten, dürfen Unternehmen nicht nur auf staatli-

che Unterstützungsleistungen verwiesen 
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werden. Vielmehr sind für diese Fälle im Infekti-

onsschutzgesetz ausdrücklich Ausgleichsan-

sprüche zu normieren. Solche Entschädigungs-

leistungen und unmittelbare Folgekosten müs-

sen von der Allgemeinheit getragen werden. Wir 

brauchen möglichst viel allgemeine und aufei-

nander abgestimmte Instrumente, die sekto-

rübergreifend zum Einsatz kommen, und mög-

lichst wenige „Branchenlösungen“ oder gar 

Einzelmaßnahmen für Unternehmen. Die 

Hilfsmaßnahmen müssen zielgenau ausgerich-

tet und laufend evaluiert werden. Gleichzeitig 

müssen die Antragstellung, Bewilligung und 

Auszahlung der Hilfen schnell, einheitlich und 

digital erfolgen. Dazu sollen die Strukturen der 

Finanzverwaltung zwingend genutzt werden.  

• Das Volumen und die Dauer sämtlicher Kri-

senmaßnahmen (z.B. Lockdown) und insbe-

sondere der Hilfsmaßnahmen sollten zielgenau 

ausgerichtet und laufend evaluiert und nach-

justiert werden – nach dem Prinzip: So viel wie 

nötig, so wenig wie möglich und so schnell wie 

möglich, so kurz wie nötig. Es muss auf eine 

Gleichwertigkeit der Maßnahmen im privaten, 

beruflichen und betrieblichen Umfeld geachtet 

werden. Jeder Lebens- und Arbeitsbereich 

muss seinen Beitrag leisten. Jegliche Auszah-

lung der Hilfen nach dem Gießkannenprinzip 

(„Helikoptergeld“), die Fehlanreize und Mitnah-

meeffekte mit sich bringt, lehnen wir ab.  

• Nach Überwindung der Krise bedarf es strikter 

Ausgabenbegrenzungen, um die wieder deut-

lich erhöhte Staatsverschuldung abzubauen. 

Denn Steuererhöhungen wären Gift für die Kon-

junktur. Langfristig kann davon ausgegangen 

werden, dass ein Prozent nominales Wirt-

schaftswachstum auch ein Prozent mehr Steu-

eraufkommen erbringt. Dies sind rund 9 bis 10 

Milliarden Euro, bei höherem Wachstum ent-

sprechend mehr. Diese zusätzlichen Mittel soll-

ten vorwiegend zum Schuldenabbau eingesetzt 

werden. 

• Ob und in welchem Umfang Homeoffice ge-

nutzt werden kann, obliegt der Gestaltungsfrei-

heit von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Einen 

generellen Rechtsanspruch auf Homeoffice leh-

nen wir ab. 

Güter- und Warenverkehr und Geschäftsreiseverkehr 
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gewährleisten: 

• Grenzschließungen, Einschränkungen der Lie-

ferketten, Stilllegungen von Betrieben und Infra-

struktur etc. führten zu erheblichen Produkti-

onsausfällen und Lieferengpässen. 

• Der freie Personen-, Waren- und Wirtschafts-

verkehr in der EU muss sichergestellt blei-

ben. Offene Märkte und länderübergreifende 

Zusammenarbeit können die negativen Auswir-

kungen auf den EU-Binnenmarkt und die Liefer-

ketten reduzieren. Dies ist auch Voraussetzung 

für eine leistungsfähigere Gesundheitsversor-

gung. Dies gilt natürlich unter der Vorausset-

zung des entsprechenden gegenseitigen Ver-

haltens aller Staaten. Nationale und europäi-

sche Behörden müssen sich besser abstimmen. 

Die Health Emergency Preparedness and 

Response Authority (HERA) muss die europäi-

sche Säule für große Krisenlagen sein.  

3. Schulen, Universitäten und berufliche Ausbil-

dung coronaresistent machen 

Deutschland muss seine Widerstandsfähigkeit gegen 

Corona stärken. Dabei muss bei allen Maßnahmen gel-

ten, dass unsere Widerstandskraft nicht auf Kosten der 

Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen gehen darf. Schüler, Auszubildende und 

Studenten sind die Zukunft unserer Gesellschaft, aber 

auch unserer Unternehmen. Die kommende Generation 

darf nicht noch einmal der Lastesel der Pandemiebe-

kämpfung sein.  

• Lockdowns von Kitas, Schulen, Hochschulen 

oder Berufsschulen darf es nur noch in gut be-

gründeten Ausnahmefällen geben. 

• Die Maßnahmen der Corona-Politik sind darauf 

auszurichten, den Weiterbetrieb von Bil-

dungseinrichtungen zu gewährleisten. Leitli-

nie der Corona-Politik muss sein: Vorfahrt für 

Bildung. 

• Technische Maßnahmen zur Reduzierung 

der Virenlast an Kitas, Schulen, Universitäten 

müssen stärker ergriffen werden. Die Gewäh-

rung von Zuschüssen zur Anschaffung von Luft-

filtern ist nicht ausreichend. Bildungseinrichtun-

gen müssen auch bei der Anschaffung und In-

stallation aktiv unterstützt werden, die Erfolge 

müssen durch die Landesregierungen quartals-

weise veröffentlicht werden. Die Durchführung 
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von Präsenzunterricht darf nicht noch einmal an 

fehlender technischer Ausstattung scheitern. 

• Die Digitalisierung an Schulen, Universitäten 

und Berufsschulen muss weiter vorangetrie-

ben werden. Unabhängig von etwaigem Heim-

unterricht und eingeschränkten Bildungs-Lock-

downs ist eine Stärkung digitaler Kompetenzen 

und der digitalen Infrastruktur an Schulen, Uni-

versitäten und Berufsschulen allein als techni-

sche Grundlage für zukunftsrelevante Bildung 

zwingend notwendig und längst überfällig. Die 

Zulassung digitaler Lernmittel muss beschleu-

nigt werden. Alle Länder sollen verpflichtet wer-

den, ein jährliches Digitalisierungsmonitoring für 

Schulen, Berufsschulen und Universitäten vor-

zulegen, in dem dargestellt wird, wie viel Pro-

zent der Schüler und Lehrer voll digital ange-

bunden sind. (Verpflichtende) Schulungen für 

das Bildungspersonal in Digital- und Medien-

kompetenzen sollten entsprechend umgesetzt 

werden.  

Antrag Nr. C 137 Senioren-Union 

Erstattung von nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei älteren, multimorbiden Men-

schen ab dem 64. Lebensjahr 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, das Sozialge-

setzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) § 34 (Ausgeschlos-

sene Arznei-, Heil- und Hilfsmittel) durch eine dritte 

Ausnahmeregelung für die Erstattung von nicht-ver-

schreibungspflichtigen Arzneimitteln für ältere, multi-

morbide Menschen zu ergänzen. 

Im Einzelnen: 

Der § 34 SGB V Ausgeschlossene Arznei-, Heil- und 

Hilfsmittel lautet bisher: 

  

(1) Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind von 

der Versorgung nach § 31 ausgeschlossen. Der Ge-

meinsame Bundesausschuss legt in den Richtlinien 

nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 fest, welche nicht ver-

schreibungspflichtigen Arzneimittel, die bei der Behand-

lung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestan-

dard gelten, zur Anwendung bei diesen Erkrankungen 

mit Begründung vom Vertragsarzt ausnahmsweise ver-

ordnet werden können. Dabei ist der therapeutischen 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 137 

abzulehnen. 
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Vielfalt Rechnung zu tragen. Der Gemeinsame Bundes-

ausschuss hat auf der Grundlage der Richtlinie nach 

Satz 2 dafür Sorge zu tragen, dass eine Zusammen-

stellung der verordnungsfähigen Fertigarzneimittel er-

stellt, regelmäßig aktualisiert wird und im Internet abruf-

fähig sowie in elektronisch weiter verarbeitbarer Form 

zur Verfügung steht. Satz 1 gilt nicht für: 

  

1. versicherte Kinder bis zum vollendeten 12. Le-

bensjahr, 

2. versicherte Jugendliche bis zum vollendeten 18. 

Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen. 

  

Diese Ausnahmeregelungen sollen um den folgenden 

Punkt 3 ergänzt werden: 

  

3. Versicherte mit Multimorbidität ab dem vollendeten 

64. Lebensjahr. 

Antrag Nr. C 138 Senioren-Union 

Die „Volkskrankheit Schlaganfall“ wirksam bekämpfen 

Zur Versorgung von Schlaganfall-Patienten fordert die 

CDU, im deutschen Gesundheitswesen ein sogenann-

tes „Fall- und Pflegemanagement-System“ (Case-and-

Care-Management) zu installieren, gesetzlich zu veran-

kern und im Sozialgesetzbuch festzuschreiben. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 138 

anzunehmen. 

Antrag Nr. C 139 Senioren-Union 

Mehrwertsteuer für Medikamente reduzieren 

Die CDU fordert die Bundesregierung auf, den Mehr-

wertsteuersatz für Medikamente zu halbieren. Die ho-

hen Arzneimittelpreise in Deutschland sind u.a. auf die 

hohen Verkaufssteuern auf Medikamente zurückzufüh-

ren. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 139 

und C 144 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 140 Senioren-Union 

Telemedizin und deren technische Möglichkeiten ausbauen 

Der CDU-Bundesparteitag fordert die Bundesregierung  Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 140 
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auf, gesetzliche und infrastrukturelle Rahmenbedingun-

gen für den Einsatz der Telemedizin zu schaffen bezie-

hungsweise weiterzuentwickeln und Maßnahmen für 

die erforderliche digitale Infrastruktur zu ergreifen. 

anzunehmen. 

Antrag Nr. C 141 Senioren-Union 

Versorgungssicherheit für Arzneimittel und Medizinprodukte 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, dass die 

Produktion und Bevorratung von Medikamenten und 

medizinischen Einwegmaterialien (z.B. Masken, Ein-

malkleidung) dauerhaft und in ausreichendem Maße in 

Deutschland gewährleistet sind. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 141 

und C 151 gemeinsam zu behandeln und in Fassung 

von C 151 anzunehmen. 

Antrag Nr. C 142 Senioren-Union 

Corona bekämpfen – Impfpflicht für alle 

Die CDU setzt sich zur Eindämmung und Bekämpfung 

der Corona-Pandemie durch entsprechende Initiativen 

auf Landes- und Bundesebene für die Einführung einer 

allgemeinen Impfpflicht ein. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 142 

abzulehnen. 

Antrag Nr. C 143 LV Berlin 

Affenpocken: Versorgung mit Impfstoffen unverzüglich sicherstellen! 

Die CDU Deutschlands fordert die Bundesregierung 

auf, ihre bisher vollkommen unzureichenden Bemühun-

gen um eine angemessene Versorgung mit Impfstoff 

gegen den sich insbesondere in Ballungsräumen rasant 

verbreitenden Affenpocken-Virus (MPXV) zu verstär-

ken. Durch einen besseren Verteilungsmechanismus ist 

sicherzustellen, dass insbesondere in Infektions-Hot-

spots wie beispielsweise Berlin oder NRW keine ver-

meidbare Knappheit an Impfstoff auftritt und insbeson-

dere auch die in den meisten Fällen erforderliche 

Zweitimpfung sicher gewährleistet ist. 

  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 143 

anzunehmen. 
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Antrag Nr. C 144 BezV Nordwürttemberg 

Reduzierter Mehrwertsteuersatz für Medikamente 

Der Mehrwertsteuersatz für verschreibungs- sowie apo-

thekenpflichtige Medikamente soll von 19 % auf 7 % re-

duziert werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 139 

und C 144 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 145 BezV Nordwürttemberg 

Unterstützung für Long Covid 

Die CDU Deutschlands fordert auf allen Ebenen (Bund, 

Land, kommunale Ebene je nach Zuständigkeit), dass 

die Voraussetzungen für eine verbesserte Diagnostik 

und Behandlung der Long Covid Erkrankten geschaffen 

wird. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 145 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Unterstützung für Long-Covid-Erkrankte 

Die CDU Deutschlands fordert die Bundesregierung 

auf, die Voraussetzungen für eine verbesserte Versor-

gung der Long-Covid-Erkrankten zu schaffen und die 

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Long/Post-

Covid des Expertenrates der Bundesregierung zu CO-

VID-19 umzusetzen. 

Antrag Nr. C 146 BezV Ostfriesland 

Assistierter Suizid 

Mit seinem Urteil zum assistierten Suizid vom Februar 

2020 hat das Bundesverfassungsgericht das bis dahin 

geltende Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe 

für verfassungswidrig erklärt und die Rechtsnorm außer 

Kraft gesetzt. 

Das BVG hat mit der in der Urteilsbegründung vorge-

nommenen Bezugnahme auf die Würde des Menschen 

(Art. 1 GG) und auf das Recht zur freien Entfaltung der 

Persönlichkeit (Art. 2 GG), eine rechtliche Neubewer-

tung des assistierten Suizids vorgenommen. Die Frei-

heit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Frei-

heit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und angebotene 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Zugang zur Suizid-

beihilfe darf nicht an das Vorliegen einer schweren, un-

heilbaren Erkrankung oder eines bevorstehenden Lei-

des gebunden sein, sondern es zählt lediglich der auto-

nome Sterbewunsch.  

Bei der rechtlichen Neugestaltung sind unbedingt die 

Erfahrungen mit einzubeziehen, die andere 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 146 

und C 148 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 
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europäische Staaten aufgrund einer schon länger gel-

tenden liberalisierten Rechtslage machen mussten. Die 

Entwicklung in den Niederlanden und in Belgien zeigt 

insgesamt nicht nur eine dramatische Zunahme der 

Fallzahlen, sondern auch eine deutliche Verschiebung 

der Gründe für den Wunsch nach einem assistierten 

Suizid: die Suche nach einem Ausweg aus einem lang-

wierigen bzw. sehr schmerzhaften Sterbeprozess stellt 

nur noch einen geringeren Anteil dar, der dominierende 

Suizidgrund ist heute der Exit aus einem Leben, dass 

die Betroffenen selbst als nicht mehr lebenswert begrei-

fen oder in dem sie sich selbst als unzumutbare Belas-

tung für Dritte empfinden.  

Wir Christdemokraten sind überzeugt, dass der Staat 

primär das Leben schützen und nicht das Sterben er-

möglichen muss. Wir setzen uns daher für eine gesetz-

liche Neuregelung der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe 

ein, die:  

• verhindert, dass der assistierte Suizid – über 

den besonderen Ausnahmefall hinaus – zur Re-

gel wird, dass Menschen zum assistierten Sui-

zid gedrängt werden oder dieses aus falschver-

standener Rücksichtnahme auf andere und de-

ren wirtschaftlichen Interessen in Anspruch neh-

men. 

• einer gesellschaftlichen Normalisierung des as-

sistierten Suizids entgegenwirkt. 

• gewährleistet, dass der assistierte Suizid keine 

allgemeine Dienstleistung ist, die auf Vergütung 

und Wiederholung angelegt ist. 

• sicherstellt, dass die jeweilige Einzelfallentschei-

dung in einen bestehenden Beziehungskontext 

integriert und Teil eines langen gemeinsamen 

Prozesses ist. 

• eine verpflichtende Beratung der Person mit 

Sterbewunsch und die Prüfung ihres freiwilligen, 

dauerhaften und ernsthaften Wunsches regelt. 

Die Beratung muss, je nach Begründung des 

Sterbewunsches, auch die verpflichtende Auf-

klärung über medizinische, pflegerische, psy-

chologische, soziale und seelsorglicher Ange-

bote und Rechtsansprüche, die Möglichkeiten 

und die Angebote der palliativen Medizin und 

weitere Alternativen beinhalten. Es darf keine 

Einschränkung für Beratungsangebote geben, 

die aus religiöser Überzeugung in ihrem Bera-

tungsangebot für das Leben werben. 
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Die CDU setzt sich darüber hinaus dafür ein, die pallia-

tive Versorgung in Deutschland weiter auszubauen und 

insbesondere ihre unabhängige Finanzierung zu ge-

währleisten. Unser Ziel ist es, jeder und jedem Betroffe-

nen ein palliativmedizinisches Angebot zu eröffnen und 

dem Wunsch nach palliativer Versorgung in jedem Fall 

entsprechen zu können. 

Für die CDU Deutschlands sind das christliche Mensch-

bild, die „Verantwortung vor Gott und den Men-

schen" (Präambel Grundgesetz), die Achtung und der 

Schutz der unantastbaren Würde des Menschen 

(Grundgesetz Artikel 1 (1)) sowie die persönlichen Frei-

heitsrechte wie das Recht auf freie Entfaltung der Per-

sönlichkeit und das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit (Grundgesetz Artikel 2) Maßstäbe sowie 

Grundlage unseres Handelns. 

Antrag Nr. C 147 KV Düsseldorf 

Gegen eine Freigabe von Cannabis 

Der Kreisvorstand der CDU Düsseldorf beantragt, dass 

die CDU sich deutlich gegen eine Freigabe von Canna-

bis ausspricht und ihrem Auftrag, die Menschen vor ge-

sundheitlichen Schäden zu schützen, konsequent nach-

kommt. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 147 

anzunehmen. 

Antrag Nr. C 148 KV Ludwigsburg 

Suizidprävention 

Der CDU-Bundesverband wird aufgefordert sich dafür 

zu verwenden, dass der assistierte Suizid nicht als Aus-

gleich vorhandener Versorgungsdefizite dienen darf. 

Diesen Effekt gilt es zu verhindern!  Daher ist die Stär-

kung der Suizidprävention durch Ausbau und Absiche-

rung unterstützender Angebote in der Hospiz- und Palli-

ativversorgung“ sicherzustellen.  

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 146 

und C 148 gemeinsam zu behandeln und an die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. 

Antrag Nr. C 149 KV Ludwigsburg 

Anpassung der Coronaverordnung 

Der CDU-Bundesverband setzt sich dafür ein, dass die 

Sicherstellung der Sterbebegleitung in Pflegeheimen 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 149 in 

folgender Fassung anzunehmen:  
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und Krankenhäusern im Rahmen der nächsten Corona-

verordnung (des nächsten Infektionsschutzgesetzes) 

verbindlich geregelt wird. 

Sicherstellung von Besuchen zum Zweck der 

Sterbebegleitung 

Die CDU Deutschlands fordert die Bundesregierung 

auf, die Sicherstellung der Sterbebegleitung in Pflege-

heimen und Krankenhäusern im Einklang mit Infekti-

onsschutzmaßnahmen verbindlich zu regeln. 

Antrag Nr. C 150 KV Ludwigsburg 

Pflegende Angehörige besser unterstützen und entlasten 

Der CDU-Bundesverband fordert die Bundesregierung 

auf, Gesetzesinitiativen zur Entlastung der pflegenden 

Angehörigen auf den Weg zu bringen.  

Dabei sollen vor allem zwei Maßnahmen zur Entlastung 

der pflegenden Angehörigen berücksichtigt werden:  

1. Schaffung zeitlicher Freiräume im Alltag durch flan-

kierende Maßnahmen          Dies kann erfolgen durch:  

    - Mobilisierung von ehren-/hauptamtlichen Ressour-

cen im Wohnquartier (z. B.                Helferkreise)  

    - Stärkung des häuslichen Umfelds durch verbesser-

tes  

Alltagsmanagement-auch Sicherung der hauswirt-

schaftlichen Hilfen in bedarfsorientiertem Umfang. 

Die Umsetzung muss durch die Fallbearbeiter der Pfle-

gestützpunkte (individuelle Bedarfe) sowie  durch die 

Altenhilfefachberatung (Planung und Sicherstellung von 

Angeboten) erfolgen.  

 2. Ausbau und finanzielle Absicherung der Kurzzeit-

pflege 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 150 in 

folgender Fassung anzunehmen:  

Pflegende Angehörige besser unterstützen und 

entlasten 

Die CDU Deutschlands fordert die Bundesregierung 

auf, weitere Gesetzesinitiativen zur Entlastung der pfle-

genden Angehörigen auf den Weg zu bringen. 

Dabei sollen vor allem zwei Maßnahmen zur Entlastung 

der pflegenden Angehörigen besonders berücksichtigt 

werden: 

1. Schaffung zeitlicher Freiräume im Alltag durch flan-

kierende Maßnahmen. Insbesondere durch die Mobili-

sierung von ehren-/hauptamtlichen Ressourcen im 

Wohnquartier, die Stärkung des häuslichen Umfelds 

durch verbessertes Alltagsmanagement und die Siche-

rung der hauswirtschaftlichen Hilfen in bedarfsorientier-

tem Umfang. 

2. Ausbau und finanzielle Absicherung der Kurzzeit-

pflege 

Antrag Nr. C 151 KV Rhein-Kreis Neuss 

Versorgungssicherheit im medizinischen Sektor 

Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, dass die 

Verfügbarkeit von Medikamenten und Einwegmateria-

lien (z.B. Masken, Einmalkleidung) dauerhaft und in 

ausreichendem Maße in Deutschland gewährleistet ist.  

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 141 

und C 151 gemeinsam zu behandeln und in Fassung 

von C 151 anzunehmen. 
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CDU sowie Struktur- und Satzungsfragen 

Antrag Nr. C 152 Frauen Union 

Beschlüsse der Struktur- und Satzungskommission umsetzen 

Dem 35. Parteitag der CDU am 9./10. September 2022 

werden die Ergebnisse der Struktur- und Satzungskom-

mission mit den dazugehörigen Satzungsänderungen 

zur Entscheidung vorgelegt. Der Bundesvorstand der 

CDU hatte dazu sowohl 2020 als auch erneut am 22. 

November 2021 einen einvernehmlichen Beschluss ge-

fasst und am 15. Juni 2022 Aktualisierungen einver-

nehmlich aufgenommen. Grundlage der Entscheidung 

auf dem 35. Parteitag soll die aktualisierte Fassung 

vom 15. Juni 2022 sein. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 152 

bei B 36 (Ziffer 15) zu behandeln. 

Antrag Nr. C 153 Junge Union 

Schaffung eines Unionsrates 

Die Union ist seit über 70 Jahren die treibende Kraft in 

Deutschland. Dabei besteht sie aus berechtigten Grün-

den aus zwei eigenständigen Parteien und bildet durch 

die Junge Union, Mittelstandsunion und die Bundes-

tagsfraktion weitere belastbare Brücken zwischen CDU 

und CSU. Um zukünftig auch auf Parteiebene ein ge-

meinsames, beschlussfassendes Gremium zu haben 

wird der Bundesvorstand beauftragt mit der CSU über 

die Einführung eines Unionsrates zu verhandeln. Die-

ses Kollegialorgan aus Vertretern von CDU und CSU, 

aus Fraktion und Partei soll zukünftig regelmäßig tagen, 

gemeinsame inhaltliche Leitlinien erarbeiten und die 

Kür des Kanzlerkandidaten der Union vorbereiten. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag an das 

CDU-Präsidium mit dem Auftrag zu überweisen, das 

Thema mit der CSU zu erörtern. 

Antrag Nr. C 154 Junge Union 

Unvereinbarkeit der CDU-Mitgliedschaft mit einer Mitgliedschaft in der AKP  und anderen antide-

mokratischen Organisationen 

Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands stellt fest, 

dass eine Mitgliedschaft in der CDU mit der gleichzeiti-

gen Mitgliedschaft in ausländischen Parteien oder Or-

ganisationen, deren Handeln und Ziele mit den Werten 

der CDU nicht ein Einklang stehen, nicht vereinbar ist. 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, die 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 154 an 

den Bundesvorstand zu überweisen. 
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Erforderlichkeit einer entsprechenden Ergänzung des 

Statuts der CDU zu prüfen und dem nächsten Bundes-

parteitag erforderlichenfalls einen Vorschlag für eine 

zweckmäßige Ergänzung zu unterbreiten. 

Antrag Nr. C 155 MIT 

Für das Leistungsprinzip - gegen verbindliche Quoten 

Die CDU ist für das Leistungsprinzip und lehnt daher 

jede Form von verbindlichen Quoten bei parteiinternen 

Wahlen ab, ob befristet oder unbefristet. Eine Quote ist 

eine Einschränkung des Wahlrechts und macht die Par-

teiarbeit qualitativ für Frauen nicht attraktiver, denn sie 

stellt ausschließlich auf das Geschlecht ab. Das aktive 

und passive Wahlrecht der Mitglieder und Delegierten 

darf nicht so eingeschränkt werden, dass die Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe (Geschlecht, Alter, Herkunft 

usw.) bei einer Kandidatur Vorrang vor der Auswahl 

nach Leistungsbereitschaft, Kompetenz und Persönlich-

keit hat. Die Politik des leeren Stuhls bei Nichterfüllung 

von Quoten würde die ehrenamtliche Basisarbeit erheb-

lich erschweren. 

Dementsprechend sind die Zeilen 364 bis 401 des Bun-

desvorstands-Antrags „Volkspartei der Zukunft: Die 

CDU erneuern“ zu streichen und die vorgeschlagenen 

Änderungsanträge des Bundesvorstands zu § 15 des 

CDU-Statuts abzulehnen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 155 

bei B 36 (Ziffer 15) zu behandeln. 

Antrag Nr. C 156 LV Hamburg 

Das „C“: Markenkern und Kompass christdemokratischer Politik 

Der 35. Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge 

beschließen: 

  

Die CDU ist seit Gründung der Bundesrepublik die er-

folgreiche Volkspartei der Mitte. Ausgangspunkt dieser 

völlig neuen Partei nach dem Zweiten Weltkrieg waren 

die Erfahrungen mit dem unmenschlichen Dritten 

Reich. Viele Parteimitglieder der ersten Stunde hatten 

im nationalsozialistischen Deutschland unter Verfol-

gung gelitten und sich bereits vor Kriegsende Gedan-

ken über eine Nachkriegsordnung gemacht. Sie alle 

einte die Ablehnung von Gewaltherrschaft und ihre 

Grundlage war die christliche Ethik, die wiederbelebt 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 156 

als erledigt zu betrachten. 
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werden sollte. Alte konfessionelle Gräben und Lager 

sollten im Kontrast zur Weimarer Zeit in einer Union 

überwunden werden. Die Volkspartei war geboren und 

die Wertebasis des „C“ bestehend aus Freiheit, Verant-

wortung, Gerechtigkeit und Solidarität wurde zur Grund-

lage christdemokratischer Politik. 

  

Die CDU hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, 

dass christdemokratische Politik die besten Lösungen 

zur Gestaltung des Zusammenlebens bietet. Diese 

Kraft entspringt dem christlichen Verständnis von der 

Würde des Menschen und den daraus folgenden Wer-

ten. Dies beinhaltet vor allem die individuelle Freiheit in 

Verantwortung für den Nächsten und die Schöpfung. 

Aus dem Wert der christlichen Nächstenliebe erwächst 

zudem der Auftrag für eine Politik der Gerechtigkeit und 

Solidarität. Wir stehen für eine Politik, die anerkennt, 

dass der einzelne Mensch fehlbar ist und niemand über 

eine absolute Wahrheit verfügt. Daraus erwächst die 

Stärke der CDU, eine Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit 

menschenwürdig zu gestalten. Die auf diesen Werten 

fußende Politik ist unser Weg, Deutschland voranzu-

bringen. 

  

Christdemokratische Politik ist bewahrend und zu-

kunftsgewandt gleichermaßen. Abseits geschlossener 

Weltanschauungen formuliert sie immer wieder neu von 

christlichen Werten geleitete Ziele. Politik auf Grund-

lage des „C“ führt zu sachgerechten und pragmatischen 

Entscheidungen: Sie lässt unterschiedliche Interessen 

zu und bietet mit Blick auf das Wohl aller Lösungen und 

Alternativen an. Sie ist weder auf bestimmte Themen 

beschränkt, noch verfolgt sie die Interessen einzelner 

Wählergruppen. Deshalb ist die CDU die richtige Partei 

für alle Menschen, die unsere Werte teilen: Auch Gläu-

bige anderer Religionen und Menschen, die sich keiner 

Religion zugehörig fühlen, können ihre politische Hei-

mat bei uns finden. 

  

Unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen können 

anerkannt und für eine bestmögliche Politik genutzt 

werden. Dies macht den Kern von CDU-Politik aus. Sie 

ist aus diesem Grund weder Klientel- noch Themenpar-

tei, sondern wirkliche Volkspartei. Deshalb unterschei-

det sich unsere auf dem „C“ fußende und daraus resul-

tierende soziale, liberale und nachhaltige Politik von al-

len anderen Parteien, die entweder Partikularinteressen 

vertreten oder aufgrund geschlossener politischer 
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Weltbilder nie die ganze Gesellschaft im Blick haben 

können. Es ist gerade unser christliches Wertefunda-

ment, das in einer immer vielfältiger werdenden Gesell-

schaft verbindet. Dies führt zu einer zukunftsfähigen 

Politik der CDU, die zeitlos und wertkonservativ ist. 

  

Das „C“ bietet verlässlich den Kompass, im Sinne der 

Würde des einzelnen Menschen und der gesamten Ge-

sellschaft, gute Kompromisse zu finden und Versöh-

nung zu ermöglichen. 

Das „C“ ist Fundament und Dach unserer Politik. Es ist 

die Voraussetzung, um die Breite der Volkspartei zu 

verbinden. Nur das „C“ garantiert eine Politik, die den 

Menschen in seiner Einzigartigkeit in den Mittelpunkt 

stellt. Christdemokratische Politik übernimmt Verant-

wortung sowohl für die Gesellschaft als auch für die 

Schöpfung voll umfänglich. Das „C“ ist unverzichtbarer 

Markenkern der CDU. Die christliche Ethik muss so-

wohl durch Worte als auch durch Taten gelebt werden. 

Nur eine Stärkung des christdemokratischen Wertefun-

daments wird die CDU erfolgreich in die Zukunft führen! 

Antrag Nr. C 157 KV Altenkirchen 

Neue Beteiligungsformen finden: Basis einbinden für eine Partei der Zukunft 

Die CDU setzt eine Kommission ein, der sich aus-

schließlich mit der Erarbeitung von Beteiligungsformen 

für die Parteiarbeit und die Vereinigungen auseinander-

setzt. Ziel ist es, attraktive und nachhaltige Plattformen 

und Veranstaltungsformate zu erarbeiten, die ein zufrie-

denstellendes Angebot für Mitglieder darstellen. Außer-

dem sollen die Beteiligungsformate dazu dienen, inhalt-

liche Positionen zu erarbeiten, um auch einer mögli-

chen Spaltung der Partei entgegenzuwirken. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 157 an 

den Generalsekretär zu überweisen. 

Antrag Nr. C 158 KV Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg 

Die CDU Deutschlands verwendet keine Genderzeichen 

Die CDU Deutschlands verwendet in ihrer gesamten 

Außendarstellung (Publikationen, Flugblätter, Presse-

mitteilungen, Internetseiten, sozialen Netzwerke etc.) 

keine Gendersprache. 

Gendersprache bedeutet insbesondere: Gender-

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 109, C 

111, C 112, C 116, C 158 und C 159 gemeinsam zu be-

handeln und in folgender Fassung anzunehmen:  

Für eine geschlechtergerechte Sprache – 
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Doppelpunkt („Mensch:in“), das Gendern mit Unter-

strich („Mensch_in“), das Binnen-I („MenschIn“) und 

das Gendersternchen („Mensch*in“). 

gegen Gender-Zwang 

  

1. Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel prägt die Kultur. Eine Überfrachtung der 

Menschen mit der Einführung eigener Sprachre-

geln im Kontext gesellschaftspolitisch geforder-

ter Neujustierungen verunsichert Menschen, er-

schwert die Verständlichkeit und führt damit 

auch immer zu kulturellen Konflikten. Sprache 

sollte immer zusammenführen und nicht aus-

schließen. 

2. Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede 

Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen aus, die keine gegenderte Sprache ver-

wenden möchten. 

3. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, 

dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten 

und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine gramma-

tisch falsche Gender-Sprache verwendet wird. 

Wir lehnen negative Folgen einer korrekten, den 

Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung entsprechenden Schreibweise bei Prü-

fungsleistungen oder Förderanträgen ab. 

4. Die CDU Deutschlands verwendet in ihren 

Schriftstücken und Veröffentlichungen keine 

grammatisch falsche Gender-Sprache. Für die 

CDU Deutschlands gelten die deutsche Gram-

matik und die amtliche deutsche Rechtschrei-

bung. Auch eine flächendeckende Verwendung 

substantivierter Adjektive lehnen wir ab. 

5. Die CDU hält es für erforderlich, die Sichtbarkeit 

von Frauen in der männlich geprägten deut-

schen Sprache zu erhöhen; denn „mitgedacht“ 

bedeutet nicht „mitgemeint“. 

Antrag Nr. C 159 KV Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg 

Die CDU Deutschlands verwendet grundsätzlich keine substantivierten Adjektive, die sich auf 

Personen beziehen. 

Die CDU Deutschlands verwendet in ihrer gesamten 

Außendarstellung (Publikationen, Flugblätter, Presse-

mitteilungen, Internetseiten, sozialen Netzwerke etc.) 

grundsätzlich keine substantivierten Adjektive, die sich 

auf Personen beziehen (z.B. Backender statt Bäcker) 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 109, C 

111, C 112, C 116, C 158 und C 159 gemeinsam zu be-

handeln und in folgender Fassung anzunehmen:  

Für eine geschlechtergerechte Sprache – 
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gegen Gender-Zwang 

  

1. Sprache als eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel prägt die Kultur. Eine Überfrachtung der 

Menschen mit der Einführung eigener Sprachre-

geln im Kontext gesellschaftspolitisch geforder-

ter Neujustierungen verunsichert Menschen, er-

schwert die Verständlichkeit und führt damit 

auch immer zu kulturellen Konflikten. Sprache 

sollte immer zusammenführen und nicht aus-

schließen. 

2. Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede 

Diskriminierung und Ausgrenzung von Men-

schen aus, die keine gegenderte Sprache ver-

wenden möchten. 

3. Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, 

dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten 

und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine gramma-

tisch falsche Gender-Sprache verwendet wird. 

Wir lehnen negative Folgen einer korrekten, den 

Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung entsprechenden Schreibweise bei Prü-

fungsleistungen oder Förderanträgen ab. 

4. Die CDU Deutschlands verwendet in ihren 

Schriftstücken und Veröffentlichungen keine 

grammatisch falsche Gender-Sprache. Für die 

CDU Deutschlands gelten die deutsche Gram-

matik und die amtliche deutsche Rechtschrei-

bung. Auch eine flächendeckende Verwendung 

substantivierter Adjektive lehnen wir ab. 

5. Die CDU hält es für erforderlich, die Sichtbarkeit 

von Frauen in der männlich geprägten deut-

schen Sprache zu erhöhen; denn „mitgedacht“ 

bedeutet nicht „mitgemeint“. 

Antrag Nr. C 160 KV Böblingen 

Aufnahme von Mitgliedern vor Nominierungen 

Der CDU Kreisverband Böblingen beantragt, dass zu-

künftig bei Nominierungen nur die CDU-Mitglieder 

stimmberechtigt sind, die mindestens 14 Tage vorher 

ihren Mitgliedsantrag bei dem jeweiligen CDU-Kreisver-

band eingereicht und den Mindestjahresbeitrag (aktuell 

72 EUR) entrichtet haben. Eine Rückerstattung - auch 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 160 

abzulehnen. 
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anteilsmäßig - ist ausgeschlossen. 

Der CDU-Bundesparteitag beauftragt die CDU-Bundes-

geschäftsstelle zu prüfen, wie sich diese Vorgabe sat-

zungskonform umsetzen lässt. 

Antrag Nr. C 161 KV Böblingen 

Verankerung der Doppelspitze in den Statuten der Bundes-CDU 

Der CDU Bundesparteitag möge beschließen: 

Die CDU Deutschlands wird aufgefordert, die Doppel-

spitze als mögliche Führungsoption eines Verbandes 

auf lokaler Ebene (Stadt-, Gemeinde- und Ortsver-

bände) in ihren Statuten zu verankern. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 161 in 

folgender Fassung an den Bundesvorstand zu überwei-

sen:  

Verankerung einer Doppelspitze in den Statu-

ten der Bundes-CDU 

  

Der CDU Bundesparteitag möge beschließen: 

Die CDU Deutschlands wird aufgefordert, eine Doppel-

spitze als mögliche Führungsoption eines Verbandes 

auf lokaler Ebene (Stadt-, Gemeinde- und Ortsver-

bände) in ihren Statuten zu verankern. 

Antrag Nr. C 162 KV Germersheim 

Einführung eines Verfahrens zur Findung einer Kanzlerkandidatin oder eines Kanzlerkandidaten 

Der CDU Bundesparteitag möge beschließen: 

Der Bundesvorstand wird dazu aufgefordert zeitnah mit 

der CSU in Verhandlungen einzutreten, um ein geeig-

netes Verfahren zur Findung einer Kanzlerkandidatin 

oder eines Kanzlerkandidaten der Union zu etablieren. 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 162 

und C 163 gemeinsam zu behandeln und an das CDU-

Präsidium mit dem Auftrag zu überweisen, das Thema 

mit der CSU zu erörtern. 

Antrag Nr. C 163 KV Hannover-Land 

Regelung Auswahlverfahren für eine Kanzlerkandidatin / einen Kanzlerkandidaten 

Der CDU-Bundesvorstand entwickelt bis Ende 2022 in 

Abstimmung mit der CSU einen Vorschlag, welcher das 

Auswahlverfahren für eine Kanzlerkandidatin / einen 

Kanzlerkandidaten der beiden Unionsparteien regelt. 

Der Bundesvorstand der CDU und der Parteivorstand 

der CSU bilden nur für die Benennung des Unionsvor-

schlages ein Gremium, das aus Mitgliedern beider Vor-

stände besteht und die jeweiligen Mitgliederzahlen 

 Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge C 162 

und C 163 gemeinsam zu behandeln und an das CDU-

Präsidium mit dem Auftrag zu überweisen, das Thema 

mit der CSU zu erörtern. 
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sowie die Zweitstimmenergebnisse bei der letzten Bun-

destagswahl von CDU und CSU berücksichtigt. 

Antrag Nr. C 164 KV Harburg-Land 

Sicherstellung der regionalen Mitgliederbetreuung bei Wohnortwechsel 

Vorbemerkung: 

Dieser Antrag wurde bereits zum Landesparteitag 2016 

gestellt. Seither gibt es hierzu mit Hinweis auf die neue 

ZMD keine Entscheidung. 

Der Bundesesparteitag möge beschließen: 

Die CDU in Niedersachsen setzt sich bei der CDU 

Deutschland für eine Regelung ein, die sicherstellt, 

dass die Kontaktdaten unserer Mitglieder im Falle eines 

Umzuges in einen anderen Kreis- oder Ortsverband au-

tomatisch an den jeweiligen Verband vor Ort (aufneh-

mender Kreis- oder Ortsverband) weitergegeben wer-

den. 

Die Bestimmungen des Datenschutzes werden dabei 

berücksichtigt. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 164 an 

den Generalsekretär zu überweisen. 

Antrag Nr. C 165 KV Mannheim 

Mitgliederbetreuung durch Mandatsträger 

Die Bundesgeschäftsstelle informiert die Mitglieder der 

CDU Deutschlands durch den Parteivorsitzenden, Mit-

glieder der Bundestagsfraktion in verantwortungsvollen 

Positionen (in Regierungszeiten auch Minister oder 

Staatssekretäre), Europaabgeordnete der CDU, Minis-

ter aus den Ländern oder Oberbürgermeistern zu aktu-

ell relevanten Themen. Die Sitzungen finden mindes-

tens ein Mal im Monat ausschließlich digital statt sind 

und sind zeitlich begrenzt, bspw. auf 60 Minuten, um 

endlose Diskussionen zu unterbinden. Zudem finden 

regelmäßige Webinare zu aktuellen politisch und/oder 

gesellschaftlich relevanten Themen statt. Verantwortlich 

für Planung und Durchführung ist das Konrad-Ade-

nauer-Haus in Zusammenarbeit mit den Landesge-

schäftsstellen. Eine Konsultation mit der Konrad-Ade-

nauer-Stiftung zu bestimmten Themen scheint sinnvoll.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 165 an 

den Generalsekretär zu überweisen. 
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Antrag Nr. C 166 KV Mannheim 

Betreuung Neumitglieder 

Die Bundesgeschäftsstelle informiert in regelmäßigen 

Abständen durch den Bundesgeschäftsführer oder ei-

nen Stellvertreter Neumitglieder über Strukturen der 

Partei und stellt diese vor. Diese Neumitgliederkonfe-

renzen finden digital statt, sind zeitlich begrenzt und 

sollen dazu dienen, Neumitglieder schnell an die Partei 

heranzuführen und mit relevanten Informationen zu ver-

sorgen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 166 

als erledigt zu betrachten. 

Antrag Nr. C 167 KV Mannheim 

Digitale Sitzungen 

Mindestens 25% aller Sitzungen auf Bundes-, Landes-, 

Bezirks-, Kreis- und Ortsverbandsebene sind zukünftig 

digital durchzuführen, um möglichst vielen Vorstands-

mitgliedern eine niederschwellige Teilnahme zu ermög-

lichen und zudem gerade weibliche Parteimitglieder da-

bei zu unterstützen, Familie und Partei besser miteinan-

der in Einklang zu bringen.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 167 

durch Beschlussfassung zu B 142 (Ziffer 63) als erle-

digt zu betrachten. 

Antrag Nr. C 168 KV Mannheim 

Durchführung einer unabhängigen Studie zur Markenwahrnehmung der „Marke CDU“ 

Der Bundesvorstand der CDU gibt eine Studie in Auf-

trag, welche die Wahrnehmung unserer Partei – der 

„Marke CDU“ - innerhalb der Bevölkerung untersucht. 

Diese Studie soll extern und unabhängig durchgeführt 

werden. Innerhalb dieser Studie soll ein besonderes 

Augenmerk auf die starke Diskrepanz im Wählerverhal-

ten zwischen der älteren und jüngeren sowie der urba-

nen und ländlichen Bevölkerung gelegt werden. Die 

Studie soll den nachgeordneten Ebenen zur Verfügung 

gestellt werden. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 168 an 

den Generalsekretär zu überweisen. 

Antrag Nr. C 169 KV Mittelsachsen 

Frauenquote in der CDU Deutschlands 

Der Parteitag möge beschließen, keine Frauenquote in  Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 169 
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der CDU einzuführen. Die in Artikel 3 des Grundgeset-

zes verankerte Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern ist in Deutschland bereits erreicht. 

bei B 36 (Ziffer 15) zu behandeln. 

Antrag Nr. C 170 KV Mittelsachsen 

Urwahl/-abstimmung in der CDU 

Der Bundesparteitag möge beschließen, dass eine Ur-

wahl/-abstimmung auf Verlangen von einem Viertel al-

ler Kreisverbände, auf Beschluss des Bundesparteita-

ges oder des Bundesvorstandes durchgeführt werden 

soll. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 170 

abzulehnen. 

Antrag Nr. C 171 KV Rheingau-Taunus 

Parteiinterne Verwendung von staatlichen Zuschüssen zur Parteienfinanzierung 

Für jeden Euro, der über Mitgliedsbeiträge und Spen-

den an die CDU oder eine ihrer Vereinigungen fließt, 

erhält die CDU Deutschlands 0,45 Euro aus der staatli-

chen Parteienfinanzierung. Bei Geldern, die nicht auf 

Bundesebene der Partei zufließen, verbleiben davon 

0,04 Euro beim jeweiligen Landesverband. 

Die CDU-Hessen fordert die CDU Deutschlands dazu 

auf, diese Regelung dahingehend zu verändern, dass 

künftig mindestens 0,10 Euro von 0,45 Euro dem Ver-

band (egal ob Orts-, Gemeinde-, Bezirks- oder Landes-

verband und egal ob CDU-Verband oder Vereinigung) 

zugute kommen, der die jeweilige Spende eingeworben 

hat. Diese Forderung soll sich explizit nur auf Spenden 

und nicht auf Mitgliedsbeiträge beziehen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 171 an 

die Bundesfinanzkommission zu überweisen. 

Antrag Nr. C 172 KV Unna 

Klare und allgemeinverständliche Ausdrucksweise 

Die CDU Deutschlands achtet bei ihren Formulierungen 

künftig auf eine klare und allgemeinverständliche Aus-

drucksweise. Um politische Standpunkte und Ziele ver-

ständlich zu machen, soll der Gebrauch von unnötigen 

Anglizismen und Fremdwörtern vermieden werden. Auf 

ausschweifende Formulierungen wird verzichtet. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 172 

anzunehmen. 
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Antrag Nr. C 173 BezV Koblenz-Montabaur, KV Altenkirchen, KV Westerwald 

Entwicklung einer "CDU-App" zur organisatorischen Neuausrichtung 

Der CDU-Bezirksverband Koblenz-Montabaur und die 

CDU-Kreisverbände Altenkirchen und Westerwald sind 

der Meinung, die vorhandenen digitalen Verwaltungs- 

und Beteiligungsinstrumente sowie Informationsplattfor-

men auf den Prüfstand zu stellen und fordert den Bun-

desvorstand auf, kurz- bis mittelfristig die Entwicklung 

einer "CDU-App" zu forcieren, die auch von den Verei-

nigungen genutzt werden kann. Diese sollte eine stär-

kere (inhaltliche) Beteiligung der Mitglieder ermöglichen 

und den organisatorischen Aufwand für Funktionsträger 

reduzieren. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 173 

anzunehmen und an den Generalsekretär zu überwei-

sen. 

Antrag Nr. C 174 KV Wetterau 

Eine Datenbank für Partizipation 

Der CDU-Bundesvorstand wird beauftragt, eine für alle 

CDU-Gliederungen nutzbare Datenbank anzulegen, in 

der alle Mitglieder freiwillig mit entsprechendem Einver-

ständnis ihre politischen Interessensgebiete und aktive 

/ ehemalige berufliche Bezüge zu politischen Themen-

gebieten angeben können. Alle Mitglieder mit E-Mail-

Adresse werden eingeladen, sich dort mit ihren Daten 

zu hinterlegen. Die nachgelagerten CDU-Verbände un-

terstützen mit interner Werbung für das Projekt und Ein-

sammeln weiterer E-Mail-Adressen. Die CDU-Fraktio-

nen aller politischen Ebenen, Fachausschüsse etc. wer-

den dann gebeten, von dieser Datenbank Nutzen zu 

ziehen und regelmäßig online-Diskussionsplattformen 

zu den Themengebieten anzubieten. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 174 

anzunehmen und an den Generalsekretär zu überwei-

sen. 

Antrag Nr. C 175 KV Wetterau 

Gemeinsamer Bundesparteitag von CDU und CSU 

Der CDU-Bundesvorstand wird beauftragt, gemeinsam 

mit der CSU ein Konzept zu erarbeiten, das einen ge-

meinsamen Bundesparteitag der Union rechtzeitig vor 

der nächsten Bundestagswahl vorsieht. Dieser gemein-

same Bundesparteitag – eine Union-Convention – soll 

den Auftrag erhalten, das Bundestagswahlprogramm 

zu beschließen und den gemeinsamen 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 175 

abzulehnen. 
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Kanzlerkandidaten der Union zu wählen. 

Antrag Nr. C 176 der Mitglieder Franziska Dezember, Lisa Schäfer und Filiz Mert 

und weiterer 1.120 Mitglieder 

Qualität, Engagement und Demokratie vor! Keine Quoten in der CDU. 

Die CDU Deutschlands spricht sich gegen die Einfüh-

rung jedweder Quoten bei parteiinternen Wahlen aus, 

ob befristet oder unbefristet. Dies gilt auch für die vom 

Bundesvorstand beantragte Frauenquote für die Beset-

zung von Vorstandsämtern und Delegiertenwahlen. 

Dementsprechend sind die Zeilen 364 bis 401 des Bun-

desvorstands-Antrags “Volkspartei der Zukunft: die 

CDU erneuern” zu streichen. 

Der Bundesvorstand erarbeitet (unter Federführung ei-

nes oder einer hierfür explizit benannten Verantwortli-

chen) ein Konzept u.a. mit den folgenden Zielen: 

• Mentorenprogramme schaffen und fördern. 

• Sitzungsmodi, Sitzungszeiten und Sitzungsarten 

so anpassen, dass es möglichst vielen in unse-

rer Partei möglich ist, sich zu engagieren und 

teilzunehmen. Vor allem die Online-Teilnahme-

möglichkeit ist zu fördern. Dabei ist besonders 

auf die Bedürfnisse von Eltern und pflegenden 

Angehörigen zu achten. 

• Eine Kultur der Wertschätzung vor allem für eh-

renamtliche Arbeit zu Feierabend- und Wochen-

endzeiten schaffen. 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag C 176 

bei B 36 (Ziffer 15) zu behandeln. 
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Antrag Nr. D 1 Bundesvorstand 

1. 

1 
 
2 
 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
 

Volkspartei der Zukunft: Die CDU erneuern 
 
I. Erneuerung als Daueraufgabe 
 
Unser Land braucht eine starke Volkspartei der Mitte. 

Deshalb ist es insbesondere nach der verlorenen 

Bundestagswahl unsere Aufgabe, die CDU zu neuer 

Stärke zu führen. Der Weg zu neuer Stärke wird nur 

gemeinsam gelingen und er erfordert eine Erneuerung 

der Partei. Wir haben uns auf Basis eines klaren 

Kompasses – dem christlichen Menschenbild – 

immer wieder neuen Herausforderungen gestellt und 

wenn nötig unsere Struktur und Arbeitsweise aktuellen 

Entwicklungen angepasst. Das war der Anspruch der 

CDU in den vergangenen Jahrzehnten und das bleibt er 

auch in Zukunft. 
 

 

 Zur Ziffer 1 gehören die Anträge D 1 und D 2. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 1 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 2 ab-

zulehnen. 

Antrag Nr. D 2 KV Leer 

Zeilen 1 - 14 

Zeile 1 bis 800 

Der Antrag "Volkspartei der Zukunft: Die CDU erneu-

ern" wird an den Bundesvorstand zur Überarbeitung zu-

rückverwiesen. Die zum großen Teil sehr sinnvollen 

und notwendigen Forderungen können auf zwei Seiten 

zusammengefaßt  werden. Es ist ein Antrag ohne über-

mäßige Prosa und unter Vermeidung überflüssiger 

Anglizismen vorzulegen. 

  

Antrag Nr. D 3 Bundesvorstand 

2. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Erneuerung bedeutet für uns, überall dort wo 

notwendig, unsere Partei zu reformieren und näher an 

die Lebenswirklichkeiten im Land heranzurücken. 

Hierfür muss die CDU programmatisch konkrete 

Antworten auf die realen Probleme der Bürgerinnen und 

Bürger und die großen gesellschaftlichen 

Veränderungen geben. Personell muss sie auf allen 

Ebenen gesellschaftliche Realitäten abbilden und 

glaubwürdig, verlässlich und vertrauensstiftend 

auftreten. Schlanke Strukturen, moderne Arbeitsweisen, 

leistungsstarke Infrastruktur, Kampagnenfähigkeit und 

 Zur Ziffer 2 gehört der Antrag D 3. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 3 an-

zunehmen. 



ANTRÄGE 228 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

26 

27 

28 
 
29 

30 

31 

32 
 

konkrete Möglichkeiten zur politischen Beteiligung 

muss uns als Volkspartei auf Höhe der Zeit 

auszeichnen.  
 
Hierfür ist es notwendig, dass die CDU entschlossen 

sich selbst erneuert sowie bislang praktizierte 

Gewohnheiten und Verfahren hinterfragt und neues 

Denken zulässt. 
 

 

Antrag Nr. D 4 Bundesvorstand 

3. 

33 

34 

35 

36 

37 
 

Der Bundesvorstand hat auf Basis der Ergebnisse der 

Struktur- und Satzungskommission diesen Antrag zur 

Vorlage an den Parteitag beschlossen. Damit wollen wir 

wichtige Schritte auf dem Weg zur strukturellen 

Erneuerung der CDU gehen. 
 

 

 Zur Ziffer 3 gehört der Antrag D 4. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 4 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 5 Bundesvorstand 

4. 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
 
54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Die Überprüfung und Reform unserer Strukturen, 

unserer Organisation und unserer Arbeitsweise ist eine 

Daueraufgabe. Deshalb knüpft die vom 

Bundesvorstand eingesetzte Struktur- und 

Satzungskommission unter Leitung unseres 

Generalsekretärs Paul Ziemiak bewusst an die 

Parteireform „Meine CDU 2017. Die Volkspartei“ an, 

baut auf ihr auf und setzt den dort erfolgreich 

begonnenen Reformprozess fort. Auf diesem 

Fundament stellen wir die Weichen für eine starke und 

attraktive Volkspartei der Zukunft und treiben bei 

wesentlichen Zukunftsfragen die organisatorische und 

strukturelle Erneuerung der CDU voran. So wollen wir 

auch weiterhin den Erwartungen der Bürgerinnen und 

Bürger sowie unserer Mitglieder bestmöglich 

Rechnung tragen. 
 
Das bedeutet unter anderem, unseren erfolgreich 

begonnenen Weg zur digitalsten Partei Deutschlands 

fortzusetzen, den Anteil von Frauen in der Mitgliedschaft 

sowie in Ämtern und Mandaten deutlich zu steigern 

und diejenigen weiter zu stärken, die unsere Partei Tag 

für Tag am Laufen halten: unsere Mitglieder. Eine 

moderne und innovative Parteiorganisation, eine breite 

Verankerung in der Gesellschaft und die Verwurzelung 

vor Ort sind eine wichtige Grundlage, um die CDU zu 

 Zur Ziffer 4 gehören die Anträge D 5 und D 6. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 5 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 6 ab-

zulehnen. 
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63 
 

neuer Stärke zu führen. 
 

 

Antrag Nr. D 6 KV Steinfurt 

Zeilen 55 - 55 

streiche “digitalste Partei Deutschlands” setze “digitale 

Partei” 

  

Antrag Nr. D 7 Bundesvorstand 

5. 

64 
 
65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
 
77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 
 

II.   Die CDU: digital und schlagkräftig 
 
Digitales Arbeiten ist für die CDU längst Standard. 

Schon seit zwei Jahrzehnten wird online debattiert. Beim 

Parteitag 2019 in Leipzig konnten die 1001 Delegierten 

erstmals digital mit eigens dafür programmierten iPads 

wählen und über Anträge abstimmen. Auch die 

Diskussionen vor dem Parteitag fanden online statt: Für 

die Anträge aus den Verbänden hat die CDU schon seit 

einigen Jahren das „Antragstool“ etabliert. Anfang 

2021 haben wir mit dem ersten rein digitalen 

Wahlparteitag in der deutschen Parteienlandschaft 

Maßstäbe moderner, digitaler politischer 

Beteiligungskultur gesetzt.   
 
Für uns ist die Digitalisierung unserer Partei allerdings 

kein Selbstzweck. Der Dialog von Mensch zu Mensch, 

das persönliche Gespräch im Ortsverband, im 

Sportverein, beim Stammtisch oder über den 

Gartenzaun, all das bleibt auch im digitalen Zeitalter 

wichtig. Genauso wichtig ist es aber, die Möglichkeiten 

der Digitalisierung als Chance zu mehr Beteiligung, 

mehr Service, mehr direkter Kommunikation, mehr 

Debatte und schnelleren Informationen für alle zu 

nutzen. So stärken wir zugleich unsere Schlagkraft und 

unsere Kampagnenfähigkeit. 
 

 

 Zur Ziffer 5 gehört der Antrag D 7. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 7 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 8 Bundesvorstand 

6. 

88 

89 

90 

91 

Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie war und 

ist es wichtig, kreative Lösungen zu finden, um das 

Parteileben trotz Pandemie aufrechtzuerhalten. Dies 

gelingt insbesondere mittels des Einsatzes von 

 Zur Ziffer 6 gehört der Antrag D 8. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 8 an-

zunehmen. 
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92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 
 
105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 
 

Instrumenten digitaler Partizipation. Diese haben die 

Parteiarbeit innerhalb kurzer Zeit bis in die Verbände 

vor Ort hinein verändert. Das sind Veränderungen, die 

uns insgesamt guttun, weil sie unter anderem die 

Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Parteiarbeit 

verbessern und deshalb beibehalten werden sollen. In 

diesem Zuge stellen sich aber auch neue Fragen. Wie 

funktioniert Parteiarbeit im digitalen Zeitalter? Was ist 

möglich? Was ist zulässig? Wo braucht es neue Regeln, 

an welchen Stellen muss das Statut der CDU geändert 

werden? Und wo zieht das Parteiengesetz ggf. enge 

Grenzen, die einen Konsens über Parteigrenzen hinweg 

nötig machen? 
 
Die Struktur- und Satzungskommission hat bei der 

Erarbeitung von Vorschlägen zur Klärung dieser 

Fragen stets sorgsam abgewogen. Einerseits wollen wir 

die durch die Digitalisierung gegebenen Chancen für 

spannendere Formen des Mitwirkens nutzen und 

andererseits Mitgliederrechte, die nur in 

Präsenzveranstaltungen sichergestellt werden können, 

schützen. 
 

 

Antrag Nr. D 9 Bundesvorstand 

7. 

113 
 
114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 
 
126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

1. Digitale Gremiensitzungen ermöglichen 
 
Den Vorständen unserer Verbände soll es künftig 

ermöglicht werden, nicht nur digital zu tagen, sondern in 

diesem Rahmen auf dem Wege des digitalen 

Umlaufverfahrens auch Beschlüsse fassen zu können. 

Hierzu wollen wir das Satzungsrecht der CDU 

entsprechend anpassen. Dies wollen wir allerdings 

ausdrücklich als Ergänzung und nicht als Ersatz von 

Präsenzveranstaltungen und dem persönlichen 

Miteinander verstanden wissen. Die Verbände vor Ort 

sollen frei, selbstständig und einzig nach aktuellen 

Bedürfnislagen entscheiden, ob digitale oder analoge 

Formate zur Anwendung kommen.  
 
Auch eine Mischung aus analogen und digitalen 

Formaten als hybride Sitzung soll ab der 

Kreisvorstandsebene möglich sein. Es darf sich kein 

Nachteil für Vorstandsmitglieder ergeben, wenn sie 

etwa durch eine Dienstreise oder durch eine 

Betreuungssituation vorübergehend örtlich gebunden 

sind. Die physische Anwesenheit bei Präsenzsitzungen 

sollte auch weiterhin die Regel sein. Allerdings müssen 

 Zur Ziffer 7 gehören die Anträge D 9 bis D 14. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 9 und 

D 13 in folgender Fassung anzunehmen:  

1. Digitale Gremiensitzungen ermöglichen 

Den Vorständen unserer Verbände soll es künftig er-

möglicht werden, nicht nur digital zu tagen, sondern in 

diesem Rahmen auf dem Wege des digitalen Umlauf-

verfahrens auch Beschlüsse fassen zu können. Hierzu 

wollen wir das Satzungsrecht der CDU entsprechend 

anpassen. Dies wollen wir allerdings ausdrücklich als 

Ergänzung und nicht als Ersatz von Präsenzveranstal-

tungen und dem persönlichen Miteinander verstanden 

wissen. Die Verbände vor Ort sollen frei, selbstständig 

und einzig nach aktuellen Bedürfnislagen entscheiden, 

ob digitale oder analoge Formate zur Anwendung kom-

men. 

Auch eine Mischung aus analogen und digitalen For-

maten als hybride Sitzung soll ab der Kreisvorstands-

ebene möglich sein. Es darf sich kein Nachteil für Vor-

standsmitglieder ergeben, wenn sie etwa durch eine 

Dienstreise oder durch eine Betreuungssituation 
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134 

135 

136 

137 

138 

139 
 

Vorstandsmitglieder sich auch digital zu Sitzungen 

hinzuschalten, mitberaten und mitbeschließen 

können, wenn die persönlichen Lebensumstände 

das erforderlich machen. Nur so bleiben wir als 

Volkspartei etwa für Eltern und Berufstätige dauerhaft 

attraktiv. 
 

 

vorübergehend örtlich gebunden sind. Die physische 

Anwesenheit bei Präsenzsitzungen sollte auch weiter-

hin die Regel sein. Allerdings müssen Vorstandsmitglie-

der sich auch digital zu Sitzungen hinzuschalten, mitbe-

raten und mitbeschließen können, wenn die persönli-

chen Lebensumstände das erforderlich machen. Nur so 

bleiben wir als Volkspartei etwa für Eltern, Pflegende 

und Berufstätige dauerhaft attraktiv. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 10 an 

den Generalsekretär zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 11, D 

12 und D 14 abzulehnen. 

Antrag Nr. D 10 KV Leipzig-Stadt 

Zeilen 139 - 139 

Im Leitantrag „Volkspartei der Zukunft: Die CDU erneu-

ern“ wird nach Zeile 139 ergänzt: 

Die Bundespartei unterstützt die Einführung dieses 

Rechts auf digitale Teilnahme an Sitzungen durch ei-

nen Fonds, aus dem Kreisverbände einen Zuschuss für 

die Anschaffung erforderlicher Technik und Ausstattung 

in den Kreisgeschäftsstellen beantragen können, die 

fortan bei jeder Kreisvorstandssitzung vorgehalten wer-

den muss. 

  

Antrag Nr. D 11 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 128 - 139 

Streichen ab „Es darf sich kein Nachteil…“ bis „…dau-

erhaft attraktiv.“ 

  

Antrag Nr. D 12 KV Paderborn 

Zeilen 127 - 128streiche "ab der Kreisvorstandsebene"   

Antrag Nr. D 13 KV Paderborn 

Zeilen 138 - 139setze nach Eltern, "Pflegende"   
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Antrag Nr. D 14 KV Steinfurt 

Zeilen 138 - 138 

streiche “etwa” setze “beispielsweise” 

  

Antrag Nr. D 15 Bundesvorstand 

8. 

140 
 
141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 
 
155 

156 

157 
 

2. Online-Parteitage rechtssicher verankern 
 
Um Rechtssicherheit für die Durchführung von Online 

-Parteitagen mit verbindlicher Beschlusskompetenz 

herbeiführen zu können, bedarf es einer Reform des 

Parteiengesetzes. Auf Initiative des Generalsekretärs 

hat die CDU hierzu einen parteiübergreifenden 

Vorschlag vorgelegt. Um die Wahrung der besonderen 

Rechte der Mitglieder im Blick zu behalten, sollen 

Wahlen zum Vorstand und anderer Gremien bzw. 

Änderungen von Satzungen ausdrücklich nur möglich 

sein, wenn rechtliche Gründe keine andere Möglichkeit 

zulassen und wenn die Partei zusätzlich zur behördlich 

erklärten Notlage ohne digitalen Parteitag 

handlungsunfähig und/oder ihr schwerer Schaden 

drohen würde.  
 
Eine dementsprechende Änderung des 

Parteiengesetzes wird dann auch eine Änderung des 

Satzungsrechts der CDU nach sich ziehen. 
 

 

 Zur Ziffer 8 gehört der Antrag D 15. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 15 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 16 Bundesvorstand 

9. 

158 
 
159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

3. Digitalbeauftragte einführen 
 
Wir wollen die digitale Schlagkraft und 

Kampagnenfähigkeit der CDU in der Fläche weiter 

stärken.  Deshalb werden wir auf der Ebene der 

Kreisverbände das Amt des Digitalbeauftragten im 

Vorstand verankern. Sie ersetzen die bisherigen 

Internetbeauftragten. Die Kreismitgliederversammlung 

oder der Kreisparteitag oder sonst der Kreisvorstand 

bestimmen den Digitalbeauftragten. Die 

Digitalbeauftragten sollen die digitale Parteiarbeit 

koordinieren, sich insbesondere um den Social-Media 

-Auftritt des jeweiligen Kreisverbandes kümmern und 

Ansprechpartner für den jeweiligen Landesverband und 

den Bundesverband bei digitalen Kampagnen sein. Es 

 Zur Ziffer 9 gehören die Anträge D 16 bis D 21. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 16 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 17 bei 

B 83 (Ziffer 27) zu behandeln. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 21 als 

erledigt zu betrachten. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 18 bis 

D 20 abzulehnen. 



ANTRÄGE 233 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

172 

173 
 

ist wünschenswert, das Amt des Digitalbeauftragten 

auch auf anderen Ebenen der Partei zu verankern. 
 

 

Antrag Nr. D 17 KV Leer 

Zeilen 164 - 165 

Streiche (Zeile 164/165): 

“Die Kreismitgliederversammlung oder der Kreispartei-

tag oder sonst der Kreisvorstand bestimmen den Digi-

talbeauftragten” 

Setze (Zeile 164/165): 

"Der Kreisvorstand bestimmt eine/n Digitalbeauftragten" 

  

Antrag Nr. D 18 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 165 - 166 

„oder sonst der Kreisvorstand bestimmen“ ersetzen 

durch „wählen“ 

  

Antrag Nr. D 19 KV Paderborn 

Zeilen 158 - 173 

Absatz vollständig streichen. 

  

Antrag Nr. D 20 KV Vechta 

Zeilen 158 - 173 

Das komplette Kapitel mit den Zeilen 158-173 wird er-

satzlos gestrichen. 

  

Antrag Nr. D 21 KV Wetterau 

Zeilen 158 - 173 

Die Rolle des Digitalbeauftragten sollte weiter gefasst 

werden, also auch um die Digitalisierung der Administ-

ration und Zusammenarbeit ergänzt werden.  
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Antrag Nr. D 22 Bundesvorstand 

10. 

174 
 
175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 
 

4. Digitale Antragsdatenbank 
 
Wir wollen durch digitale Verfahren die politische 

Beteiligung innerhalb unserer Partei vereinfachen. 

Deshalb haben wir bereits zum 32. Parteitag eine 

webbasierte Oberfläche für das Antragswesen 

entwickelt. Damit war es erstmals möglich, dass 

antragsberechtigte Gliederungen ihre Anträge direkt 

online über den Webbrowser an die CDU 

-Bundesgeschäftsstelle stellen und damit der 

Antragskommission zuleiten konnten. Die Mehrheit der 

antragsberechtigten Gliederungen, die Anträge gestellt 

haben, nutzten diese Funktion vielfach. Wir wollen diese 

Datenbank weiterentwickeln und die Transparenz sowie 

die Nachvollziehbarkeit bei der Erledigung der 

Beschlüsse für die Antragsteller erhöhen. Daher soll 

für die Anträge des Bundesparteitages eine Datenbank 

eingerichtet werden, mit deren Hilfe die 

antragsberechtigten Gliederungen künftig 

nachvollziehen können, wie ihre jeweiligen Anträge bzw. 

die Beschlüsse umgesetzt werden. Wir wollen damit in 

einer zu entwickelnden digitalen Antragsbroschüre die 

Beschlüsse eines Parteitages für Antragsteller, 

Mitglieder und Öffentlichkeit noch transparenter und 

noch einfacher zugänglich machen als bisher.  
 

 

 Zur Ziffer 10 gehört der Antrag D 22. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 22 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 23 Bundesvorstand 

11. 

198 
 
199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 
 

5. Online Beteiligungsformate ausbauen 
 
Wir wollen die während der Corona-Pandemie 

etablierten digitalen Beteiligungsmöglichkeiten 

beibehalten und ausbauen. Digitale 

Mitwirkungsmöglichkeiten wie das Format CDU-Live, 

digitale Kreisvorsitzendenkonferenzen, digitale 

Bootcamps, ein breites Angebot an Online-Seminaren, 

die digitale Beteiligungskampagne zur Erarbeitung des 

Wahlprogramms sowie zahlreiche digitale Tagungen 

unserer Bundesfachausschüsse und 

Fachkommissionen erleichtern unseren Mitgliedern die 

Mitwirkung in der CDU. Damit sorgen wir für 

familienfreundlichere politische Partizipation und 

stärken die Mitwirkungsmöglichkeiten von 

ortsungebundenen Mitgliedern. 
 

 Zur Ziffer 11 gehört der Antrag D 23. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 23 an-

zunehmen. 
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213 

214 

215 

216 

217 
 

Bei der Bereitstellung und Einreichung von Anträgen, 

Wortmeldungen, Personalvorschlägen und weiteren 

Elementen der Parteiarbeit soll zukünftig die digitale 

Übermittlung Vorrang gegenüber der Papierform 

haben.  
 

 

Antrag Nr. D 24 Bundesvorstand 

12. 

218 
 
219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 
 

III.   Die CDU: in der Gesellschaft breit verankert 
 
Die Erfolgsgeschichte der CDU beruht auf ihrem C, also 

dem christlichen Menschenbild als Kompass sowie auf 

ihrem U. Letzteres bedeutet, in der Mitte der 

Gesellschaft zu sein und für alle Gruppen der 

Gesellschaft ein politisches Angebot zu unterbreiten. 

Hierzu ist es notwendig, die Gesellschaft in unserer 

Mitgliedschaft möglichst repräsentativ abzubilden. Wir 

wollen, dass Menschen jeden Geschlechts, jeder 

Altersgruppe, jeder Berufsgruppe, jeder Religion und 

jedes Bildungsabschlusses ihre politische Heimat in der 

CDU finden, sofern sie mit unseren Grundwerten 

übereinstimmen. 
 

 

 Zur Ziffer 12 gehört der Antrag D 24. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 24 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 25 Bundesvorstand 

13. 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 
 

Wir sind stolz darauf, dass die CDU mit Angela Merkel 

die erste Bundeskanzlerin in der Geschichte der 

Bundesrepublik stellte und mit Ursula von der Leyen die 

erste weibliche Präsidentin der Europäischen 

Kommission stellt. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer 

stand bereits die zweite Frau an der Spitze unserer 

Partei und unserer Streitkräfte. 
 

 

 Zur Ziffer 13 gehört der Antrag D 25. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 25 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 26 Bundesvorstand 

14. 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

Selbstkritisch stellen wir dennoch fest, dass wir im 

Hinblick auf den Anteil von Frauen in der Mitgliedschaft 

wie auch in Ämtern, Funktionen und Mandaten die 

gesellschaftliche Wirklichkeit noch nicht abbilden. Wir 

wollen daher deutlich mehr Frauen für die CDU 

gewinnen und wir wollen, dass mehr Frauen innerhalb 

 Zur Ziffer 14 gehört der Antrag D 26. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 26 an-

zunehmen. 
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244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 
 

der CDU wie auch in den Parlamenten, Landratsämtern 

und Rathäusern Verantwortung tragen. Wir werden 

deshalb große Schritte gehen, um den Anteil von 

Frauen in unserer Mitgliedschaft und unter unseren 

Amts- und Mandatsträgern zu erhöhen. Nur so gleichen 

wir unsere Mitgliederstruktur der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit an und binden das Wissen, die Erfahrung 

und die Sichtweisen von Frauen noch besser in unsere 

Parteiarbeit ein. 
 

 

Antrag Nr. D 27 Bundesvorstand 

15. 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 
 

Zur Vielfalt und Stärke unserer Partei tragen unsere 

Vereinigungen und Sonderorganisationen entscheidend 

bei. Junge Union (JU), Senioren Union (SU), Frauen 

Union (FU), Christlich-Demokratische 

Arbeitnehmerschaft (CDA), Mittelstands- und 

Wirtschaftsunion (MIT), Kommunalpolitische 

Vereinigung (KPV), Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung 

(OMV), Evangelischer Arbeitskreis (EAK) und der Ring 

-Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) stehen 

für die gesellschaftliche Breite unserer Partei. Wir 

werden im Dialog mit den Vereinigungen konkrete 

Schritte vereinbaren, um die Repräsentanz der 

Vereinigungen in unseren Gremien zu verbessern. 
 

 

 Zur Ziffer 15 gehört der Antrag D 27. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 27 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 28 Bundesvorstand 

16. 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 
 

Zu dieser Vielfalt gehören auch die Lesben und 

Schwulen in der Union (LSU). Die CDU steht in der Mitte 

der Gesellschaft und setzt sich auch für die Rechte aller 

im Bereich LGBTQ ein. Die Mitglieder der LSU sollen 

nicht nur ihre politische Heimat in der CDU haben. Wir 

wollen, dass die LSU als Organisation fester Bestandteil 

unserer Partei ist und an der politischen Willensbildung 

der CDU mitwirkt. Wir sind davon überzeugt, dass das 

ein wichtiger Schritt zu noch mehr gelebter Volkspartei 

ist. 
 

 

 Zur Ziffer 16 gehören die Anträge D 28 und D 29. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 28 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 29 ab-

zulehnen. 
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Antrag Nr. D 29 KV Hohenlohekreis 

Zeilen 266 - 275 

Streichen der Ziffer 16 

  

Antrag Nr. D 30 Bundesvorstand 

17. 

276 
 
277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 
 

1. Mehr Vielfalt in der CDU, in Ämtern und Mandaten 
 
Ansprache und Gewinnung: Es ist die originäre Aufgabe 

eines jeden Mitglieds in der CDU, aktiv Frauen zu 

werben. Wir werden unsere Maßnahmen zur Ansprache 

und Gewinnung von Frauen noch einmal deutlich 

steigern. So wollen wir den intensiven und 

kontinuierlichen Kontakt mit den 

Interessenvertretungen von Frauen ausbauen (z. B. 

durch regelmäßige Gespräche unserer 

Führungsgremien mit Frauenorganisationen sowohl 

auf Gemeinde- und Kreisebene als auch bis zur 

Bundesebene, durch regelmäßige thematische 

Veranstaltungen für Frauen gemeinsam mit der 

Frauen Union und der Jungen Union, wie eine Young 

-Leaders Konferenz oder zu anderen spezifischen 

Themen). Außerdem werden wir die Anreize für Kreis- 

und Bezirksverbände, bei der Gewinnung von 

weiblichen Mitgliedern noch aktiver zu werden, weiter 

intensivieren. 
 

 

 Zur Ziffer 17 gehört der Antrag D 30. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 30 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 31 Bundesvorstand 

18. 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 
 

Entwicklung und Förderung: Alle Landesverbände 

legen in Kooperation mit den Vereinigungen Mentoring- 

und Patenprogramme für Frauen, junge Menschen und 

Menschen mit Migrationshintergrund auf. Diese 

Programme sind eine Aufgabe der gesamten Partei und 

nicht nur der Vereinigungen. In diesem Rahmen soll ein 

kontinuierliches „Scouting“ sowie eine gezielte 

Ansprache von Frauen für Ämter und Mandate 

betrieben werden. 
 

 

 Zur Ziffer 18 gehören die Anträge D 31 bis D 34. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 31 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 32 bis 

D 34 abzulehnen. 
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Antrag Nr. D 32 KV Paderborn 

Zeilen 297 - 298 

ergänze hinter “junge Menschen”: “, Menschen nach 

der Familienphase” 

  

Antrag Nr. D 33 KV Steinfurt 

Zeilen 297 - 297 

füge ein nach Patenprogramme “für alle Mitglieder ins-

besondere" 

  

Antrag Nr. D 34 KV Steinfurt 

Zeilen 302 - 302 

streiche “von Frauen” 

  

Antrag Nr. D 35 Bundesvorstand 

19. 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 
 

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Parteiarbeit: 

Zeitschonende Sitzungszeiten und eine 

familienfreundliche Terminierung von 

Gremiensitzungen, anderer Parteiveranstaltungen 

sowie der Gremien in der Kommunalpolitik sind uns 

wichtig. Deshalb haben wir dies bereits in unserer 

Parteireform „Meine CDU 2017. Die Volkspartei“ 

verankert. Unsere Gliederungen müssen künftig auf 

jeder Ebene für Gremiensitzungen konkrete Anfangs- 

und Endzeiten festlegen. Nach Überschreitung von 

Endzeiten sollen künftig keine Beschlüsse mehr 

gefasst werden. Darüber hinaus wollen wir noch mehr 

familienfreundliche Formate etablieren und dabei auch 

die Situation der Alleinerziehenden berücksichtigen. Die 

oben erwähnten, erfolgreich praktizierten digitalen 

Angebote, die wir während der Corona-Krise etabliert 

haben, sind hierzu bestens geeignet und sollen 

beibehalten und ausgebaut werden. Für unsere 

Verbände vor Ort wird die Bundesgeschäftsstelle 

Informationen zum Thema 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereitstellen. 
 

 

 Zur Ziffer 19 gehört der Antrag D 35. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 35 an-

zunehmen. 
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Antrag Nr. D 36 Bundesvorstand 

20. 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 
 

Politische Elternzeit: Kinder dürfen nicht zum Problem 

für politisches Engagement werden. Daher soll in 

Zukunft sein Amt behalten dürfen, wer sich für eine 

politische Elternzeit entscheidet. Auf allen Ebenen vom 

Orts- bis zum Bundesvorstand soll es die Möglichkeit 

geben, sein Amt für bis zu einem Jahr ruhen zu lassen 

und anschließend wieder voll wahrzunehmen. In dieser 

Zeit soll eine Abwahl junger Eltern (bis zu drei Monate 

vor und bis zu 18 Monate nach der Geburt eines Kindes) 

nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit möglich sein. So kann 

eine gezielte Benachteiligung junger Eltern verhindert 

werden. Bei Wahlen sollten ausrichtende Verbände 

Räumlichkeiten für das Stillen oder zum Spielen für 

Kinder zur Verfügung stellen. Bei größeren bzw. 

längeren Parteiveranstaltungen ab der Landesebene 

aufwärts wollen wir für die entsprechende Dauer 

auch eine parteieigene Kinderbetreuung anbieten.  
 

 

 Zur Ziffer 20 gehören die Anträge D 36 bis D 42. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 36 

und D 38 bis D 41 in folgender Fassung anzunehmen:  

Politische Eltern- und Pflegezeit: Die Betreuung von 

kleinen Kindern oder von Pflegebedürftigen darf nicht 

zur Einschränkung für politisches Engagement werden. 

Daher soll in Zukunft sein Amt behalten dürfen, wer 

sich für eine politische Elternzeit entscheidet. Von der 

Ortsverbandsebene an aufwärts können Mitglieder des 

jeweiligen Vorstandes politische Eltern- oder Pflegezeit 

bis zu einem Jahr beanspruchen. Eine Erklärung ge-

genüber dem Vorstand reicht aus. So kann eine Be-

nachteiligung junger Eltern und pflegender Familienan-

gehöriger verhindert werden. 

Bei Wahlen sollten ausrichtende Verbände Räumlich-

keiten für das ungestörte Stillen oder zum Spielen für 

Kinder zur Verfügung stellen. Bei größeren bzw. länge-

ren Parteiveranstaltungen ab der Landesebene auf-

wärts wollen wir für die entsprechende Dauer auch eine 

parteieigene Kinderbetreuung anbieten. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 37 

und D 42 abzulehnen. 

Antrag Nr. D 37 KV Leipzig-Stadt 

Zeilen 325 - 336 

Der Abschnitt zur Einführung einer “politischen Eltern-

zeit” in den Zeilen 325-335 wird vollständig gestrichen. 

Der danach folgende Abschnitt in den Zeilen 336-341 

wird nach Zeile 324 unter Ziffer 19 hinzugefügt. 

  

Antrag Nr. D 38 KV Paderborn 

Zeilen 325 - 326NEU: Pflegebedürftige Angehörige dür-

fen nicht zum Problem für politisches Engagement wer-

den. Daher soll in Zukunft sein Amt behalten dürfen, 

wer sich für eine  politische Elternzeit entscheidet. Auf 

allen Ebenen vom Orts- bis zum Bundesvorstand soll 

es die Möglichkeit geben, sein Amt für bis zu einem 

Jahr ruhen zu lassen und anschließend wieder voll 
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wahrzunehmen. (Da ich eventuell bestehende Regelun-

gen nicht kenne, überlasse ich die weitere Ausformulie-

rung der Arbeitsgruppe.) 

Antrag Nr. D 39 KV Paderborn 

Zeilen 337 - 338setze vor "Stillen": "ungestörtes "   

Antrag Nr. D 40 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 325 - 325 

Ersetze “zum Problem” durch “zur Einschränkung” 

  

Antrag Nr. D 41 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 325 - 341 

Politische Auszeit: Beispielsweise Kinder dürfen nicht 

zur Einschränkungfür politisches Engagement werden. 

Daher soll inZukunft sein Amt behalten dürfen, wer sich 

für einepolitische Auszeit entscheidet. Auf allen Ebenen 

vomOrts- bis zum Bundesvorstand soll es die Möglich-

keitgeben, sein Amt für bis zu einem Jahr ruhen zu las-

senund anschließend wieder voll wahrzunehmen. In 

dieserZeit soll eine Abwahl junger Eltern (bis zu drei 

Monatevor und bis zu 18 Monate nach der Geburt eines 

Kindes)nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit möglich sein. 

So kannetwa eine gezielte Benachteiligung junger El-

tern verhindertwerden. Bei Wahlen sollten ausrichtende 

VerbändeRäumlichkeiten für das Stillen oder zum Spie-

len fürKinder zur Verfügung stellen. Bei größeren 

bzw.längeren Parteiveranstaltungen ab der Landesebe-

neaufwärts wollen wir für die entsprechende Dauerauch 

eine parteieigene Kinderbetreuung anbieten. 

  

Antrag Nr. D 42 KV Wetterau 

Zeilen 325 - 341 

Ersetze „politische Elternzeit“ durch „politische Fami-

lienzeit“ 
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Antrag Nr. D 43 Bundesvorstand 

21. 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 
 

Gleichberechtigung durchsetzen, Diskriminierung 

entgegentreten: Die Durchsetzung der Gleichstellung 

von Mann und Frau ist eine politische Führungsaufgabe 

auf allen Ebenen unserer Partei und muss von der 

Bundesebene bis hin zum Ortsverband gelebt werden. 

Für uns ist klar, dass Diskriminierung – gleich 

welcher Form – keinen Platz in der CDU hat. Daher 

werden wir Fällen von Diskriminierung aktiv 

entgegenwirken. Künftig soll auf der Ebene des 

Bundesverbandes eine Ombudsstelle beauftragt 

werden, die von Diskriminierung betroffenen Mitgliedern 

als Ansprechpartner, Vertrauensperson und 

Scharnierstelle zur Parteiführung dient. Die 

Ombudspersonen greifen beratend und schlichtend ein, 

wenn Betroffene oder Dritte sich an sie wenden oder sie 

auf einem anderen Weg von Fällen sexueller 

Belästigung, Hatespeech oder anderer Diskriminierung, 

insbesondere aufgrund des Alters, einer Behinderung 

oder Krankheit, der Herkunft, der Religion, aufgrund von 

Rassismus, dem Geschlecht oder der sexuellen 

Identität Kenntnis erlangen, die Personen im 

Zusammenhang mit ihrer Parteiarbeit erfahren. 
 

 

 Zur Ziffer 21 gehört der Antrag D 43. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 43 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 44 Bundesvorstand 

22. 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 
 
378 

379 

380 
 

Mehr Frauen in Verantwortung: Wir wollen große 

Schritte unternehmen, um die Repräsentation von 

Frauen in den Entscheidungsgremien der Partei zu 

steigern. Das bislang etablierte Quorum von einem 

Drittel bei Gruppenwahlen zu Vorstandsämtern ab der 

Kreisebene wird mit Wirkung zum 01.01.2023 zu einer 

verbindlichen Quote von einem Drittel weiterentwickelt. 

Ab dem 01.01.2024 gilt eine Quote von 40 Prozent, ab 

01.07.2025 eine Quote von 50 Prozent. Von der 

Frauenquote kann aus tatsächlichen Gründen 

abgewichen werden, wenn nicht genügend Frauen zur 

Einhaltung der Quote kandidieren. In diesem Fall 

bestimmt die Anzahl der kandidierenden Frauen die 

Frauenquote.  
 
Jeder Vorsitzende hat künftig eine Berichtspflicht über 

die Entwicklung des Frauenanteils und die Maßnahmen 

zur Frauenförderung im jeweiligen Verband. 
 

 

 Zur Ziffer 22 gehören die Anträge D 44 bis D 57. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 44 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 45, D 

48, D 51, D 54 und D 56 bei B 36 (Ziffer 15) zu behan-

deln. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 55 

und D 57 als erledigt zu betrachten. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 46, D 

47, D 49, D 50, D 52 und D 53 abzulehnen. 
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Antrag Nr. D 45 Junge Union 

Zeilen 364 - 380 

Streichung der angegebenen Zeilen. 

  

Antrag Nr. D 46 KV Aschendorf-Hümmling 

Zeilen 364 - 380 

Streichung der Ziffer 22 

  

Antrag Nr. D 47 KV Bielefeld 

Zeilen 364 - 380 

Ersatzlos Streichen 

  

Antrag Nr. D 48 KV Coesfeld 

Zeilen 364 - 380 

Antrag Volkspartei der Zukunft (Zeile 364 bis 401) 

und CDU-Statut (§15) 

Bezugnehmend auf den Antrag „Volkspartei der Zu-

kunft (Zeile 364 bis 401), sowie des CDU-Statuts 

(§15) beantragt der CDU Kreisverband Coesfeld, der 

Bundesparteitag möge beschließen: 

1. Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für eine 

deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen innerhalb 

der CDU Deutschlands einzusetzen. Hierfür erscheint 

statt einer starren Quote, die die örtlichen Gegebenhei-

ten außer Acht lässt und die Personalhoheit der Basis-

verbände beschneidet, nur ein flexibles Quorum geeig-

net. Das grundsätzlich bereits etablierte „Frauenquo-

rum“ ist weiterzuentwickeln und flexibel an die jeweili-

gen Mitgliederstrukturen anzupassen. So soll ab einem 

Mitgliederanteil unter 20 % ein Quorum ab Kreisver-

bandsebene von einem Drittel an weiblichen Mitglie-

dern gelten. Ab einem Mitgliederanteil von über 30 % 

soll ein Quorum von 40 % und ab einem Mitgliederan-

teil von 40 % ein Quorum von 50 % gelten. 

2. Der Bundesvorstand wird aufgefordert, dem nächs-

ten Bundesparteitag eine solche ausformulierten zu-

kunftsgerichtete Quorumsregelung gem. Ziffer 1 zur Be-

scheidung vorzulegen. Dementsprechend sind 
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zunächst die Zeilen 364 bis 401 des Bundesvorstands-

antrages „Volkspartei der Zukunft - die CDU erneuern“ 

zu streichen. 

3. Weiter wird der Bundesvorstand aufgefordert, dem 

nächsten Bundesparteitag eine verbindliche Arbeitsord-

nung für Vorstands- und Gremiensitzungen zur Be-

scheidung vorzulegen, die folgende Schwerpunkte auf-

weist und auf die Belange von Familien und insbeson-

dere Frauen in besonderer Weise Rücksicht nimmt: 

a. Keine Sitzung dauert länger als zwei Stunden. Ande-

renfalls ist eine einstimmige Entscheidung zur Weiter-

beratung erforderlich. 

b. Jeder Tagesordnungspunkt ist mit einem verbindli-

chen Beginn- und Schlusstermin zu versehen. Ist ein 

TOP zum angegebenen Zeitpunkt nicht beendet, erfolgt 

die Weiterberatung nach Beendigung aller auf der Ta-

gesordnung angesetzten TOPs. 

c. Es gilt das Recht auf hybride und digitale Teilnahme 

an Sitzungen. 

d. Für den Fall der Verhinderung aus familiären oder 

beruflichen Gründen sind Vertretungsregelungen abzu-

sprechen. 

e. Für Wochenendtermine sind im Vorfeld ebenso Ver-

tretungsregelungen zu organisieren. 

f. Die Passgenauigkeit der Maßnahmen für Familien 

und insbesondere Frauen wird jährlich evaluiert und auf 

dem Bundesparteitag zur Debatte gestellt. 

  

Antrag Nr. D 49 KV Dresden 

Zeilen 364 - 380 

Antrag 

Dresdner Modell +10% als faires Instrument für mehr 

Partizipation von Frauen innerhalb der CDU 

Vorschlag: 

Für Listenplätze, die Ebene der Kreis- und Landesvor-

stände (geschäftsführender Vorstand und Beisitzer 

Ebene) sowie für Delegiertenwahlen soll eine dynami-

sche Quote eingeführt werden, die sich am jeweiligen 

Ist-Stand des Frauenanteils orientiert. Es ist der Pro-

zentsatz der weiblichen Mitglieder plus 10%, Beispiel: 

Frauenanteil im Kreisverband: 23%, dynamische Quote 

beträgt in dem Fall 33%. Die Regelung soll ab einem 

Frauenanteil von 40% in der Mitgliedschaft ausgesetzt 
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werden. 

Antrag Nr. D 50 KV Hohenlohekreis 

Zeilen 364 - 380 

Streiche Ziffer 22 und ersetze durch:  

„Mehr Frauen in Verantwortung: Wir wollen große 

Schritte unternehmen, um die Repräsentation von 

Frauen in den Entscheidungsgremien der Partei zu stei-

gern. Das bislang etablierte Quorum von einem Drittel 

bei Gruppenwahlen zu Vorstandsämtern ab der Kreis-

ebene wird daher fortgeführt. Die CDU-Verbände von 

der Stadtverbandsebene bis hin zur Bundesebene sol-

len sich aktiv für die Motivation von Frauen engagieren, 

damit sich mehr Frauen für eine Mitgliedschaft in der 

CDU entscheiden und Verantwortung in Form von 

Funktionen und Mandaten übernehmen. Dabei sollen 

unter anderem die Kommunikation sowie die Planung 

von Veranstaltungen und Gremiensitzungen gezielter 

für die Bedürfnisse von Frauen weiterentwickelt wer-

den. Hürden, die Frauen davon abhalten Mitglied zu 

werden und/oder Verantwortung in Form einer Funktion 

oder eines Mandates zu übernehmen sollen abgebaut 

werden. Vorsitzende und Vorstände sollen sich aktiv 

darum kümmern mehr Frauen für die CDU zu gewinnen 

und diese zu fördern.“ 

  

Antrag Nr. D 51 KV Leer 

Zeilen 364 - 380 

Streiche Zeilen 364 bis 401  

  

Antrag Nr. D 52 KV Meißen 

Zeilen 364 - 380 

Inhaltliche Änderung: 

“Jedem Landesverband innerhalb der CDU Deutsch-

lands soll ermöglicht werden, eine Frauenquote bis 

50% einzuführen. Die jetzige Regelung, dass mindes-

tens ein Drittel der Listenkandidaten für Mandate in di-

versen Parlamenten und in den Vorständen Frauen 

sein müssen, wird beibehalten. Darüber hinaus können 

einzelne Landesverbände die Quote per Beschluss 
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durch die jeweiligen Landesparteitage auf bis zu 50% 

erhöhen.” 

Antrag Nr. D 53 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 371 - 372 

Streichen: „ab 01.07.2025 eine Quote von 50 Prozent.“ 

Ergänzen: „Die Quotierung wird befristet bis zum 

31.12.2029 und läuft danach aus.“ 

  

Antrag Nr. D 54 KV Paderborn 

Zeilen 364 - 380 

Streiche ersatzlos: 

"Mehr Frauen … jeweiligen Verband. 

  

Antrag Nr. D 55 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 364 - 380 

Die CDU im Rhein-Kreis Neuss beantragt die Beibehal-

tung der Frauenquote wie im Antrag vorgesehen und 

die grundsätzliche Ablehnung einer Befristung. 

  

Antrag Nr. D 56 KV Rhein-Neckar 

Zeilen 364 - 380 

streichen 

  

Antrag Nr. D 57 KV Vechta 

Zeilen 364 - 380 

So lange die Anträge B15-B20 zur Änderung des Statu-

tes nicht entschieden sind, können diese Absätze eben-

falls nicht entschieden werden. 

  

Antrag Nr. D 58 Bundesvorstand 

23. 
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381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 
 

Bei der Wahl der Delegierten für den Bundesparteitag 

und die Landesparteitage setzen wir künftig auf eine 

dynamische Quote. Ab dem 01.01.2023 gilt bei 

Delegiertenwahlen eine Quote von einem Drittel. Ab 

einem weiblichen Mitgliederanteil von über 30 Prozent 

des jeweiligen Verbandes beträgt die Quote 40 Prozent. 

Bei einem weiblichen Mitgliederanteil von über 40 

Prozentbeträgt sie 50 Prozent. Bemessungsgrundlage 

zur Festlegung der Quote ist der jeweilige weibliche 

Mitgliederanteil des Landesverbandes zum Stichtag 1. 

Januar. 
 

 

 Zur Ziffer 23 gehören die Anträge D 58 bis D 66. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 58 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 66 als 

erledigt zu betrachten. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 59 bis 

D 65 abzulehnen. 

Antrag Nr. D 59 Junge Union 

Zeilen 381 - 391 

Streichung der angegebenen Zeilen. 

  

Antrag Nr. D 60 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 381 - 391 

Streichung der Ziffer 23 

  

Antrag Nr. D 61 KV Bielefeld 

Zeilen 381 - 391 

Ersatzlos Streichen 

  

Antrag Nr. D 62 KV Leer 

Zeilen 381 - 391 

Streiche Zeilen 364 bis 401 

  

Antrag Nr. D 63 KV Meißen 

Zeilen 381 - 391 

Inhaltliche Änderung: 

“Jedem Landesverband innerhalb der CDU Deutsch-

lands soll ermöglicht werden, eine Frauenquote bis 

50% einzuführen. Die jetzige Regelung, dass mindes-

tens ein Drittel der Listenkandidaten für Mandate in 
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diversen Parlamenten und in den Vorständen Frauen 

sein müssen, wird beibehalten. Darüber hinaus können 

einzelne Landesverbände die Quote per Beschluss 

durch die jeweiligen Landesparteitage auf bis zu 50% 

erhöhen.” 

Antrag Nr. D 64 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 387 - 388 

Streichen: „Bei einem weiblichen Mitgliederanteil von 

über 40 Prozentbeträgt sie 50 Prozent.“ 

Ergänzen: „Die Quotierung wird befristet bis zum 

31.12.2029 und läuft danach aus.“ 

  

Antrag Nr. D 65 KV Paderborn 

Zeilen 381 - 391 

Streiche ersatzlos: 

“Bei der Wahl … 1. Januar.” 

  

Antrag Nr. D 66 KV Vechta 

Zeilen 381 - 391 

So lange die Anträge B15-B20 zur Änderung des Statu-

tes nicht entschieden sind, können diese Absätze eben-

falls nicht entschieden werden. 

  

Antrag Nr. D 67 Bundesvorstand 

24. 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 
 

Anteil weiblicher Mandatsträger steigern: Wir wollen 

den Anteil weiblicher Amts- und Mandatsträger bis zur 

Parität steigern. Bei der Aufstellung der Listen für die 

Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen 

Bundestag und der Landtage sollen ab dem 01.01.2023 

mindestens ein Drittel, ab dem 01.01.2024 mindestens 

40 Prozent und ab 01.07.2025 mindestens 50 Prozent 

Kandidatinnen unter den ersten 10 Listenplätzen 

vorgeschlagen werden. Unter drei aufeinander 

folgenden Plätzen soll dabei mindestens eine Frau sein. 
 

 

 Zur Ziffer 24 gehören die Anträge D 67 bis D 75. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 67 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 75 als 

erledigt zu betrachten. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 68 bis 

D 74 abzulehnen. 
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Antrag Nr. D 68 Junge Union 

Zeilen 392 - 401 

Streichung der angegebenen Zeilen. 

  

Antrag Nr. D 69 KV Aschendorf-Hümmling, KV Hohenlohekreis 

Zeilen 392 - 401 

Streichung der Ziffer 24 

  

Antrag Nr. D 70 KV Bielefeld 

Zeilen 392 - 401 

Ersatzlos Streichen 

  

Antrag Nr. D 71 KV Leer 

Zeilen 392 - 401 

Streiche Zeilen 364 bis 401 

  

Antrag Nr. D 72 KV Meißen 

Zeilen 392 - 401 

Inhaltliche Änderung: 

“Jedem Landesverband innerhalb der CDU Deutsch-

lands soll ermöglicht werden, eine Frauenquote bis 

50% einzuführen. Die jetzige Regelung, dass mindes-

tens ein Drittel der Listenkandidaten für Mandate in di-

versen Parlamenten und in den Vorständen Frauen 

sein müssen, wird beibehalten. Darüber hinaus können 

einzelne Landesverbände die Quote per Beschluss 

durch die jeweiligen Landesparteitage auf bis zu 50% 

erhöhen.” 

  

Antrag Nr. D 73 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 398 - 398 

Streichen: „und ab 01.07.2025 mindestens 50 Prozent“ 

Ergänzen: „Die Quotierung wird befristet bis zum 

  



ANTRÄGE 249 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

31.12.2029 und läuft danach aus.“ 

Antrag Nr. D 74 KV Paderborn 

Zeilen 392 - 401 

Streiche ersatzlos: 

“Anteil weiblicher … eine Frau sein.” 

  

Antrag Nr. D 75 KV Vechta 

Zeilen 392 - 401 

So lange die Anträge B15-B20 zur Änderung des Statu-

tes nicht entschieden sind, können diese Absätze eben-

falls nicht entschieden werden. 

  

Antrag Nr. D 76 Bundesvorstand 

25. 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 
 

Junge Generation stärken – Jugendstellvertreter 

einführen: Wir wollen, dass die junge Generation in 

unserer Partei in Führungsverantwortung 

mitentscheiden kann. Wir werden deshalb die junge 

Generation in der CDU stärken. Künftig soll in allen 

Vorständen ab der Kreisebene der Vorsitzende oder 

einer der Stellvertreter unter 40 Jahre alt sein.  
 

 

 Zur Ziffer 25 gehören die Anträge D 76 bis D 80. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 76 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 77 bis 

D 80 abzulehnen. 

Antrag Nr. D 77 BezV Nordbaden 

Zeilen 402 - 408 

Streiche § 19 c Statut sowie Zeilen 402-408 im Antrag 

des Bundesvorstandes 

  

Antrag Nr. D 78 KV Leer 

Zeilen 402 - 408 

Streiche Zeilen 402 bis 408 
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Antrag Nr. D 79 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 402 - 408 

Ersatzlos streichen. 

  

Antrag Nr. D 80 KV Wetterau 

Zeilen 408 - 408 

Ergänze: „Für die Stärkung der Vielfalt in unserer Fach-

lichen Arbeit und der gleichzeitigen Erschließung der 

Ressourcen in unserer Partei werden die Fachaus-

schüsse der CDU zukünftig verstärkt mit Fachleuten 

aus der Partei besetzt, die aus Bewerbern und Empfeh-

lungen durch den jeweiligen Vorstand berufen werden. 

Dafür sollen die „Stellen in den Ausschüssen“ zu Be-

ginn einer Legislatur parteioffen ausgeschrieben wer-

den.“ 

  

Antrag Nr. D 81 Bundesvorstand 

26. 

409 

410 
 
411 

412 

413 

414 

415 

416 
 

2. Struktur der Vereinigungen und Sonderorganisationen 

zukunftsfähig aufstellen 
 
Der Struktur- und Satzungskommission war es ein 

wichtiges Anliegen, die LSU mit einem festen Platz 

innerhalb der Struktur der Unionsfamilie zu verankern. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Kommission darauf 

verständigt, die CDU organisatorisch künftig auf zwei 

Ebenen aufzustellen: 
 

 

 Zur Ziffer 26 gehört der Antrag D 81. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 81 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 82 Bundesvorstand 

27. 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

a) Vereinigungen: Unsere Vereinigungen Junge Union 

(JU), Senioren Union (SU), Frauen Union (FU), Christlich 

-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA), 

Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), 

Kommunalpolitische Vereinigung (KPV)  sowie Ost- und 

Mitteldeutsche Vereinigung (OMV) sind stark, vertreten 

jeweils eine sehr große Gruppe gleichgerichteter 

Interessen innerhalb der CDU und wirken in ihre 

jeweiligen gesellschaftlichen Gruppen mit ihrer 

politischen Arbeit hinein. Auf diesem Wege machen sie 

 Zur Ziffer 27 gehören die Anträge D 82 und D 83. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 82 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 83 an 

den Bundesvorstand zu überweisen. 



ANTRÄGE 251 EMPFEHLUNGEN DER ANTRAGSKOMMISSION 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 
 

die CDU Deutschlands insgesamt stark. Um diese 

Struktur, die einzigartig in der deutschen 

Parteienlandschaft ist, werden wir zu Recht beneidet. 

Daher wollen wir daran festhalten. Allerdings soll der 

Evangelische Arbeitskreis, welcher derzeit 

Sonderorganisation ist, aber einer Bundesvereinigung 

ähnelt, künftig den rechtlichen Status einer 

Bundesvereinigung erhalten.  
 

 

Antrag Nr. D 83 KV Sömmerda 

Zeilen 434 - 434 

Seite 16, in Zeile 434 anfügen: „Es werden außerdem 

die Voraussetzungen geschaffen, dass sich künftig 

auch katholische Mitglieder in einer eigenen Bundes-

vereinigung, dem „Katholischen Arbeitskreis“ (KA), or-

ganisieren können.“ 

  

Antrag Nr. D 84 Bundesvorstand 

28. 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 
 

Unsere Vereinigungen sind selbstbewusste 

Organisationen und zugleich fester Bestandteil der 

Unionsfamilie. Eine Mitgliedschaft in einer Vereinigung 

setzt keine CDU-Mitgliedschaft voraus. Mitglieder von 

Vorständen der Vereinigungen sollen jedoch 

mindestens auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene 

CDU-Mitglied sein. Die jeweiligen Vorsitzenden der 

Vereinigungen müssen CDU-Mitglied sein. Damit wollen 

wir noch stärker deutlich machen, dass wir eine 

Unionsfamilie sind. 
 

 

 Zur Ziffer 28 gehört der Antrag D 84. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 84 an-

zunehmen. 

Antrag Nr. D 85 Bundesvorstand 

29. 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

b) Sonderorganisationen: Wir wollen den Status einer 

Sonderorganisation als Bestandteil der CDU klar 

definieren und mit eindeutigen Rechten zur Mitwirkung 

an der politischen Willensbildung der CDU ausstatten. 

Hierfür schaffen wir im Satzungsrecht transparente 

Kriterien. Sonderorganisationen sind ein Angebot zum 

Dialog zwischen der CDU und der Gesellschaft. Sie sind 

organisatorische Zusammenschlüsse 

 Zur Ziffer 29 gehören die Anträge D 85 und D 86. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 85 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 86 an 

den Bundesvorstand zu überweisen. 
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453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 
 

soziodemographischer Gruppen, die Themen und 

Entwicklungen der von ihr insbesondere im politischen 

Vorfeld repräsentierten Gruppen in die politische Arbeit 

der CDU einbringen. Sonderorganisationen haben das 

Ziel, die Wirkungskreise und das Gedankengut der CDU 

zu fördern und diese mit der Gesellschaft weiter zu 

vernetzen. Die Anerkennung als Sonderorganisation der 

CDU setzt künftig mindestens 2000 Mitglieder voraus 

oder das Vorhandensein von mindestens 10 ihrer 

Organisationen mit jeweils mindestens 50 Mitgliedern 

auf Ebene der Landesverbände. Die Organisation soll 

seit mindestens 6 Jahren bestehen. Die Entscheidung 

über die Anerkennung als Sonderorganisation trifft der 

Bundesparteitag. Neben dem Ring-Christlich 

-Demokratischer Studenten (RCDS) sollen künftig die 

Lesben und Schwulen in der Union (LSU) 

Sonderorganisation der CDU sein. Die 

Sonderorganisationen sollen mit einem eigenen 

Antragsrecht auf dem Bundesparteitag ausgestattet 

werden und sich selbst organisieren. Der 

Bundesvorstand der CDU soll die Vorsitzenden der 

Sonderorganisationen beratend zu seinen Sitzungen 

hinzuziehen. Die Regelungen zur Genehmigung ihrer 

Satzung oder Geschäftsordnung, ihrer Publikationen 

und zur Koordination ihrer Arbeit finden analog zu den 

Bestimmungen der Vereinigungen Anwendung. Eine 

Mitgliedschaft in einer Sonderorganisation setzt keine 

CDU-Mitgliedschaft voraus. Um die Arbeit der 

Sonderorganisationen zu unterstützen, richtet das 

Konrad-Adenauer-Haus künftig mindestens einmal 

jährlich in Kooperation mit den jeweiligen 

Organisationen eine gemeinsame Veranstaltung aus 

und unterstützt diese in ihrer Arbeit personell. 
 

 

Antrag Nr. D 86 KV Paderborn 

Zeilen 468 - 469 

setze am Ende: “und die CDL" 

  

Antrag Nr. D 87 Bundesvorstand 

30. 

486 
 
487 

488 

IV.   Die CDU: mitgliederorientiert 
 
Die Kraft der CDU als Volkspartei geht seit mehr als 

sieben Jahrzehnten von unseren Mitgliedern aus. Denn 

 Zur Ziffer 30 gehören die Anträge D 87 und D 88. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 87 

und D 88 in folgender Fassung anzunehmen:  
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489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 
 

durch sie ist die CDU Deutschlands im ganzen Land 

verwurzelt, in Gemeindevertretungen, Stadträten und 

Kreistagen, aber auch in Sportvereinen und bei der 

Freiwilligen Feuerwehr, im Kirchenvorstand und in 

vielen anderen Verbänden. Nur mit dieser Verankerung 

in der ganzen Gesellschaft bleiben wir starke 

Volkspartei. Wir freuen uns über mehr als 13.000 neue 

Mitglieder in jedem Jahr. Gleichwohl verzeichnen wir wie 

alle großen Organisationen insgesamt sinkende 

Mitgliederzahlen, insbesondere bedingt durch die 

Altersstruktur unserer Mitgliedschaft. Wir wollen dem 

aktiv entgegenwirken, indem wir die Attraktivität der 

Mitgliedschaft in unserer Partei weiter steigern. Bereits 

im Beschluss „Meine CDU 2017. Die Volkspartei“ 

haben wir zahlreiche Maßnahmen, die diesem 

Anspruch als Mitgliederpartei gerecht werden, 

beschlossen und setzen diese um. Auf diesem Weg 

wollen wir weiter gehen und weitere Maßnahmen 

voranbringen, um unsere Mitglieder als Basis und 

Lebenselixier der CDU weiter zu stärken. 
 

 

IV. Die CDU: mitgliederorientiert 

Die Kraft der CDU als Volkspartei geht seit mehr als 

sieben Jahrzehnten von unseren Mitgliedern aus. Denn 

durch sie ist die CDU Deutschlands im ganzen Land 

verwurzelt, in Gemeindevertretungen, Stadträten und 

Kreistagen, aber auch in Sportvereinen und bei der 

Freiwilligen Feuerwehr, im Kirchenvorstand, in Gewerk-

schaften und in vielen anderen Verbänden. Nur mit die-

ser Verankerung in der ganzen Gesellschaft bleiben wir 

starke Volkspartei. Wir freuen uns über mehr als 13.000 

neue Mitglieder in jedem Jahr. Gleichwohl verzeichnen 

wir wie alle großen Organisationen insgesamt sinkende 

Mitgliederzahlen, insbesondere bedingt durch die Al-

tersstruktur unserer Mitgliedschaft. Wir wollen dem ak-

tiv entgegenwirken, indem wir die Attraktivität der Mit-

gliedschaft in unserer Partei weiter steigern. Bereits im 

Beschluss „Meine CDU 2017. Die Volkspartei“ haben 

wir zahlreiche Maßnahmen, die diesem Anspruch als 

Mitgliederpartei gerecht werden, beschlossen und set-

zen diese um. Auf diesem Weg wollen wir weiter gehen 

und weitere Maßnahmen voranbringen, um unsere Mit-

glieder als Basis und Lebenselixier der CDU weiter zu 

stärken. 

  

Antrag Nr. D 88 KV Paderborn 

Zeilen 492 - 493 

ergänze hinter “Kirchenvorstand”: “in Gewerkschaften” 

  

Antrag Nr. D 89 Bundesvorstand 

31. 

509 
 
510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

1. Modernes Beitragsrecht 
 
Das Beitragsrecht muss flexibler gestaltet und mehr 

auf die Kreis- und Ortsverbände zugeschnitten werden. 

Die Ansprüche der Mitglieder der CDU an eine moderne 

und zukunftsfähige Parteiarbeit nehmen immer weiter 

zu. Vor allem unsere Kreis- und Ortsverbände stoßen 

bei der Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben oft 

an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Um 

die Finanzkraft insbesondere der Gliederungen vor Ort 

weiter zu stärken, ist es daher gemeinsames Ziel, den 

Mindestbeitrag für eine Mitgliedschaft in der CDU auf 

Sicht maßvoll zu erhöhen. Die Rahmenbedingungen in 

 Zur Ziffer 31 gehören die Anträge D 89 bis D 93. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 89 an-

zunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 92 an 

den Generalsekretär zu überweisen. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 90, D 

91 und D 93 abzulehnen. 
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521 

522 

523 

524 

525 

526 
 
527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 
 

den Kreisverbänden hinsichtlich der finanziellen 

Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder sind 

unterschiedlich. Um diesem Umstand Rechnung zu 

tragen, sollten den Kreisverbänden künftig 

Abweichungen vom bundesweit einheitlichen 

Mindestbeitrag ermöglicht werden. 
 
Künftig sollen die Kreisverbände außerdem 

eigenverantwortlich festlegen dürfen, ob sie über die 

bereits bestehenden Regelungen zur 

Beitragsermäßigung hinaus für einzelne Gruppen 

(z. B. Schülerinnen und Schüler, Studierende, 

Familienangehörige) Beitragsermäßigungen 

vorsehen, um so z. B. Anreize, CDU-Mitglied zu werden, 

zu schaffen. Die Regelungen zur Abführung von 

Beitragsanteilen an die übergeordneten Verbände 

bleiben davon unberührt. Damit stärken wir den 

Gedanken und das Grundprinzip, dass der Kreisverband 

die „Ebene des sozialen Ausgleichs“ bei der 

Beitragsgestaltung ist. 
 

 

Antrag Nr. D 90 KV Meppen 

Zeilen 518 - 520 

Streiche:  

„den Mindestbeitrag für eine Mitgliedschaft in der CDU 

auf Sicht maßvoll zu erhöhen." 

Setze: 

 „…das Beitragsaufkommen der CDU auf Sicht maßvoll 

zu erhöhen, ohne den Mindestbeitrag zu erhöhen.“   

  

Antrag Nr. D 91 KV Meppen 

Zeilen 534 - 539 

Streiche: 

“Die Regelungen … Beitragsgestaltung ist.” 

Setze: 

"Die Regelungen zur Abführung von Beitragsanteilen 

an die übergeordneten Verbände bleiben davon unbe-

rührt. Um vermehrt Partner/-innen eines CDU-Mitglieds 

für die Partei zu gewinnen, entwickeln wir Modelle, mit 

denen sog. Partnerrabatte ermöglicht werden. 
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Antrag Nr. D 92 KV Paderborn 

Zeilen 539 - 539setze "Der CDU Bundesverband wird 

mit einer kostenfreien Mitgliedschaft eine Kampagne or-

ganisieren, um insbesondere Menschen, die ganz am 

Rande der Gesellschaft stehen, in die Partei zu integ-

rieren." 

  

Antrag Nr. D 93 KV Paderborn 

Zeilen 516 - 520streiche "Um […] erhöhen."   

Antrag Nr. D 94 Bundesvorstand 

32. 

540 

541 
 
542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

2. Virtueller Kreisverband für ortsungebundene 

Mitglieder 
 
Unser Parteileben hat seinen Kern im 

gemeinschaftlichen Zusammenhalt vor Ort, im 

heimatlichen Stadt-, Gemeinde- oder Ortsverband. Das 

soll so bleiben. Gleichzeitig gibt es einen immer 

größer werdenden Teil von Interessenten an einer 

Mitarbeit in der CDU Deutschlands, für die eine 

Mitgliedschaft innerhalb der durch das Parteiengesetz 

vorgegebenen Rahmenbedingungen aufgrund ihrer 

persönlichen Lebensumstände keine attraktive Option 

darstellt. Der Anteil von Menschen, die ohne vorherigen 

örtlichen oder persönlichen Bezug zur CDU kommen, 

nimmt zu.  In Zeiten einer durch hohe Mobilität, häufige 

Ortswechsel und zeitliche Beanspruchung in Studium 

und Beruf gekennzeichneten Lebenswirklichkeit, 

zumindest eines großen Teils politisch interessierter 

Menschen, ist die alleinige Fokussierung auf den 

Hauptwohnsitz als Lebensmittelpunkt nicht mehr 

zeitgemäß. Die eine geht für ein paar Jahre beruflich 

ins Ausland, der andere wechselt den Studienort. Dieser 

Entwicklung haben wir bereits mit einer Vielzahl von 

ortsunabhängigen digitalen Beteiligungsmöglichkeiten 

Rechnung getragen. Digitale Angebote sorgen dafür, 

dass Menschen auch auf weite Distanzen hin 

zusammenarbeiten, Projekte voranbringen und 

Meinungen austauschen können. Telefon- und 

Videokonferenzen, Messenger-Dienste, virtuelle 

Netzwerke, ja ganze Gremiensitzungen, die im Internet 

stattfinden, gehören inzwischen zum Alltag. Wir wollen 

 Zur Ziffer 32 gehört der Antrag D 94. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 94 an-

zunehmen. 
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570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 
 

die Chancen dieser digitalen Angebote mit dem Ziel 

nutzen, auch diejenigen, die sich ortsunabhängig in die 

CDU einbringen wollen, als Mitglieder zu gewinnen. 

Daher streben wir eine Anpassung des 

Parteiengesetzes dahingehend an, dass künftig auch 

die CDU-Mitgliedschaft in einem zu etablierenden 

virtuellen Kreisverband  möglich ist. Ein solcher 

virtueller Kreisverband soll sich selbst organisieren, 

wird den bereits bestehenden 326 Kreisverbänden der 

CDU bezüglich Rechten und Pflichten völlig 

gleichgestellt und auch die Mitgliedschaft dort ist mit 

den gleichen Rechten und Pflichten verbunden, wie sie 

bislang in unserem Statut vorgegeben sind. Der 

Generalsekretär wird beauftragt, eine entsprechende 

parteiübergreifende Initiative zu starten, um eine 

Änderung des Parteiengesetzes zur Ermöglichung 

eines virtuellen Kreisverbandes zu erreichen. 
 

 

Antrag Nr. D 95 Bundesvorstand 

33. 

587 
 
588 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

3. Digitale Netzwerke 
 
Ein durch die Änderung des Parteiengesetzes zu 

etablierender virtueller Kreisverband richtet sich vor 

allem an ortsungebundene Menschen, die so neu für die 

CDU gewonnen werden sollen. Mit der Einrichtung 

digitaler Netzwerke wollen wir ein Angebot für die CDU 

-Mitglieder schaffen, deren Leben ebenfalls durch 

häufige Wohnsitzwechsel geprägt ist. Ihnen wollen wir 

bessere Möglichkeiten bieten, weiterhin am Parteileben 

teilhaben zu können. Daher wollen wir die 

Rahmenbedingungen im Satzungsrecht so gestalten, 

dass Landesverbände die Einrichtung eines digitalen 

Netzwerkes  vornehmen können.  Das Konrad 

-Adenauer-Haus wird den Landesverbänden hierzu den 

notwendigen rechtlichen Rahmen zur Verfügung stellen. 

Die konkrete Ausgestaltung liegt in der Verantwortung 

des jeweiligen Landesverbandes. Ziel sollte dabei eine 

möglichst „schlanke“ und nur mit den wirklich 

notwendigen statuarischen Bedingungen versehene 

Umsetzung sein. In den digitalen Netzwerken sollen sich 

Mitglieder der CDU engagieren können, die nicht mehr 

in dem jeweiligen Landesverband wohnen und arbeiten, 

aber dennoch gerne ihre politische Arbeit innerhalb 

dieses Landesverbandes fortsetzen wollen, sie stehen 

aber auch den ansässigen Mitgliedern offen. Das 

digitale Netzwerk soll eine Plattform sein, auf deren 

 Zur Ziffer 33 gehört der Antrag D 95. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 95 an-

zunehmen. 
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613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 
 

Basis sich die Mitglieder in einem virtuellen Raum 

austauschen und miteinander diskutieren, aber auch 

der tatsächlichen politischen Arbeit, wie im heimischen 

Stadt- oder Gemeindeverband, nachgehen können. Die 

Mitglieder wählen einen Vorstand und halten 

Mitgliederversammlungen ab. Das Konrad-Adenauer 

-Haus wird in diesem Zusammenhang koordinierend 

unterstützen und hierzu eine/n zentrale/n 

Ansprechpartner/in für diese digitalen Netzwerke 

installieren. 
 

 

Antrag Nr. D 96 Bundesvorstand 

34. 

623 
 
624 

625 

626 

627 

628 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

639 

640 
 

4. Mitglieder zügig aufnehmen 
 
Trotz aller Bemühungen um Verbesserungen zeigt sich 

leider immer noch, dass die Aufnahme neuer Mitglieder 

teilweise zu lange dauert. Dies führt bei den Betroffenen 

zu Enttäuschung und Verärgerung. In einer Welt, die 

kommunikativ immer schnelllebiger wird, erwarten 

Interessierte an einer CDU-Mitgliedschaft jedoch eine 

möglichst schnelle Reaktion auf ihren 

Aufnahmewunsch. Daher soll das Aufnahmeverfahren 

noch weiter beschleunigt werden:  Die 

Entscheidungsfrist für den Kreisvorstand wird von vier 

auf drei Wochen verkürzt, die Verlängerungsfrist in 

Ausnahmefällen von zwei Wochen auf eine Woche. Die 

Kreisverbände werden in diesem Zusammenhang noch 

einmal nachdrücklich dazu aufgerufen, von der 

Möglichkeit Gebrauch zu machen, Mitglieder im 

Umlaufverfahren – auch auf elektronischem Wege 

– unabhängig von Sitzungen aufzunehmen. 
 

 

 Zur Ziffer 34 gehören die Anträge D 96 bis D 101. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 96 

und D 101 in folgender Fassung anzunehmen:  

4. Mitglieder zügig aufnehmen 

Trotz aller Bemühungen um Verbesserungen zeigt sich 

leider immer noch, dass die Aufnahme neuer Mitglieder 

teilweise zu lange dauert. Dies führt bei den Betroffe-

nen zu Enttäuschung und Verärgerung. In einer Welt, 

die kommunikativ immer schnelllebiger wird, erwarten 

Interessierte an einer CDU-Mitgliedschaft jedoch eine 

möglichst schnelle Reaktion auf ihren Aufnahme-

wunsch. Daher soll das Aufnahmeverfahren noch wei-

ter beschleunigt werden: Die Entscheidungsfrist für den 

Kreisvorstand wird von vier auf drei Wochen verkürzt, 

die Verlängerungsfrist in Ausnahmefällen von zwei Wo-

chen auf eine Woche. Die Kreisverbände sollen die neu 

aufgenommenen Mitglieder unverzüglich über ihre Auf-

nahme informieren. Die Kreisverbände werden in die-

sem Zusammenhang noch einmal nachdrücklich dazu 

aufgerufen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, 

Mitglieder im Umlaufverfahren – auch auf elektroni-

schem Wege – unabhängig von Sitzungen aufzuneh-

men. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 97 bis 

D 100 abzulehnen. 

Antrag Nr. D 97 KV Leer 

Zeilen 623 - 640   
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Streiche Zeilen 623 bis 640 

Antrag Nr. D 98 KV Leipzig-Stadt 

Zeilen 623 - 640 

Die Zeilen 623-640 im Leitantrag „Volkspartei der Zu-

kunft: Die CDU erneuern“ werden ersatzlos gestrichen. 

  

Antrag Nr. D 99 KV Neckar-Odenwald 

Zeilen 632 - 635 

Streichen ab „Die Entscheidungsfrist für den…“ bis 

„…auf eine Woche“. 

  

Antrag Nr. D 100 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 634 - 635 

Ersetze: "…,die Verlängerungsfrist inAusnahmefällen 

verbleibt bei zwei Wochen." 

  

Antrag Nr. D 101 KV Rhein-Kreis Neuss 

Zeilen 635 - 635 

Satz einfügen: “Die Kreisverbände informieren die 

Neumitglieder unverzüglich, spätestens aber innerhalb 

von zwei Wochen über die Aufnahme.” 

  

Antrag Nr. D 102 Bundesvorstand 

35. 

641 
 
642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

5. Angebote für neue Mitglieder 
 
Mit der Parteireform CDU 2017 haben wir eine Vielzahl 

an Maßnahmen zur Stärkung der Mitglieder 

beschlossen und umgesetzt. Von der Etablierung einer 

Ideenbörse inkl. eines Preises für innovative 

Parteiarbeit, über ein direktes Antragsrecht für 

Mitglieder auf Parteitagen bis hin zu vereinfachten 

Regelungen zum Aufnahmeverfahren. Um neuen 

Mitgliedern von Anfang an noch besser an ihren 

Bedürfnissen orientierte Angebote zu machen, wollen 

 Zur Ziffer 35 gehört der Antrag D 102. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 102 

anzunehmen. 
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651 

652 

653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 
 

wir noch stärker auf Beteiligungswünsche im 

Aufnahmeprozess eingehen. Wer online über 

www.cdu.de eintritt, erhält bereits derzeit eine 

unmittelbare elektronische Antwort. Diese wird künftig 

ergänzt um eine erste kurze Abfrage von Interessen 

und Aktivitätswünschen. Damit wollen wir mit Blick auf 

Informationen, Einladungen zu Veranstaltungen und 

Beteiligungsmöglichkeiten unseren Mitgliedern noch 

bessere Angebote machen. 
 

 

Antrag Nr. D 103 Bundesvorstand 

36. 

660 
 
661 

662 

663 

664 

665 

666 
 

6. Beteiligung bei Personalentscheidungen 
 
Unsere Mitglieder haben zu Recht die Erwartung, bei 

zentralen Personalentscheidungen auf Bundesebene 

ausreichend informiert und beteiligt zu werden. Künftig 

müssen bei Entscheidungen zum Parteivorsitz und zur 

Kanzlerkandidatur durch die Bundespartei Informations- 

und Diskussionsmöglichkeiten angeboten werden. 
 

 

 Zur Ziffer 36 gehört der Antrag D 103. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 103 

anzunehmen. 

Antrag Nr. D 104 Bundesvorstand 

37. 

667 
 
668 

669 

670 
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677 

678 

679 

680 

681 

682 
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7. Mitgliedschaften fördern 
 
Die Vereinigungen und Sonderorganisationen machen 

die besondere Stärke der Unionsfamilie aus. Wir wollen 

künftig noch mehr voneinander profitieren.  Daher ist es 

unser gemeinsames Ziel, dass alle Mitglieder unserer 

Vereinigungen und Sonderorganisationen auch CDU 

-Mitglied werden. Mitglieder der CDU, die bislang keiner 

Vereinigung angehören, ermuntern wir, sich dort 

ebenfalls zu engagieren. Die CDU 

-Bundesgeschäftsstelle wird hierzu eine Handreichung 

erarbeiten, wie vor Ort Doppelmitgliedschaften 

beworben werden können. Außerdem soll im 

Satzungsrecht festgeschrieben werden, dass die 

Mitglieder in den Bezirks-, Landes- und 

Bundesvorständen der Vereinigungen und 

Sonderorganisationen CDU-Mitglied sein sollen und ihre 

Vorsitzenden CDU-Mitglied sein müssen. 
 

 

 Zur Ziffer 37 gehört der Antrag D 104. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 104 

anzunehmen. 
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Antrag Nr. D 105 Bundesvorstand 

38. 

684 
 
685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 
 

V.   Die CDU: organisatorisch stark 
 
Voraussetzung für den Erfolg der Volkspartei CDU 

sind Organisationskraft und Kampagnenfähigkeit. Die 

Verbesserung unserer organisatorischen Aufstellung 

und unserer Arbeitsweise ist eine Daueraufgabe, die wir 

kontinuierlich mit weiteren Maßnahmen vorantreiben. 

Diese Aufgabe ist in Folge des Wahlergebnisses 2021 

noch einmal dringlicher geworden. 
 

 

 Zur Ziffer 38 gehört der Antrag D 105. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 105 

anzunehmen. 

Antrag Nr. D 106 Bundesvorstand 

39. 

692 

693 
 
694 

695 

696 

697 

698 

699 
 
700 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

718 

719 
 

1. Kreisgeschäftsstellen als starker Ankerpunkt der 

CDU vor Ort 
 
Die Stärke der Volkspartei CDU gründet in der 

Verankerung vor Ort. Unsere Kreisgeschäftsstellen 

sind dabei eine tragende Säule für die Präsenz der CDU 

im ganzen Land. Sie sind Dienstleister für die Mitglieder 

in den Kreis-, Stadt- und Ortsverbänden sowie wichtige 

Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger.  
 
Damit wir auch weiterhin die Schlagkraft unserer Partei 

in der Fläche garantieren, ist ein einheitliches 

Aufgabenprofil zur Qualitätssicherung der 

Kreisgeschäftsstellen notwendig. Hierzu wurde auf 

Basis der Ergebnisse der Organisationsanalyse 2019 

ein Aufgabenprofil erarbeitet. Denn mit der Definition 

einheitlicher Bedingungen für die Arbeit in den 

Kreisgeschäftsstellen der CDU Deutschlands schaffen 

wir bessere Voraussetzungen für ein effizienteres 

Zusammenwirken von Bundes-, Landes-, Bezirks- und 

Kreisgeschäftsstellen (das Aufgabenprofil ist als Teil 

dieses Beschlusses im Anhang beigefügt). Wie die 

Erledigung dieser Aufgaben konkret organisiert wird 

(Stundenanzahl der Beschäftigten, Delegieren 

verwaltungstechnischer Aufgaben an die UBG (Union 

Betriebsgesellschaft, Zusammenlegung von 

Kreisgeschäftsstellen etc.), bleibt aufgrund der höchst 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der 

Verantwortung des jeweiligen Landes- bzw. 

Kreisverbandes.  
 

 

 Zur Ziffer 39 gehören die Anträge D 106 und D 107. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 106 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 107 

abzulehnen. 
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Antrag Nr. D 107 KV Leer 

Zeilen 700 - 719 

Streiche Zeilen 700 bis 719 

  

Antrag Nr. D 108 Bundesvorstand 

40. 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 
 

Wir wollen die Kreisgeschäftsstellen zudem bei 

verwaltungstechnischen Aufgaben entlasten. Hierzu 

stellt die Union Betriebsgesellschaft (UBG) unter dem 

Begriff „Digitale Kreisgeschäftsstelle“ ein breites 

Angebot an digitalen Anwendungen zur Verfügung. Mit 

der Einführung einer neuen Zentralen Mitgliederdatei 

(ZMD) werden wir die Arbeit in den 

Kreisgeschäftsstellen weiter digitalisieren. 
 

 

 Zur Ziffer 40 gehören die Anträge D 108 bis D 110. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 108 

und D 110 in folgender Fassung anzunehmen:  

Wir wollen die Kreisgeschäftsstellen und ehrenamtlich 

Aktiven in den Gliederungen zudem bei verwaltungs-

technischen Aufgaben entlasten. Hierzu stellt die Union 

Betriebsgesellschaft (UBG) unter dem Begriff „Digitale 

Kreisgeschäftsstelle“ ein breites Angebot an digitalen 

Anwendungen zur Verfügung. Mit der Einführung einer 

neuen Zentralen Mitgliederdatei (ZMD) werden wir die 

Arbeit in den Kreisgeschäftsstellen und ehrenamtlich 

Aktiven in den Gliederungen weiter digitalisieren. Ein 

zentrales System erlaubt dabei eine konsistente und in-

tegrierte Mitgliederverwaltung über alle Ebenen. Glei-

ches wird für die Kassenführung etabliert. 

  

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 109 

abzulehnen. 

Antrag Nr. D 109 KV Leer 

Zeilen 721 - 727 

Streiche Zeilen 721 bis 727 (Hierzu stellt…weiter digita-

lisieren 

  

Antrag Nr. D 110 KV Wetterau 

Zeilen 720 - 727 

streiche:  

„Wir wollen die Kreisgeschäftsstellen zudem bei verwal-

tungstechnischen Aufgaben entlasten. Hierzu stellt die 

Union Betriebsgesellschaft (UBG) unter dem Begriff 

„Digitale Kreisgeschäftsstelle“ ein breites Angebot an 

digitalen Anwendungen zur Verfügung. Mit der 
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Einführung einer neuen Zentralen Mitgliederdatei 

(ZMD) werden wir die Arbeit in den Kreisgeschäftsstel-

len weiter digitalisieren.“ 

Ersetze durch: 

„Wir wollen die Kreisgeschäftsstellen und ehrenamtlich 

Aktiven in den Gliederungen zudem bei verwaltungs-

technischen Aufgaben entlasten. Hierzu stellt die Union 

Betriebsgesellschaft (UBG) unter dem Begriff „Digitale 

Kreisgeschäftsstelle“ ein breites Angebot an digitalen 

Anwendungen zur Verfügung. Mit der Einführung einer 

neuen Zentralen Mitgliederdatei (ZMD) werden wir die 

Arbeit in den Kreisgeschäftsstellen und ehrenamtlich 

Aktiven in den Gliederungen weiter digitalisieren. Ein 

zentrales System erlaubt dabei eine konsistente und in-

tegrierte Mitgliederverwaltung über alle Ebenen. Glei-

ches wird für die Kassenführung etabliert.“ 

Antrag Nr. D 111 Bundesvorstand 

41. 

728 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 
 

Die CDU-Bundesgeschäftsstelle wird darüber hinaus 

gemeinsam mit den Landesgeschäftsstellen die 

Kreisverbände bei der Personalentwicklung der 

Kreisgeschäftsführer unterstützen.  Das Konrad 

-Adenauer-Haus wird hierzu künftig neben den 

bewährten Grundlagenseminaren weitere 

Aufbauseminare für Kreisgeschäftsführer/innen bzw. 

Mitarbeiter/innen in den Kreis- und 

Landesgeschäftsstellen anbieten. Wir wollen damit ein 

kontinuierliches Fortbildungsangebot sicherstellen. 

Spezifisches Wissen zu Detailfragen werden wir 

zusätzlich über den weiteren Ausbau der Online 

-Angebote der Bundespartei vermitteln. In Ergänzung 

hierzu stellt das Konrad-Adenauer-Haus den 

Landesverbänden Referenten zur Verfügung, die im 

Rahmen von Kreisgeschäftsführerkonferenzen in den 

Landesverbänden die Fortbildung unterstützen. 

Über die Landesverbände wollen wir zudem zeitlich 

begrenzte Praktika für neue 

Kreisgeschäftsführer/innen bei erfahrenen Kolleginnen 

und Kollegen organisieren. Begleitend wird dafür vom 

Konrad-Adenauer-Haus ein Best-Practice-Handbuch 

erstellt und dieses den Kreisverbänden zur Verfügung 

gestellt. 
 

 

 Zur Ziffer 41 gehören die Anträge D 111 und D 112. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 111 

anzunehmen. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 112 

abzulehnen. 
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Antrag Nr. D 112 KV Leer 

Zeilen 731 - 751 

Streiche Zeilen 731 bis 751 (Das Konrad-Adenauer-

Haus wird…zur Verfügung gestellt) 

  

Antrag Nr. D 113 Bundesvorstand 

42. 

752 
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757 

758 
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2. Zukunftsfonds für innovative Parteiarbeit 
 
In vielen strukturschwächeren Kreisverbänden 

mangelt es nicht am Willen und an Ideen, Projekte für 

die Zukunftsfähigkeit der Partei zu initiieren, sondern an 

fehlenden Möglichkeiten. Daher streben wir abhängig 

von den künftigen finanziellen Rahmenbedingungen der 

Bundespartei an, einen Zukunftsfonds für innovative 

Parteiarbeit zu etablieren. Dieser Zukunftsfonds soll 

sich auf alle in der CDU unterrepräsentierten Gruppen 

beziehen und gezielt Projekte auf Kreisebene in 

Zusammenarbeit mit den Vereinigungen initiieren bzw. 

unterstützen. 
 

 

 Zur Ziffer 42 gehört der Antrag D 113. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag D 113 

anzunehmen. 

Antrag Nr. D 114 Bundesvorstand 

43. 
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3. Datenschutz praxistauglich gestalten 
 
Wir haben höchste Ansprüche an den Datenschutz und 

Datensicherheit im Sinne der Wahrung der Rechte 

unserer Mitglieder. Dennoch müssen auch hier 

Aufwand und Ergebnis in einem angemessenen 

Verhältnis stehen. Praktische Erfahrungen aus unseren 

Verbänden zeigen, dass die Regelungen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für unsere 

Gliederungen zum Teil eine enorme bürokratische 

Herausforderung darstellt. Wir regen deshalb an, die 

bestehenden datenschutzrechtlichen Regelungen im 

Rahmen einer Evaluation der DSGVO zu überprüfen 

und unter Berücksichtigung der grundgesetzlichen 

Aufgaben von Parteien im Hinblick auf Praktikabilität 

noch einmal anzupassen. Zusätzlich werden wir im 

Rahmen der geltenden Regelungen unsere 

Gliederungen mit praktikablen Lösungen beim 

Datenschutz noch intensiver unterstützen. 
 

 

 Zur Ziffer 43 gehören die Anträge D 114 und D 115. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 114 

und D 115 in folgender Fassung anzunehmen:  

3. Datenschutz praxistauglich gestalten 

Wir haben höchste Ansprüche an den Datenschutz und 

Datensicherheit im Sinne der Wahrung der Rechte un-

serer Mitglieder. Dennoch müssen auch hier Aufwand 

und Ergebnis in einem angemessenen Verhältnis ste-

hen. Praktische Erfahrungen aus unseren Verbänden 

zeigen, dass die Regelungen der Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO) für unsere Gliederungen zum Teil 

eine enorme bürokratische Herausforderung darstellt. 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 

und die CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parla-

ment werden daher gebeten, die bestehenden da-

tenschutzrechtlichen Regelungen der DSGVO unter 

Berücksichtigung der grundgesetzlichen Aufgaben 

von Parteien im Hinblick auf Praktikabilität anzu-

passen. 
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Zusätzlich werden wir im Rahmen der geltenden Rege-

lungen unsere Gliederungen mit praktikablen Lösungen 

beim Datenschutz noch intensiver unterstützen. 

  

Antrag Nr. D 115 KV Leer 

Zeilen 764 - 781 

Streiche Zeilen 764 bis 718 

  

Antrag Nr. D 116 Bundesvorstand 

44. 

782 

783 
 
784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

798 

799 

800 
 

4. Freundeskreise im Ausland stärken - 

Auslandskreisverbände gründen 
 
Die CDU hat mit ihren Freundeskreisen im Ausland seit 

vielen Jahrzehnten ein weit gespanntes internationales 

Netzwerk etabliert. Unsere Freundeskreise sind über 

die ganze Welt verteilt - von Australien über Namibia, 

die Vereinigten Staaten von Amerika bis in die 

Vereinigten Arabischen Emirate. Der Einsatz unserer 

Unterstützer in diesen Ländern und das Hineinwirken in 

die parteipolitische Arbeit der CDU stößt allerdings 

hinsichtlich ihres bisherigen Status an Grenzen. Daher 

wollen wir – ähnlich dem Kreisverband Brüssel – 

unseren Auslandsfreundeskreisen künftig die 

Möglichkeit einräumen, Kreisverband der CDU im 

Ausland zu werden. Um insbesondere die deutsch 

-israelische und die deutsch-polnische Freundschaft zu 

stärken, ist es unser Ziel, noch im Jahr 2022 zwei 

Auslandsverbände in Jerusalem und Warschau zu 

gründen. 
 

 

 Zur Ziffer 44 gehören die Anträge D 116 und D 117. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Anträge D 116 

und D 117 in folgender Fassung anzunehmen:  

4. Freundeskreise im Ausland stärken - Auslandskreis-

verbände gründen 

Die CDU hat mit ihren Freundeskreisen im Ausland seit 

vielen Jahrzehnten ein weit gespanntes internationales 

Netzwerk etabliert. Unsere Freundeskreise sind über 

die ganze Welt verteilt. Der Einsatz unserer Unterstüt-

zer in diesen Ländern und das Hineinwirken in die par-

teipolitische Arbeit der CDU stößt allerdings hinsichtlich 

ihres bisherigen Status an Grenzen. Daher wollen wir – 

ähnlich dem Kreisverband Brüssel – unseren Auslands-

freundeskreisen künftig die Möglichkeit einräumen, 

Kreisverband der CDU im Ausland zu werden. Um ins-

besondere die deutsch-israelische und die deutsch-pol-

nische Freundschaft zu stärken, ist es unser Ziel, noch 

im Jahr 2022 zwei Auslandsverbände in Jerusalem und 

Warschau zu gründen. 

  

Antrag Nr. D 117 KV Bielefeld 

Zeilen 787 - 789 

Ersatzlos Streichen: „- von Australien über Namibia, die 

Vereinigten Staaten von Amerika bis in die Vereinigten 

Arabischen Emirate.“ 
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Antrag Nr. S 1 LV Sachsen-Anhalt 

Pflegebedürftigen Mitgliedern auf Antrag die monatlichen Beiträge erlassen 

Die Satzung (Finanz- und Beitragsordnung) der CDU 

Deutschlands, § 9 Abs. 3, möge ergänzt werden durch: 

"Pflegebedürftigen Mitgliedern nach § 14 SGB XI wer-

den auf Antrag die persönlichen monatlichen Beiträge 

erlassen. Die Verpflichtung der Kreisverbände, für sol-

che Mitglieder Beitragsanteile an den Landesverband  

und an die Bundespartei abzuführen, entfällt für die 

Dauer der beitragsfreien Mitgliedschaft. Sonderbeiträge 

werden von dem Erlass des persönlichen Mitgliedsbei-

trages kraft Satzung nicht betroffen.   

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 1 an 

die Bundesfinanzkommission zu überweisen. 

Antrag Nr. S 2 BezV Rheinhessen-Pfalz 

Die LSU wird die neunte Vereinigung der CDU Deutschlands 

Die LSU wird die neunte Vereinigung der CDU 

Deutschlands, d.h. § 38 des Statuts wird ergänzt um 

eine weitere Ziffer: 9. Lesben und Schwule in der Union 

(LSU)  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 2 bei B 

109 (Ziffer 40) zu behandeln. 

Antrag Nr. S 3 BezV Südbaden 

Mitgliederbefragung aufgrund Mitgliederinitiative 

Die CDU Deutschlands möge beschließen: 

§ 6a (Mitgliederbefragung) wird ergänzt um folgenden 

neuen Absatz: 

(3) Eine Mitgliederbefragung ist durchzuführen, wenn 

sie von 10% der Mitglieder des Verbandes beantragt 

wird, in dem sie stattfinden soll.  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 3 ab-

zulehnen. 

Antrag Nr. S 4 KV Baden-Baden 

Änderung des Statuts § 20 Abs. 1 

Streiche und ersetze durch:“An der Aufstellung der 

Kandidaten und an der Wahl von Vertretern für eine 

Vertreterversammlung zum Zwecke der Kandidatenauf-

stellung können nur diejenigen Mitglieder der Partei mit-

wirken, die zum Zeitpunkt zur betreffenden Wahl im 

Wahlgebiet wahlberechtigt sind, soweit das jeweilige 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 4 bei B 

93 (Ziffer 29) zu behandeln. 
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Wahlgesetz dies zulässt.” 

Antrag Nr. S 5 KV Baden-Baden 

Änderung des Status § 28 Abs. 1 

Füge nach Satz 4 ein:  “Die Landesverbände müssen 

dabei sicherstellen, dass jeder Kreisverband mit min-

destens einem Delegierten auf dem Bundesparteitag 

vertreten ist.” 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 5 an 

den Bundesvorstand zu überweisen. 

Antrag Nr. S 6 KV Baden-Baden 

Änderung des Statuts § 20 Abs. 2 Zif. 3 

Streiche und ersetze durch:„Bestimmung der Art der 

Versammlung zur Aufstellung von Kandidaten zu öffent-

lichen Wahlen, wobei die Aufstellung von Kandidatin-

nen und Kandidaten zu direkten Wahlen auf kommuna-

ler Ebene, Landes- oder Bundesebene grundsätzlich 

per Mitgliederversammlung durchzuführen sind, “ 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 6 bei B 

93 (Ziffer 29) zu behandeln. 

Antrag Nr. S 7 KV Karlsruhe-Land 

Basisbeteiligung 

Einfügen eines neuen § 29a und die weiteren Details in 

der Geschäftsordnung der CDU zu regeln: 

„§ 29a Basisbeteiligung 

(1) Bundesparteitage sind in Kreisparteitagen vorzube-

reiten. Wesentliche Sachanträge zum Bundesparteitag 

und Vorschläge für Wahlen von Mitgliedern des Bun-

desvorstands sind vorab in Kreisparteitagen zur Diskus-

sion zu stellen. Ein Sachantrag ist als wesentlich zu be-

handeln, wenn dies der Bundesvorstand, ein Landes-

verband oder drei Kreisverbände beantragen. 

(2) Die gewählten Delegierten des Kreisverbands sollen 

bei der Diskussion anwesend sein. Bei Abwesenheit 

sind sie nachträglich über den wesentlichen Inhalt der 

Diskussion zu informieren. Auf Antrag des Kreisvor-

stands oder von 10 Prozent der Anwesenden kann 

durch Abstimmung ein Meinungsbild im jeweiligen 

Kreisverband erhoben werden. Die Beteiligung ist auch 

in digitaler Form möglich.“ 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 7 an 

den Bundesvorstand zu überweisen. 
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Antrag Nr. S 8 KV Limburg-Weilburg 

§5 Absatz 6 Statut - Information über Vereinigungen - Mitgliedschaft nur durch aktive Zustim-

mung 

„Zum Abschluss des Aufnahmeverfahrens sind neue 

Mitglieder über die Vereinigungen und Sonderorganisa-

tionen der CDU zu informieren. Die Information darf 

sich auf die Vereinigungen und Sonderorganisationen 

beschränken, zu denen ein Beitritt für das Mitglied mög-

lich ist. Ein Beitritt zu den Vereinigungen darf nur bei 

aktiver Zustimmung erfolgen. Eine automatische Auf-

nahme ist auch mit einer Widerspruchslösung nicht zu-

lässig.“ 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 8 ab-

zulehnen. 

Antrag Nr. S 9 KV Ortenau 

Digitale und analoge geheime Wahlen 

§ 43 Abs. 1 Statut (Wahlen) wird wie folgt geändert: 

"Die Wahlen der Mitglieder des Bundesvorstandes so-

wie die Wahlen der Delegierten für den Bundespartei-

tag und den Bundesausschuss durch die Parteitage der 

nachgeordneten Gebietsverbände sind geheim und er-

folgen durch Stimmzettel analog oder digital. Ebenso 

müssen die Vorstände und Delegierten der übrigen Or-

ganisationsstufen analog oder digital geheim gewählt 

werden. Bei allen übrigen Wahlen kann offen abge-

stimmt werden, wenn sich auf Befragen kein Wider-

spruch erhebt." 

Begründung: 

  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 9 als 

erledigt zu betrachten. 

Antrag Nr. S 10 KV Potsdam 

CDU – meine Mitgliederpartei, Antrag auf Wahl der Bundesdelegierten auf Kreisebene 

Die CDU soll zur Mitgliederpartei weiterentwickelt wer-

den. Hierfür ist die Wahl der Delegierten zum Bundes-

parteitag durch die Kreisverbände erforderlich.  

Der Bundesparteitag der CDU Deutschlands möge be-

schließen, das Statut der CDU Deutschland in §28 Abs. 

1 Satz 1 wie folgt zu ändern:  

Der Bundesparteitag setzt sich zusammen aus 1000 

Delegierten der Landesverbände, die von den 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 10 an 

den Bundesvorstand zu überweisen. 
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Kreisparteitagen bzw. Kreismitgliederversammlungen 

oder vergleichbaren Organisationsstufen (mit)gewählt 

werden, den Delegierten der Auslandsverbände und 

den Ehrenvorsitzenden. 

Antrag Nr. S 11 KV Potsdam 

CDU – meine Mitgliederpartei, Antrag auf Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheid 

Die CDU soll zur Mitgliederpartei weiterentwickelt wer-

den. Hierfür sind die Instrumente Mitgliederbegehren 

und Mitgliederentscheid einzuführen.  

1. Die Überschrift zum Punkt „E.“ der Grobgliederung 

des Statuts der CDU möge wie folgt neu gefasst wer-

den: „Organe; Mitgliederbegehren und Mitgliederent-

scheid“  

2. Hinter § 29 des Statuts wird ein neuer § 29a einge-

fügt, der möge lauten:  

(1) Ein Mitgliederbegehren ist durchzuführen, wenn 

dies von einem der in § 6 Absatz 1 Nr. 1 bis 6 der Ge-

schäftsordnung der CDU in der am 1. September 2022 

geltenden Fassung genannten Antragsberechtigten 

oder von den jeweiligen Vorständen der Sonderorgani-

sationen auf Bundesebene oder von 500 Mitgliedern 

der CDU beantragt wird und der Antrag binnen zweier 

Monate von 10 % der CDU-Mitglieder unterstützt wird.  

(2) Gegenstand eines Mitgliederbegehrens kann nur ein 

ausgearbeiteter und mit Gründen versehener Entschei-

dungsvorschlag sein.  

(3) Ein im Sinne der Absätze 1 und 2 zulässiges Mit-

gliederbegehren ist seitens des Bundesvorstandes un-

verzüglich allen Mitgliedern der CDU Deutschlands zu-

zuleiten; deren mögliche Unterstützung ist abzufragen. 

Die Unterstützung oder auch Ablehnung des Mitglieder-

begehrens durch die Mitglieder wird regelmäßig online 

oder auch per E-Mail erhoben. Auf Antrag ist auch Ab-

stimmung auf einem vorgefertigten Formular per Brief-

wahl zu ermöglichen. Auf diese Möglichkeit sind die 

Mitglieder aufmerksam zu machen.  

(4) Findet das Mitgliederbegehren die Unterstützung 

von mindestens 10 % der Mitglieder der CDU Deutsch-

lands, so hat sich der nächste Bundesparteitag damit 

zu befassen. Findet ein Mitgliederbegehren die Unter-

stützung von mindestens 20 % der Mitglieder der CDU 

Deutschlands, so ist, sofern nicht innerhalb von neun 

Monaten ohnehin ein Bundesparteitag stattfinden wird, 

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 11 ab-

zulehnen. 
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binnen sechs Monaten ein außerordentlicher Parteitag 

zur Beschlussfassung über das Mitgliederbegehren ein-

zuberufen.  

(5) Der Bundesparteitag kann dem Mitgliederbegehren 

entweder stattgeben oder es zurückweisen. In letzte-

rem Falle findet ein Mitgliederentscheid über das Mit-

gliederbegehren statt. Dieser ist den Mitgliedern der 

CDU Deutschlands innerhalb von drei Monaten vorzule-

gen; Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

Würde die Einhaltung der Dreimonatsfrist dazu führen, 

dass der Mitgliederentscheid im in der parlamentari-

schen Sommerpause des Deutschen Bundestages 

durchgeführt werden müsste, so wäre der Mitglieder-

entscheid auf Antrag der Initiatoren des ursprünglichen 

Mitgliederbegehrens (Absatz 1) zu einem späteren Zeit-

punkt durchzuführen. Der Mitgliederentscheid führt ent-

gegen dem Votum des Bundesparteitags zur Annahme 

des Mitgliederbegehrens, wenn die Mehrheit der an der 

Abstimmung teilnehmenden Mitglieder der CDU 

Deutschlands ihm zustimmt und sich wenigstens 10% 

der Mitglieder der CDU Deutschlands an der Abstim-

mung beteiligen. Ist eine Änderung des Statuts der 

CDU Deutschlands Gegenstand des Mitgliederent-

scheids, so ist eine Wahlbeteiligung von 20% der Mit-

glieder der CDU Deutschlands erforderlich.  

(6) Hat ein Mitgliederbegehren die Wahl von Kandida-

ten oder die Aufstellung von Listen für Kommunal- und 

Landtagswahlen, für Wahlen zum Deutschen Bundes-

tag und zum Europäischen Parlament zum Gegen-

stand, so sind nur solche Mitglieder der CDU Deutsch-

lands teilnahme- und wahlberechtigt im Sinne der Ab-

sätze 1, 3 und 5 Satz 5, die das 16. Lebensjahr vollen-

det haben.  

Antrag Nr. S 12 KV Rhein-Neckar 

Kein parteischädigendes Verhalten bei Kandidatur auf einer nicht parteigebundenen oder partei-

übergreifenden Kommunalwahlliste 

Der Bundesparteitag der CDU Deutschland möge folge 

Änderung ihrer Statuten beschließen:  

1. Die Formulierung in §12 des Statuts der CDU 

Deutschland wird Satz 1. 

  

2. §12 des Statuts der CDU Deutschland wird um fol-

genden Satz 2 ergänzt:  

 Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag S 12 bei 

B 20 (Ziffer 12) zu behandeln. 
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 "Nicht parteischädigend im Sinne von Satz 1 Ziffer 1. 

und 3. verhält sich das Mitglied, welches bei einer Kom-

munalwahl zur Gemeindevertretung auf einer Liste kan-

didiert, die nicht parteigebunden ist oder parteiübergrei-

fend auftritt.“  

 




